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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

BASPO  Bundesamt für Sport Magglingen 

assa   Arbeitsgemeinschaft Schweizer Sportämter 

IAKS   Internationale Vereinigung Sport- und Freizeiteinrichtungen 

FSS  Freiwilliger Schulsport 

GESAK  Gemeinde-Sportanlagenkonzept (inkl. erweiterter Bewegungsraum) 

J+S  Jugend und Sport 

KIFU  Kinderfussball 

MIV  motorisierter Individualverkehr 

öV  öffentlicher Verkehr 

HZI  Heilpädagogisches Zentrum Innerschwyz 

KKS  Kantonsschule Kollegium Schwyz „Kollegi“, inkl. Handelsmittelschule 

MPS  Mittelpunktschule Schwyz (Bezirk, Sek.stufe I) 

KBS  Kaufmännische Berufsschule Schwyz 

 
 
Hinweis zur weiblichen und männlichen Formulierung: 
Im vorliegenden Text werden im Normalfall neutrale Begriffe verwendet. Ist dies nicht möglich, wird die männli-

che Formulierung gewählt, welche natürlich auch für das weibliche Geschlecht gilt. 
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1. DAS WICHTIGSTE IN 
KÜRZE 

1.1.  WESHALB EIN GESAMT-
KONZEPT "BEWEGUNGS-
RAUM UND SPORTANLA-
GEN"? 

Bewegung und Sport haben in unserer Gesellschaft 

einen hohen Stellenwert. Ihre Bedeutung für die Ge-

sundheit, das Wohlbefinden, das Zusammenleben 

und die Integration, in der Bildung und auch für die 

Wirtschaft und den Tourismus sind unbestritten. 

Und: Bewegung und Sport benötigen Raum – ganz 

unterschiedlichen Umfangs und in verschiedener 

Form. Diese Räume integral (normierte und nicht 

normierte Anlagen) zu erfassen, zu beurteilen und 

den zukünftigen Bedarf zu eruieren, ist das Haupt-

ziel eines Gemeindesportanlagenkonzepts (GESAK). 

Der gesellschaftliche Wandel verändert auch die 

Sport- und Bewegungsgewohnheiten. 

Die Ziele und Motive des Sporttreibens sind einem 

ständigen Wandel unterworfen. Dies wirkt sich auch 

auf die Gestaltung des Bewegungsraumes aus.  

Die zunehmend bewegungsbewusste Freizeitgestal-

tung und die Tendenz zur Individualisierung des 

Sporttreibens stellen neue Anforderungen an den 

dazu benötigten Raum und die Infrastruktur.  

Die Knappheit des verfügbaren Bodens sowie der fi-

nanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand, ver-

knüpft mit den Veränderungen der Bedürfnisse be-

treffend Sportanlagen, zwingen alle Beteiligten dazu, 

die Gestaltung des Bewegungsraumes längerfristig 

zu planen. 

Aus diesen Überlegungen hat die Gemeinde Schwyz 

im Juli 2017 den Auftrag erteilt, ein den lokalen Be-

dürfnissen angepasstes und auf den neuesten Kennt-

nissen basierendes Planungs-Instrument für die zu-

künftige Entwicklung des gesamten Bewegungs-

raums und der Sportanlagen zu erarbeiten.  

Das nun vorliegende Konzept (GESAK) liefert die 

notwendigen Grundlagen und Argumente für die 

Entscheidungsträger, damit in Schwyz im Bereich 

„Sport und Bewegung“ zukunfts- und zielgerichtete 

Massnahmen getroffen werden können.  

Neben der raumplanerischen Perspektive soll das 

Konzept für Sport- und Bewegungsräume auch ganz 

konkrete Anliegen auf der operativen Ebene berück-

sichtigen. 

Es dient insbesondere 

▪ als künftiges Strategie- und Führungsinstrument 

der politischen Behörden und der Verwaltung 

im Bereich „Sport und Bewegung“ 

▪ als Grundlage für die Sicherstellung des notwen-

digen Raumes/Bodens für zukünftige Infrastruk-

turen 

▪ als Planungsgrundlage für die Werterhaltung 

bzw. für allfällige Sanierungen und Erweiter-un-

gen von bestehenden Sportanlagen 

▪ der Modernisierung des Bewegungsraumes in 

Bezug auf Nutzung und Sicherheit 

▪ als Instrument des Standortmarketings 

▪ der mittel- und langfristigen Finanzplanung. 

Die Resultate des GESAK können bei Bedarf in die 

kommunale Richtplanung einfliessen. 

Projektorganisation und Prozessablauf sind in Kapi-

tel 4 ausführlich beschrieben. 

1.2.  SPORTANLAGEN IN 
SCHWYZ 

In der Gemeinde Schwyz – mit gegen 15‘000 Ein-

wohnerinnen und Einwohnern sowie 46 Vereinen 

und Organisationen mit Sportangeboten (vgl. Liste 

im Anhang) – besteht eine grosse Nachfrage nach 

Sport-, Bewegungs- und Freizeitanlagen.  

Die wichtigsten Sportanlagen sind: 

▪ 1 Doppelsporthalle - Lücken  

▪ 5 Einfachsporthallen: Christophorus Ibach, Her-

rengasse Schwyz, Krummfeld Seewen, Ricken-

bach (vom Kanton gemietet) und Seerüti See-

wen. 

▪ 2 Dreifachhallen, welche nicht in Gemeinde-ei-

gentum sind: Kantonsschule Schwyz und MPS 

Schwyz in Ibach inkl. deren Aussenanlagen, bei 

der Kantonsschule zudem mit einem Tennisplatz 

▪ Sportzentrum Wintersried mit Kunst- und Natur-

rasen, Sandplatz, 400 m-Rundbahn, Weichlauf-

bahn, Skatepark im Eigentum einer Stiftung 

▪ Freianlagen bei den Schulhäusern Christophorus 

Ibach, Herrengasse Schwyz, Krummfeld Seewen, 

Rickenbach, Lücken Schwyz, Muota Ibach, My-

then Rickenbach und Seerüti Seewen 
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▪ Die Naturrasen Erlen Ibach, Gerbihof Ibach, 

Tschaibrunnen Schwyz, Mühlematt Ibach, Man-

gelegg Schwyz sowie auf Gemeindegebiet Brun-

nen/Ingenbohl Grabacheren  

▪ Eishalle Seewen 

▪ Seebad Seewen  

▪ Schul-Hallenbad in Rickenbach 

▪ Spielplätze (öffentlich zugänglich): Birkenweg, 

Eigenwies, Hirschi, Mangelegg und beim Ital-Re-

ding-Haus sowie Pausenplätze bei den Schulan-

lagen und Kindergärten 

▪ Verschiedene Schiessanlagen 

▪ private Anlagen für Boccia, Tennis, Reiten, Hun-

desport und diverse Fitness- und Tanzstudios. 

Im Naherholungsraum bestehen attraktive Sport-

möglichkeiten für Schneesport, Laufsport, Wandern, 

Radfahren und Biken sowie Klettern. 

 

Trotz dieses vielfältigen Gesamtangebots wurden im 

GESAK in verschiedenen Bereichen aktuelle und zu-

künftige Bedürfnisse bei den Sport- und Bewegungs-

infrastrukturen erkannt. Der daraus abgeleitete 

Handlungsbedarf für einen Planungshorizont von 
15 Jahren wird in der Zusammenfassung in diesem 

Kapitel in Kürze dargestellt. Herleitung und Begrün-
dungen können in den einzelnen Kapiteln nachgele-

sen werden. 

 

1 Die teils hohen Anteile an „Auswärtigen“ in den lokalen Ver-

einen können als Grundlage für die Diskussion beigezogen 

werden. 

1.3.  STRUKTUR UND ORGANI-
SATION 

Aus der Analyse und Beurteilung der Sport-struktu-

ren in der Gemeinde ergeben sich folgende Haupt-

anliegen: 

Die Sportförderung in der Gemeinde Schwyz wird 
neu und ganzheitlich organisiert.  

Die Gemeinde Schwyz überprüft, gerade auch im 

Hinblick auf die Umsetzung des GESAK, ihre interne 
Organisation betr. Sport und Bewegung und schafft 

eine Anlauf- und Fachstelle Sport (Vorstellungen zu 

deren Aufgaben vgl. Kap. 5.4.2). 

Damit die Ziele mit der Bevölkerung und der Politik 

wirklich breit abgestimmt und mitgetragen werden, 

wird ein Sportleitbild erstellt.  

Im Bereich der Sportinfrastrukturen übernimmt das 

vorliegende GESAK gewissermassen die Leitbild-

Funktion. 

Unterstützt von der Gemeinde errichten die lokalen 
Sportvereine ein „Sportnetz“, eine „IG Sport“, in 

welchem möglichst alle Vereine mitmachen.  

Abgestimmt mit Kanton, Bezirk, umliegenden Ge-

meindenund dem „Sportnetz" bzw. der „IG Sport“ 

initiiert die Gemeinde die Stelle eines Sportkoordina-
tors, einer Sportkoordinatorin (mögliche Aufgaben 

siehe Kap. 5.4.2).  

Die Gemeinde, begleitet durch die Stiftung Schwy-

zer-Sport, vertieft die Zusammenarbeit mit umlie-
genden Gemeinden, dem Bezirk und dem Kanton1 

auch im Hinblick auf einen allfälligen Ausbau des 

Sportzentrums Wintersried. Die Zweck-mässigkeit 

der heute dafür verantwortlichen Stiftung wird über-

prüft.  

Die Zukunft anderer überkommunaler Anlagen wie 

die Eishalle in Seewen, das Hallenbad Brunnen, die 

Erweiterung des Seebades und der Neubau einer 

Tennisanlage sollen in die gemeinsamen Überlegun-

gen einbezogen werden. 
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Die Gemeinde baut die Angebote des Freiwilligen 
Schulsports wesentlich aus. 

Bei den Besucherinnen und Besuchern der Sportanla-

gen ist der Anteil des Langsamverkehrs und der öV-
Nutzenden zu erhöhen.  

Die Parkplatzproblematik (z.B. bei einzelnen Sport-

hallen) ist anzugehen. 

1.4.  SPORTHALLEN 
Die Gemeinde Schwyz kann bei den Sporthallen 

zwei Stärken vorweisen: 

▪ Die kostenlose Benützung der kommunalen Hal-

len für regelmässige Trainings. 

▪ Die Hallen sind mustergültig unterhalten und 

heben sich damit etwas von den Hallen von Be-

zirk und Kanton ab. 

Die wichtigsten Schwachstellen im Sporthallenange-

bot sind: 

▪ Die kommunalen Hallen sind zu klein. Nur die 

Sporthalle Krummfeld entspricht in ihrer Grösse 

den heutigen Empfehlungen (28x16 m). Alle an-

deren Einfachhallen und auch die einzelnen Hal-

leneinheiten der grossen Hallen (Kollegi, MPS 

Schwyz, der kleinere Teil Lücken) erfüllen diese 

Anforderung nicht.  

▪ Die Vereine lasten die Hallen in den Abendstun-

den vollständig aus. Für die Aufnahme zusätzli-

cher und im Zusammen-hang mit dem Bevölke-

rungswachstum zu erwartenden Mitgliedern 

und/oder neuer Sportarten/-vereine bestehen 

keine Kapazitäten.  

Schwyz braucht zwingend mehr Hallen.  
▪ Für Veranstaltungen und Wettkämpfe sind ne-

ben den Sporteinrichtungen auch geeignete Inf-

rastrukturen für Zuschauende und deren Ver-

pflegung notwendig. In den für Wettkämpfe ge-

eigneten grossen Hallen sind die entsprech-en-

den Infrastrukturen ungenügend bzw. bewusst 

nicht eingeplant worden. 

▪ Dass sich die ausserschulischen Nutzer für die 

Reservationen je nach Eigentumsverhältnissen 

an 3 verschiedene Stellen wenden müssen und 

entsprechend unterschiedliche Mietkosten ver-

rechnet werden, ist störend. 

Empfehlungen: 

▪ Es soll eine neue Dreifach-Sporthalle mit einer 

Tribüne und den notwendigen Einrich-tungen 

für eine einfache Vereinsgastronomie erstellt 

werden. Als Standort wird das Areal Wintersried 

empfohlen. Dessen Erschliessung mit dem öf-

fentlichen Verkehr ist sicherzustellen.  

Die Gemeinde Schwyz erarbeitet in Absprache 

mit der Stiftung Schwyzer-Sport eine entspre-

chende Machbarkeitsstudie unter Berücksichti-

gung der Empfehlungen in anderen Kapiteln 

(u.a. Tennis). 

▪ Damit die Gemeinde Schwyz ihren Schülerinnen 

und Schülern in Zukunft die räumlichen Voraus-

setzungen für einen qualitativ guten Sportunter-

richt bieten kann, sind im Planungshorizont 

2033 zwei zusätzliche Hallen notwendig: 

▪ 1. Dringlichkeit: Neue Einfach- oder Doppelhalle 

auf dem Schulareal Christophorus (Ersatzneu-

bau)  

▪ später: Neue Einfach- oder Doppelhalle in See-

wen im Kontext der dortigen Schulentwicklung 

(Schulanlage Seewenfeld). 

▪ Für die bestehenden älteren Hallen sind in den 

nächsten rund 15 Jahren Sanierungs-projekte zu 

erarbeiten, welche die in Kapitel 7 aufgelisteten 

Mängel nach Möglichkeit beheben.  

▪ Die Mietkosten für die Hallen sind zwischen 

den 3 Trägerschaften Gemeinde, Bezirk und 

Kanton anzugleichen.  

▪ Es gilt eine zentrale Koordinationsstelle für eine 

bessere Auslastung zu schaffen: Nach jeweiliger 

Freigabe der freien Hallenzeiten im Anschluss an 

die Stundenplangestaltung soll die ausser-schuli-
sche Vermietung von einer Stelle aus koordi-

niert werden.  

Freie Kapazitäten tagsüber und an Wochenen-

den sind bekannt zu machen und besser zu ver-

markten. Ein Angebot „Halle für alle“ ist ver-

suchsweise einzuführen. 

▪ Die Belegungsplanung der Hallen und allenfalls 

weiterer (Sport-)Anlagen wird digitalisiert.  

▪ Für die Hallenaufsicht und -reinigung werden 

die in Kapitel 7 vorgeschlagenen Alternativen 

(elektronische Schliesssysteme, Delegation der 

Verantwortung an Externe) geprüft. 
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1.5.  FREIANLAGEN 
Das Kapitel „Freianlagen“ umfasst neben den nor-

mierten Rasenspielfeldern (insbesondere für die Ver-

einsnutzung durch den Fussball) die Aussen-sportan-

lagen bei Schulen (Spielwiesen, kleinere Leichtathle-

tik-Anlagen, Allwetterplätze) und die Leichtathletik-

Rundbahn mit ihren Zusatzanlagen. Den Rasenspiel-

feldern kommt angesichts der grossen Popularität 

des Fussballs eine besondere Bedeutung zu. 

Die Freianlagen bei den Schulen dienen verschiede-

nen Nutzergruppen mit unterschied-lichen Ansprü-

chen, die es zu berücksichtigen gilt:  

▪ Sportunterricht im Freien und Bewegungsraum 

für die Pausen 

▪ wohnraumnaher Bewegungsraum und Treff-

punkt für die Bevölkerung 

▪ Für die Vereine sind die Freianlagen – je nach 

Sportart – eine wichtige Trainings- und Wett-

kampfstätte. 

Die wichtigsten Empfehlungen – ohne auf die spezifi-

schen Gegebenheiten bezüglich Eigentum und Betriebs-

verantwortung einzugehen, sind:  

▪ Schwerpunkte bilden: In der Gemeinde Schwyz 

sind im Planungshorizont, neben dem Kunstrasen 

im Wintersried, mindestens 4 normierte Rasen-

spielfelder für den Trainings- und Wettspielbetrieb 

notwendig. Sie werden auf die beiden Schwer-

punkte Wintersried und Gerbihof verteilt. Alle 

4 Spielfelder werden mit einem normgerechten Bo-

denaufbau versehen und fachgerecht gepflegt.  

Sobald die Spielfelder in den beiden Schwerpunk-

ten saniert sind, kann auf die Spielfelder Mühle-

matt und Tschaibrunnen2 verzichtet werden. 

▪ Damit die Fussballklubs auch im Winterhalbjahr im 

Freien trainieren können, sollen geprüft werden: 

▪ Mobiler Kunstrasen zur Überdeckung des dafür 

geeigneten Kunststoffplatzes bei der Kantons-

schule.  

▪ Erweiterung des Sportzentrums Wintersried um ein 

zusätzliches, als „Winterfeld“ genutztes Naturra-
senspielfeld.  

▪ Auf die Erstellung eines 2. Kunstrasenfeldes wird 

aus ökologischen und ökonomischen Gründen ver-

zichtet. 

 

2 Mit GRB Nr. 386 vom 18. November 2022 wird der langfristige 

Fortbestand des Fussballplatzes Tschaibrunnen anerkannt. 

▪ Für die Allwetterplätze bei den Schulanlagen 

Christophorus und Mythen werden zwei attrak-

tive mobile Nutzungsvarianten geprüft: 

▪ Multisportplatz (mit Banden und integrier-ten 

Toren) 

▪ Natureisfeld. 

▪ Eine Umnutzung des Rasenspielfelds Erlen, 

mindestens eines Teils des heutigen Spielfelds, 

ist zu prüfen. Empfohlen werden ein Kinder-

Spielplatz und/oder Rad-Freiluftpisten, asphal-

tiert und/oder Naturbelag (Pumptrack, Dirt-

park). 

▪ Verbesserungsvorschläge zu den Aussenanlagen 
der Schulen sind im Einzelnen in Kap. 7 aufge-

führt. 

Die missbräuchliche Nutzung der Allwetterplätze 

zum Abstellen von Fahrzeugen ist konsequent zu 

unterbinden.  

▪ Die Pflege der Rasenspielfelder soll koordiniert, 

Synergiepotenziale über die unterschiedlichen 

Besitzverhältnisse hinweg genutzt und die spezi-

fischen Fachkompetenzen erweitert werden. 

▪ Die Zusammenarbeit mit den Fussballklubs soll 

vertieft und die Unterstützung der Gemeinde 

überprüft werden. 

▪ Mit dem FC Ibach z.B. sind zu regeln: 

▪ eine Erhöhung der Beiträge an den Unterhalt 

der Spielfelder  

▪ die Unterstützung beim Ausbau der alten Gar-

deroben 

▪ die Bewirtschaftung der Parkplätze.  

▪ Mit dem SC Schwyz und den heutigen bzw. zu-

künftigen Betreibern des Wintersrieds sind bei Auf-

gabe des Sportplatzes Tschaibrunnen Belegung, Be-

nützung und Mitarbeit beim Unterhalt zu bespre-

chen. 
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1.6.  SCHWIMMSPORT-ANLA-
GEN 

Bäder haben mit ihren vielfältigen Besuchergruppen 

und der hohen Popularität des Schwimmens eine 

herausragende Bedeutung für die Gesundheits- und 

die Sportförderung sowie das soziale Zusammen-le-

ben.  

Angesichts des beschränkten Angebots an gedeck-

ten und ungedeckten Wasserflächen (Ausnahme 

Seebäder) im Einzugsgebiet und des erwarteten Be-

völkerungswachstums sollen die Schwimmsportinfra-

strukturen in Schwyz erweitert werden. Der Bezirk 

und umliegende Gemeinden sind bei der Planung 

und der Finanzierung einzubeziehen. 

Mit einer Machbarkeitsstudie soll geklärt werden, in 

welcher Weise sich das bestehende Seebad räumlich 
und mit einem Beckenangebot erweitern liesse.  

Den Schwerpunkt bildet ein Schwimmerbecken 

50x20 m, welches im Winter mit einer Traglufthalle 

überdacht wird. Zusätzlich sind angedacht: Plansch-

becken, erweiterte Spielwiesen, Winter-sicherheit bei 

den einzelnen Garderoben, Zusammenarbeit mit der 

Eishalle in den Bereichen Energie, Gastronomie und 

Parkierung, neues Klubhaus mit Seezugang für den 

Kanuklub. 

Beim Schulhallenbad Rickenbach sind notwenigen 

organisatorischen, personellen und allenfalls techni-

schen Voraussetzungen zu schaffen, damit eine in-
tensivere Nutzung möglich ist. 

1.7.  WEITERE NORMIERTE 
SPORTANLAGEN 

Im Kapitel 10 sind alle weiteren normierten Sportan-

lagen zusammengefasst. Mehrheitlich sind sie nicht 
von der öffentlichen Hand erstellt und betrieben. 

Die verschiedenen Betriebs- und Eigentumsmodelle 

sind deshalb in der Einleitung des Kapitels kurz dar-

gestellt. 

Eine Erweiterung des Angebots ist insbesondere in 3 

Sportarten erwünscht 

▪ Beim Sportzentrum Wintersried ist, nachdem 

die zonenrechtlichen Voraussetzungen geschaf-

fen sind, eine neue Tennisanlage vorzusehen. 

Voraussetzung ist eine entsprechende Träger-

schaft, zu deren Konstituierung die Gemeinde 

Schwyz zusammen mit der Stiftung Schwyzer-

Sport anregt. Die Bedürfnisse des Tennis sind in 

die unter Kapitel 1.4 erwähnte Machbarkeitsstu-

die für eine Dreifachhalle zu integrieren. 

▪ Die Bedürfnisse des Kletterns und Boulderns 
sind detailliert abzuklären. Geeignet für eine all-

fällige Kletteranlage wäre u.a. die vorge-schla-

gene Dreifachhalle im Wintersried.  

▪ Damit der Vereinssport die Eishalle noch intensi-

ver für seine Bedürfnisse nutzen kann, sollen zu-
sätzliche Flächen für den Eislauf im Freien ge-

schaffen werden – das ist attraktiver als in der 

Halle. Deshalb sind die Erstellung einer Natureis-

bahn oder einer mobilen Eislauffläche z.B. auf 

den Asphaltplätzen von Schulanlagen zu prüfen. 

Standortverschiebungen im Laufe der Wintersai-

son sind erwünscht, damit immer wieder neue 

Gäste von diesen attraktiven wohnraumnahen 

Bewegungsangeboten profitieren können.  

Weitere, teils nur kleinere Empfehlungen formuliert 

das GESAK im Kapitel 10 für 

▪ Beachsport 

▪ Pétanque/Boccia 

▪ Reitsport 

▪ Rollsport 

▪ Schiesssport 

▪ Schwingen. 

1.8.  ERWEITERTER BEWE-
GUNGSRAUM 

In den Kapitel 11 bis 14 sind all jene Bewegungs-

räume behandelt, welche nicht nach den Ansprü-

chen bestimmter Sportarten normiert sind. Entspre-

chend sind die Nutzergruppen in der Regel nicht or-

ganisiert –der Grund dafür ist wohl, dass ihre Anlie-

gen vielerorts nicht ausreichend vertreten und be-

rücksichtigt werden. Das soll das GESAK Schwyz än-

dern. 

Das GESAK streicht die grosse Bedeutung des er-
weiterten, nicht normierten Bewegungsraums für 

die allgemeine Sport- und Bewegungsförderung aus 

folgenden Überlegungen heraus: 

▪ Kinder brauchen Bewegung. Die positiven Aus-

wirkungen auf die ihre Entwicklung sind heute 

vielfach nachgewiesen.  

Verschiedene Untersuchungen belegen jedoch, 

dass die tägliche Bewegungszeit der Kinder in 

den letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen 

ist. Bewegungsmangel hat, gerade bei Kindern, 

teilweise dramatische Auswirkungen auf die Ge-
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sundheit und die geistige, soziale und körperli-

che Entwicklung. Deshalb sind altersgerechte 

Bewegungsräume – möglichst wohnraumnah – 

ein wichtiges Thema in einem zeitgemässen GE-

SAK. 

▪ Der Laufsportboom ist gemäss den repräsentati-

ven Erhebungen von „Sport Schweiz 2014“3 un-

gebrochen. Schweizweit werden Wandern 

(44.3%), Laufen/Jogging (23.3%) und (Nor-

dic)Walking (7.5%) von beachtlichen 3/4 der 

Bevölkerung betrieben.  

▪ In der Beliebtheitsskala der in der Schweiz aus-

geübten Sportarten sind Radfahren und Moun-

tainbiken zusammen mit 44.6% auf etwa glei-

cher Höhe mit Wandern auf einem Spitzenplatz. 

Dank den Elektrorädern ist auch hier mit einer 

weiteren massiven Zunahme zu rechnen. 

In den Kapiteln 10-14 sind deshalb thematisiert: 

Spiel- und Pausenplätze, Rad- und Rollsportwege, 

Laufsport-, Walking- und Wandermöglichkeiten so-

wie Schneesport und Wassersport in offenen Gewäs-

sern.  

Verbesserungen der entsprechenden Infra-strukturen 

haben in aller Regel ein gutes Kosten-/Nutzen-Ver-
hältnis: Sie sind vergleichsweise kostengünstig und 

wirken sich auf eine grosse Gruppe potenzieller Nut-

zerinnen und Nutzer aus. 

Neue Angebote und Verbesserungen beim Bestand 

sollen mittels Events, Kursen, Aktionen mit grösse-

ren Firmen und Veranstaltungen für einzelne Ziel-

gruppen (z.B. für Schulen, Neuzuzüger) bekannt ge-

macht werden.  

Die umliegenden Naherholungsgebiete sind sehr 

beliebt und erfüllen im Bereich Bewegung und Sport 

eine wichtige Funktion. Es gilt, diese Qualitäten zu 

erhalten und zu optimieren.  

In der GESAK-Befragung wurden die Möglichkeiten 

und deren Erreichbarkeit für den Laufsport deutlich 

besser bewertet als für den Radsport. 

 

3 Lamprecht, M. et al. Sport Schweiz 2014. Magglingen 

BASPO (2014). 

1.8.1.  SPIEL-  UND PAUSENPLÄTZE  

Die wichtigsten allgemeinen Empfehlungen sind im 

GESAK-Kapitel 11 hergeleitet: 

▪ Die Gemeinde Schwyz braucht zusätzliche Be-
wegungsräume und Spielplätze. Die Bedeutung 

eines ausreichenden und zweckmässig gestalte-

ten wohnraumnahen Bewegungsraums ist in al-

len raumplanerischen Prozessen und in Baube-

willigungsverfahren zu beachten - gerade auch 

im Hinblick auf die innere Verdichtung. Auch 

Massnahmen zur Verkehrsberuhigung können 

die Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten 

verbessern. 

▪ Im Rahmen der regelmässigen Erneuerungs- und 

Unterhaltsarbeiten sind vermehrt Erlebnis- und 
Gestaltungsmöglichkeiten mit Bepflan-zungen 

sowie natürlichem und beweglichem Material 

zu schaffen. 

▪ Bei der Planung von Spielplätzen sind auch die 

Bedürfnisse Jugendlicher, Erwachsener und älte-

rer Personen zu berücksichtigen.  

In partizipativen Planungsprozessen sind alle 

Zielgruppen einzubeziehen. 

▪ Aussenanlagen und Pausenplätze bei Schulen 

und Kindergärten sind, abgestützt auf das kan-

tonale Richtraumprogramm für Schulanlagen 

der Volksschule, zu verbessern.  

Anlagespezifische Empfehlungen sind dem Kapitel 

11 zu entnehmen. 
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1.8.2.  RADVERKEHR UND ROLLSPORT 

Die im Kantonalen Richtplan, im Agglomerations-

programm und im Fuss- und Veloverkehrskonzept 

formulierten Ziele und Massnahmen sind umzuset-

zen – sie haben auch aus der Perspektive der Bewe-

gungs- und Sportförderung eine hohe Bedeutung. 

Und zudem tragen Verbesserungen in diesem Be-

reich zugleich auch zur Reduktion des MIV bei. 

Handlungsbedarf wurde im GESAK ausgemacht bei: 

▪ Schliessung von Veloweg-Netzlücken für den 

Alltags- und Freizeitverkehr. 

▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere 

in den historisch gewachsenen Ortsdurchfahr-

ten, wo die Platzverhältnisse knapp sind. 

▪ Angebot für Inline/Rollsportarten ausbauen. 

▪ Verbesserungen der bestehenden Angebote zur 

sportlichen und touristischen Nutzung von Velo 
und Bike (in Zusammenarbeit mit den Bergbah-

nen und den Tourismusanbietern). 

▪ „Tempo 30“- und Begegnungszonen  

▪ Massnahmen zur Schulwegsicherung, damit 

möglichst alle Kinder – und auch die Erwachse-

nen, welche abends die Sporthallen besuchen – 

mit dem Fahrrad die Wege zurücklegen können. 

▪ gut gesicherten Radwegen bzw. Radstreifen zu 

den grösseren, intensiv genutzten Sportanlagen. 

Konkrete, in Kapitel 12 näher beschriebene Empfeh-

lungen des GESAK: 

▪ Bike: Beschilderung bestehender (teilweise zu 

verbessernder) Strecken, keine weiteren Ein-

schränkungen im Jagdbanngebiet Mythen, neue 

Strecken (Parcours, Trails, Downhill) in Zusam-

menarbeit mit den erwähnten Partnern. 

▪ Inline: sichere, gut beschilderte Rollsport-Rund-

strecke um den Lauerzersee  

▪ Umgestalten des Rasenspielfelds Erlen in eine 

Pumptrack-Piste.  

Ergänzend: Aufstellen der mobilen Pumptrack-

strecke, die von der kant. Abteilung Sport z.V. 

gestellt wird. 

1.8.3.  FUSSVERKEHR UND LAUFSTRE-

CKEN 

Im Rahmen des GESAK wurde in folgenden Berei-

chen Handlungsbedarf festgestellt: 

▪ in Schwyz fehlen signalisierte Laufstrecken, so-

genannte Laufträffs oder Helsana-Trails. Fol-

gende Gebiete werden vorgeschlagen: 

▪ Talboden ab Wintersried und entlang der 

Muota 

▪ entlang des Lauerzersees ab Seebad. 

▪ bei der Behebung der Schwachstellen im Fuss-

verkehrsnetz (Querungen der Haupt-verkehrs-

achsen, Schliessung von Netzlücken etc.) 

▪ der Aufenthaltsqualität in den historisch ge-

wachsenen Kerngebieten, wo die Platzverhält-

nisse eingeschränkt sind. 

▪ bei den Schulwegverbindungen, welche den 

Schülerinnen und Schülern wertvolle Bewe-

gungszeit sichern – neben Kontaktmöglichkeiten 

zu anderen Menschen unterwegs und zur Um-

welt. 

In Kapitel 13 sind die Empfehlungen hergeleitet und 

näher beschreiben. 

1.8.4.  SCHNEE-  UND WASSERSPORT  

Der Schneesport ist ein wichtiger Bestandteil des 
Schwyzer Sportangebots – für den nicht-organisier-

ten und den organisierten Sport. 

Grundsätzlich soll die Gemeinde deshalb bedarfsge-

rechte finanzielle Unterstützung leisten – bei den 

Angeboten wie auch den Schneesport-Vereinen – 

und zur besseren Vernetzung beitragen. 

Wassersport: Die Gemeinde unterstützt die Initian-

ten beim Projekt zur Aufwertung der Muota durch 

den Bau einer Welle und einer Slalomanlage im Rah-

men der Renaturierung des EBS-Wehrs „Stegstuden". 

Klubhaus und Seezugang für den Kanuklub beim 

Seebad sind bereits bei den Schwimmsportanlagen 

erwähnt.  
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1.9.  STRATEGIE UND UMSET-
ZUNG 

Die Kapitel 15 und 16 befassen sich mit den The-

men „Strategie“, Umsetzungsschwerpunkte“ und 

„Massnahmen“. Es handelt sich um Vorschläge der 
Projektgruppe aus den verschiedenen Workshops, 

welche politisch konsolidiert werden müssen.  

Die Verabschiedung liegt in der Kompetenz des Ge-
meinderates. 

Gleiches gilt im Grundsatz auch für den in Kapi-

tel 16 vorgeschlagenen Massnahmenkatalog. Er soll 

als Grundlage für das intern im Anschluss ans GE-

SAK zu erarbeitende und vom Gemeinderat zu ver-

abschiedende strategische Umsetzungs-programm 

dienen. 

Anschliessend erfolgt die entsprechende Information 
der verschiedenen Zielgruppen. 

1.9.1.  STRATEGIE  

Die Strategie soll aufzeigen, wie der Handlungsbe-

darf gewichtet wird und wo in den kommenden Jah-

ren die Prioritäten bei der Verbesserung der kommu-

nalen Sport- und Bewegungsinfrastruktur gesetzt 

werden sollen (Umsetzungsschwerpunkte).  

Strategie und Umsetzungsschwerpunkte bilden den 

Rahmen für die Festlegung des Massnahmen-kata-

logs. Der Zeithorizont beträgt 15-20 Jahre. 

Leitsatz 

Die Gemeinde Schwyz – in Zusammenarbeit mit Be-

zirk und Kanton – positioniert und profiliert sich mit 

der Umsetzung des GESAK als „bewegte Gemeinde“ 

und kommuniziert dies auch gegen aussen. Die Qua-

litäten im Bereich Bewegung und Sport sind Teil des 

Standortmarketings. 

Um dem Anspruch an eine „bewegte Gemeinde“ ge-

recht zu werden, sorgt die Gemeinde dafür, dass Be-

völkerung, Schulen, Sportvereine, ortsansässige Un-

ternehmen und Tourismus-Gäste zeitgemässe, at-
traktiv ausgestaltete Infrastrukturen für Bewegung 
und Sport mit den dazugehörigen Dienstleistungen 

vorfinden. 

Grundlage und Orientierungsrahmen für sämtliche 

Tätigkeiten der Gemeinde Schwyz im Bereich Bewe-

gung und Sport bildet das vorliegende GESAK 2019. 

1.9.2.  UMSETZUNGSSCHWERPUNKTE  

Die Projektgruppe schlägt angesichts der Vielzahl 

der in den einzelnen Kapiteln aufgelisteten Empfeh-

lungen folgende Prioritäten vor: 

Priorität 1 A 

Die Gemeinde Schwyz überprüft, auch im Hinblick 

auf die Umsetzung des GESAK, ihre interne Organi-

sation betr. Sport und Bewegung. 

Die Sportförderung in der Gemeinde Schwyz wird 

neu und ganzheitlich organisiert.  

Wichtigster Schritt ist die Schaffung einer Anlauf- 

und Fachstelle Sport. 

Weitere Vorschläge zu Struktur und Organisation: 

▪ Erstellen eines Sportleitbildes 
▪ Unterstützt von der Gemeinde errichten die lo-

kalen Sportvereine ein „Sportnetz“, eine „IG 

Sport“ 

▪ Abgestimmt mit Kanton, Bezirk, umliegenden 

Gemeinden und dem „Sportnetz“ initiiert die 

Gemeinde die Stelle eines Sportkoordinators, ei-
ner Sportkoordinatorin 

▪ Zentrale Koordination der Hallenbelegungen in 

Zusammenarbeit mit Bezirk und Kanton. 

 

Priorität 1 B 

Die Gemeinde Schwyz, begleitet durch die Stiftung 

Schwyzer-Sport, vertieft die Zusammenarbeit mit 
umliegenden Gemeinden, dem Bezirk und dem 
Kanton insbesondere im Hinblick auf einen Ausbau 

des Sportzentrums Wintersried. Die Zweckmässig-

keit der heute dafür verantwortlichen Stiftung ist ge-

meinsam zu überprüfen.  

Sobald eine zukunftsgerichtete Lösung steht, ist eine 

Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Sportzentrums 
Wintersried in Auftrag zu geben.  

Sie hat die in den einzelnen Kapiteln formulierten 

verschiedenen Empfehlungen und Anliegen einzube-

ziehen, insbesondere: 

▪ zonenrechtliche Voraussetzungen 

▪ Dreifachhalle mit Veranstaltungsinfrastruktur  

▪ neue Tennisanlage. 
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Priorität 1 C 

Planung von 2 zusätzlichen Sporthallen für die Schu-

len in Ibach (Ersatz) und Seewen. 

Für beide Schulanlagen sind Gesamtkonzepte in Be-

rücksichtigung der Empfehlungen in den GESAK-Ka-

piteln 7, 8 und 11 zu erstellen. 

 

Priorität 2 A 

Die Trainingsmöglichkeiten und Infrastrukturen für den 

Fussballsport sollen verbessert werden: 

Die als Ausweichmöglichkeiten geeigneten Rasenspiel-

felder werden ergänzt und genutzt. 

Damit die Fussballklubs auch im Winterhalbjahr im 

Freien trainieren können, werden geprüft:  

▪ ein mobiler Kunstrasen zur Überdeckung des da-

für geeigneten Kunststoffplatzes bei der Kan-

tonsschule. 

▪ eine Erweiterung des Sportzentrums Wintersried 

um ein als „Winterfeld“ genutztes zusätzliches 

Naturrasenspielfeld.  

▪  

Priorität 2 B 

Die Gemeinde Schwyz gibt eine Machbarkeits-stu-
die in Auftrag, welche die Voraussetzungen für eine 

Erweiterung des Seebades mit Schwimmer-becken 

50x20 m, Planschbecken, zusätzlichen Spielwiesen 

sowie weiteren Empfehlungen klärt.  

Das Schwimmerbecken soll im Winter mit einer 

Traglufthalle ganzjährig nutzbar gemacht werden.  

1.9.3.  MASSNAHMENKATALOG 

Das Kapitel 16 listet alle Empfehlungen in einem 

Massnahmenkatalog auf; dieser dient als Übersicht 

und Arbeitsgrundlage für die nächsten verwaltungs-

internen Schritte.  

Erst die dem GESAK nachgeordnete Massnahmen- 

und Umsetzungsplanung wird aufzeigen, welche 

Massnahmen die Entscheidungsträger zu welchem 

Zeitpunkt dann effektiv umsetzen wollen. 
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2. EINLEITUNG 

2.1.  GEMEINDE SCHWYZ 

 

 

4 Aus Zahlenspiegel 2017 der Schwyzer Kantonalbank. 

 

 

Schwyz liegt am sanften, nach Süden gerichteten 

und windgeschützen Fuss der Mythen. Das Ortsze-

ntrum ist reich an historischen Gebäuden und zeigt 

ein geschlossenes Siedlungsbild mit zentralem Dorf-

platz. 

Die Gemeinde setzt sich aus den Ortsteilen Schwyz, 

Rickenbach, Ibach und Seewen zusammen. Die drei 

Ortsteile, welche nicht den Namen der Gemeinde, 

des Bezirks- und Kantons-Hauptorts tragen, werden 

auch als „Filialen“ bezeichnet. Daneben gibt es noch 

Weiler, die jeweils einem der Ortsteile zugewiesen 

werden. 

Ibach, Seewen und Rickenbach sind weitgehend mit 

Schwyz zusammengewachsen, führen aber ein dörf-

liches Eigenleben mit Schul- und Sportanlagen. Hier 

ist das bauliche Wachstum am stärksten, sei es als 

bevorzugte Wohnzone oder als günstiger Gewerbe-

standort. 

Seewen liegt westlich von Schwyz und ist u.a. 

Standort des Bahnhofs Schwyz, der Eishalle und des 

Seebads am Lauerzersee. 

Ibach liegt südlich von Schwyz und wird geprägt 

von der Muota und dem Einkaufszentrum Mythen 

Center. 

Rickenbach liegt südöstlich von Schwyz, an der 

Strasse zur Ibergeregg. In Rickenbach befinden sich 

u.a. die Schulschwimmhalle und die Talstation der 

Rotenfluebahn. 

Schwyz blickt auf eine lange geschichtliche Entwick-

lung zurück, die erste urkundliche Erwähnung als 

"Suittes" findet sich bereits im Jahr 972.  

Seit 1950 mit damals 10'259 Einwohnerinnen und 

Einwohnern, ist die Bevölkerungszahl – mit Aus-

nahme einer Stagnation in den 1970er-Jahren – kon-

tinuierlich auf heute 14‘788 Personen angewach-

sen.5 

5 Alle Angaben aus www.gemeindeschwyz.ch, u.a. der Neuzu-

züger-Broschüre „Grüezi in Schwyz“, Internetrecherche im Ap-

ril 2018. 

EinwohnerInnen: 14‘778 

per 31. Dezember 2016  

Fläche: 5‘319 ha 

Davon 9.3 % Siedlungs- und 

47.4 % Landwirtschafts-fläche4 

Höhe: Höchster Punkt (Grosser My-

then): 1 898 m ü.M. 

Dorfplatz 516 m ü.M. 

Tiefster Punkt (wo die Muota 

das Gemeindegebiet verlässt): 

443 m 
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2.2.  ZAHLEN 
Für die Erarbeitung des GESAK sind insbesondere 

Zahlen und Prognosen zur Wohnbevölkerung und 

zur Anzahl Schulklassen relevant. 

Das Bewegungsraum- und Sportanlagenkonzept (GE-

SAK) ist langfristig ausgelegt. Werden neue Sportan-

lagen gebaut, so sollen sie der Bevölkerung in den 

kommenden 30 bis 50 Jahren dienen. Deshalb ist 

vorausschauend zu planen und Bedarfs- und Bele-

gungsabschätzungen müssen sich auf Bevölkerungs-

prognosen abstützen. 

Im vorliegenden GESAK wird von einem Planungs-

horizont von mindestens 15 Jahren ausgegangen. 

Die zahlenmässigen Abschätzungen beziehen sich 

deshalb aufs Jahr 2033. 

2.2.1.  BEVÖLKERUNGSPROGNOSE UND 

BAULANDRESERVEN 

Auch wenn sich das Einzugsgebiet der Sportanlagen-

Nutzenden nicht genau mit dem Gemeindegebiet 

deckt – die Vereine haben auch Mitglieder aus 

Nachbargemeinden6, Schwyzerinnen und Schwyzer 

treiben andererseits Sport in auswärtigen Vereinen 

und Anlagen –, stützt sich das GESAK auf die Bevöl-

kerungszahl der Gemeinde Schwyz ab.  

Die Prognosen weisen eine gewisse Bandbreite auf: 

Im Agglomerationsprogramm (www.agglomerations-

programmschwyz.ch, Bericht Teil 1 Analyse, Seite 

79) wird für 2040 mit 20‘259 Einw. gerechnet. In 

den Leitsätzen 2020 - 2024 der Gemeinde Schwyz 

(Gemeinderatsbeschluss vom 22. November 2019) 

wird von 17‘150 bis 18‘600 fürs Jahr 2045 ausge-

gangen. 

Das Bevölkerungswachstum 2006-2016 war mit 5% 

im Vergleich mit anderen Gemeinden in der Zentral-

schweiz tief (Zug 19.9%, Arth 16.6 %, Altdorf 

7.2%).7 

 

6 Grosse Vereine, die Angaben zu der Herkunft ihrer Mitglie-

der geliefert haben: SC Schwyz (462, davon 24% von aus-

serhalb der Gemeinde), DTV Schwyz (268, 11% Auswärtige 

bei den Erwachsenen, 19% bei den Kindern und Jugendli-

chen), Turnerinnen Ibach (225, 11% bei den Erwachsenen), 

Vipers InnerSchwyz (213, davon nur 20% aus der Gemeinde 

Schwyz).  

7 Statistik der Schweizer Städte 2018, www.bfs.ad-

min.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.asset-

detail.4924175.html 

Annahme: Für die Bedarfsabschätzung im GESAK 

wird mit einer Bevölkerungszahl im 2033 von 
17‘500 oder einer Zunahme von rund 2‘700 Perso-
nen gerechnet.8 

Wenn 74% der zuziehenden Personen Sport treiben, 

wie das gemäss „Sport Schweiz“9 2014 der Fall war, 

so sind 2‘014 neue Sporttreibende zu erwarten. 

Die Baulandreserven für dieses Wachstum stehen 

zur Verfügung10: 

▪ Aussenreserve Seewen-Feld, Seewen (diverse 

Wohnzonen, 800-1000 Einwohner) 

▪ Aussenreserve Wyermatt, Ibach (2-geschossige 

Wohnzone dicht, 280-350 Einwohner) 

▪ Aussenreserve Hof, Ibach (Kernzone und 3-ge-

schossige Wohnzone, 300-430 Einwohner) 

▪ Innenentwicklungspotenzial Chappelmatt, 

Schwyz (3-geschossige Wohnzone, 200-250 Ein-

wohner) 

▪ Innenentwicklungspotenzial Kreuzmatt (2-ge-

schossige Wohnzone dicht, 150-200 Einwoh-

ner) 

▪ Diverse Baulücken für 300-400 Einwohner 

Zudem hat Schwyz einen vergleichsweise hohen 

Leerwohnungsbestand von 2.69%.  

Interessant für Sportangebote von Privaten wäre das 

Zeughausareal in Seewen, welches für Gewerbe und 

Industrie vorgesehen ist. Hier könnten 400 bis 900 

Arbeitsplätze entstehen. 

 

8 Angaben von Oliver Sutter, Abteilungsleiter Hochbau vom 3. 

April 2018. Zahlenspiegel unter www.schwyz-wirtschaft.ch. 

9 Sport Schweiz 2014: Sportaktivität und Sportinteresse der 

Schweizer Bevölkerung. Lamprecht, M., Fischer, A. & Stamm, 

H.P. (2014). 

10 Angaben von Ch. Grüter, Abtl. Hochbau in Mail vom 

14. Mai 2018. 
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Abb. 1: Siedlungsstruktur und Bauzonen vereinfacht, aus Masterarbeit Christian Grüter, „Massnahmen zur Umsetzung der Ortskernentwicklung in der 
Gemeinde Schwyz“, Juli 2016 
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2.2.2.  SCHÜLER- UND KLASSENZAHLEN  

Schwyz ist Standort überkommunaler Schulen: 

▪ der Kantonsschule Kollegium Schwyz (KKS) mit 

17 Klassen 

▪ der Kaufmännischen Berufsschule Schwyz (KBS) 

mit 20 Klassen 

▪ der Mittelpunktschule Schwyz (MPS) mit 

520 Schülerinnen und Schülern (=SuS) in 

30 Klassen. 

Der Bezirk Schwyz führt an der MPS die Sekun-

darstufe I mit Sekundar-, Real- und Werkklas-

sen. Zusätzlich werden für musisch oder sport-

lich besonders begabte SuS aus der Region Ta-

lentklassen geführt. 

▪ das Heilpädagogische Zentrum Innerschwyz 

(HZI) mit aktuell 60 Kindern und Jugendlichen 

in der Tagesschule und 47 Kinder in der inte-

grierten Sonderschulung (in Regelklassen inte-

griert).11  

▪ der staatlich anerkannten Tagesschule „tags“ 

mit maximal 40 Schülerinnen und Schülern.12 

Die Gemeindeschule Schwyz führt im Schuljahr 

2018/201913 

▪ 16 Kindergärten  

▪ 45 Primarschulklassen  

▪ 1 Kleinklasse  

Die Gemeinde unterrichtet in Schwyz vom KIGA bis 

zur 6. Klasse insgesamt 1‘120 Kinder und Jugendli-

che in 62 Klassen. 

Die durchschnittliche Klassengrösse liegt bei etwas 

mehr als 18 SuS. 

Alle Kinder erhalten wöchentlich 3 Lektionen Sport-

unterricht, die Kindergarten-Kinder 2 Lektionen. Zu-

dem findet regelmässig Schwimmunterricht in der 

Schulschwimmanlage Rickenbach statt: Im Kinder-

garten und auf der Unterstufe (1. und 2. Klassen) 

wird dieser blockweise durch eine ausgebildete 

Schwimmlehrerin in Zusammenarbeit mit der Lehr-

person erteilt. Ab der 3. Primarklasse wird der block-

 

11 Gemäss Internetabfrage vom 8. Juni 2018, www.sz.ch/pri-

vatpersonen/bildung-schulen-sport/volksschulen/heilpaedago-

gisches-zentrum-innerschwyz-hzi. 

12 Gemäss Internetabfrage vom 8. Juni 2018, www.tags.ch. 

weise Schwimmunterricht von der Lehrperson al-

leine erteilt. Überschneiden sich Schwimm-lektionen 

mit Sportlektionen, so bleiben die Sporthallen in die-

ser Zeit frei; eine Entlastung bei der Belegungspla-

nung der Sporthallen findet nicht statt.14 

 

Im Schuljahr 2018/19 besuchten von den in Schwyz 

schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen15 

▪ 308 Kinder den Kindergarten (KIGA) 

▪ 812 Kinder die Primarschule (1.-6. Kl.) 

▪ 520 Jugendliche die Sekundarstufe I  

Aus überkommunalem Einzugsgebiet kommen – ne-

ben den SuS der Talent- und Werkklassen – die SuS 

in folgende Schulangebote der obligatorischen 

Schulzeit: 

▪ 60 HZI 

▪ 40 tags. 

Total SuS obligatorische Schulzeit: 1740 

13 Angaben aktualisiert mit Paul Stalder, Rektor Gemeinde-

schulen, Telefon vom 13. Juni 2018. 

14 Telefonische Auskunft von Frau Ursi Gabriel, Gemeindever-

waltung, Schule/Bildung, Rektorat 

15 Angaben von Paul Stalder, Mail vom 14. Juni 2018. 
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Nach Schulanlagen gegliedert ergibt sich aktuell für 

die obligatorische Schulzeit folgendes Bild 

Schulen kommu-
nal 

Klassen-
zahl 
(3 L./ 
Wo.) 

KIGA 
(2 L./ 
Wo.) 

Sport-
std. ob-
ligat. 

Herrengasse 9 4  

Lücken  9 2 
 

Ibach 
▪ Christophorus 
▪ Muota 
▪  

 
6 
6 

 
5 
- 

 

Seewen 
▪ Krummfeld 
▪ Seerüti 
▪  

 
6 
3 

 
- 

3 

 

Rickenbach 
▪ Mythen I u. II 

 
6 

 
2 

 

1 Kleinklasse 
 

1   

Total kommunal 46 16 170 
Weitere Schule 
oblig. Schulzeit 

Klassen-
zahl 

  

Sek. I 
MPS Rubiswil16 

30 
 

90 

HZI 317  4 
tags 2  6 
  

Total 81 16 270 
Tabelle 1: Schulen, Schüler- und Klassenzahlen 

 

Jugendliche, welche Mittel-/Berufs-/Sonder-oder Pri-

vatschulen ausserhalb der Gemeinde besuchen, wur-

den nicht berücksichtigt, weil die kleine Anzahl für 

die Bedarfsabschätzung für den Schulsport in 

Schwyz nicht massgebend ist. 

 

16 Telefonische Angaben von Herrn Oertli vom 3. April 2018. 

Gültig für Schuljahr 18/19. Inbegriffen sind 4 Talent- und 3 

Werkklassen. 

17 Bei der HZI handelt es sich hier um eine theoretische Zahl 

(60 Kinder à 20 SuS), effektiv wird in 10 differenzierten Grup-

pen unterrichtet. Wöchentlich werden zum Schwimmen das 

Der Vergleich zwischen der aktuellen Bevölkerungs-

zahl (14‘788) und der der SuS in der obligatorischen 

Schulzeit, welche in den kommunalen Schulen, der 

MPS, im HZI und an der „tags“ unterrichtet werden 

(1‘740) zeigt auf, dass Schwyz mit 11.7% etwas 

über dem Erfahrungswert „Schüleranteil 10%“ liegt. 

Der Grund dafür liegt bei den überkommunalen An-

geboten, u.a. mit den Talentklassen.  

 

Hallenbad Brunnen und das Lehrschwimmbecken in Ricken-

bach besucht. Deshalb nur 4 L. Belegung in Sporthalle Lücken. 

Angaben von Frau Mühlebach, HZI, Tel. vom 15. Juni 2018. 
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Prognose 

Bei einem Anstieg der Bevölkerung von 14‘788 auf 

17‘500 im Jahr 2033, also um rund 2‘700 Personen 

und der Annahme, dass der Anteil Schülerinnen und 

Schüler auf Grund des regionalen Einzugsgebiets 

konstant bleibt (11.7%), ergibt sich im Planungshori-

zont ein Zuwachs von 316 SuS. 

Für die zusätzlichen Klassen gilt es u.a. den notwen-

digen Raum für den obligatorischen Sportunterricht 

zu gewährleisten. Insgesamt sind dies zusätzlich 

▪ 3 Klassen KIGA  +6 Sportlektionen 

▪ 4 Klassen 1.-3. Kl. +12 Sportlektionen 

▪ 4 Klassen 4.-6. Kl. +12 Sportlektionen 

▪ 5 Klassen 7.-9. Kl.18 +15 Sportlektionen 

▪ HZI (Annahme) + 2 Lektionen 

Annahme für „tags“: kein Zuwachs, wenn Anzahl 

SuS auf 40 beschränkt bleibt. 

Total zusätzlich im Planungshorizont: 47 L. 

Da die Gemeinde Schwyz noch nicht über eine 

Schulraumplanung verfügt, basiert die Bedarfsab-

schätzung für die Sportanlagen des obligatorischen 

Schulsports im GESAK auf den Zahlen im vorliegen-

den Kapitel. 

 

18 Berechnet auf die heutige Zahl SuS pro Klassen mit 

⏀ 18 SuS. 

19 Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volksschule vom 

1. August 2013: Kap. 4. Sportanlagen, 4.1. Es gelten grund-

 

Fazit 1 

Für die Schulen in der obligatorischen Schulzeit (Ge-

meinde, Bezirk und weitere) besteht für den Pla-

nungshorizont 2033 auf Grund dieser groben Ab-

schätzung ein Bedarf an Sporthallen für insgesamt: 

270 + 47 = 317 Sportlektionen 

Von den durch den Kanton geführten Schulen wird 

zum heutigen Zeitpunkt kein zusätzlicher Bedarf im 

Planungshorizont prognostiziert.  

Gemäss den kantonalen Vorgaben19 sollten die 

Sportlektionen in Hallen mit der aktuellen Norm-

grösse von 28x16 m gemäss BASPO-Norm 201 

durchgeführt werden. 

Je grösser die Jugendlichen sind, desto wünschens-

werter werden allerdings – bei gleichbleibender An-

zahl SuS pro Klasse – grössere Hallen (Doppel- und 

Dreifachhallen).  

Die differenzierte Bedarfsabschätzung für den Sport-

unterricht in Kap. 7.5 nimmt diese Überlegungen 

auf. 

 
 

  

sätzlich die Mindestmasse des Bundesamtes für Sport, Nor-

men für den obligatorischen Schulsport (101: Freianlagen, 

201: Sporthallen).  
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3. GRUNDLAGEN 

3.1.  ALLGEMEINES ZUM 
SPORT UND SEINEN TRÄ-
GERSCHAFTEN 

Der Sport in seinen vielfältigen Ausprägungen ge-

niesst in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stel-

lenwert. Seine Bedeutung für die Gesundheit und 

das Wohlbefinden der Bevölkerung, den sozialen Zu-

sammenhalt und eine sinnvolle Freizeitgestaltung 

werden allgemein anerkannt. Auch die in den Leit-

sätzen  2020 – 2024 der Gemeinde Schwyzformu-

lierten Ziele unterstreichen, dass der Sport eine 

staatspolitische Bedeutung hat. 

In der Schule ist der Sportunterricht, abgesehen von 

neuen Unterrichtsformen mit integrierten Bewe-

gungsangeboten, das einzige „bewegte“ und bei vie-

len Schülerinnen und Schülern das beliebteste Fach; 

es spielt bei der körperlichen, geistigen und sozialen 

Entwicklung der Heranwachsenden eine wichtige 

Rolle. 

Der Umfang sportlicher Aktivitäten steht in direktem 

Zusammenhang mit der Infrastruktur, der Angebots-

struktur und der Organisationsstruktur. Zwischen 

ihnen bestehen vielfältige Abhängigkeiten und Ver-

bindungen. Massnahmen zur Erhöhung der Bewe-

gungsaktivitäten sollen alle 3 Interventions-bereiche 

einbeziehen. Getragen wird der Sport einerseits von 

der öffentlichen Hand (Sportunterricht in der Schule 

– nur im Schulalter werden alle Bevölkerungsschich-

ten erfasst) und andererseits von Vereinen und Insti-

tutionen, welche für die eingangs genannten Bedeu-

tungsaspekte eine wichtige Rolle spielen.  

 

Abb. 2: Übersicht Struktur und Trägerschaften 

Zwischen den Trägerschaften von Sport und Bewe-

gung bestehen verschiedene Verknüpfungen: Lei-

tende aus Vereinen beteiligen sich im freiwilligen 

Schulsport, Lehrkräfte engagieren sich im Vereins-

sport, gemeinnützige Trägerschaften werden von 

der öffentlichen Hand durch Beiträge oder den Er-

lass von Benützungsgebühren unterstützt usw. 

Beim GESAK Schwyz steht das Thema „Infrastruk-

tur“ im Vordergrund – ohne allerdings die genann-

ten Wechselbeziehungen und Zusammenhänge zu 

ignorieren.  

Das Bewegungsraum- und Sportanlagenkonzept soll 

die Voraussetzungen dafür schaffen, dass möglichst 

viele Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 

Schwyz sich regelmässig bewegen und Sport treiben 

können. 

 

  

ANGEBOT INFRASTRUKTUR ORGANISATION 

 

PRIVATE 
gemeinnützig/ 

kommerziell 

 
ÖFFENTLICHE 

HAND 
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3.2.  ORGANISATIONS-STRUK-
TUR DES SPORTS 

Die Sporttheorie gliedert das Sportangebot folgen-

dermassen: 

Organisationsstruktur Wichtigste Träger 

Institutioneller Sport Gemeinden, Schulen 

Formeller Sport 

Sportvereine, J+S-Grup-

pen, andere organisierte 

Anbieter 

Informeller Sport 

keine feste Trägerschaft; 

individuelles bzw. in 

spontanen Gruppen 

stattfindendes Sporttrei-

ben 

Tabelle 2: Gliederung des Sportangebots nach Organisationsstruktur 

3.2.1.  INSTITUTIONELLER SPORT  

Der durch die Schulen angebotene Sport (obligatori-

scher Schulsport und freiwilliger Schulsport (FSS) 

wird als „institutionell“ bezeichnet. FSS-Angebote 

sind vielerorts in der Schweiz üblich und für die all-

gemeine Sport- und Bewegungs-förderung von zu-

nehmender Bedeutung.  

Dem Schulsport kommt für die Sportförderung be-

sondere Bedeutung zu, weil nur im Schulsport alle 

sozialen Bevölkerungsschichten erfasst werden kön-

nen.  

Der Lehrplan 21, welcher im Kanton Schwyz für die 

Primarschulen an Schuljahr 2017/18 und für die Se-

kundarstufe I ab Schuljahr 2018/19 gültig ist, stellt 

das Erarbeiten von Kompetenzen in den Vorder-

grund. Die Bedeutung des Sports in der Schule wird 

folgendermassen umschrieben: 

„Der Fachbereich Bewegung und Sport leistet einen 

zentralen Beitrag zum Bildungsauftrag der Volks-

schule, indem er diesen um die körperliche und mo-

torische Dimension erweitert.  

Im Bewegungs- und Sportunterricht werden die 

Schülerinnen und Schüler befähigt, an der traditio-

nellen und aktuellen Bewegungs- und Sportkultur 

 

20 Lamprecht, M., Burgi, R., Gebert, A. & Stamm, H.P. (2017): 

Sportvereine in der Schweiz: Entwicklungen, Herausforderun-

gen und Perspektiven. Magglingen: Bundesamt für Sport 

BASPO. 

teilzuhaben. Sie verbessern ihr Körperbewusstsein, 

gelangen zu einem bewussten Umgang mit sich so-

wie anderen und erkennen die Vorteile von körperli-

cher Bewegung für Gesundheit und Wohlbefinden. 

Gemeinsames Bewegen unterstützt die aktive Teil-

nahme an der Schulgemeinschaft und fördert das 

Zusammenleben.“ 

Zu den wichtigsten Zielsetzungen gehören: 

▪ „Die Schülerinnen und Schüler verfeinern ihre 

motorischen Fertigkeiten, entwickeln sportliche 

Fähigkeiten und bauen ihre körperliche Leis-

tungsfähigkeit aus. Herausfordernde Bewe-

gungsaufgaben und Erfolgserlebnisse unterstüt-

zen und fördern die natürliche kindliche Bewe-

gungslust und Spielfreude...“  

▪ „Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre in-

dividuelle Bewegungs- und Sportkompetenz. Sie 

lernen Bewegungsabläufe, Spielformen, Sportar-

ten und Wettkampfformen kennen…“  

3.2.2.  FORMELLER SPORT:  

Die Sportvereine werden dem formellen Sport zuge-

ordnet.  

Die wichtigsten neusten Fakten zum Vereinssport20: 

▪ In der Schweiz gibt es rund 19 000 Sport-ver-

eine. Zusammen haben sie gegen zwei Millio-

nen Aktivmitglieder.  

Ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung im 

Alter von 5–74 Jahren macht in einem Sportver-

ein mit. 

▪ Bis Mitte der 1990er Jahre stiegen die Zahlen 

der Sportvereine und deren Aktivmitglieder steil 

an. Seither sind sie rückläufig. Der Rückgang be-

trifft aber nicht alle Verbände, Sportarten und 

Mitgliedersegmente im gleichen Masse. Obwohl 

ihr Anteil an der Bevölkerung zurückgeht, steigt 

der Anteil der Kinder und Jugendlichen in den 

Vereinen stetig an. Das grösste Wachstum gibt 

es bei den Kindern im Alter von unter 10 Jah-

ren, da diese immer früher in die Vereine eintre-

ten. Eine Zunahme verzeichnen die Vereine 

auch bei den Seniorinnen und Senioren. 



Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 27 

▪ Die Frauen sind in den Sportvereinen immer 

noch in der Minderheit. Ihr Anteil wächst nur 

langsam, aber stetig. Derzeit machen Frauen 

und Mädchen gut ein Drittel der Vereinsmitglie-

der aus. Insbesondere die weibliche Migrations-

bevölkerung ist in den Sportvereinen klar unter-

vertreten. 

▪ In der Deutschschweiz, dem Mittelland sowie 

der Ost- und Zentralschweiz und generell in 

ländlichen Gemeinden gibt es die meisten Ver-

eine. Dort machen rund 30 Prozent der Bevöl-

kerung in einem Sportverein mit. 

▪ Im Schweizer Vereinssport müssen rund 

350 000 Ämter besetzt werden. Etwa 4 Prozent 

aller Ämter werden entschädigt, die restlichen 

96 Prozent werden im Ehrenamt ausgeübt. Die 

Ehrenamtlichen erbringen jährlich Leistungen 

von einem hypothetischen Gesamtwert von 

rund zwei Milliarden Franken. 

Diese Tätigkeit zu unterstützen – mit bedarfsgerech-

ten Infrastrukturen und Sportmaterial, mit Unterstüt-

zungsbeiträgen und durch Anerkennung der Freiwilli-

genarbeit – gehört neben dem Sport in der Schule 

zu den Kernaufgaben der staatlichen Sportförde-

rung.  

3.2.3.  INFORMELLER SPORT:  

Die Unterstützung des informellen Sports (individu-

ell bzw. in spontanen Gruppen; z.B. Jogging, Rad-

fahren, teilweise Schwimmen) durch die öffentliche 

Hand kann fast nur über das Infrastrukturangebot 

erfolgen (Objekt-Subventionierung), da eine feste 

Trägerschaft fehlt. Deshalb muss im Rahmen der all-

gemeinen Bewegungs- und Sportförderung der Di-

mension „Infrastruktur“ besonderes Gewicht beige-

messen werden. 

Ebenfalls dem informellen Sport zugeordnet sind die 

privaten Anbieter. Sie betreiben ihre Anlagen i.d.R. 

mit Gewinnabsichten und werden von der öffentli-

chen Hand nicht unterstützt. Entsprechend sind die 

Teilnahmegebühren wesentlich höher als beim for-

mellen Sport. 

 

21 Lamprecht, M. et al. Sport Schweiz 2014.  

3.2.4.  ZUR BEDEUTUNG DER EINZEL-

NEN TRÄGER 

Die Bedeutung und der Umfang des institutionellen 

und formellen Sports sind in den letzten Jahren 

stabil geblieben, während der informelle Sport be-

achtlich gewachsen ist. Gemäss neuesten Untersu-

chungen21 hat der informelle Sport zahlenmässig 

den formellen Sport überholt. Regelmässig Aktive 

machen oft beides. 
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3.3.  SPORTENTWICKLUNG 
Seit dem Jahr 2000 wird die Entwicklung des Sports 

in der Schweiz regelmässig und repräsentativ durch 

Befragungen in der Schweizer Wohnbevölkerung im 

Alter von 15 bis 74 Jahren untersucht. 22 

Einzelne Kernaussagen aus „Sport Schweiz 2014“ 

sollen an dieser Stelle zitiert werden, weil sie als 

Grundlage für ein verstärktes Engagement der Ge-

meinde Schwyz in der Sportförderung dienen kön-

nen: 

▪ Die Sportaktivität der Schweizer Bevölkerung 

wächst, weil es immer mehr Personen gibt, die 

viel Sport treiben. Der Anteil an Nichtsportlern 

bleibt demgegenüber stabil, während die Gele-

genheitssportler langsam aussterben. Man treibt 

heute entweder regelmassig oder überhaupt kei-

nen Sport. Sport trägt viel zu einem gesunden 

und bewegten Leben bei. Vier Fünftel der Bevöl-

kerung erfüllen die aktuellen Bewegungsempfeh-

lungen, wozu Sport einen wesentlichen Beitrag 

leistet. 

▪ Das Sportangebot wird immer vielfaltiger und 

die Bevölkerung polysportiver. Insgesamt konn-

ten über 250 Sportarten erfasst werden. Die 

Lifetime-Sportarten Wandern, Radfahren, 

Schwimmen und Skifahren sind besonders 

beliebt und konnten ihre Popularität in den letz-

ten Jahren weiter steigern. 

▪ Gut ein Viertel der Bevölkerung gibt an, keinen 

Sport zu treiben. Dabei handelt es sich jedoch 

grösstenteils nicht um überzeugte Sportmuffel. 

Gegen drei Viertel der Nichtsportler haben frü-

her Sport getrieben, und zwei Fünftel würden 

gerne wieder mit Sport beginnen, wenn sie 

mehr Zeit oder weniger berufliche und familiäre 

Verpflichtungen hätten. Nichtsportler haben 

mehrheitlich ein positives Sportverständnis und 

sind auch nicht generell inaktiv. Immerhin zwei 

Drittel erfüllen die Minimalempfehlungen für ge-

sundheitswirksame Bewegung. 

 

22 Sport Schweiz 2014: Sportaktivität und Sportinteresse der 

Schweizer Bevölkerung. Lamprecht, M., Fischer, A. & Stamm, 

▪ Ein Sechstel der Bevölkerung ist regelmassig in 

einem privaten Fitnesscenter aktiv. Wichtige 

Gründe für eine Mitgliedschaft in einem Fitness-

center sind die hohe Flexibilität, der Wegfall 

von Verpflichtungen und die langen Öffnungs-

zeiten. 

▪ Die Bevölkerung spricht sich klar für eine breite 

Sportforderung aus. Insbesondere beim Jugend-

sport und der Nachwuchsforderung, aber auch 

beim Behinderten-, Frauen-, Senioren- und Brei-

tensport sowie beim nicht kommerziellen Spit-

zensport gibt es viele Stimmen, die für einen 

Ausbau der Förderung votieren. Die breite Un-

terstützung des Sports gründet in der Überzeu-

gung, dass er einen wichtigen Beitrag für die So-

zialisation und Integration sowie für die Präven-

tion und Gesundheitsforderung leistet. Die 

Schattenseiten des Sports sieht die Bevölkerung 

im Doping, in der Kommerzialisierung, im über-

triebenen Leistungs- und Risikostreben sowie im 

Hooliganismus und in der Korruption. Als Ge-

genmittel werden harte Massnahmen gefordert. 

H.P. (2014).  

Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO. 
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Weil das GESAK den Blick in die Zukunft wirft, lohnt 

sich – abgeleitet aus gesellschaftlichen Entwicklungs-

trends – der Versuch, kurz eine Prognose für den 

Planungshorizont zu wagen. 

Als wichtigste Wachstumsbereiche gelten23 

▪ Individualsport – vor allem outdoor und in 

schnell erlernbaren Sportarten 

▪ Erlebnis- und Abenteuersport – einerseits in der 

Natur, andererseits im städtischen Raum 

▪ Mannschafts- und Spielsportarten – tendenziell 

eher in kleineren Gruppen 

▪ Sport in der Natur und als gegenläufiger Trend: 

Wettkampfsport ganzjährig und indoor 

▪ Gesundheitssport / Fitness 

▪ Neue Sportarten und weitere Diversifizierung – 

oft durch neuentwickelte Sportgeräte 

▪ Weitere Kommerzialisierung und Mediatisie-

rung, verbunden mit einer Konzentration auf 

wenige Sportarten. Sportarten, welche nicht 

dazu gehören, werden zu Randsportarten, deren 

Verbände und Vereine sich eine Professionalisie-

rung nicht leisten können. 

Bis ins Jahr 2033 dürften Freizeitsportlerinnen und –

sportler noch zahlreicher werden. Ihre Motivation ist 

weniger der Spass, als die Pflicht, physisch und psy-

chisch fit und leistungsfähig zu bleiben. Die Kranken-

kassen und auch technische Mittel werden Unter-

stützung leisten.  

Für gemeinsames Sporttreiben und das Gemein-

schaftserlebnis werden die sozialen Medien eine 

wichtige Rolle spielen. Die Sportvereine müssen sich 

wandeln, sich untereinander vernetzen und werden 

ihre Kompetenzen, die Erfahrungen ihrer Leitenden 

und ihre Dienstleistungen auf sozialen Plattformen 

anbieten. Digitalisierung, Technologie und eine Kul-

tur des kollektiven Austauschs werden den Sport 

und die Sportangebote verändern. Vereine, die sich 

diesen Veränderungen verschliessen, werden überal-

tern. 

 

23 Aus Referat Martin Strupler am Sportforum Nidwalden vom 

2. November 2017 

3.4.  ALLGEMEINES ZUR PLA-
NUNG DES BEWEGUNGS-
RAUMS 

Im Jahr 2000 hat der Bundesrat das Konzept für 

eine Sportpolitik in der Schweiz verabschiedet. Er 

will damit einen Beitrag zur Förderung einer breiten 

Bewegungs- und Sportkultur leisten, der einerseits 

gesundheitspolitische Ziele verfolgt (Förderung von 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit, Sucht-präven-

tion), andererseits zum Zusammenhalt und zur Iden-

tität innerhalb unserer Gesellschaft (Gewaltpräven-

tion, soziale Integration, pädago-gische Aufgaben in 

der Schule, sinnvolle Freizeitgestaltung) beitragen 

soll. 

Eine wichtige Massnahme zur Umsetzung dieses ge-

samtschweizerischen Konzeptes ist die Förderung 
von Sportanlagenkonzepten auf kantonaler und 

kommunaler Ebene, deren übergeordnetes Ziel in 

der Gestaltung bewegungsfreundlicher Siedlungen 

und damit der Steigerung der Wohn- und Lebens-

qualität der lokalen Bevölkerung besteht. 

24Die Ziele und Motive des Sporttreibens sind einem 

ständigen Wandel unterworfen, was sich auch auf 

die Gestaltung des Bewegungsraumes auswirkt. Die 

zunehmend bewegungsbewusste Freizeitgestaltung 

und die Tendenz zur Individualisierung des Sporttrei-

bens stellen neue Anforderungen an den dazu benö-

tigten Raum und die Infrastruktur.  

Die Knappheit des verfügbaren Bodens sowie der fi-

nanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand, ver-

knüpft mit den Veränderungen der Bedürfnisse be-

treffend Sportanlagen, zwingen alle Beteiligten dazu, 

die Gestaltung des Bewegungsraumes längerfristig 

zu planen. 

Vielerorts ist der Sport in den Planungsprozessen der 

öffentlichen Hand noch nicht seiner Bedeutung ent-

sprechend verankert. Insbesondere die Anliegen des 

ungebundenen, spontanen Sporttreibens (informel-

ler Sport) werden in den Planungsgremien oft ver-

nachlässigt, weil diesem Teil des Sports im Gegen-

satz zum institutionellen (Schule) und formellen 

Sport (Vereine) die „offizielle“ Vertretung fehlt. 

24 Strupler, M.: Auszug aus Vorlesung „Sport-Infrastruktur-Um-

welt“, ISPW Uni Bern, Bachelorstudium. 
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Das Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK)25 ist 

ein Planungsinstrument, welches die verschiedenen 

an die Bewegung und den Sport gerichteten Bedürf-

nisse aufnimmt, koordiniert, gestaltet und die Kom-

munikation von Angeboten an die interessierte Be-

völkerung fördert.  

Mit dem GESAK können die vielfältigen Interessen 

im Bereich Bewegung und Sport transparent darge-

stellt, gewichtet und optimal aufeinander abge-

stimmt werden. Die kommunalen Behörden verfü-

gen mit dem GESAK zudem über eine politische Ent-

scheidungsgrundlage für die weitere Entwicklung ih-

rer Infrastrukturen für Sport und Bewegung. 

In der Raumplanung spielt das Thema Bewegung 

eine (oft untergeordnete) Rolle in 

▪ Quartierplanungen (Spielplätze, Ausgestaltung 

der Aussenräume, Zugänge zu den Haltestellen 

des öffentlichen Verkehrs) 

▪ Verkehrsrichtplänen (Verbindungen für den 

Langsamverkehr, Schulwegsicherheit). 

Das Instrumentarium ist in der Gemeinde Schwyz 

teilweise bereits vorhanden:  

▪ Auf strategischer Ebene mit den Leitsätzen 
2020 – 2024 der Gemeinde Schwyz, zu den Ge-

schäftsbereichen Wirtschaft & Finanzen und 

Sport, Kultur, Freizeit & Tourismus: 

▪ Bei Grossprojekten, gerade im Zusammenhang 

mit […] dem Sportstättenkonzept (GESAK), 

wird ein finanzieller Ausgleich der Zentrumslas-

ten angestrebt. 

▪ Der Gemeinderat strebt, in enger Kooperation 

mit Dritten, eine Neuausrichtung der Sport- und 

Freizeitanlagen an. 

▪ Mit der Umsetzung des Sportstättenkonzepts 

GESAK entsteht ein strategisches Instrument, 

das die politischen Entscheidungsträger bei der 

Planung neuer und bestehender Sport- und Frei-

zeitanlagen unterstützt. 

▪ Die Raumbewirtschaftung der öffentlichen Anla-

gen und Liegenschaften wird digitalisiert und 

nach Möglichkeit mit Kanton und Bezirk koordi-

niert.(26 

 

25 Der Begriff umfasst grundsätzlich das gesamte Angebot für 

Bewegung und Sport. Dazu gehören neben den eigentlichen, 

meist normierten Sportanlagen im engeren Sinne auch alle 

nicht normierten, der Bewegung dienenden Infrastrukturen so-

wie frei zugängliche Bewegungsräume (z. B. Wald). 

▪ In der Liegenschaftsstrategie (genehmigt vom 

Gemeinderat am 21. Juli 2017) mit verschiede-

nen Festlegungen: 

▪ Umzonung der Parzelle oberhalb Winter-

ried in Intensiverholungszone zur Erweite-

rung der Sportanlagen. Bedarf soll im Zu-

sammenhang mit dem GESAK geprüft wer-

den. 

▪ Die Parzelle 4802 im Seewenfeld ist für 

eine neue Schulanlage mit Sporthalle gesi-

chert (mittel-/langfristig). Im Zusammen-

hang mit dem Neubau dieser Anlage soll 

über die Zukunft des Schulhauses Seerüti 

inkl. Mehrzweckhalle entschieden werden. 

▪ Weiterbestand Sportplatz Tschaibrunnen ist 

im GESAK zu prüfen. 

▪ Schulanlage Christophorus: Gesamtkonzept 

und Vorprojekt für eine neue Sporthalle. 

▪ Bei den anderen Schulanlagen mit Sporthal-

len sind keine Veränderungen geplant. 

▪ Dem Konzept „Fachberatung Sporthallen“ 

aus dem Jahr 2009. 

 

Mit dem vorliegenden Bewegungsraum- und Sport-

anlagenkonzept (GESAK) steht nun auch auf operati-

ver Ebene eine wichtige Grundlage zur Verfügung. 

 

 

26 Auszüge aus den Leitsätzen 2020 – 2024 der Gemeinde 

Schwyz (Beschluss vom 22. November 2019). 
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3.5.  GROSSE BEDEUTUNG DER ÖFFENTLICHEN SPORTANLAGEN 
Im vielfältigen Angebot an Sportinfrastrukturen haben einerseits die Natur und der Erholungsraum und anderer-

seits die öffentlichen Sportanlagen eine dominante Bedeutung. Dies belegen die Zahlen aus der Befragung Sport 

CH 2014 (Diagramm unten aus S. 33). Aus der spezifischen Auswertung für den Kanton Zürich (für den Kanton 

Schwyz bestehen diese Zahlen nicht) geht hervor, dass 73% des aktiven Sports in öffentlichen Anlagen stattfindet. 

Die Aufgliederung nach Sportverbänden zeigt zudem auf, dass nicht alle Sportarten in gleicher Weise davon profi-

tieren können. 
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3.6.  ZIELSETZUNGEN DES GE-
SAK 

Das Konzept liefert die notwendigen Grundlagen 

und Argumente für die Entscheidungsträger, damit 

in Schwyz im Bereich „Sport und Bewegung“ zu-

kunfts- und zielgerichtete Massnahmen getroffen 

werden können.  

Neben der raumplanerischen Perspektive soll das 

Konzept für Sport- und Bewegungsräume auch ganz 

konkrete Anliegen auf der operativen Ebene berück-

sichtigen. 

Es dient insbesondere 

▪ als künftiges Strategie- und Führungsinstrument 

der politischen Behörden und der Verwaltung 

im Bereich „Sport und Bewegung“ 

▪ als Grundlage für die Sicherstellung des notwen-

digen Raumes/Bodens für zukünftige Infrastruk-

turen 

▪ als Planungsgrundlage für die Werterhaltung 

bzw. für allfällige Sanierungen und Erweiterun-

gen von bestehenden Sportanlagen 

▪ der Modernisierung des Bewegungsraumes in 

Bezug auf Nutzung und Sicherheit 

▪ als Instrument des Standortmarketings 

▪ der mittel- und langfristigen Finanzplanung. 

 

Die Resultate des GESAK können bei Bedarf in die 

kommunale Richtplanung einfliessen. 
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3.7.  RECHTSGRUNDLAGEN 

3.7.1.  NATIONAL 

▪ Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 über die För-

derung von Sport und Bewegung (Sportförde-

rungsgesetz, SpoFöG) 

▪ Verordnung vom 23. Mai 2012 über die Förde-

rung von Sport und Bewegung (Sportförde-

rungsverordnung, SpoFöV) 

▪ Verordnung des VBS vom 25. Mai 2012 über 

Sportförderungsprogramme und -projekte 

(VSpoFöP) 

▪ Verordnung des BASPO vom 12. Juli 2012 über 

«Jugend und Sport» (J+S-V-BASPO) 

▪ Bundesgesetz über die Beseitigung von Benach-

teiligungen von Menschen mit Behinderungen 

vom 13. Dezember 2002  

▪ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) 

vom 22. Juni 1979 

▪ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 

2000 

▪ Bundesgesetz betreffend die Lotterien und die 

gewerbsmässigen Wetten vom 8. Juni 1923.  

3.7.2.  KANTONAL 

▪ Verordnung über den Fonds zur Förderung des 

Sports vom 29. November 1994, letzte Aktuali-

sierung am 1. Januar 2016 

▪ Benützungsordnung KKS-Turnanlagen vom 

29. August 2016 

▪ Kantonaler Richtplan genehmigt durch den Bun-

desrat am 24. Mai 2017 mit Richtplankarte un-

ter https://map.geo.sz.ch 

mit Beschluss B-6.2 Tourismus- und Freizeitzo-

nen27 mit Bezug auf die Erweiterung der Sport-

anlage Wintersried. 

▪ Weisungen über Turnen und Sport in der Volks- 

und Mittelschule vom 25. Juni 1975, aktuali-

siert 1. Jan. 2015) 

▪ Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volks-

schule vom 1. August 2013, www.sz.ch. 

 

27 Quelle: https://www.sz.ch/behoerden/rau-

mentwicklung/kantonale-planung/richtplanung/genehmigter-

richtplan.html/72-416-377-2138-5090-5091 

3.7.3.  BEZIRK 

▪ Gebührentarif Bezirk, Rubiswilhalle, vom 18. 

Okt. 2006. 

3.7.4.  KOMMUNAL 

▪ Übersichtsplan über alle Sportinfrastrukturen der 

Gemeinde  

▪ Leitsätze 2020 – 2024 der Gemeinde Schwyz 

(Gemeinderatsbeschluss vom 22. November 

2019) 

▪ Zonenplan der Gemeinde Schwyz, in Kraft seit 

1. August 2017, auf www.ortsplanung.ch/ge-

meindeschwyz 

▪ Liegenschaftsstrategie für die gemeindeeigenen 

Liegenschaften und Hochbauten (Gemeinderats-

beschluss 681 vom 21. Juli 2017)  

▪ Reglement über die Benützung von Räumen 

und Anlagen der Schulen ausserhalb des Schul-

betriebes vom 12. Nov. 2010, Nachtrag 2018 

 

https://map.geo.sz.ch/
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3.8.  GLIEDERUNG DER SPORT- UND BEWEGUNGSINFRASTRUKTUR 
Die Sport- und Bewegungsinfrastruktur wird in Sportanlagenkonzepten jeweils nach sieben bis acht Hauptgruppen 

gegliedert. 

Sportanlagen im engeren Sinne (normierte Sport-
anlagen) 

Erweiterter Bewegungs- und Erholungsraum 

A Turn- und Sporthallen E Spiel- und Pausenplätze 
bewegungsfreundlicher Stadt- und Siedlungsraum Bewegungs- 
und Sportmöglichkeiten in Grünanlagen und Parks, Naherho-
lungsgebiete  

B Freianlagen bei Schulen, Rasensport und 
Leichtathletikanlagen  

F Radwege, Bike- und Inlinestrecken, (abgegrenzte Rollsportanla-
gen siehe Bst. D)  

C Schwimmanlagen  G Fuss- und Wanderwege, Laufstrecken, Vitaparcours, Reitwege  
D Eissportanlagen, Rollsportanlagen, Schiessan-

lagen, Tennisanlagen und weitere normierte 
Anlagen 

H Schneesportanlagen / Wassersportanlagen in Seen und Flüssen   

Tabelle 3: Gliederung der Sport- und Bewegungsinfrastruktur 

 

Im erweiterten Bewegungs- und Erholungsraum sind – neben spezifischen Sportinfrastrukturen in der Natur wie 

z.B. einem Vita-Parcours – auch die nicht ausschliesslich dem Sport dienenden bzw. für den Sport erstellten Bewe-

gungsmöglichkeiten in der Gemeinde und ausserhalb des Siedlungsraums enthalten. Sie dienen insbesondere dem 

nichtorganisierten, informellen Sport. 

 

3.9.  SYSTEMABGRENZUNGEN 
Das GESAK Schwyz konzentriert sich im Wesentlichen auf die detaillierte Auseinandersetzung mit der Sport- und 

Bewegungsinfrastruktur der gemeindeeigenen Anlagen.  

Alle bekannten öffentlichen und privaten Anlagen für Bewegung und Sport – inklusive nicht normierte Anlagen 

wie Laufstrecken, Vitaparcours, Reitstrecken, Velorouten und Fuss- und Wanderwege – werden quantitativ erfasst 

und beurteilt. Konkrete Massnahmen werden jedoch nur dort vorgeschlagen, wo Eigentum und/oder die betriebli-

che Verantwortung bei der Gemeinde liegen. 

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Bewegungsfreundlichkeit innerhalb der Quartiere bzw. Ortsteile sowie 

die differenzierte Beurteilung der Qualität der Naherholungsgebiete und ihrer Zugänge waren nicht Inhalt des Auf-

trags. 
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4. ORGANISATION UND 
ABLAUF DES GESAK 

4.1.  PROJEKTORGANISATION 
Mit Beschluss 2016-691 vom 21. Juli 2017 beauf-

tragte der Gemeinderat die Strupler Sport Consul-
ting mit der Erarbeitung des GESAK. 

Das Projekt wurde von Seiten der Gemeinde Schwyz 

von einer Projektgruppe betreut und begleitet. Sie 

hatte die Aufgabe, die Zwischenergebnisse und Ent-

würfe des beauftragten Planers zu diskutieren und 

zu bereinigen.  

Die interne Projektleitung (Abteilung Liegenschaf-

ten, Oliver Sutter, Christian Grüter) stellte die Kom-

munikation und Koordination innerhalb der Verwal-

tung sowie mit der politischen Behörde sicher und 

ist Ansprechpartner für den Auftragnehmer. Für die 

durch den Auftraggeber zu leistenden Vorarbeiten 

(Aufnahme Befragung, Objektblätter, Begleitung bei 

den Anlage-besichtigungen etc.) hatte der Auftrag-

geber zur Unterstützung Romano Fanchini (AG für 

Umbauten) als lokaler Projektbegleiter im Mandat 

beigezogen. 

Der Auftragnehmer (externe Projektleitung) war für 

die Ausarbeitung des Planungsinstrumentes verant-

wortlich. Ihm oblag die Verantwortung für die fach-, 

frist- und kostengerechte Abwicklung des Auftrags 

und eine inhaltlich einwandfreie Vor- und Nachberei-

tung der Besprechungen und Workshops mit der 

Projektleitung bzw. Projektgruppe. 

Für die Besprechung einzelner, sie direkt betreffen-

der Kapitel wurden Vertretungen der Fussballvereine 

und des Turnvereins zu den Projektgruppen-Work-

shops eingeladen. 

Zusammensetzung Projektgruppe (Adressliste vgl. 

Anhang):  

Name Vorname Funktion 

Reichlin Lars 
Leiter Abt. Sport, Kan-

ton 

Wehrli Christa Rektorin, Bezirk 

Brugger/ 

Furrer 

André/ 

Markus 
Gemeinderat 

Föhn  Ralph 
Mitglied Sportkommis-

sion, Gemeinde 

Sutter Oliver 
Abteilungsleiter Hoch-

bau 

Stalder Paul Rektor, Abt. Bildung 

Grüter Christian 
Sachbearbeiter Hoch-

bau 

Dettling Thomas 

Präsident Stiftung 

Schwyzer Sport, Win-

tersried 

Fanchini Romano 
Projektleiter lokal, AG 

für Umbauten 

Tabelle 4: Mitglieder Projektgruppe 

 

 

Abb. 3: Projektorganisation 

  

Öffentlichkeit, Medien 

André Brugger/ Markus 

Furrer, Gemeinderat 

Abteilungsleitung Hoch-

bau mit 
lokaler Projektbegleitung 

Strupler Sport Consulting 

externe Projektleitung, 

Auftragnehmer 

  
entwickeln und vor-

schlagen 
  

Projektgruppe 

GESAK 
  
mit Vertretungen 

▪ - Kanton 

▪ - Bezirk 

▪ - Stiftung 

▪ - Schulen  

▪ - Sportkommission Ge-

meinde 

▪ - Vereine punktuell nach 

Thema 

Gemeinderat 
Auftraggeber / entscheiden 
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4.2.  ZEITPLAN 
Der eigentliche Projektstart fand nach der Erarbei-

tung der Fragebogen mit dem Kickoff am 24. Au-

gust 2017 statt.  

4.3.  ÜBERBLICK PROJEKTAB-
LAUF 

Der Projektablauf bei Sportanlagenkonzepten von 

Strupler Sport Consulting umfasst im Wesentlichen 

folgende Arbeitsschritte: 

 

 

Abb. 4: Übersicht GESAK-Projektablauf 
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4.4.  PROJEKTSCHRITTE  
Die Projektschritte waren Teil der Offerte vom 

12. Juni 2017. Der Text wurde in den wesentlichen 

Teilen dort entnommen und wurde deshalb nicht 
rückblickend angepasst. 

4.4.1.  PROJEKTSTART 

▪ Präzisierung Auftrag (Zielsetzungen und Vorge-

hensweise) am 22. November 2016 und 6. Ap-

ril 2017 

▪ Projektorganisation 

▪ Bereitstellung/Beschaffung der Grundlagen ge-

mäss Kap. 4 

▪ Bekanntmachung Kick-Off und Befragungs-Be-

ginns 

▪ Informationsveranstaltung für alle Interessierte 

(Kick-Off) am 24. August 2017. 

4.4.2.  GRUNDLAGENERHEBUNG 

Bestandesaufnahme  
▪ Ziel der Bestandesaufnahme ist es, eine Über-

sicht über sämtliche Sportanlagen und Bewe-

gungsräume zu gewinnen und diese zu beschrei-

ben. 

▪ Die Liste der Anlagen wird ergänzt und überar-

beitet. 

▪ Diese Anlagen werden durch die Auftraggeberin 

in einer Inventarkarte erfasst und in ihrem räum-

lichen Kontext dargestellt. 

▪ Die betreffenden Anlagen werden einzeln mit 

Hilfe eines einheitlich strukturierten Objektblat-

tes beschrieben (Standort, Erschliessung, Ange-

bot, spezifische Qualitäten, Nutzergruppen, Be-

legung, Öffnungszeiten, Auslastung, Zustand, 

Sanierungsbedarf, Optimierungsmöglichkeiten, 

etc.). 

▪ Die Aufnahme der Objektblätter ist Sache der 

Auftraggeberin. Er wird dabei durch den Auf-

tragnehmer angeleitet und nach Bedarf unter-

stützt (Beispiele/Muster).  

▪ Spezifische Rückmeldungen zu einzelnen Anla-

gen aus den Befragungen werden in einer ent-

sprechenden Rubrik zusammengefasst. 

 

Bedürfniserhebung  

Eine Bedürfniserhebung mit Beurteilung der beste-

henden Anlagen bei allen Nutzergruppen (Bevölke-

rung, Schulen, Vereine, Anlagever-antwortliche, Un-

ternehmen) ist eine wichtige Grundlage für das GE-

SAK.  

Erhebung und Auswertung werden vom Auftragge-

ber durchgeführt. Der Auftragnehmer unterstützt ihn 

dabei mit Befragungs-Vorlagen, beim Auswertungs-

Konzept und der Interpretation der Auswertungs-Re-

sultate. 

Zusätzlich Informationen von Seiten der Anlagever-

antwortlichen wurden im Rahmen der Begehungen 

bei der Bestandesanalyse durch den Auftragnehmer 

eingeholt.  

4.4.3.  GRUNDLAGENANALYSE  

Bestandesaufnahme und Bedürfniserhebung bilden 

die unentbehrliche Grundlage die Erarbeitung von 

Strategie, Empfehlungen und Massnahmen. 
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Bestandesanalyse28 

Alle Sport-Infrastrukturen werden im Rahmen von 

Besichtigungen29 durch den Auftragnehmer insbe-

sondere auf ihre Zweckmässigkeit für die verschiede-

nen Nutzergruppen hin beurteilt und mit Hilfe der 

Objektblätter analysiert. 

Die Ergebnisse der Bestandesaufnahme werden mit 

den einschlägigen Normen und Richtwerten vergli-

chen. 

Je nach Anlagetypen (vgl. Gliederung in Kap.3.8) 

werden spezifische Grundlagen verwendet. So bei-

spielsweise für die Rasensportanlagen (Belastungsab-

schätzungen, Beurteilung der Massnahmen bezüg-

lich Platzmanagement, Pflege und Unterhalt) oder 

für die Sporthallen (Belegungspläne tagsüber, 

abends und an Wochenenden). 

Bedürfnisanalyse  

Die Ergebnisse der Bedürfniserhebungen werden 

ausgewertet zusammengefasst, interpretiert und mit 

Erfahrungswerten sowie den einschlägigen Normen 

und Richtwerten verglichen. 

Bedarfsermittlung 

Die Resultate aus der Bedürfnisanalyse werden dem 

Ist-Zustand aus der Bestandeserhebung und der Be-

standesanalyse gegenübergestellt.  

Der Handlungsbedarf wird abgeleitet aus: 

▪ Gegenüberstellung und Interpretation des Deltas 

zwischen Bestand und Bedürfnis 

▪ Vergleiche mit Normen, Richtwerten und Emp-

fehlungen. 

Er lässt sich erfahrungsgemäss in drei Kategorien 

aufteilen: 

▪ Organisatorische Massnahmen 

▪ Sanierung / Optimierung bestehender Anlagen 

▪ Realisierung neuer Anlagen. 

 

 

 

 

28 Insbesondere bei diesem Thema sind die sportpraktischen 

und -spezifisches Erfahrungen und das Fachwissen in der 

 

Die Gesamtübersicht aller Bedürfnisse in den ver-

schiedenen Anlagekategorien wird mit der Projekt-

gruppegruppe im Rahmen von 3 halbtägigen Work-

shops eingehend diskutiert. 

Die Resultate dieser Arbeiten werden in einem ers-

ten Zwischenbericht dargestellt. 

4.4.4.  ZIELE UND STRATEGIE  

Ziele 

Die hierarchisch gegliederten Ziele werden von der 

Projektleitung auf Vorschlag des Auftragnehmers 

formuliert und politisch abgestützt. Sie können Aus-

sagen auf strategischer und auf operativer Ebene 

enthalten. 

Strategie  

Gestützt auf die durch Bestandesaufnahme und Be-

dürfniserhebung ausgewiesenen Bedürfnisse wird in 

enger Zusammenarbeit zwischen Auftraggeberin und 

Auftragnehmer eine Strategie entwickelt und disku-

tiert.  

In der Strategie geht es darum, auf grundlegende 

Fragen der Entwicklung überzeugende Antworten zu 

geben und die Handlungsfelder darzustellen: 

▪ Kommt Schwyz in den nächsten 10 - 15 Jahren 

mit dem bestehenden Infrastrukturangebot aus? 

▪ Wenn JA: Wo liegen die Prioritäten für Sanie-

rungs- bzw. Verbesserungsmassnahmen (Stand-

orte, Massnahmen, zeitliche Prioritäten)? 

▪ Mit welchem Erneuerungs- und Unterhaltsbe-

darf ist zu rechnen? 

▪ Wenn NEIN: Welche neuen Anlagen sind zu er-

stellen? Welche Standorte eignen sich dafür? 

Die Resultate werden in einem 2. Zwischenbericht 

zusammengefasst. Ausformulierung, Kommuni-ka-

tion und politische Konsolidierung der Strategie sind 

wichtige Erfolgsfaktoren für deren Umsetzung. 

  

Sportanlagenplanung des Verfassers von besonderer Bedeu-

tung. 

29 4 Tage sind eingesetzt für alle Anlagen. 
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Kommunikation und Koordination der Ziele auf teil-

regionaler Ebene 

Erläuterungen: 
Bei grösseren Anlagen wie z.B. Hallenbad oder Eis-

bahn ist eine regionale Koordination unumgänglich. 

Es ist daher zweckmässig, die Nachbargemein-

den/die Planungsregion nach der Erarbeitung des 

Handlungsbedarfs über den Stand der Ergebnisse zu 

informieren. Möglicherweise ergeben sich für das 

Kapitel "Strategie und Massnahmen" Synergien oder 

wertvolle Impulse.  

Das zweckmässige Vorgehen ist abgestimmt auf den 

Projektfortschritt mit der Auftraggeberin zu bespre-

chen.  

Dieses Modul ist in der Offerte nicht enthalten. 

4.4.5.  HANDLUNGSBEDARF UND UM-

SETZUNG 

Handlungsbedarf 

Auf der Basis der beiden Zwischenberichte wird der 

Handlungsbedarf erarbeitet. Mögliche Lösungs-vari-

anten werden mit einer Grobkostenschätzung hinter-

legt.  

Die Projektleitung ist dafür besorgt, dass allfällige 

Variantenentscheide politisch abgestützt sind. 

Ausformulierung Massnahmenkatalog mit Festle-

gung der Prioritäten 

Der Massnahmenkatalog soll nachvollziehbar aufzei-

gen, wie der Handlungsbedarf gewichtet wird und 

wo in den kommenden Jahren die Prioritäten liegen.  

Im Katalog sind in tabellarischer Form die Massnah-

men aufgelistet, welche konkret umgesetzt werden 

sollen. Dabei kann es sich sowohl um organisatori-

sche als auch um infrastrukturelle Massnahmen han-

deln. Die Angaben zu den einzelnen Massnahmen 

umfassen Art und Inhalt der Massnahme sowie Aus-

sagen zu Dringlichkeit/ Realisierungszeitpunkt (gene-

rell gehalten) und – wo möglich – zum voraussichtli-

chen Aufwand (Grobkosten +/- 25%).  

Die Auftraggeberin kann die Tabelle allenfalls um 

die internen Verantwortlichkeiten ergänzen.  

Die Aussagen zum Finanzbedarf beschränken sich 

auf eine grobe Einschätzung der zu erwartenden In-

 

30 Aus Effizienzüberlegungen wurden in der Offerte die beiden 

Workshops zu Strategie und Massnahmen zusammengelegt 

vestitionskosten (Erfahrungswerte). Zu den Erneue-

rungs-, Unterhalts- und Betriebskosten können im 

Rahmen dieses Auftrags höchstens punktuelle Grob-

kostenschätzungen gemacht werden. 

Die Massnahmen wurden zusammen mit der Strate-

gie im Workshop 430 mit der Projektgruppe disku-

tiert und zu Handen des Gemeinderats verabschie-

det. 

Nach dem Workshop 4 wurden alle Teil-Resultate in 

einem 2. Zwischenbericht zusammengefasst und 

vom Gemeinderat zur Mitwirkung beim Kanton 

Schwyz und Bezirk Schwyz verabschiedet. 

Die öffentliche Mitwirkung zum Sportstättenkonzept 

dauert vom 22. August bis 11. Oktober 2019. An-

schliessend wird das Konzept entsprechend überar-

beitet und kann dem Gemeinderat zur Genehmi-

gung vorgelegt werden. 

(Workshop 4). Ob dies möglich und sinnvoll ist, wird sich im 

Verlaufe des Projekts zeigen. 
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4.4.6.  DIE WEITEREN SCHRITTE  

Die weiteren Schritte sind Sache der Auftraggeberin 

und nicht Gegenstand der vorliegenden Offerte. Der 

Vollständigkeit halber sind diese nachfolgenden Auf-

gaben hier aufgelistet: 

▪ Orientierung der Bevölkerung 

▪ Erstellung und Nachführung des konkreten Zeit-
plans für die Realisierung der einzelnen Mass-
nahmen 

▪ Sicherstellung der Finanzierung (Investitions-
plan, laufende Rechnung) 

▪ Erfolgskontrolle/Einführung Kontrollinstrument 
Es ist wichtig, dass die Wirkung der ausgeführ-

ten Massnahmen in geeigneter Weise überprüft 

wird. Mit der Erfolgskontrolle können ungenü-

gende Resultate erkannt und die nötigen Kor-

rekturen vorgenommen bzw. die Lehren für zu-

künftige Massnahmen gezogen werden. Ausser-

dem ermöglicht die Erfolgskontrolle ein regel-

mässiges Reporting und bietet eine nachvollzieh-

bare Grundlage zur Rechtfertigung der einge-

setzten Mittel. 

▪ Regelmässige Berichterstattung über den Fort-
schritt in der Umsetzung 
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5. SPORTSTRUKTUREN 
UND -ORGANISATION 
IN SCHWYZ 

5.1.  EINLEITUNG 
In Schwyz – mit gegen 15‘000 Einwohnerinnen und 

Einwohnern sowie 46 Vereinen und Organisationen 

mit Sportangeboten (vgl. Liste im Anhang) – besteht 

eine grosse Nachfrage nach Sport-, Bewegungs- und 

Freizeitanlagen. Die vorhandenen Sportanlagen stos-

sen teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen und in ver-

schiedenen Anlagen besteht Erneuerungs- und Inves-

titionsbedarf.  

Um einen Gesamtüberblick zu erhalten und den zu-

künftigen Handlungsbedarf abzuschätzen, hat die 

Gemeinde mit dem GESAK eine Gesamtanalyse der 

Sportinfrastrukturen vorgenommen.  

5.2.  AUFGABEN UND ZUSTÄN-
DIGKEITEN 

Die Zuständigkeiten im Sport und bei den Sportanla-

gen in Schwyz sind geschichtlich gewachsen und et-

was kompliziert. 

Die Sportanlagen sind im Eigentum von Gemeinde, 

Bezirk und Kanton, beim Wintersried einer Stiftung, 

bei der Eishalle einer AG sowie bei Vereinen und Pri-

vaten. 

Die Vergabe und Vermietung erfolgen auf diesen un-

terschiedlichen Ebenen. Stiftung, Eishalle und teil-

weise auch die privaten Betreiber, insbesondere bei 

den Fussballplätzen, erhalten Beiträge von der Ge-

meinde. 

Nachstehende Tabelle soll einen Überblick verschaf-

fen. Sie basiert auf Rückmeldungen von Paul Stalder, 

Urs Hardegger, Christian Grüter und Romano Fan-

chini.  
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Sportförderungsmassnah-

men allgemein  

Kommission Freizeit/Sport Unterstützung einzelner Anlässe oder Projekte 

auf Antrag/Anfrage 

Yoga im Strandbad, geführter Vitaparcours 

Veranstaltungen allgemein Regionales OK „slowUp“ 

Lauerzerseelauf 

Unterstützungsbeiträge Gemeinde 

   

Sportbereich Verantwortlich Erläuterungen 

Obligatorischer Schulsport Schulen  

Auf den entsprechenden Ebenen 

Gemeinde / Bezirk / Kanton 

Zusätzlich findet blockweiser Schwimmunter-

richt auf allen Stufen statt. Speziallehrkraft 

Schwimmen für KIGA und Unterstufe, ab 3. Kl. 

durch Klassen-Lehrperson 

Für Sport auf Sek.stufe I sind nur teilweise Spe-

ziallehrkräfte eingesetzt 

Freiwilliger Schulsport Bildung  Aktuell 2 Angebote 

Schulsporttage Bildung 
 

Eigentum von Sportanla-

gen 

Gemeinde 

Kanton 

Bezirk 

Turnhallen bei Schulen, Vitaparcours, Seebad 

Sporthalle Kantonsschule Kollegium Schwyz  

MZH MPS Schwyz 

Stiftung Schwyzer Sport Sportanlage Wintersried 

Vereine und Private Fussballanlage Gerbihof, Kunsteisbahn Zingel 

Planung und Bau von 

Sportanlagen 

Abteilung Liegenschaften Arbeitsausführung  

und -vergabe  

 

Betrieb und Unterhalt von 

kommunalen Sportanla-

gen, Schwimmbad und 

Spielplätzen 

Abteilung Liegenschaften 

 

Unterhalt/Reinigung Hallen 

Hauswarte > Abt. Liegenschaften 

Grünflächen Aussenanlagen Ab-

teilung Tiefbau 

Arbeitsausführung  

und -vergabe  

Die Anlageverantwortlichen der Schulsporthal-

len unterstehen der Abteilung Liegenschaften 

Die Anlageverantwortlichen aller anderen Sport-

anlagen unterstehen den jeweiligen Eigentü-

mern 
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        Tabelle 5: Übersicht Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten 

 

  

Belegung der Sportanlagen 

tagsüber 

Sporthallen der Gemeinde-Schu-

len (gem. Stundenplänen): Abtei-

lung Bildung 

Alle anderen Belegungen via Ei-

gentümer 

tagsüber grundsätzlich über die einzelnen Schul-

leitungen (Priorität bei den Schulen) 

Koordination und alle anderen Belegungen der 

Hallen der Gemeinde Schwyz über die Abtei-

lung Bildung 

 

Belegung der Sportanlagen 

ausserhalb der Schulzeit 

Sporthallen der Gemeinde-Schu-

len: Abteilung Bildung 

Alle anderen Belegungen via Ei-

gentümer 

Koordination und alle anderen Belegungen der 

Hallen der Gemeinde Schwyz über die Abt. Bil-

dung. 

Die Schulanlagen sind in den Sommerferien  

(2. bis und mit 5. Woche) und in den Weih-

nachtsferien geschlossen. Sonst immer offen. 

 
Planung und Betrieb von  

(Rad-)Wegen, Laufstre-

cken, Schlittelwegen 

Abteilung Hochbau (Ebene 

Richtplanung) 

Abteilung Tiefbau (Ebene Pro-

jektplanung)  

In der Regel ist der Kanton für die Hauptstras-

sen verantwortlich, der Bezirk und die Ge-

meinde für die Verbindungsstrassen und die Ge-

meinde, Genossenschaften und Private für Ne-

benstrassen. 

Veranstaltungen sport-

artspezifisch 

Sportvereine Unterstützung durch Gemeinde in Form kosten-

loser Hallenbenützung für die regulären Trai-

nings, für sportliche Anlässe an Wochenenden 

werden die Reinigungskosten verrechnet. 

Spezielle Anlässe: Auf Gesuch hin (Sportkom-

mission > Gemeinderat) 
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5.3.  ANALYSE 
Angesichts der heutigen Bedeutung von Bewegung 

und Sport in unserer Gesellschaft (vgl. Kap. 3, Grund-

lagen) gehört die Bereitstellung bedürfnisgerechter 
Grund-Infrastrukturen und Bewegungsräume für die 
Bevölkerung, die Schulen und die Vereine zu den 
staatlichen Aufgaben. Was zur dieser „Grundausrüs-

tung“ gehört, ist regional verschieden und hängt oft 

von Traditionen ab. Meist unbestritten sind 

▪ Sporthallen (im Zusammenhang mit dem Bundes-

gesetz, welches 3 Sport-lektionen/Woche vor-

schreibt) und Aussensportanlagen bei den Schulen 

▪ Spielplätze, Freizeitsportanlagen 

▪ Rad- und Fusswege, Laufstrecken 

▪ Schwimmbäder 

▪ Fussballfelder. 

Bei Eisbahnen, Tennisplätzen und weiteren Anlagen 

wird vielerorts auf private Initiative hin Unterstützung 

von staatlicher Seite geleistet, weil vor allem grössere 

Investitionen von den privaten Trägerschaften meist 

nicht gestemmt werden können. 

 

31 Verein hat an Befragung trotz Nachfragen nicht teilgenom-

men. Mitgliederzahl gemäss Mail von Frau Anita Inderbitzin 

vom 14. Juni 2018. 

Die Sportstrukturen, die Aufgaben und Zuständigkei-

ten in der Gemeinde Schwyz sind geschichtlich ge-

wachsen und ziemlich kompliziert: 

▪ Die Gemeindeschulen sorgen für einen regelmässi-

gen Sportunterricht und stellen den Vereinen in 

den unterrichtsfreien Zeiten die Hallen und Aus-

senanlagen zur Verfügung.  

▪ Im Freiwilliger Schulsport (FSS) werden nur ein-

zelne Lektionen in Ibach (durch Remo Ehrler) an-

geboten. In der MPS Schwyz gibt es kein Ange-

bot. 

▪ Die Abteilung Liegenschaften hält die Anlagen in 

einem guten Zustand. In der Liegenschafts-strate-

gie wurden 2017 zudem auch für die Zukunft 

wichtige Festlegungen betr. Sportinfrastrukturen 

getroffen (vgl. Kap. 3.4). 

▪ Engagierte Ehrenamtliche in den Vereinen bieten 

Trainings und Wettkampfbetrieb in einer Vielfalt 

von Sportarten (vgl. Kap. 6 Auswertung der Befra-

gungen). Zudem, das ist in Schwyz speziell, sind 

die Vereine teilweise auch Eigentümer und Betrei-

ber von Sportanlagen (z.B. Fussball, Schiessen). 

▪ Das Vereinsleben in Schwyz ist vielfältig, teilweise 

ziehen die Vereine Mitglieder aus dem ganzen 

Talkessel und der Region an.  

Die grössten Vereine sind  

o Skiclub Schwyz: 895 Mitglieder, davon 

26.6% mit Herkunft ausserhalb der Ge-

meinde Schwyz31 

o FC Ibach: 664, davon 27% von ausserhalb 

der Gemeinde 

o SC Schwyz: 462, davon 24% von ausserhalb 

der Gemeinde 

o DTV Schwyz: 268, 11% Auswärtige bei den 

Erwachsenen, 19% bei den Kindern und Ju-

gendlichen 

o Skiclub Ibach: 253 

o EHC Seewen: 235 mit einem Anteil von rund 

1/4 aus der Gemeinde Schwyz bei den Ju-

gendlichen 

o Turnerinnen Ibach: 225, 11% Auswärtige bei 

den Erwachsenen 

o Vipers InnerSchwyz: 213, davon nur 20% 

aus der Gemeinde Schwyz. 

Das Einzugsgebiet der SAC Sektion Mythen mit 

total 2260 Mitgliedern geht weit über die Ge-

meinde hinaus: 730 kommen aus der Gemeinde 



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 45 

Schwyz, 222 aus Brunnen, 111 aus Steinen und 

45 aus Lauerz. Weitere aus angrenzenden Ge-

meinden und der ganzen Schweiz.32 

▪ Verschiedene Trägerschaften betreiben und nut-

zen eigene Infrastrukturen ohne kommunale Un-

terstützung. Sie kommen in der Regel in den Ge-

nuss von Sportfördergeldern (Beiträge an Infra-

strukturen und Sportmaterial aus dem kantonalen 

Sportfonds)33, profitieren jedoch nicht von der 

kommunalen Unterstützung bezüglich Infrastruk-

tur. Entsprechend sind die Mitgliederbeiträge die-

ser Trägerschaften im Normalfall höher als bei 

den anderen Vereinen (Beispiele: Tennis, Kampf-

kunst/Karate).  

▪ Wie alle anderen Nutzergruppen konnten die 

Sportvereine ihre Anliegen im Rahmen der GE-

SAK-Befragung formulieren. 

▪ Das Sportzentrum Wintersried ist im Eigentum 

der Stiftung Schwyzer-Sport. Stiftungszweck ist 

gemäss Handelsregister des Kantons Schwyz (ein-

getragen 9. August 1994) 

▪ „die Beschaffung finanzieller Mittel sowie Grün-

dung einer Gönnervereinigung zur Erstellung und 

Verwaltung der Sportanlage Wintersried, Unter-

halt und Betrieb der Sportanlage Wintersried so-

wie Unterstützung und Förderung von Sportanläs-

sen von überregionaler Bedeutung.“ 34 

▪ Das schweizweit wohl einmalige Konstrukt soll im 

nachstehenden Unterkapitel etwas näher vorge-

stellt werden.  

▪ Die Eisbahn wird von einer Aktiengesellschaft in 

enger Zusammenarbeit mit dem lokalen Eisho-

ckeyclub geführt. 

5.3.1.  STIFTUNG SCHWYZER-SPORT  

Die Stiftung wurde am 11. Juli 1994 gegründet. Das 

Stiftungskapital von Fr. 5.42 Mio. leistete die Ge-

meinde Schwyz.  

Die Stiftung wird geführt vom Stiftungsrats-präsiden-

ten, einem geschäftsführenden Ausschuss und einer 

Betriebskommission. Die Einzelheiten sind im „Regle-

ment über die Geschäftsführung“ vom 27. Mai 1998 

geregelt. Vgl. Organigramm im Anhang. 

 

32 Angaben in Mail vom 17. Okt. 2018 von Frau Edith Seehol-

zer, J+S Coach JO-SAC-Mythen. 

33 Verordnung über den Fonds zur Förderung des Sports vom 

29. November 1994, letzte Aktualisierung am 1. Januar 2016 

Der Betrieb wird von den umliegenden Gemeinden fi-

nanziert, wobei die Gemeinde Schwyz die höchsten 

Beiträge (Fr. 7.- pro Einwohner) bezahlt. Die pro-Kopf-

Beträge der anderen beteiligten Gemeinden (Ingen-

bohl-Brunnen, Steinen, Illgau, Steinerberg, Morschach, 

Gersau) belaufen sich auf bescheidene Fr. 2.50. 

So kommt der jährliche Betriebsbeitrag von rund 

Fr. 140‘000.- zusammen, der zu 75% von der Ge-

meinde Schwyz bestritten wird.  

An Benützungsgebühren gehen jährlich rund 

Fr. 15‘000.- ein und die Verpachtung von Restaurant 

und Wohnung bringt rund Fr. 30‘000.-.35 

Grössere Investitionen, z.B. für nach mehr als 20 Be-

triebsjahren notwendige Instandsetzungs-arbeiten, 

kann die Stiftung nicht selbst tragen. Dafür stellt sie 

jeweils ein Unterstützungsgesuch an den Gemeinderat 

Schwyz. 

Die Einnahmen durch Benützungsgebühren sind rela-

tiv bescheiden, weil verschiedene Trägerschaften da-

von befreit sind: 

▪ Die Einwohner, Schulen und Sportvereine (Aus-

nahme Fussballclubs) der beteiligten Gemeinden 

▪ Die Schulen des „Bezirk Schwyz“ 

▪ Der FC Ibach und der FC Schwyz 

▪ Kurse und Anlässe der Abteilung Sport des Kan-

tons Schwyz. 

Fussballvereine aus den umliegenden Gemeinden müs-

sen demnach Benützungsgebühren bezahlen. Diese 

sind nicht kostendeckend und betragen beispielsweise 

für das Kunstrasenfeld inkl.  Finnenbahn und Du-

sche/Garderobe Fr. 160.-/Tag oder Fr. 1000.- für die 

Leichtathletik-Einkampf-meisterschaft inkl. Zeitmes-

sung und Festzelt.36 

Andererseits übernimmt der Bezirk die Lohnkosten der 

Festangestellten.  

34 Internetabfrage vom 12. Mai 2018. 

35 Alle Angaben von Stiftungsratspräsident Thomas Dettling vom 

15. Mai 2018. 

36 Aus Gebührenordnung im Anhang zum Benützungsreglement 

vom Juli 2002 und November 2003. 
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5.3.2.  VERWALTUNGSEBENEN 

Die Verwaltungsorganisation des Kantons Schwyz 
kennt 3 verschiedene Ebenen mit eigener Steuerho-

heit37: 

▪ Ebene Kanton u.a. mit der Verantwortung für die 

Schulstufe Sek. II 

▪ Ebene Bezirk (6 Bezirke) mit den Hauptaufgaben 

Schulen auf der Sekundarstufe I, Gerichtsbarkeit, 

Wuhrkorporationen. Allein der Bezirk Schwyz 

führt 7 verschiedene Mittelpunktschulen (MPS) 

▪ Ebene Gemeinde u.a. mit der Verantwortung für 

die Grundschule (Kindergarten, 1.- 6. Klasse). 

Bei der Planung und Realisierung grösserer Sportanla-

gen mit überkommunalem Einzugsgebiet – da gehö-

ren Sportzentren, Hallenbäder, Eisbahnen, Dreifach-

hallen etc. dazu – heisst das, dass eine enge Zusam-

menarbeit, je nach Bedürfnissen und Nutzungen, mit 

den Gemeinden in der Region, mit dem Bezirk 

und/oder dem Kanton zwingend notwendig ist. 

5.3.3.  LEITSÄTZE 2020 –  2024 

In den Leitsätzen 2020 – 2024 der Gemeinde Schwyz 

vom 22. November 2019 sind Themen zum Sport 

und zur Sportinfrastruktur mehrfach enthalten 

▪ Wirtschaft & Finanzen: Bei Grossprojekten, ge-

rade im Zusammenhang mit […] dem Sportstät-

tenkonzept (GESAK), wird ein finanzieller Aus-

gleich der Zentrumslasten angestrebt. 

▪ Sport, Kultur, Freizeit & Tourismus: 

▪ Der Gemeinderat strebt, in enger Kooperation 

mit Dritten, eine Neuausrichtung der Sport- 

und Freizeitanlagen an. 

▪ Mit der Umsetzung des Sportstättenkonzepts 

GESAK entsteht ein strategisches Instrument, 

das die politischen Entscheidungs-träger bei der 

Planung neuer und bestehen-der Sport- und 

Freizeitanlagen unterstützt. 

▪ Die Raumbewirtschaftung der öffentlichen An-

lagen und Liegenschaften wird digitalisiert und 

nach Möglichkeit mit Kanton und Bezirk koor-

diniert. 

 

37 Tel. Auskünfte von Paul Stalder vom 29. März 2018. 

5.3.4.  UNTERSTÜTZUNGSBEITRÄGE DER 

GEMEINDE 

Die Beiträge an den Sport sind vergleichsweise be-

scheiden: 2015 gab Schwyz gerade mal CHF. 90.-

/Kopf für Kultur- und Sport aus. Im Quervergleich mit 

anderen Gemeinden in der Zentralschweiz liegen 

Cham, Luzern und Zug mit deutlich über CHF 400.-

/Kopf an der Spitze, Schwyz nur noch vor Arth und 

Einsiedeln.38 

Im Budget 2017 sind unter „Sport- und Freizeitanla-

gen“ insgesamt CHF 412‘000.- aufgeführt: 

▪ 5000.- für Sitzungsgelder 

▪ Gut 50‘000.- für Unterhalt von Spielplätzen, Vi-

taparcours und Sportplatz Tschaibrunnen 

▪ 70‘000.- für „Projekt Wintersried“ (gemeint ist die 

Erarbeitung des GESAK) 

▪ Insgesamt 113‘000.- an Beiträgen, z.T. auf Grund 

von Leistungsvereinbarungen (EHC, SLRG, Skiklub 

Ibach, SlowUp, FC Ibach etc.) 

▪ 28‘000.- an die Kunsteisbahn Zingel AG 

▪ Effektiv ausbezahlt wurden an die Stiftung Schwy-

zer-Sport (CHF 7.-/Kopf) CHF 113‘158.10.- inkl. 

MWSt  

▪ 30‘000.- Personalaufwand für Mähen Tschaibrun-

nen, Mühlematt u.a. 

Da der Stiftung Schwyzer-Sport der Baurechtszins für 

die Sportanlage Wintersried von CHF 131‘200.- erlas-

sen wurde, belief sich die Unterstützung für die Anla-

gen im Wintersried 2017 auf insgesamt 

CHF 244‘358.10. 

Der oben erwähnte Gesamtbetrag für die kommunale 

Sportförderung erhöht sich deshalb effektiv auf CHF 

543‘200.-. 

38 Quelle: Bote der Urschweiz vom Montag, 14. Mai 2018. ba-

sierend auf Statistik der Schweizer Städte 2018, www.bfs.ad-

min.ch. 
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5.3.5.  SPORT IN DEN STRUKTUREN DER 

VERWALTUNG 

In der Verwaltung der Gemeinde sind verschiedenen 

sportaffine Personen tätig, eine Stelle, welche sich of-

fiziell dem „Sport“ widmet und ihn in seinem Namen 

trägt, gibt es allerdings nicht. 

Einen Zusammenschluss der lokalen Sportvereine z.B. 

in Form einer Interessengemeinschaft hat es früher ge-

geben39, heute fehlt ein solches Gefäss, mit welchem 

gemeinsame Anliegen des Sports bei politischen Trä-

gern und Behörden eingegeben werden könnten. Je-

der Verein kämpft für sich und seine eigenen Anlie-

gen. 

Hingegen hat Schwyz eine Sportkommission unter 

Leitung des für Kultur und Freizeit zuständigen Ge-
meinderats: Bis Ende Juni 2018 André Brugger, seit-

dem Markus Furrer. 

Mitglieder sind 

▪ Bruno Suter, Brunnen  

▪ Beat Gerber, Seewen  

▪ Ralph Föhn, Schwyz  

▪ Dario Betschart, Ibach  

▪ Roman Schnüriger, Schwyz (Stiftung „Schwyzer-

Sport“)  

▪ Claudia Simmen, Rickenbach (Betriebsleiterin und 

Pächterin Gastrobetrieb Seebad) 

▪ Protokoll: Benno Baumann, Sachbearbeiter Frei-

zeit und Sport 

Grössere traditionelle Sportarten wie Fussball, Turnen 

und Skisport werden von einzelnen Mitgliedern vertre-

ten. Hauptaufgabe der Sportkommission40 ist die Bera-

tung des Gemeinderates in Sportfragen, insbesondere 

bei Gesuchen um Unterstützung von Vereinen und 

Trägerschaften.  

Da verschiedene Vereine ihre Anlagen selbst betrei-

ben, benötigen sie Betriebsbeiträge von der Ge-

meinde.  

Zudem soll sie um Anlässe und Veranstaltungen im 

Seebad und den Betrieb des Vitaparcours gewährleis-

ten. 

Seit kurzem initiiert die Sportkommission eigene 

Sportförderungsprojekte: Yoga und Fitness im den An-

lagen des Strandbades und geführte Besuche des Fit-

nessparcours.41 

 

39 Auskunft von Benno Baumann, Gemeindekanzlei Schwyz vom 

14. Mai 2018. 

40 Pflichtenheft Sportkommission vom 21. August 2015. 

5.3.6.  INFRASTRUKTUREN FÜR DEN 

SPORT 

Die heutige Sportinfrastruktur in Schwyz, welche im 

Rahmen des GESAK bearbeitet wurde, umfasst: 

▪ 1 Doppelsporthalle - Lücken Schwyz (z.T. in 3 Tei-

len genutzt) 

▪ 5 Einfachsporthallen: Christophorus Ibach, Herren-

gasse Schwyz, Krummfeld Seewen, Rickenbach 

und Seerüti Seewen. 

▪ 2 Dreifachhallen, welche nicht in Gemeinde-eigen-

tum sind: Kantonsschule Schwyz und MPS 

Schwyz inkl. deren Aussenanlagen, bei der Kan-

tonsschule zudem ein Tennisplatz 

▪ Sportzentrum Wintersried Ibach mit Kunst- und 

Naturrasen, Sandplatz, 400 m-Rundbahn, Weich-

laufbahn, Skatepark im Eigentum der Stiftung 

„Schwyzer-Sport“ 

▪ Freianlagen bei den Schulhäusern Christophorus I-

bach, Herrengasse Schwyz, Krummfeld Seewen, 

Rickenbach, Lücken Schwyz, Muota Ibach, My-

then Rickenbach und Seerüti Seewen 

▪ Die Naturrasen in unterschiedlichen Eigentumsver-

hältnissen: Ehrlen Ibach, Gerbihof Ibach, 

Tschaibrunnen Schwyz, Mühlematt Ibach, Mange-

legg Schwyz sowie auf Gemeindegebiet Brun-

nen/Ingenbohl Grabacheren  

▪ Eishalle Seewen, Eigentum einer AG 

▪ Seebad Seewen  

▪ Schul-Hallenbad in Rickenbach 

▪ 4 Spielplätze: Birkenweg Ibach, Eigenwies Ibach, 

Hirschi Schwyz, Mangelegg Schwyz (Anmerkung: 

im Laufe der Projektarbeiten ergänzt) 

▪ Verschiedene Schiessanlagen mit unterschiedli-

chen Eigentumsverhältnissen 

▪ private Anlagen für Boccia, Tennis, Reiten, Hun-

desport und diverse Fitness- und Tanzstudios. 

41 Auskunft von Benno Baumann, Gemeindekanzlei Schwyz vom 

14. Mai 2018. 
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5.4.  BEURTEILUNG 

5.4.1.  STÄRKEN 

Die Stärken der Schwyzer Sportförderung vorweg:  

▪ Die Vereine und gemeinnützigen Institutionen mit 

Sitz in Schwyz können die kommunalen Sportan-

lagen für ihre Trainings (jedoch nicht für Anlässe, 

Meisterschaftsspiele etc.) kostenlos nutzen; dies 

ist eine wichtige Sportfördermassnahme. 

Einige Erläuterungen dazu: 

Die durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten 

(ohne Abschreibungen und Finanzierungskosten) 

betragen42 

▪ für Turn- und Sporthallen: CHF 80‘000 

▪ für Rasensportfelder: CHF 60‘000. 

Mit 0.4 VZÄ pro Halleneinheit bzw. Rasenspielfeld 

ist ihr Betrieb deutlich weniger personalintensiv als 

beispielsweise jener von Hallenbädern (4.1 VZÄ) 

oder gedeckten Kunsteisbahnen (2.6 VZÄ). 

Die Erfahrungswerte für die Kosten einer Nut-

zungsstunde liegen – je nach Nutzungsintensität 

und Lebensdauer – bei Sporthallen bei rund 

CHF 100 und bei Rasenspielfeldern zwischen CHF 

90 (Naturrasen) und 120 (Kunstrasen). Dass die 

Gemeinde diese Kosten übernimmt, wird von den 

Vereinen geschätzt, deren Grössenordnung sind 

sich die Nutzenden kaum bewusst. 

Davon können allerdings nur jene Sportarten bzw. 

Vereine profitieren, für welche die Gemeinde über 

Anlagen verfügt. Dies führt zu einer Ungleich-be-

handlung von Sportarten bzw. Vereinen. Diese 

liesse sich nur mit einer grundlegend neuen Form 

der Unterstützung – von der Objekt- zur Sub-

jektsubvention (d.h. Anlagebenützung zu Vollkos-

ten und Unterstützung für den/die Sporttreiben-

den) – ausgleichen. 

▪ Das Sportmaterial der Schulen ist auch für die 

Vereine weitgehend zugänglich  

▪ Sportliche Veranstaltungen verschiedener Art wer-

den auf Gesuch hin unterstützt. 

 

42 Wirtschaftliche Bedeutung des Sports in der Schweiz – 2011, 

Sportobservatorium/BASPO, 2014 

5.4.2.  SCHWACHSTELLEN 

In der Gemeinde Schwyz ist alles etwas anders als in 

den meisten Schweizer Gemeinden:  

Die Sportförderung in Schwyz ist segmentiert auf ver-

schiedene Trägerschaften, eine ganzheitliche Sportför-
derung gibt es in der Gemeinde Schwyz nicht.  

Die gewachsenen Strukturen sind aufwändig und füh-

ren zu vielen Doppelspurigkeiten.  

Eine Zusammenführung wäre beispielsweise bei fol-

genden Themen erwünscht: 

▪ Hallenbelegungen müssen heute bei  

3 verschiedenen Stellen vorgenommen werden 

▪ ganz unterschiedliche Verantwortlichkeiten für die 

Rasensportanlagen  

▪ beim Unterhalt von Rasenspielfeldern und dem 

dafür notwendigen spezifischen Fachwissen sowie 

den dafür notwendigen Maschinen und Geräten 

▪ der Planung und Umsetzung von Sanierungsmass-

nahmen bei den Sportinfrastrukturen oder Neu-

bauten, welche spezifische Fachkompetenz bzw. 

sport-/sportanlagen-spezifische Weiterbildung er-

fordert. 

Rückmeldungen aus der Befragung zeigen, dass sich 

die Bevölkerung an dieser Heterogenität stört. Kriti-

siert werden u.a.: 

▪ Fehlende Gesamtsicht des Gemeinderats, welcher 

immer nur „Teilstücke realisiert und dies meist auf 

Initiative von Privaten“ 

▪ Fehlende Bereitschaft in die Sportinfrastrukturen 

zu investieren, obwohl sie heute ein wichtiger 

Standortfaktor sind 

▪ Vernachlässigung des Fuss- (und damit des boo-

menden Laufsports) und Veloverkehrs 

▪ Ungleichbehandlung der Fussballvereine (eigene 

Anlagen, Anlagen der Gemeinde). 

Die Sportstrukturen werden der heutigen Bedeutung 
des Sports und seinen Anforderungen nicht mehr ge-
recht. Nur dank dem grossen ehrenamtlichen Engage-

ment in den verschiedenen Trägerschaften, vielen 

wertvollen persönlichen Kontakten und Verknüpfun-

gen sowie sport-kompetenten und -freundlichen Ver-

antwortlichen in der Verwaltung lässt sich das heutige 

Angebot auf einem teilweise befriedigenden Niveau 

halten. 
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Für die Zukunft, mit einer Zunahme bei den Sporttrei-

benden, den Sportanlagen und gleichzeitig mit 

Schwierigkeiten bei der Rekrutierung Ehrenamtlicher, 

ist Schwyz nicht gerüstet. 

Ein Sportleitbild, in welchem die Sportstrategie mit 

Zielen und Massnahmen verankert ist, fehlt.  

In der Verwaltung ist eigentlich niemand für den Sport 

zuständig – aber alle helfen ein bisschen. Es braucht 

eine Anlauf- und Fachstelle Sport in der Verwaltung, 

welche sich der Sportförderung annimmt.  

Aufgaben wären z.B. 

▪ Bearbeiten von sportpolitischen Anliegen, Unter-

stützung des Gemeinderats 

▪ Umsetzung der Massnahmen des GESAK 

▪ Unterstützung bei allen Um- und Neubauprojek-

ten im Sport, Erfüllen der funktionalen Anforde-

rungen sicherstellen  

▪ Belegungsplanung der Sportanlagen ausserhalb 

der Schulbelegungen koordinieren 

▪ Unterstützungsangebote für den (freiwilligen) 

Schulsport bereitstellen 

▪ J+S-Coach für die Schulen 

▪ Projektarbeiten Gesundheitsprävention und -för-

derung 

▪ Öffentlichkeitsarbeit für den Sport in der Ge-

meinde. 

Die Stelle kann bei verschiedenen Abteilungen ange-

gliedert werden, weil der Sport fast alle Gesellschafts-

bereiche berührt: Bei der Bildung, beim Sozialen, beim 

Hoch- oder Tiefbau oder den Liegenschaften. 30 - 

50%-Stellenprozente dürften vorerst genügen. 

Weil spezifische Fachkompetenz für Planung, Bau und 

Betrieb von Sportanlagen erforderlich ist, sollte 

der/die neue Verantwortliche den CAS Sportanlagen 

des BASPO43 absolvieren und regelmässig die Weiter-

bildungsmöglichkeiten der assa (Arbeitsgemeinschaft 

Schweizer Sportämter), der IAKS (Int. Vereinigung 

Sport- und Freizeit-einrichtungen) und des BASPO 

(Bundesamt für Sport, Fachstelle Sportanlagen) besu-

chen. 

 

43 Anmeldungen für den seit November 2018 laufenden Lehr-

gang sind noch möglich an Eidgenössische Hochschule für Sport 

Es fehlt ein organisatorisches Dach, unter welchem die 

Vereine ihre vielen gemeinsamen Anliegen absprechen 

und koordinieren könnten. 

Einen Sportkoordinator, eine Sportkoordinatorin gibt 

es nicht.  

Die Aufgaben, welche eine solche Person mit einem 

Mandat von rund 20% Stellenprozenten wahrnehmen 

könnte/sollte, wären vielfältig 

▪ Initiieren von Bewegungs- und Sportangeboten für 

die gesamte Bevölkerung (z.B. mitmachen bei 

„Schweiz bewegt“) und/oder gemeinsamen Ver-

anstaltungen der Vereine – entsprechend den ers-

ten Schritten, die die Sportkommission in diese 

Richtung gemacht hat. 

▪ Koordination der Zusammenarbeit der im Bewe-

gungs- und Sportbereich tätigen Partner und de-

ren Angebote. Schaffen eines Netzwerks, einer 

„IG Sport“ in der Gemeinde. 

▪ Sie ist das „Kompetenzzentrum Sport“ und An-

sprechperson für Bevölkerung, Vereine, Schulen 

und kommerzielle Partner der Gemeinde/Region. 

▪ Veranstaltungskalender, gegenseitige Abstim-

mung von grösseren Veranstaltungen der Vereine 

▪ Bedürfnisse des nichtorganisierten Sports in der 

Verwaltung und im Sportnetz vertreten 

▪ Angebote für den nichtorganisierten Sport koordi-

nieren.  

Der/die Sportkoordinator/in soll gut in der Region 

verankert und in den Vereinen sowie in der Verwal-

tung vernetzt sein. Er/sie könnte im Mandatsverhält-

nis von einer der 3 Verwaltungsebenen oder auch ei-

ner „IG Sport“ angestellt werden.  

Er/sie verfügt über die notwendigen Kompetenzen 

und Entscheidbefugnisse und kommuniziert gezielt 

über die Angebote von Bewegung und Sport in der 

gesamten Gemeinde/Region. 

Das BASPO unterstützt mit der Ausbildung von Sport-

koordinatoren die Bewegungs- und Sportförderung in 

Gemeinde und Regionen. Verschiedene Kantone leis-

ten finanzielle Unterstützung aus dem Sportfonds. 

Diese Möglichkeit gilt es auch im Kanton Schwyz zu 

prüfen. 

Magglingen EHSM, Weiterbildungen, Hauptstrasse 247,  

2532 Magglingen. 

https://www.baspo.admin.ch/de/sportfoerderung/breitensport/beratung-fuer-kantone-und-gemeinden--bewegungs--und-sportnetz.html
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Der „Freiwillige Schulsport“ (FSS) sollte flächende-

ckend angeboten werden.  

Heute finden nur zwei FSS-Kurse in der Gemeinde 

statt. Der FSS ist für die allgemeine Sport- und Bewe-

gungsförderung zunehmender Bedeutung. Er soll die 

Kinder zu mehr Bewegung animieren und sie u.a. in 

noch unbekannten Sportarten schnuppern lassen.  

Neuste Untersuchungen zum Bewegungsverhalten zei-

gen, dass bei Kindern zwischen 6-16 Jahren der FSS 

am häufigsten genutzt wird.44 Eine enge Zusammenar-

beit zwischen Schule und Vereinen (z.B. beim Leiter-

einsatz) ist von grossem Vorteil, weil eine nachhaltige 

Wirkung dann erzielt werden kann, wenn Vereinsan-

gebote an den FSS anknüpfen. 

Das Konstrukt der „Stiftung Schwyzer-Sport“, welche 

das Sportzentrum Wintersried betreibt ist in seiner 

Form zu überdenken. Es stützt sich auf Ehrenamtliche 

ab, welche in Zukunft immer schwieriger zu finden 

sein werden. Dass der heutige Stiftungsratspräsident 

als ehemaliger Leichtathlet, Präsident des TV Brunnen 

und Architekt über alle notwendigen Voraussetzungen 

verfügt, ist ein Glücksfall. Bei einem Ausbau des Sport-

zentrums wird er mit seinem Team an die Grenzen 

der Ehrenamtlichkeit stossen.  

Die Anlage hat schon jetzt eine regionale Bedeutung 

und wird sich weiter in diese Richtung entwickeln. 

Das bedeutet aber auch, dass die Beiträge der Ge-

meinden und die Benützungsordnung angeglichen 

werden müssen. Möglich wäre eine Finanzierung über 

den Bezirk, der seine Steuerhoheit nutzen und seine 

Aufgaben entsprechend auf die Sportförderung aus-

weiten könnte.  

Hallenschliessungen in den Ferien 

Die in der Vereinsbefragung zu Recht kritisierten Hal-

lenschliessungen in den Herbst- und Frühlingsferien 

wurde inzwischen bereits korrigiert: Die Hallen sind 

nur noch in den Sommerferien (2.-5. Woche) und 

über Weihnachten/Neujahr geschlossen.  

 

44 Bringolf-Isler. B. SOPHYA-Studie 2013-16. Schlussbericht. 

Swiss TPH, Basel. 2016. 

5.5.  HANDLUNGSBEDARF 
In der Gemeinde Schwyz besteht bei den Strukturen 

und der Organisation des Sports Handlungsbedarf ins-

besondere bei 

▪ Der weitgehend fehlenden Sportpolitik. Bewe-

gung und Sport sollen in der Schwyzer Politik ei-

nen festen, ihrer gesellschaftlichen Bedeutung ent-

sprechenden Platz erhalten. 

▪ Den Eigentums- und Betriebsstrukturen der Spor-

tinfrastrukturen. Sie sollen vereinfacht und verein-

heitlicht werden, damit sie auch den ehrenamtli-

chen Strukturen in Vereinen und Trägerschaften 

gerecht werden. 

▪ Der Zusammenarbeit über die Vereinsgrenzen hin-

weg. 

▪ Den Angeboten des Freiwilligen Schulsports, wel-

che heute fast gänzlich fehlen. 
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5.6.  EMPFEHLUNGEN 

5.6.1.  SPORTLEITBILD 

Die Sportförderung in der Gemeinde Schwyz wird neu 

und ganzheitlich organisiert. Als erster Schritt und da-

mit die Ziele mit Bevölkerung und Politik wirklich breit 

abgestimmt und mitgetragen werden, wird ein Sport-
leitbild erstellt.  

Im Bereich der Sportinfrastrukturen übernimmt das 

vorliegende GESAK gewissermassen die Leitbild-Funk-

tion. 

5.6.2.  INTERNE ORGANISATION, FACH-

STELLE SPORT 

Die Gemeinde Schwyz überprüft, auch im Hinblick auf 

die Umsetzung des GESAK, ihre interne Organisation 
betr. Sport und Bewegung und schafft eine Anlauf- 

und Fachstelle Sport.  

Ideen zu den Aufgaben der Fachstelle sind in Kap. 

5.4.2 aufgelistet. 

5.6.3.  SPORTNETZ 

Unterstützt von der Gemeinde errichten die lokalen 
Sportvereine ein „Sportnetz“, eine „IG Sport“, in wel-

chem alle Vereine mitmachen und von den Synergien 

ihrer verwandten Aufgaben und Tätigkeiten profitie-

ren können. Das Sportnetz vertritt die Anliegen der 

Sportvereine gegenüber der kommunalen Politik und 

hat 1-2 Vertretungen in der Sportkommission. 

5.6.4.  SPORTKOORDINATOR/- IN 

Abgestimmt mit Kanton, Bezirk, umliegenden Gemein-

den und dem „Sportnetz" bzw. der „IG Sport“ initiiert 

die Gemeinde die Stelle eines Sportkoordinators, ei-
ner Sportkoordinatorin, welche/r die entsprechende 

Ausbildung am BASPO Magglingen besucht. Die mög-

lichen Aufgaben sind in Kap. 5.4.2 beschrieben.  

 

45 Die teils hohen Anteile an „Auswärtigen“ in den lokalen Verei-

nen können als Grundlage für die Diskussion beigezogen wer-

den. 

5.6.5.  ZUSAMMENARBEIT ÜBERKOMMU-

NAL, MIT BEZIRK UND KANTON 

Die Gemeinde, begleitet durch die Stiftung Schwyzer-

Sport, vertieft die Zusammenarbeit mit umliegenden 
Gemeinden, dem Bezirk und dem Kanton45 insbeson-

dere im Hinblick auf einen allfälligen Ausbau des 

Sportzentrums Wintersried. Die Zweckmässigkeit der 

heute dafür verantwortlichen Stiftung ist gemeinsam 

zu überprüfen. Neue Lösungen sind zu diskutieren: 

a. Sportzentrum geht ins Eigentum des Bezirks über 

und wird von diesem betrieben. Alle Nutzer ent-

richten nicht kostendeckende Gebühren, welche 

auf jene in den Nachbargemeinden abgestimmt 

sind. Jugendliche und Kinder geniessen kosten-

freie Nutzung. 

b. Das Sportzentrum wird von der Gemeinde 

Schwyz übernommen und betrieben. Sie be-

stimmt die Nutzungsgebühren bzw. entscheidet 

über Kostenbefreiung. 

c. Die Gemeinde Schwyz übernimmt zwar den Lead 

beim Eigentum, führt aber die Anlage z.B. mit ei-

ner Betriebs-AG gemeinsam mit den Nachbarge-

meinden. 

Inwiefern auch die Zukunft anderer überkommunaler 
Anlagen wie die Eishalle in Seewen, das Hallenbad 

Brunnen, die Erweiterung des Seebades mit einer 

Traglufthalle und der Neubau einer Tennisanlage in 

die Überlegungen einbezogen werden sollen, ist mit 

den Partnern zu diskutieren. 

5.6.6.  FREIWILLIGER SCHULSPORT  

Die Gemeinde baut die Angebote des Freiwilligen 
Schulsports wesentlich aus. Für ein flächen-deckendes 

Angebot sind allerdings zusätzliche Sporthallen not-

wendig. 
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6. AUSWERTUNG DER GESAK-BEDÜRFNISERHEBUNG 

6.1.  BETEILIGUNG UND RÜCKLAUFQUOTE 

Nutzergruppe Grundgesamtheit Erhaltene Antworten Rücklaufquote 

Bevölkerung 14'778 82 0.55% 

Gemeindeschulen 5 5 100% 

Anlagenverantwortliche 9 8 89% 

Sportvereine 46 23 50% 

Unternehmen 40 32 87% 

Private Anbieter 18 3 17% 

Tabelle 6: Beteiligung und Rücklaufquoten der elektronischen Umfrage. 

6.2.  BEFRAGUNG DER BEVÖLKERUNG 
Aus der Bevölkerung sind insgesamt 82 Fragebogen eingegangen, welche allesamt elektronisch ausgefüllt wurden. Die 

Rücklaufquote von 0.55% ist nicht repräsentativ, bewegt sich aber im Rahmen vergleichbarer Befragungen (z.B. GE-

SAK Reinach (2012) 0.5%, GESAK Zug (2010) 0.38%). Ein Grossteil der Bevölkerung hat indirekt via Verein oder 

Schule an der spezifischen Befragung mitgemacht und sich deshalb nicht auch noch an der generellen Bevölkerungs-

befragung beteiligt. 

 

 

Tabelle 7: Zusammensetzung der beteiligten Bevölkerung nach Altersgruppe und Geschlecht 

 

Das Resultat der Umfrage zeigt eine gute Durchmischung nach Altersgruppen und Geschlecht. Die höchste Beteili-

gung wurde durch die Männer der Altersgruppe 31-50 Jahre erzielt. Es haben keine Frauen der Altersgruppe 66+ 

Jahre an der Umfrage teilgenommen. 95% der Beteiligten sind seit mehr als 10 Jahren in der Gemeinde Schwyz 

wohnhaft. Die durchschnittliche Haushaltsgrösse der Mitwirkenden beträgt 2.8 Personen pro Haushalt, was bedeutet, 

dass sich hauptsächlich Familien mit Kindern zur Sport- und Bewegungsinfrastruktur geäussert haben. 
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6.2.1.   SPORTLICHE BETÄTIGUNG 

Die Bevölkerung nutzt eine Vielzahl an unterschiedlichen Infrastrukturen für Bewegungs- und Sportaktivitäten. Am 

häufigsten werden Fuss-/ Wanderwege, Laufstrecken und Vitaparcours genutzt. Weitere häufig beanspruchte Anlagen 

sind Turn- Sport und Gymnastikhallen sowie Schneesportanlagen. 

 

Tabelle 8: Sportliche Betätigung nach Anlagentyp 

 

Eine grosse Anzahl der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer gehört zur Gruppe der regelmässigen Sporttreiben-

den. Mehr als die Hälfte gaben an, sich öfters als zweimal pro Woche sportlich zu betätigen. Nur gerade 5% tun dies 

weniger als einmal pro Woche. Ein Drittel der Sport- und Bewegungsaktivitäten wird in Begleitung mit der Familie 

durchgeführt. Mit 21% ist der Vereinsanteil am geringsten, was jedoch zu relativieren ist, da sich die Vereine in der 

spezifischen Umfrage geäussert haben. Gemäss der Befragung in „Sport Schweiz 2014“ kann von etwa 30% ausge-

gangen werden. 

 

Tabelle 9: Sportliche Betätigung nach Häufigkeit und Begleitung 
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Tabelle 10: Gründe für die sportliche Betätigung ausserhalb der Gemeinde Schwyz 

Als wichtigste Gründe für die sportliche Betätigung ausserhalb der Gemeinde Schwyz werden fehlende oder ungeeignete 

Angebote an entsprechenden Anlagen genannt. Da in der Gemeinde Schwyz kein öffentliches Hallenbad vorhanden 

ist, wird in der Region das Hallenbad in Brunnen am häufigsten genutzt. Ebenfalls sehr beliebt ist das Skigebiet Stoos. 

6.2.2.   BEURTEILUNG DER SPORT -  UND BEWEGUNGSINFRASTRUKTUR  

 

 
 

Tabelle 11: Beurteilung des Angebots an Sport- und Bewegungsinfrastruktur nach Altersgruppen
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Das Angebot an Sport- und Bewegungsinfrastrukturen 

in der Gemeinde Schwyz wird insgesamt als „ausrei-

chend“ bis „gut“ bewertet, wobei die Einstufung „un-

genügend“ häufiger vorkommt als „sehr gut“. Die Be-

urteilung signalisiert somit einen gewissen Handlungs-

bedarf. Bei der Differenzierung nach Altersgruppen ist 

zudem erkennbar, dass die bestehende Sport- und Be-

wegungsinfrastruktur für Seniorinnen und Senioren 

(66+ Jahren) verbesserungswürdig ist. 

Innerhalb der Gemeinde Schwyz werden das Skigebiet 

Mythen (66 Nennungen), das Seebad Seewen (52), 

der Vitaparcours in Rickenbach (46) und die beiden 

Sportanlagen Wintersried (45) und Kollegium (43) am 

häufigsten genutzt. 

Aus Sicht der Befragten weisen das Veloverkehrsnetz 

(12 Nennungen) und die Spielplätze (10) den höchs-

ten Verbesserungsbedarf auf. Der Wunsch nach einer 

Erweiterung der Anlagen im Wintersried (8) wird 

ebenfalls genannt. 

Der Unterhalt der bestehenden Sport- und Bewe-

gungsinfrastruktur wird durch die Mehrheit der Mit-

wirkenden als „gut“ bis „sehr gut“ bezeichnet. Nur ein 

Zehntel der Befragten empfindet den Unterhalt der 

Anlagen als „ungenügend“. 

 

 

6.2.3.  BEURTEILUNG DES NAHERHO-

LUNGSRAUMS 

Die Erschliessung des Naherholungsraums zu Fuss 

oder mit dem Velo wird als ausreichend bis sehr gut 

eingestuft. Ähnlich werden auch die Angebote für das 

Spazieren und Wandern sowie für das Joggen und 

Walking in der Umgebung beurteilt. Etwas negativer 

aber immer noch mehrheitlich gut wird das Angebot 

für das Velofahren und Mountainbiking empfunden. 

 

Tabelle 12: Erreichbarkeit und Nutzung des Naherholungsraums 
ausserhalb des Siedlungsgebiets  
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6.2.4.  ERKENNTNISSE AUS DER BEVÖL-

KERUNGSBEFRAGUNG 

Die Anzahl der eingegangenen Fragebogen ergibt sta-

tistisch gesehen keine repräsentativen Resultate. Es 

lassen sich dennoch einige interessante Erkenntnisse 

aus der Bevölkerungsumfrage ableiten: 

▪ Die sportliche Betätigung der Umfrageteilnehme-

rinnen und -teilnehmer ist im Vergleich zum 

schweizerischen Durchschnitt (Sport Schweiz 

2014, BASPO) relativ hoch. 

▪ Das Angebot an Sport- und Bewegungs-infrastruk-

turen in der Gemeinde Schwyz wird als gut be-

wertet, weist aber vereinzelt Handlungsbedarf 

auf. Gemäss Wortmeldungen sollten das Velover-

kehrsnetz und die Spielplätze verbessert und die 

Anlage Wintersried erweitert werden. 

▪ Der Anteil an sportlicher Betätigung ausserhalb 

der Gemeinde Schwyz liegt in einem bescheide-

nen Mass. Am häufigsten wird dabei das Hallen-

bad in Brunnen genutzt. 

▪ Die umliegenden Naherholungsgebiete sind offen-

sichtlich sehr beliebt und erfüllen im Bereich Be-

wegung und Sport eine wichtige Funktion. Es gilt 

diese Qualitäten zu erhalten und zu optimieren. 

6.3.  BEFRAGUNG DER SPORT-
VEREINE 

An der Bedürfniserhebung haben sich 23 Sportvereine 

beteiligt, was bei einem Versand von 46 Fragebogen 

einen Rücklauf von genau 50% ergibt. Im Rahmen der 

Vereinsbefragung sind total 5601 Vereinsmitglieder 

indirekt befragt worden.  

Zu beachten gilt, dass auch Vereine an der Umfrage 

teilgenommen haben, welche nicht nur in der Ge-

meinde Schwyz aktiv sind, wie z.B. der SAC Sektion 

Mythen mit total 2260 Mitgliedern. Weitere grosse 

Vereine sind der FC Ibach (664 Mitglieder), der SC 

Schwyz (462 Mitglieder), der DTV Schwyz (268 Mit-

glieder), Skiclub Ibach (253 Mitglieder) und EHC See-

wen (235 Mitglieder). 

 

 

Tabelle 13: Zusammensetzung der beteiligten Vereinsmitglieder nach 
Altersgruppe und Geschlecht 
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6.3.1.  ENTWICKLUNG DER MITGLIEDER-

ZAHLEN 

Bei 12 Vereinen ist die Anzahl Vereinsmitglieder 

stabil, bei acht Vereinen ist die Entwicklung positiv 

und zwei Vereine verzeichnen einen Rückgang. 

6.3.2.   VIELFALT DER SPORTARTEN  

Das Angebot an lokalen Sportvereinen ist vielfältig 

und beinhaltet folgende Sportarten: 

Ballspiele, Bergsport, Biathlon, Curling, Eishockey, 

Faustball, Fitness, Fussball, Geräteturnen, Gymnastik, 

Handball, Kajak, Korbball, Klettern, Leichtathletik, 

Langlauf, Netzball, Reitsport, Skifahren, Skitouren, 

Schwingen, Snowboarden, Sportschiessen, Turnen, 

Unihockey, Volleyball, Walking und Wandern. 

6.3.3.   TRAININGS UND WETTKÄMPFE 

Die Turn-, Eishockey-, Unihockey- und Fussballvereine 

sowie Skiclubs stellen Angebote für unterschiedliche 

Altersgruppen und Leistungsniveaus bereit und verfü-

gen dadurch über die meisten Trainingsgruppen. Für 

die Durchführung der Trainings werden vorwiegend 

die Sport- und Bewegungsinfrastrukturen der Ge-

meinde genutzt. Bei Wettkämpfen werden zusätzlich 

regionale Sportanlagen aufgesucht. 

6.3.4.  BELEGUNG DER SPORTANLAGEN  

Beim Grossteil der durch die Vereine genutzten Sport-

anlagen stimmt die Belegung. Aussenanlagen sind teil-

weise unterbelegt während einzelne Turnhallen (Kolle-

gium, Rubiswil und Lücken) sowie die Eishalle Zingel 

als häufig überbelegt bezeichnet werden. Die Auslas-

tung der Sportanlagen zeigt ein sehr ähnliches Bild 

wie bei der Befragung der Schulen. Im Vergleich zu 

den Antworten der Schulen ist der Anteil der Einstu-

fung „überbelegt“ etwas höher, was mit der Konzent-

ration der Nutzung auf die Abendstunden zu erklären 

ist. 

 

 

Tabelle 14: Beurteilung der Belegung der durch Vereine genutzten 
Sportanlagen 
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6.3.6.  BEURTEILUNG DER SPORTANLAGEN  

Die Qualität der Sportanlagen wird von den Sportvereinen im Allgemeinen positiv beurteilt. Der Anteil Unzufriedener 

liegt bei 5% (Unterhalt / Reinigung) bzw. 19% (baulicher Zustand). 

 

Tabelle 15: Beurteilung der durch Vereine genutzten Sportanlagen 

 

6.3.7.  ERREICHBARKEIT DER SPORTANLAGEN  

Die Vereinsmitglieder kommen gemäss Schätzungen in den Fragebogen wie folgt zu den Trainingsstunden: 

▪ 38% benutzen das Auto in Gruppen 

▪ 36% benutzen das Auto alleine 

▪ 25% nutzen die eigene Muskelkraft (zu Fuss / Velo) 

▪ 8.5% nutzen zusätzlich auch den öffentlichen Verkehr. 

Im Vergleich zu anderen GESAK-Befragungen und den Befragungen in „Sport Schweiz 2014“ ist der Anteil des motori-

sierten Individualverkehrs hoch, trotz relativ kurzen Distanzen. Die schwache Nutzung des öffentlichen Verkehrs liegt 

gemäss Wortmeldungen unter anderem an der mangelnden Erschliessung der Sportanlage Wintersried. 

6.3.8.   ERKENNTNISSE AUS DER VEREINSBEFRAGUNG  

▪ Die Gemeinde Schwyz verfügt über ein breites Vereinsangebot für unterschiedlichste Sportarten. Die Mitglieder-

zahlen entwickeln sich im Allgemeinen positiv.  

▪ Die beiden Fussballvereine FC Ibach und SC Schwyz nehmen aufgrund der hohen Mitgliederzahlen eine bedeu-

tende Rolle im Freizeitangebot ein. 

▪ Die Belegungsdichte einzelner Anlagen ist zu hoch. In dieser Hinsicht besteht Handlungsbedarf. 

▪ Der Anteil an Personen, welche mit dem Auto zum Training fahren, ist vergleichsweise hoch, was u.a. auch zu 

Parkierungsproblemen und Konflikten mit der Anwohnerschaft führt. Eine bessere Erschliessung der Sportanlagen 

(insbesondere Wintersried) mit dem öV und sicheren Velowegen/-streifen ist wichtig, wenn der Modalsplit im 

Sinne des Mottos „Sportlich zum Sport“ verschoben werden soll. 
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6.4.  BEFRAGUNG DER ANLA-
GENVERANT-WORTLICHEN 

Zu den Anlagen haben sich sämtliche Hauswarte der 

Gemeindeschulen, die Liegenschaftsverwaltung der 

Gemeinde sowie der Hauswart der Kantonsschule Kol-

legium Schwyz geäussert. Die Erkenntnisse aus der 

Umfrage wurden in die Objektblätter der Anlagen auf-

genommen. Im Sinne einer Zusammenfassung werden 

diejenigen Äusserungen aufgelistet, welche mehrfach 

genannt wurden: 

▪ Die Belegung der Anlagen sollte zur besseren Aus-

lastung von einer zentralen Stelle koordiniert wer-

den statt von dreien (Gemeinde, Bezirk, Kanton). 

▪ Die beschränkte Parkplatzsituation bei den Sport- 

und Schulanlagen wird durch die Benutzer nicht 

genügend eingehalten, was regelmässig zu Rekla-

mationen der Anwohner führt. 

▪ Eine Wettkampf-Mehrzweckhalle im Wintersried 

könnte die Wohnquartiere an den Wochenenden 

entlasten und als Ergänzung der Schulsportanla-

gen in Ibach dienen. 

▪ Wegen Überbelegungen müssen die Anlagenreini-

gungen häufig zu Randzeiten oder am Wochen-

ende durchgeführt werden. 

▪ Die Hauswarte und Abteilung Liegenschaften wer-

den unzureichend über Anlässe auf den Anlagen 

informiert. Sie erhalten dennoch die daraus resul-

tierenden Reklamationen. 

 

6.5.  BEFRAGUNG DER SCHU-
LEN / LEHRER 

Sämtliche fünf Schulkreise der Gemeindeschulen 

Schwyz (Herrengasse, Lücken, Ibach, Schwyz und Ri-

ckenbach) haben an der Umfrage teilgenommen. 

Die Schulleiter schätzen die Entwicklung der Schüler-

zahlen als stabil (4 Nennungen) oder zunehmend (1) 

ein. Mit einem Rückgang wird nicht gerechnet. Die 

durchschnittliche Klassengrösse liegt unabhängig von 

der Stufe bei ca. 20 Schülerinnen und Schülern. 

6.5.1.   SCHULSPORTANLAGEN 

In sämtlichen Schulstufen ist die Turnhalle der am 

häufigsten gewählte Ort zur Durchführung des obliga-

torischen Sportunterrichts (5 Nennungen). Von allen 

Schulen werden auch Allwetter- und Pausenplätze (5) 

sowie das Lehrschwimmbecken in Rickenbach (5) re-

gelmässig genutzt.  

Gelegentlich werden Rasenspielfelder, Freibäder, Eis-

sport-, Leichtathletik- und Skisportanlagen zum Sport-

unterricht verwendet. 

Angebot / Funktionalität, Material / Ausrüstung und 

der bauliche Zustand werden bei den Schulsportanla-

gen generell als gut bis sehr gut bewertet. Einzelne As-

pekte bei der Aussenanlage Krummfeld und bei der 

Turnhalle Christophorus/Muota wurden als ungenü-

gend beurteilt.  

Der Unterhalt und die Reinigung kommen bei der Be-

urteilung sehr gut weg. Die Schulen sind in dieser Hin-

sicht zu 80% sehr zufrieden.
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Tabelle 16: Beurteilung der durch Schulen genutzten Sportanlagen 

 

Die Belegung der meisten Schulsportanlagen wird als gerade gut angegeben. Unterbelegt beim Schulhaus Lücken sind 

die Turnhalle (nur wenn sie als Dreifachhalle gezählt wird) und die Aussenanlagen. Überbelegt sind gelegentlich die 

Aussenanlage beim Schulhaus Herrengasse und meistens die Turnhalle beim Schulhaus Christophorus/Muota. 

 

Tabelle 17: Beurteilung der Belegung der durch Schulen genutzten Sportanlagen 

6.5.2.  ERKENNTNISSE AUS DER BEFRAGUNG DER KOMMUNALEN SCHULEN  

▪ Der obligatorische Sportunterricht findet mehrheitlich in den Hallen statt. 

▪ Die Schulsportanlagen werden generell als gut bis sehr gut beurteilt. Zu überprüfen sind einzelne Aspekte bei der 

Aussenanlage Krummfeld. Bei der Turnhalle Christophorus/Muota besteht dringender Handlungsbedarf. 

▪ Die Belegungsdichte der Turnhallen ist generell in Ordnung. Die Turnhalle Christophorus/Muota sollte diesbezüg-

lich ebenfalls überprüft werden. 
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6.6.  BEFRAGUNG DER UNTER-
NEHMEN 

Die 32 mitwirkenden Unternehmen beschäftigen zu-

sammen 2811 Personen (52% davon sind wohnhaft 

in der Gemeinde Schwyz). Mit der Befragung wurde 

somit knapp ein Viertel der in der Gemeinde Schwyz 

beschäftigten Personen indirekt erfasst. Die Mehr-

zahl der befragten Unternehmen rechnet für die 

nächsten Jahre mit gleichbleibenden (69%) oder zu-

nehmenden Beschäftigtenzahlen (28%). 

6.6.1.   MOBILITÄT DER BESCHÄFTIG-

TEN 

 

Tabelle 18: Modalsplit Pendelverkehr der Beschäftigten 

 

Die Zahlen zum Pendelverkehr sind ähnlich wie bei 

der Erhebung des Bundesamts für Statistik (Mikro-

zensus Schweiz, 2010) für die Agglomeration 

Schwyz. Der wesentlichste Unterschied besteht da-

rin, dass bei den befragten Unternehmen der Anteil 

Auto / Motorrad 7% höher und der Anteil Velo / zu 

Fuss 6% tiefer liegt als im Durchschnitt der Agglo-

meration Schwyz. 

Zwei Drittel der Unternehmen stellen allen Beschäf-

tigten einen Autoparkplatz zur Verfügung. 28% de-

cken den Bedarf nur teilweise ab und ein Unterneh-

men gab an, keine Autoabstellplätze zur Verfügung 

zu stellen. Für 70% der Beschäftigten ist die Parkie-

rung kostenlos. Bei den kostenpflichtigen Parkplät-

zen beläuft sich die durchschnittliche Gebühr auf 

monatlich rund 86 Franken. 

Alle Unternehmen gaben an, ihren Beschäftigten Ve-

loparkplätze zur Verfügung zu stellen. 61% davon 

sind gedeckt, 23% davon sind zudem abgeschlos-

sen. Rund zwei Drittel der Unternehmen finden, 

dass ihr Standort ausreichend mit dem öV sowie 

dem Fuss- und Veloverkehr, erschlossen ist. Verbes-

serungsvorschlag: Die Erschliessung mit dem öV und 

mit Fuss- und Velowegen sollte im Bereich Fran-

zosenstrasse – Wintersried verbessert werden 

(4 Nennungen). Die Nutzung des Fahrrads wird bei 

den meisten Unternehmen nicht explizit gefördert 

(77%), es ist aber häufig ein Angebot an Umkleide-

räumen vorhanden (70%). 

6.6.2.   SPORT IM UNTERNEHMEN 

Die Hälfte der Unternehmen organisiert und fördert 

interne sportliche Veranstaltungen für ihre Beschäf-

tigten. Zwei der Unternehmen tun dies regelmässig 

(ca. 1x / Woche) und die übrigen gelegentlich (1x / 

Monat oder Jahr). Viele der Unternehmen (74%) ge-

hen davon aus, dass einige ihrer Beschäftigten sich 

selber organisieren, um im Rahmen eines Arbeitsta-

ges Sport zu treiben. Aus Sicht der Unternehmen be-

stehen in der Gemeinde Schwyz genügend Bewe-

gungs- und Sportangebote für ihre Beschäftigten. 

6.6.3.  ERKENNTNISSE AUS DER UNTER-

NEHMENSBEFRAGUNG 

▪ Die meisten Unternehmen stellen ihren Beschäf-

tigten Gratisparkplätze zur Verfügung, was dazu 

führt, dass nur wenige mit dem Velo oder zu 

Fuss zur Arbeit pendeln. Verbesserungswürdig 

ist die Erschliessung mit dem ÖV und mit Fuss- 

und Velowegen im Bereich Franzosenstrasse – 

Wintersried. 

▪ Viele Unternehmen fördern Sport und Bewe-

gung intern mit Veranstaltungen oder mit der 

Bereitstellung von Veloparkplätzen und Umklei-

deräumen. Diese Qualität könnte durch Zusam-

menarbeit und Koordination der Angebote un-

ter den ansässigen Unternehmen noch gestei-

gert werden. 
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7. SPORTHALLEN 

7.1.  VORBEMERKUNGEN ZUR 
NACHFOLGENDEN ÜBER-
SICHTSTABELLE 

7.1.1.  BEGRIFFSDEFINITION 

Heute wird im Sportanlagenbau – analog zum Schul-

fach „Sport“ und nicht mehr „Turnen“ – der Begriff 

„Turnhalle“ eigentlich nicht mehr verwendet. Dem 

Sport dienende Hallen werden, unbesehen ihrer 

Grösse, als Sporthallen bezeichnet.  

7.1.2.  QUELLEN 

Besichtigungen mit Romano Fanchini, Angaben Ob-

jektblätter, Auswertung der Befragungen von Bevöl-

kerung, Schulen, Vereinen, Anlageverantwortlichen 

und Unternehmen (2017).  

Belegung: Stundenplan Schuljahr 2017/18, Bele-

gungspläne Vereine Winter 2017/18. Analyse der 

Wochenendbelegungen anhand der Belegungspläne, 

erhalten Februar 2018. Telefonische Auskünfte von 

Frau U. Gabriel vom 1. Mai 2017. 

Benützungs- und Gebührenordnungen der Ge-

meinde, des Bezirks und des Kantons. 

Fachberatung „Sporthallen“, Strupler Sport Consul-

ting, 31. März 2009. 

7.1.3.  SCHULRAUMPLANUNG 

Die Gemeinde Schwyz führt aktuell keine Schul-

raumplanung.  

7.1.4.  INHALT DER ÜBERSICHTSTA-

BELLE 

Die Beurteilung der Hallen in nachstehender Tabelle 

bezieht sich insbesondere auf Aspekte im Zusam-

menhang mit den Bedürfnissen der wichtigsten Nut-

zergruppen Schulen und Vereine. Sie beschränkt sich 

auf eine Zusammenfassung in Stichworten; Details 

siehe Objektblätter. 
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7.2.  ÜBERSICHT SPORTHALLEN- UND SCHULSTANDORTE  

 
Abb. 5: Übersicht, Verteilung der Sporthallen 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
 

Beurteilung aus Befragung 
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 

Beurteilung und Kommentare 
Potenziale/Empfehlungen 
 

Dreifach-sport-
halle Kantons-
schule Schwyz 
1987 
 

3-fach-Turnhalle 
46x27 = 1242 
H= 8 (bis Decke 
9.4) 
Geräteraum: 
225m2 
Mobile Trennwände  
 
Nebenanlagen: 
▪ 6 Gard.+Du, je 

9 Brausen  
▪ 1 Gard. LP, mit 

2 sep. Du/WC  
▪ 1 Gard. Invali-

den, mit 2 Du 
▪ WC Anlagen: 

OG je 2, 4/2+3 
EG: je 2, 2/1+3 
Invaliden: 1 

▪ Sanität unge-
nutzt: durch 
Schiri oder Trai-
ner möglich 
falls Bedarf 

▪ Kraftraum 
▪ Werk- und Putz-

räume 
2x 6er-Dotation Ge-
räte 

 
Tag 
mit Schulsportunterricht und FSS 
(2/3 Kanti, 1/3 KV)  
Morgen: zu rund 70% ausgelastet, 
teilweise auch mittags (1-3 Einhei-
ten), Nachmittag: 
Mo und Mi 1 Einheit bis 16Uhr, 
Di und Fr 2 Einheiten bis 17Uhr, 
Donnerstag Gesamtreinigung 

Abend  
Ab 18.00-22.00 vollkommen aus-
gelastet; 
Vereine: Unihockey, Handball, u.a. 

 
WE 
2017: Insgesamt 27.5 Tagesbele-
gunen inkl. J&S-Aus- und Weiterbil-
dungskurse (Frühling und Herbst 
meist ausgebucht) 

▪ Freie Kapazitäten  
Gewisse freie Kapazitäten tagsüber 
und an den WE. 
  

S: k.A. 
 

V: Küchenanlage für Anlässe wäre sehr willkom-
men. Gelegentlich überbelegt. 
 

B: Verbesserungsvorschläge: 

▪ Installation einer Kletterwand für 
Schule und Vereine 

▪ Zusätzlicher Fitnessraum mit Spiegel-
wand 

▪ Tennisplatz auch über Mittag und bis 
22 Uhr nutzbar machen 

▪ Eventuell bespielbare Trennwand. 
▪  

A:  
▪ Da kein Lift vorhanden ist, ist die Putz-

maschine nur im EG einsetzbar. 
 

Gesamteindruck: Halle in gebrauchstüchtigem Zustand und viel-
fältig, aber mit Einschränkungen auch für Wettkampfbetrieb 
nutzbar. Diverse kritische Rückmeldungen müssen zwischen 
Schule/Vereinen/Hauswartung besprochen werden; die Verant-
wortlichkeiten z.B. betr. Nutzung und Reservation und die Kom-
munikation sollten verbessert werden. Vorteil: Hauswart ist vor 
Ort. 
 
Positiv: 
▪ Hauswartbüro gut gelegen: Sicht zu Eingang und Hallen 
▪ Schmutz- und Saubergang getrennt 
▪ Geräumige Eingangshalle. 

 

Mängel: 
▪ Geräteraum zu klein und kein vollständiger Durchgang möglich 
▪ Tribünen-Geschoss über Geräteraum schlecht zugänglich und kaum ge-

nutzt. Geländer mit horizontalen Streben entspricht nicht den Sicher-
heitsanforderungen. Ballfangnetz fehlt. 

▪ Geräteraumtore leicht vorstehend 
▪ Sanitärbereich: Fugen und Platten altersbedingt undicht 
▪ Feuchtigkeit sickert von Wand unter Bodenplatten 
▪ Garderoben: Bank 9m ist zu kurz 
▪ Invalidengarderobe und Heizungsraum werden als Materiallager genutzt 
▪ Hallenboden wurde ca. 2008 aufgetoppt, Kraftabbau vermutlich unge-

nügend 
▪ Türen knapp für Putzmaschine 
▪ Schmutzschleuse zu klein. 

 
Empfehlungen: 
Nach mehr als 30 Jahren intensiver Nutzung wird dem Kanton 
mittelfristig eine Gesamtsanierung empfohlen. Dabei sind einzu-
beziehen: 
▪ Erneuerung des Hallenbodens mit Kraftabbau mind. 60% 
▪ Sanierung der Sanitäranlagen 
▪ Neukonzeption Geräteräume inkl. Tore mit Einbezug des OG 
▪ Werkhof mit Dusche ausrüsten 
▪ Zugang zu Kraftraum für Vereine und Einzelpersonen prüfen 

▪ Nutzung der ehemaligen Tankräume (je ca. 15 x 4.5 m) für den Sport 
prüfen. Ideen R. Schnüriger: Gymnastikraum (Spiegelwand, Musik, Bea-
mer für Videotraining) und/oder Spinning-Raum 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
 

Beurteilung aus Befragung 
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 

 

Beurteilung und Kommentare 
Empfehlungen/Potenziale 
 

Zweifach-sport-
halle Lücken 
2013 

2-fach-Sporthalle 
44x23.5 = 1034 m2 
H = 8 
Geräteraum: 
178m2 
2 Mobile Trenn-
wände  
 
Nebenanlagen: 
▪ 4 Gard.+Du, je 

8 Brausen  
▪ 1 Gard. LP, mit 

2 sep. Kabinen, 
1 Du  

▪ WC Anlagen: 
4 / 5+2 
Invaliden: 1 

▪ Office für Cate-
ring 

▪ Werk- und Putz-
räume 

2x 6er-Dotation Ge-
räte 

 
Tag 
mit Schulsportunterricht und FSS 
bis 16 Uhr, 80% ausgelastet, DO 
mittags frei 
Vereine:  
MI Turnen 9-10Uhr, 14-16Uhr 

Abend  
17.30-22.00 Uhr in drei Blöcken 
voll ausgelastet; 
Vereine: Turnen, Fussball, Uniho-
ckey, Volleyball, Ski u.a. 

 
WE 
Samstag regelmässig ausgelastet, 
sonntags mehr als 50%  
 

▪ Freie Kapazitäten  
Mittags und Sonntag 

Allg.: Zustand: sehr gut, gelegentlich über-
belegt, zentrale Lage und gute Erreichbar-
keit, Parkplatzangebot beschränkt (17 
Plätze) 
 
S: Parkplatzkontrolle und Parkuhren installieren. 
 

V:  
▪ erweiterte Gastronomie-Infrastruktur 

für Anlässe wäre sehr willkommen. 
▪ Sehr positiv: Material allgemein zu-

gänglich. 
 

B: Sehr gute Infrastruktur und Ausrüstung. 
 

A:  
▪ Wenn Zweifach-Sporthalle in 3 Teilhal-

len genutzt wird, bestehen zu wenige 
Garderoben. 

▪ Bessere Belegungsplanung nötig mit 
Einbezug von Gruppengrössen und 
ohne spontane Änderungen. 

▪ Kapazität für Anlässe ungenügend. 
▪ Lehrergarderobe ohne Wasseranschluss 

für Reinigung. 
▪ Hohe Belegungsdichte führt zu Engpäs-

sen bei der Reinigungszeit. 

Gesamteindruck: Halle in sehr gutem Zustand, gut unterhalten 
und vielfältig, aber eingeschränkt auch für den Wettkampfbe-
trieb nutzbar. Dank ihrer zentralen Lage und den Möglichkeiten, 
die sie bietet, ist die Halle beliebt. Sie wird als Wettkampfhalle 
genutzt, obwohl eigentlich als Doppelhalle nicht primär dafür 
konzipiert. Dies führt zu zusätzlichem Verkehrsaufkommen und 
entsprechender Belastung für das Wohnquartier. 
  
Positiv: 
▪ Geräumige Eingangshalle 
▪ Zugang Material für Vereine 
▪ Hauswart ist vor Ort. 

 

Mängel: 
▪ Keine Trennung Schmutz- und Saubergang 
▪ Garderoben nur für Zweifachnutzung. Halle jedoch grösstenteils drei-

fach genutzt 
▪ Eingeschränkte Nutzung der Aussenanlage wegen Nachbarschaft 
▪ Parkplätze unmittelbar bei der Halle nicht für hohes PW-Aufkommen ge-

plant. Die Hallenbenützer könnten die Parkplatzangebote „Brühl“, „hin-
terer Steisteg“ und „oberer Steisteg“, auf welche in den Bewilligungen 
hingewiesen wird, nutzen. 

 
Empfehlungen: 
▪ Parkplatzbewirtschaftung, Projekt „Sportlich zum Sport“ initiie-

ren um Nutzer zum Umsteigen, zu Gemeinschaftsfahrten und 
Nutzung der angebotenen Parkplätze in wenigen Gehminuten 
zur Halle zu motivieren 

▪ Schmutzschleuse verlängern 
▪ Bessere Koordination zwischen Belegung und Hauswartschaft 

mit Einbezug von Reinigungszeiten und Gruppengrössen. 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
Schule, abends und Wochenende 
(WE) 

Beurteilung aus Befragung 
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 
Unternehmen (U) 

Beurteilung und Kommentare 
Empfehlungen/Potenziale 
 

Dreifach-sport-
halle  
MPS SCHWYZ 
Rubiswil 
1976, als Ein-
fachsport-halle 
 
Saniert: 
1988 Ausbau Drei-
fach-sporthalle 
2004 
2011 
2014 

3-fach Halle 
45x27 = 1215 m2 
H= 7.5 
Geräteraum 85.6 + 
116.5 m2 
Nebenanlagen:  
▪ 4 Gard.+Du, je 

8 Brausen  
▪ 1 Gard. LP, 

2 Du+WC 
▪ 1 IV-Garderobe, 

Du, WC 
▪ 5 WC-Anlagen 
▪ EG: 2/2+2 
▪ OG (Sauber-

zone): 2/1+2  
▪ Kleiner Kraft-

raum 
▪ Mittlerer Kraft-

raum 
▪ Kantine Mit-

tagstisch 
6er-Dotation  
 
In Kap. 10 behan-
delt: Schwingkeller 
(Nutzungsrecht ein-
gekauft) 
▪ Du 8 Brausen, 

keine Trocken-
zone 

▪ WC 2+1. 

 
Tag 
Schulsport tagsüber bis 16 Uhr, 
dicht ausgelastet – einzelne Bele-
gungslücken ermöglichen den Klas-
sen gelegentlich 2 Hallenteile zu 
nutzen 

Abend 
Ab 17.30 in drei Blöcken ausgelas-
tet durch TV, FC, UH, Volleyball, 
Skiclub, Plussport 

 
WE 
Max. 4 Grossanlässe (z.B.: Spar-
kasse) pro Jahr. Reservation teils 
Do-So 
Ca. zu 50% ausgelastet, z.B. Win-
tertraining FC sonntags 

 
Schwingkeller 
DI + DO 18-22Uhr 
 

▪ Freie Kapazitäten: 
▪ Montag bis 9.30 h, mit-

tags, Mittwochnachmit-
tag und zwischen 16.00 
und 17.30.  

▪ Wochenende 
 

S: k.A. 
 
V: keine konkreten Rückmeldungen. 
 

B: k.A. 
 
A:  
▪ Materialraum zu klein 
▪ Schwellenlos bauen 
▪ In Dusche fehlen Wasser- und Schaum-

anschluss 
▪ Sanitätszimmer fehlt 
▪ Vereine nutzen zeitweise Halle ohne 

Reservation oder Rückfrage. 
 

Gesamteindruck: weitgehend gebrauchstüchtig, gut unterhal-
ten, altersbedingt besteht mittelfristig Sanierungsbedarf. 
 
Mängel: 
▪ PU-Belag aufgetoppt, dadurch heute Kraftabbau ungenü-

gend 
▪ Prinzip der „glatten Wand“ nicht vollständig eingehalten 
▪ IV-WC ist auch Sanitätsraum 
▪ Geräteraum ist nicht direkt mit der Halle verbunden 
▪ Eingangszone nicht von Sauberzone getrennt 
▪ Putzräume zu klein 
▪ Überlastung Hauswart bei erhöhter Nutzung. 
▪  

Empfehlungen zu Handen des Bezirks: 
Bei einer mittelfristig notwendigen umfassenden Gesamtsanie-
rung sind einzubeziehen: 
▪ Überprüfung Kraftabbau Bodenbelag, allenfalls Gesamter-

neuerung 
▪ Trennung von Eingangszone und WC zum Saubergang 
▪ Sanitäranlagen inkl. Wasseranschlüsse 
▪ „Glatte Wand“ 
▪ Verbindung Geräteraum-Halle 
▪ möglichst schwellenlos.  
▪  

Belegungsplanung und Wochenend-Aufsicht sind zwischen Ge-
meinde und Bezirk zu optimieren. 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
Schule, abends und Wochenende 
(WE) 

Beurteilung aus Befragung 
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 

 

Beurteilung und Kommentare 
Empfehlungen/Potenziale 
 

Einfachsport-
halle Christo-
phorus Ibach 
1954 
 
Saniert:  
1984 
1994 Garderobe 
2001 Retoping PU-
Belag 
2002 
2007 
 
Garderoben-
bänke neu 
2011 

24x12m = 288m2 

H= 6m 
Nebenanlagen: 
▪ Dachstock: 

Kraftraum 
▪ EG: 
▪ 1 Gard. ohne 

Dusche 
▪ 1 Gard. LP 

ohne Dusche 
▪ WC 2/1 
▪ OG: 
▪ 2 Gard. mit Du-

schen 
4er-Dotation Geräte 
 
Geräteraum 
Total 96m2 

 

 
Tag 
Schulsport KG bis 6. Klasse von 8-
16 Uhr ausgelastet 
Mittwochnachmittag durch Ver-
eine ausgelastet. 

 
Abend 
16.30-22 Uhr in drei Blöcken aus-
gelastet durch TV, FC, Zirkus, 
u.a.m 
FC nur Wintertraining 

 
WE 
Nur vereinzelt belegt 
 

▪ Freie Kapazitäten: 
Mittags und an WE 

Allg.: Genügt den heutigen Ansprüchen 
nicht mehr, meist überbelegt, gute Erreich-
barkeit. 
 
S:  
▪ Infrastruktur nicht zeitgemäss und den 

Ansprüchen entsprechend 
▪ Sanitäranlagen ungenügend. Deshalb 

werden ab 4. Kl. jeweils Doppellektio-
nen in der Sporthalle Lücken durchge-
führt. 

 
V: 2- oder 3-fach-Sporthalle nötig, 
Entfernung Weitsprunganlage negativ. 
 
B: veraltet und klein, Parkplatzproblem. 
 
A:  
▪ Heizung, Sanitäranlagen und Geräte-

raum müssen umfassend saniert wer-
den 

▪ Unterhalt sehr schwierig 
▪ Putzraum zu klein 
▪ Parkordnung durchsetzen und 

Schranke schliessen. Platz gehört den 
Kindern 

▪ Belegungskoordination optimieren. 
 

Gesamteindruck: Halle gut unterhalten und für bestimmte Nut-
zergruppen, trotz der nach heutigen Normen zu kleinen Fläche, 
geeignet. 
Nebenräume (Duschen, Garderoben etc.) weisen konzeptio-
nelle und bauliche Mängel auf und entsprechen nicht mehr den 
heutigen Anforderungen. Deshalb Unterhalt und Reinigung auf-
wändig. 
Bereits in der Fachberatung 2009 erwähnt: „Zudem ist eine 
energietechnische Gesamterneuerung zu empfehlen (Richtkos-
ten: ca. Fr. 2 Mio.)“. 
 
Mängel: 
▪ Energetische und konzeptionelle Mängel insbesondere bei den 

Nebenanlagen können nur bei Ersatzneubau beseitigt werden. 
▪ Aussenanlagen für Sportunterricht kaum nutzbar, für Anwoh-

nerschaft als wohnraumnaher Bewegungsraum jedoch wert-
voll, sofern Allwetterplatz nicht für Parkierung genutzt wird 

▪ Wenn Doppellektionen ab 4. Klasse in Lücken, dann findet 
Schulsport nur noch 2x/Wo. statt (Verlust der Regelmässigkeit 
3x/Wo) und Zeitverlust (Weg).  

 
Empfehlungen: 
▪ Rückbau bestehender Halle und Ersatzneubau mit Normhalle. 

Die Grösse des Neubaus ist davon abhängig, ob in unmittelba-
rer Nähe (erreichbar in Unterrichtspause) eine Dreifachhalle 
geschaffen wird (Option Wintersried). 

▪ Weiterbetrieb der bestehenden Halle und gleichzeitig zusätzli-
che grössere Halle in unmittelbarer Nähe. Weitere Nutzung 
der Halle für KIGA-/Unterstufe und Vereine/Sportarten mit re-
duziertem Raumbedarf ohne wesentliche bauliche Anpassun-
gen.  

▪ Aufwertung der Aussenanlagen (Asphaltplätze und Rasen) für 
Sportunterricht und Freizeit sowie Spielplatz 

▪ Bewirtschaftete Parkplätze nur noch bei Gebäude Muota 
▪ mehr überdachte Veloparkplätze. 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
Schule, abends und Wochenende 
(WE) 

Beurteilung aus Befragung 
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 

 

Beurteilung und Kommentare 
Empfehlungen/Potenziale 
 

Herrengasse  
1927 
 
Saniert:  
1988 
2004/2010 

20x12.5m = 250m2 

H= 5.5m 
Nebenanlagen: 
▪ Geräteraum 

72 m2 
▪ 2 Gard.mit Du, 

8 und 7 Brau-
sen 

▪ WC 2 / 2+1 
4er-Dotation Geräte 
 

Tag 
Schulsport 8-16Uhr zu rund 80% 
ausgelastet. Mittwochnachmittag 
Senioren.  

 
Abend 
3x/Wo ab 17.00, sonst 18.00 in 
zwei Blöcken ausgelastet durch 
TV, FC, EHC u.a. 

 
WE 
SA Morgen punktuell 
SA Nachmittag genutzt 
 

▪ Freie Kapazitäten: 
Mittags, DO Abend und teils DI 
Abend, Sonntag 

S: k.A. 
 
V: k.A. 
 
B: Halle klein. 
 
A:  
▪ Reinigung nur zu Randzeiten möglich 
▪ Nur für kleine Gruppen und eher Kin-

der geeignet 
▪ Keine Parkplätze auf Schulanlagen (nur 

für Schulangestellte). 
 

Gesamteindruck: für Unterstufe zweckmässig, gut unterhalten 
Hallenmasse entsprechen früheren und heutigen Normen für 
Einfachhallen nicht. 
▪  

Mängel: 
▪ Geräteraum zu klein, jedoch gut ausgerüstet und allgemein 

(auch für Vereine) zugänglich 
▪ Ungeeignet für ältere Junioren und Erwachsene 
▪ Garderobe für LP befindet sich im Schulhaus 
▪ Keine Schmutzschleuse. 
▪  

Empfehlungen: 
▪ Weitere Nutzung der Halle für Kindergarten und Unter-

stufe sowie Vereine/Sportarten mit reduziertem Raumbe-
darf ohne wesentliche bauliche Anpassungen  

▪ Lange Schmutzschleuse installieren. 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
Schule, abends und Wochenende 
(WE) 

Beurteilung aus Befragung 
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 

 

Beurteilung und Kommentare 
Empfehlungen/Potenziale 
 

Krummfeld 
Seewen 
1989 
Saniert: Hallen-
boden 2014 

Grosse Einfachhalle 
33x16m = 528m2 

H = 7m 
Geräte in 6er-Dota-
tion 
Nebenanlagen: 
▪ Geräteraum 

83m2  
▪ 2 Garderoben 

mit Duschen, 8 
Brausen 

▪ 1 Gard. LP mit 
WC, Du, Kleider-
schränke luft-
dicht 

▪ IV-Garderobe EG 
▪ WC 2/1+1 
▪ Belüftung und 

Putzraum hinter 
Mädchentoilette 

▪ Aussen-geräte-
raum 

▪ Nebenräume mit 
Vereinsmaterial 

▪ Zivilschutzanlage 
im UG 
 

Tag 
Nutzung durch KG bis 6.Kl. Ausge-
lastet i.d.R. von 8-16 Uhr 
11.20-13.30 frei ausser Montag 
Mittwochnachmittag: Senioren 

 
Abend 
schon ab 16.00 belegt, bis 22 Uhr 
in drei Blöcken stark ausgelastet 
durch TV, FC, Plusport, u.A. (aus-
ser Donnerstag). 

 
WE 
Winter: Samstagnachmittag FC 
5 weitere Samstage 
 

▪ Freie Kapazitäten: 
Mittags und an WE 

S: k.A. 
 
V: Parkmöglichkeiten sehr schlecht. 
 
B: sollte saniert werden. 
 
A:  
▪ Platz mit Plattenbelägen vor der Halle 

muss mittelfristig erneuert werden. Brun-
nen funktionell und rege genutzt 

▪ Keine Schmutzschleuse 
▪ Hauswart ist überlastet (z.B. bei Anlässen 

Reinigung jeweils sonntags). 
 

Gesamteindruck: zweckmässig, übertrifft aktuelle Norm-
grösse für Einfachhallen. 
Gute Ausrüstung Geräteraum und öffentlich zugänglich. 
 
Mängel: 
▪ Oblicht-Fensterfront (Ostseite) ohne Sonnenschutz 
▪ Holzverkleidung mit zu grossen Abständen: >8mm 

Zwischenraum=Verletzungsrisiko 
▪ Geländer Galerie entspricht nicht den Sicherheitsan-

forderungen. 
▪  

Empfehlungen: 
▪ Beschattung Fensterfront 
▪ Längsseite sanieren und Sprossenwände auf Längs-

site versetzen 
▪ Geländer erhöhen und Streben vertikal oder Glas-

scheiben 
▪ Schmutzschleuse einbauen 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
Schule, abends und Wochenende 
(WE) 

Beurteilung aus Befragung 
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 

 

Beurteilung und Kommentare 
Empfehlungen/Potenziale 
 

Lehrerseminar 
Rickenbach 
1961 
 
Saniert  
Bodenbelag und 
WC-Anlage: 
1996 
1 Garderobe: 
2015 
 

Einfachhalle 
24x12m = 288m2 

H=6m 
Geräteraum 80m2  

Geräte in 5er-Dota-
tion 
 
Nebenräume: 
▪ WC: 3 / 2+2 
▪ 3 Garderoben, 

2 mit Duschräu-
men mit je 9 
Brausen) 

▪ 1 Garderobe LP 
▪ Geräteraum für 

Aussenanlagen 

Tag 
Schulsport 1.-6. Kl., Tagesschule 
bis 9. Kl. 
2 Mal wöchentlich Putzfenster 
 

Abend 
17-22 Uhr in drei Blöcken fast voll-
ständig ausgelastet 
 

WE 
Nur vereinzelt belegt 

 
Einzelne Lektionen MO und DO-
Vormittag, Nachmittag ab 16 Uhr 
3 Mal mittags und WE. 

S: k.A. 
 
V: k.A. 
 
B: k.A. 
 
A: Garderoben zu knapp. Kleider und Turnsä-
cke oft am Boden. 

Gesamteindruck: Halle selbst in gebrauchstüchtigem Zu-
stand, gut unterhalten und für bestimmte Nutzergrup-
pen, trotz der nach heutigen Normen zu kleinen Fläche, 
geeignet.  
Fensterfront mit aussenliegendem Sonnenschutz. 
 
Mängel: 
▪ Prinzip der „Glatten Wand“ in der Sporthalle nicht 

erfüllt (Sicherheit!) 
▪ Lüftung eingeschränkt (keine mech. Lüftung), Quer-

lüftung nur über Geräteraum möglich 
▪ Situierung Putzraum: Maschinen müssen über Trep-

pen geschleppt werden  
▪ Garderobe Knaben zu eng. 

 
Empfehlungen: 
Längerfristig ist ein Ersatzneubau mit einer Halle in 
Normgrösse zu empfehlen. Für eine Hallensanierung wä-
ren zu berücksichtigen: 
▪ Glatte Wand  
▪ Schiebefenster untere Reihe (Querlüftung) 
▪ Garderobenanlage Knaben erweitern. 
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Halle 
(erstellt) 

Masse in [m] gem. 
Objektblatt 
Fläche in [m2] 

Nutzung/Belegung  
Schule, abends und Wochenende 
(WE) 

Beurteilung aus Befragung  
Schule (S) 
Vereine (V) 
Bevölkerung (B) 
Anlageverantwortliche (A) 

 

Beurteilung und Kommentare 
Empfehlungen/Potenziale 
 

Seerüti See-
wen 
1944 
 
Saniert 1992 
(Bühnenbau), 
2016 (Malerar-
beiten) 

Einfachturnhalle  
10x19 m = 190 m2  
mit Bühne 
10x 6 m 
Total 250m2 
 
Geräteraum 35m2  
 
Nebenanlagen: 
▪ 2x Garderobe 

mit Dusche, 8 
Brausen 

▪ 2x Gard. LP, 2 
WC, 1 Dusche 

▪ WC 3 / 2+3 
▪ IV-WC als Putz-

raum genutzt 
▪ Office für Cate-

ring (Küche 
klein) 

Tag 
Schulsport bis 2. Klasse (7 Lektio-
nen) 
Kita, Behindertensport 

 
Abend 
5x in einem Block durch EHC, 
Danceschule und Feldmusik ge-
nutzt 

 
WE 
Sozio-kulturelle Nutzungen im 
Durchschnitt  
1-2x im Monat 
 

Freie Kapazitäten: 
Ja, aber für Sportaktivitäten nur 
sehr beschränkt geeignet.  

S: k.A.  
 
V: k.A. 
 
B. k.A. 
 
A:  
▪ Anlage stösst für Anlässe an Kapazitäts-

grenzen  
▪ Viel zu kleine Schmutzschleuse. 
▪ Gesamtanlage bezüglich Energieeffizienz 

nicht auf dem neuesten Stand.  

Gesamteindruck: Halle bezüglich Hallenfläche und Ein-
richtung für Schulsportunterricht ungenügend.  
 
Mängel: 
▪ Galeriegeländer nicht nach Norm (horizontale 

Stäbe) 
▪ zu kleine Schmutzschleuse 
▪ Küche zu klein für grössere sozio-kulturelle Veran-

staltungen. 
 
Empfehlungen: 
▪ Kurzfristig: Geländer nach heutigen Sicherheitsnor-

men erneuern, Schmutzschleuse vergrössern 
▪ Halle für spezifische Nutzung einrichten 

(Tanz/Gymnastik/Ballett mit mobilen Spiegelwän-
den und/oder als Dojo mit Judomatten) 

▪ für Schulsport nicht mehr nutzen, sobald eine Alter-
native besteht. 
 

Tabelle 19: Übersicht und Beurteilung Sporthallen 
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7.3.  ZUSTÄNDIGKEITEN, EI-
GENTUM UND BETRIEB  

Die Gemeinde Schwyz ist Eigentümerin aller aufge-

listeten Anlagen mit Ausnahme der Kantonsschule 

(„Kollegi“), der MPS Schwyz in Ibach. 

Für Unterhalt und Reinigung der Schulanlagen inkl. 

der dazugehörenden Sporthallen sind die einzelnen 

Schulträger zuständig.  

Die Belegung tagsüber (7.30-17.00) ist Sache der 

Schulen (dezentral).  

Die ausserschulischen Belegungen werden bei den 

kommunalen Schulen durch die Abteilung Bildung, 

bei den anderen Anlagen (Bezirk und Kanton) durch 

die Administration der Rektorate vorgenommen.46 

Für die Reservationen müssen sich die ausserschuli-

schen Nutzer deshalb je nach Eigentumsverhältnis-

sen an 3 verschiedene Stellen wenden. 

Zudem sind deren Mietkosten unterschiedlich47: 

▪ Kommunale Vereine können für ihre regelmässi-

gen Trainings abends die Hallen kostenlos be-

nützen. Eine wertvolle Sportförderungsmass-

nahme der Gemeinde. Wochenendnutzungen 

sind gebührenpflichtig, wobei die Gebühren 

nicht kostendeckend sind (z.B. ganze Lücken-

Halle inkl. Office für 5 Std. kostet Fr. 350.-, klei-

nere Hallen sind günstiger) 

▪ Die Halle des Bezirks (MPS Schwyz) kostet für 

eine Jahresbenützung (wöchentlich 1 ½ Std.) Fr. 

450.-. Die Wochenendnutzung ist dann aller-

dings für „Einheimische“48 etwas günstiger als 

bei der Lücken-Halle (Fr. 210.-).  

▪ In der Kollegi-Halle kostet die Jahresbenützung 

(wöchentlich 1 ½ Std.) am meisten: Fr. 600.-.  

Ein ganzer Tag am Wochenende inkl. Foyerbe-

nützung für eine Festwirtschaft kostet Fr. 350.- 

 

Fazit 7.1 

Die 3 unterschiedlichen Verwaltungsebenen führen 

in der Praxis für die ehrenamtlichen Vereinsverant-

wortlichen zu Mehraufwand und zu einer Ungleich-

behandlung. Wer einen Platz in der Lückenhalle er-

gattert, kann bis zu Fr. 600.- im Jahr sparen.  

Die Mietkosten sollten zwischen den 3 Trägerschaf-

ten angeglichen und die ausserschulische Vermie-

tung von einer Stelle aus koordiniert werden. Nach 

der Freigabe der Hallenzeiten durch die Schulen, 

kann von dieser Drehscheibe aus die Hallenvergabe 

für die Abende und die Wochenenden koordiniert 

erfolgen (vgl. Kap. 5). 

 

 

Unterhalt und Ordnung sind in sämtlichen Hallen 

vorbildlich. Die Material-Ausrüstung und deren Zu-

gänglichkeit in den Gemeindehallen ist positiv her-

vorzuheben. Die Vorschläge aus der Fachberatung 

„Sporthallen“, vom 31. März 2009 wurden weitge-

hend umgesetzt. 

Sollte eine Einigung auf kostenlose Benützung aller 

Anlagen nicht möglich sein, so bestehen folgende 

Optionen: 

▪ Die Gemeinde vergütet den Vereinen, welche 

die „Kollegi“- bzw. MPS Schwyz-Halle nutzen, 

die Hallenmiete zurück 

▪ Alle 3 Trägerschaften einigen sich auf einen Ver-

teilschlüssel, welcher beim Erwachsenensport in 

den Vereinen moderate Gebühren erhebt, beim 

Jugendsport jedoch kostenlos bleibt.

  

 

46 Im Kanton Schwyz bestehen 7 Mittelpunktschulen mit eige-

nen Schulleitungen. Die reservationen laufen über das Rekto-

rat in Schwyz. 

47 „Reglement über die Benützung von Räumen und Anla-

gen der Schulen ausserhalb des Schulbetriebes“ vom 12. 

Nov. 2010, Nachtrag 2018. 

48 Als „Einheimische“ gilt Herkunft aus allen Gemeinden des 

Bezirks, Auskunft von Ch. Wehrli vom 8. Juni 2018. 
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7.4.  ZUSAMMENFASSUNG SPORTHALLENFLÄCHEN 
Insgesamt stehen in Schwyz für den Sport der Schulen, Vereine und anderer Institutionen folgende Hallenflächen 

zur Verfügung (ohne Krafträume und Schwingkeller Rubiswil): 

 Fläche in m2 

1 Halle 10x19 m 
(MZH Seerüti) 

190 

1 Halle 20x12.5 m 
(Herrengasse) 

250 

2 Hallen 24x12 m 
(Christophorus, Rickenbach) 

576 

1 Halle 33x16 m 
(Krummfeld) 

528 

1 Halle 44x23.5 m 
(Zweifachhalle Lücken, 2 Halleneinheiten 
29x23.5 m plus 23.5x14.5 m oder dank 2. 
Trennwand 3 Teile à 23.5x14.5 m) 

1‘034 

1 Halle 45x27 m 
(Dreifachsporthalle MPS Schwyz,  
3 Halleneinheiten 15x27 m) 

1‘215 

1 Halle 46x27 m 
(Kantonsschule,  
3 Halleneinheiten 15x27 m) 

1‘242 

Total Hallen-Flächen  5‘035 

Tabelle 20: Flächen Sporthallen 

 

Fazit 7.2 

Schwyz verfügt über 8 Sporthallen mit einer Gesamtfläche von 5‘035 m2. 

Die Zweifachhalle Lücken (weil Dreiteilung möglich ist, werden 3 Teile angerechnet), die MPS Schwyz und die 

Kantonsschule zusammen verfügen über 3x3= 9 Halleneinheiten. Zusammen mit den 5 Einfachhallen stehen somit 

14 Halleneinheiten zur Verfügung. 

4 Hallen (Christophorus, Rickenbach, Herrengasse und Seerüti) erreichen das heute geforderte Minimalmass von 

28x16 m nicht. 

Wenn die Mehrfachhallen unterteilt sind, erreichen auch deren einzelne Halleneinheiten nicht das heutige Mini-

malmass von Einzelhallen (16x28 m). 

3 Hallen sind zu klein. Sie unterschreiten auch das Minimalmass der alten Norm für Einfachhallen (12x24 m) und 

erlauben eigentlich keinen qualitativ befriedigenden Sportunterricht. 

Von den 14 Halleneinheiten erreicht nur das Krummfeld die Normgrösse. 
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7.5.  BELEGUNG UND AUSLAS-
TUNG 

Der Analyse der Belegungspläne und der Schulbefra-

gung kann entnommen werden, dass alle Schülerin-

nen und Schüler in einer der Hallen oder im Hallen-

bad in den Genuss des obligatorischen Sportunter-

richts kommen. Auch die Kindergärten haben regel-

mässig Sport- bzw. Schwimmunterricht. 

Die Hallen sind wochentags gut belegt (Ausnahme 

Seerüti, da ungeeignet). Die Schulen beurteilen in 

der Befragung die Belegungsdichte als „gerade gut“. 

Belegungslücken sind aus stundenplantechnischen 

Gründen nicht zu vermeiden. Das Verdichtungspo-

tenzial ist nur gering, an Wochenenden und über 

Mittag besteht in einzelnen Hallen Potenzial für An-

gebote verschiedener Trägerschaften: 

▪ Freiwilliger Schulsport (FSS) 

▪ Firmen 

▪ Private/Familien 

▪ Fitnesszentren. 

In der MPS Schwyz werden die Hallen allerdings z.T. 

spontan beispielsweise von Talentklassen genutzt. 

Abends sind alle Hallen dicht ausgelastet. Je nach 

Halle etwas unterschiedlich, in grösstenteils 

3 Abendblöcken (17.30-19.00 / 19.00-20.30 / 

20.30-22.00). 

Für die Vereine besteht allerdings im 1. Trainings-

block gelegentlich die Problematik, dass TrainerIn-

nen noch nicht verfügbar sind. 

Die Empfehlung 001 des Bundesamtes für Sport49 

verlangt eine Halle für 24-36 Lektionen Sportunter-

richt bzw. 10-15 Trainingseinheiten im ausserschuli-

schen Sport. Bezüglich Schulbelegung liegt Schwyz 

in der Bandbreite, beim ausserschulischen Sport wer-

den deutlich mehr Trainingseinheiten durchgeführt. 

Dies ist nur dank dem 3-Blocksystem und späten 

Trainingszeiten bis 22.00 möglich. 

Im Zusammenhang mit der dichten Belegung der 

Hallen wird von Seiten der Anlageverantwortlichen 

mehr Zeit für die Hallenreinigung gefordert. Ange-

sichts des wachsenden Bedarfs von Nutzerseite kann 

diese Forderung kaum erfüllt werden. Die Reinigung 

muss flexibel dann erfolgen, wenn keine Belegungen 

vorhanden sind. 

 

 

49 BASPO (2002). Empfehlung Sportanlagen. 001 Grundlagen 

zur Planung, S. 16. 

Fazit 7.3 

Weil tagsüber gewisse freie Kapazitäten über Mit-

tag, in den späteren Nachmittagsstunden und an 

den Wochenenden vorhanden sind, kann in den 

Schulsporthallen die Belegung punktuell noch ver-

dichtet werden. 

Andererseits sind die Hallen abends so dicht belegt, 

dass für zusätzliche Bedürfnisse (neue Sportar-

ten/Vereine, Wachstum bei den bestehenden Verei-

nen) keine freien Kapazitäten bestehen. 

 

7.5.1.  BELEGUNG IN ABHÄNGIGKEIT 

VON DER SCHULSTUFE  

Die Bandbreite der BASPO-Empfehlung ist relativ 

gross. Erfahrungsgemäss müssen die Belegungsmög-

lichkeiten auf die Schulstufe bezogen werden: Für 

die Primarschule beträgt das Belegungsmaximum 

theoretisch (mit freiem Mittwoch-Nachmittag) 28 

bis 33 Lektionen  

(4 x 6-7 plus 1x 4-5). 

In der Praxis sieht es jedoch oft anders aus: Unter 

Berücksichtigung verschiedener stundenplantechni-

scher Einschränkungen (Textiles Werken / Werkun-

terricht, spezielle Förderung inkl. Heilpädagogik, Ab-

teilungsunterricht Fremdsprachen etc.) kann lediglich 

mit maximal 25 Lektionen Wochenbelegung gerech-

net. 

Für die Sekundarstufe wird von folgenden Annah-

men und Erfahrungszahlen ausgegangen. 

▪ Schule von Montag bis Freitag, Mittwoch-Nach-

mittag schulfrei 

▪ durchschnittlich 7 Lektionen an 4 Tagen, 5 Lek-

tionen am Mittwoch  

= maximal 33 Lektionen Wochenbelegung. 

Fazit 7.4 

Eine Sporthalle bei einer Primarschule ist mit 25 Lek-

tionen ausgelastet, bei einer Sekundarschule mit 33 

Lektionen. 

In der Sekundarschule sind bei 30 Kl. insgesamt 90 

Sportlektionen zu unterrichten. Der Unterricht findet 

in der Sporthalle MPS Schwyz in Rubiswil statt.  



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 75 

Auf dieser Stufe sind enge Platzverhältnisse beson-

ders gravierend (eine Sporthalleneinheit der MPS 

Schwyz liegt mit 15x27 m etwas unter der erwähn-

ten Norm-Grösse von 16x28 m). In der MPS Schwyz 

werden fast immer alle drei Halleneinheiten gleich-

zeitig genutzt. Nur vereinzelt und wenn Klassen we-

gen des Blockunterrichtes „Schwimmen“ abwesend 

sind, haben die Klassen etwas mehr Bewegungsraum 

und können gleichzeitig 2 Hallenteile benützen.  

 

Fazit 7.5 

Für einen qualitativ guten Sportunterricht auf der Se-

kundarstufe I sind die räumlichen Verhältnisse in der 

Halle MPS Schwyz nicht befriedigend. 

 

 

 

50 Richtwerte Kanton Bern; die einzigen Flächenrichtwerte für 

die Sportanlagenplanung, welche in der Schweiz je erarbeitet 

wurden. Sie können heute nur noch als Orientierungsgrösse 

7.6.  BEDARFSANALYSE UND 
BEURTEILUNG 

Gliederung der Bedarfsanalyse  

▪ in Bezug zu den Richtwerten und Empfehlungen 

▪ nach Schulen 

▪ Vereinen  

▪ Bevölkerung. 

7.6.1.  BEURTEILUNG NACH FLÄCHEN-

RICHTWERTEN 

Die Flächenrichtwerte von 197450 fordern eine 

Sporthallenfläche von 0.15m2/Einwohner. Die insge-

samt verfügbaren Flächen übertreffen diese Empfeh-

lung deutlich. 

Weil sich die Bedürfnisse gerade in den Hallensport-

arten seit Erarbeitung der Richtwerte stark verändert 

haben, ist deren Verwendung beim Thema „Sport-

hallen“ (im Gegensatz zu anderen Kapiteln des GE-

SAK) heute nicht mehr zweckmässig. 

Die Sportentwicklung der letzten Jahrzehnte ist cha-

rakterisiert durch  

▪ die gestiegene Nachfrage nach Sporthallen vor 

allem im Vereinssport 

▪ Steigerung der Trainingshäufigkeit bei allen 

Wettkampf-/Leistungssportarten; hohe Wachs-

tumsraten bei Spielsportarten wie Volleyball, 

Unihockey, Hallenfussball 

▪ Neue bzw. wachsende Sportarten wie Futsal, 

Rhythmische Gymnastik, Kampfsportarten 

▪ Verbreitung von Behindertensport-Angeboten. 

Zudem sind angesichts zunehmender Ausdifferenzie-

rung der Sportbedürfnisse die lokalen Gegebenhei-

ten (z.B. Bevölkerungs- und Vereinsstruktur in der 

Gemeinde) verstärkt zu berücksichtigen. 

  

und unter Einbezug der Sportentwicklung in den letzten 

45 Jahren verwendet werden. 
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7.6.2.  BEURTEILUNG NACH HALLEN-

GRÖSSEN/-MASSEN 

▪ Das seit rund 20 Jahren in der BASPO-Empfeh-

lung 201 geforderte Minimalmass für Einfach-

hallen beträgt 28x16 m. Dieses Mass ist auch 

vom Kanton vorgegeben51. 

Ausser der Krummfeld-Halle erfüllt keine der Hallen-

einheiten (wenn in der Doppel- und der Dreifach-

halle nur je 1 Hallenteil benützt werden kann) in 

Schwyz diesen Flächenanspruch. 

Bis vor rund 60 Jahren waren die Bedürfnisse des 

Geräteturnens (z.B. Abstände von Reckstangen und 

Ringen) für die Festlegung der Hallengrössen mass-

gebend. Heute sind es die in der Halle betriebenen 

Mannschaftssportarten mit ihren Wettspiel-Bestim-

mungen, welche die Hallengrössen wesentlich beein-

flussen – Handball und Unihockey verlangen eine 

Spielfläche von 40x20 m; diese eignet sich auch für 

Hallenfussball. Volleyball- und Basketballfelder sind 

kleiner.  

Die Spielsportarten sind sowohl im Schul- wie auch 

im Vereinssport sehr beliebt. Die Sportentwicklung 

hat dazu geführt, dass heutige Hallen  

1. wesentlich grösser konzipiert werden und  

2. die Bedürfnisse von Veranstaltungen (Zuschau-

eranlagen, Verpflegungs-möglichkeiten) zwin-

gend berücksichtigt werden müssen. 

 

51 Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volksschule vom 

1. August 2013, www.sz.ch. 

7.6.3.  BEURTEILUNG FÜR WETT-

KÄMPFE UND VERANSTALTUN-

GEN 

Vor allem die Sporthallen Kantonsschule, Lücken 

und MPS Schwyz werden regelmässig für Veranstal-

tungen und Wettkämpfe genutzt. Allerdings erlaubt 

keine der drei Anlagen eine optimale Nutzung für 

die Veranstalter. Für Veranstaltungen fehlt es den 

3 genannten Hallen an: 

▪ ausreichenden Flächen rund um die Spielfelder 

▪ Zugänglichkeit der Zuschaueranlagen und deren 

Trennung vom Wettkampfbereich 

▪ Gastronomie-Infrastruktur inklusive Anlieferung 

▪ Blendschutz 

▪ Parkplatzangeboten (Lücken). 

Für die weitgehend ehrenamtlich geführten Vereine 

sind die Einnahmemöglichkeiten bei der Gastrono-

mie anlässlich von Veranstaltungen finanziell von 

grosser Bedeutung. 

Fazit 7.6 

Die für Wettkämpfe, Veranstaltungen und soziokul-

turelle Nutzungen notwendigen Infrastrukturen sind 

in den Hallen der Kantonsschule, der MPS Schwyz 

und in der Lücken nur teilweise vorhanden. Keine 

dieser Anlagen verfügt über wirklich zufriedenstel-

lende Rahmenbedingungen für Veranstaltungen. 

Wenn in Schwyz eine neue Halle plant, ist folgendes 

Mass empfohlen: 49x28 m, aufteilbar in 3 Einzelhal-

len 28x16 m plus 2x 0.5 m für die Faltwände. 

Für soziokulturelle Nutzungen sind feste oder mobile 

Einrichtungen zu empfehlen, welche die oben er-

wähnten Aspekte berücksichtigen. 
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7.6.4.  BEDARFSANALYSE SCHULEN  

Sekundarstufe II 

Die in Schwyz beheimateten Schulen der Sekundar-

stufe II mit Gymnasium, Handelsmittel-schule und 

Kaufmännischer Berufsschule sind in der nachfolgen-

den Analyse ausgeklammert. 

Begründungen: 

▪ Gemäss mündlichen Auskünften von Frau L. Oe-

tiker (Rektorin Kollegi) vom 9. April 2017 wer-

den 17 Klassen geführt. Alle haben 3 Sportlekti-

onen/Wo.; zudem besteht 1 Freifachangebot 

über Mittag – mehr sei aus Belegungsgründen 

nicht möglich 

▪ Der Kanton ist an einer Schulraumplanung. Die 

Klassenzahl dürfte stabil bleiben, weil ein allfälli-

ges Wachstum am Gymnasium durch den Weg-

fall der Handelsmittelschule (insgesamt 3 Klas-

sen auslaufend) kompensiert werden kann. 

▪ In der Kaufmännischen Berufsschule (KV) wer-

den rund 380 Jugendliche in 20 Klassen unter-

richtet. Alle 20 Klassen haben Sportunterricht 

im „Kollegi“, wo ein Hallendrittel fix dem KV zu-

geteilt ist. Je nach Anzahl Schultagen werden 1 

oder 2 Sportlektionen erteilt; insgesamt aktuell 

36 Lektionen.52  

Die Belegungsdichte ist hoch, mit einem Hallen-

teil sind die räumlichen Verhältnisse eng. Wenn 

die Kantonsschul-Klassen Ferien haben, können 

glücklicherweise auch die anderen Hallenteile 

benützt werden. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen (z.B. Digi-

talisierung, Einkaufsverhalten) dürften Auswir-

kungen auf die KV-Berufe haben. Eine Zunahme 

der Klassenzahlen ist daher unwahrscheinlich. 

Im Planungshorizont wird von den Schulleitungen 

des Gymnasiums und des KVs nicht mit Veränderun-

gen betr. Sportanlagenbedürfnissen gerechnet. 

 

 

 

 

 

 

52 Alle Auskünfte zum KV beruhen auf einem Telefon mit 

Herrn R. di Clemente, KV-Rektor, vom 8. Juni 2018. 

Fazit 7.7 

Im Planungshorizont besteht auf der Sek.stufe II kein 

zusätzlicher Sportanlagenbedarf. Für die Bedarfsab-

schätzung bei den Schulen wird diese Stufe deshalb 

nicht berücksichtigt.  

 

 

Obligatorische Schulzeit 

Heute sind im Rahmen der obligatorischen Schulzeit 

in Schwyz 97 Klassen im Sport zu unterrichten (Ge-

meindeschulen, MPS Schwyz, HZI, „Tags“). Die An-

zahl Sportlektionen beträgt 270 (vgl. Kap. 2.2.2).  

Wenn bei der Bedarfsabschätzung gemäss vorste-

hender Begründung die Dreifachsporthalle der Kan-

tonsschule „Kollegi“ ausgeklammert wird, stehen da-

für 7 Hallen mit 11 Halleneinheiten und das Lehr-

schwimmbecken Mythen Rickenbach zur Verfügung. 

Auf der Kindergarten- und Primarschulstufe haben 

die SuS im Blockunterricht 8-11 Schwimmlektionen 

p.a.  

Theoretisch könnte dies die Sporthallen entlasten. 

Da Schwimmen als Blockunterricht stattfindet, kön-

nen die Hallen bei „Schwimmabwesenheit“ nicht re-

gelmässig durch andere Klassen genutzt werden. 
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Übersicht Hallenbedarf heute 

 KIGA 1.-6.Kl. 7.-9.Kl. HZI53 tags54 Total 

Klassen Schuljahr 18/19 

16 46 30 (3), effektiv in 

div. Gruppen 

2 97 

Sportlektionen heute x2=32 x3=138 x3=90 4 6 270 

Schwimmunterricht  Block55 Block Block56 wöchentlich ja -0 

Total obligatorische Sportlektionen in Hallen heute 270 

Durchschnittliche Belegung pro Halleneinheit (11) in Lektionen  24.5 

Tabelle 21: Klassenzahlen, Sportlektionen und Belegungsdichte Hallenteile heute 

 

Rein rechnerisch können alle 270 Sportlektionen auf die verfügbaren 11 Halleneinheiten (grössere Hallen sind als 

unterteilt berechnet) verteilt werden (270:11 = 24.5 Lektionen/Halle). Schliesslich gilt eine Sporthalle bei einer 

Primarschule erst mit 25 Lektionen, bei einer Sekundarschule mit 33 Lektionen als ausgelastet. 

Die Praxis sieht jedoch anders aus: Die Hallen(-teile) liegen nicht alle so, dass sie in der Pause zu Fuss erreicht wer-

den können. In Rickenbach ist die Belegung deshalb nicht so dicht, weil nur Mythen I und II und die „tags“ in der 

Nähe liegen. Andererseits sind in den beiden Schulhäusern in Ibach 12 Klassen der Primarstufe und 5 Kindergar-

ten-Klassen, welche unmöglich alle in der kleinen Christophorus-Halle eingeteilt werden können; sie müssen ge-

zwungenermassen in die Lücken-Halle ausweichen (Distanz 1.1 km, Zeitbedarf zu Fuss 14 Minuten). 

Weil die Halle Seerüti sich für einen guten Sportunterricht nicht eignet, ist sie von Mittwochmittag bis Freitag-

abend nicht belegt. 

Für den FSS und andere an einer Tagesnutzung Interessierte sind heute nur noch Belegungsmöglichkeiten in unge-

eigneten Hallen (Lage, Grösse und Einrichtung) verfügbar. 

  

 

53 Heilpädagogischer Zentrum Innerschweiz. 

54 Staatlich anerkannte Tagesschule für maximal 40 SuS. 

55 Gemäss Mail von Ursi Gabriel, 1. Mai 2018. 

56 Gemäss Telefongespräch mit Paul Stalder, 2. Mai 2018. 
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Übersicht Hallenbedarf 2033 unter Berücksichtigung der Wachstumsprognosen  

Für die Bedarfsabschätzung im GESAK wird mit einer Bevölkerungszahl im 2033 von 17‘500 gerechnet. Dies ent-

spricht einem Zuwachs von rund 2‘700 Personen (vgl. Kap. 2.2). 

 KIGA 1.-6.Kl. 7.-9.Kl. HZI+tags57 Klassenzahl 

Klassen Schuljahr 17/18 16 46 30 5 97 

Wachstum Klassen bis 2033 +3 +8 +558 +1 +15 

Total Klassen 2033  19 54 35 6 109 

 X 2 X 3 X 3 vgl. Fussnote  

Sportlektionen 2033 38 162 105 12 317 

Prognose Sportlektionen oblig. Unterricht in Hallen 2033 (270 heute +47 zusätzl.) 317 

Durchschnittliche Belegung pro Halleneinheit bei heutigem Hallenbestand in Lektionen 

28.8 

aufgerundet 29 

Tabelle 22: Klassenzahlen, Sportlektionen und Belegungsdichte Hallenteile im 2033 

 

Fazit 7.8 

Auch wenn rein rechnerisch mit 24.5 L./Hallenteil eigentlich möglich sind, ist die heutige Hallensituation für die 

Schulen insbesondere in Ibach bereits kritisch. Gut gelegene Hallen sind ausgelastet. 

Im 2033 mit 29 L./Hallenteil reichen die heute vorhandenen Hallenteile nur schon von den Belegungsmöglichkei-

ten her definitiv nicht mehr aus, auch wenn maximal verdichtet würde59. Mit dieser Berechnungsmethode wären 

2 zusätzliche Hallenteile notwendig. 

In den nachfolgenden Überlegungen zur Bedarfsabschätzung sind einzubeziehen: 

 ➔die heutigen Hallenstandorte sind nicht für alle Schulen in der Pause erreichbar 

 ➔die Hallenteile sind zu klein – Ausnahme Krummfeld – und erfüllen die Anforderungen des kantonalen  

 Richtraumprogramms für die Volksschule vom Juni 2012 nicht 

 ➔bei maximaler Verdichtung können die älteren Schülerinnen und Schüler in den beiden grösseren Hallen kaum 

 je in 2 oder 3 Hallenteilen Sport treiben, wie das wünschbar wäre 

 ➔andere Nutzergruppen (z.B. FSS, Horte, Eltern-/Kind und Senioren-Angebote) finden kaum bzw. nur in zu  

 kleinen Hallen Platz. 

 

 

 

  

 

57 Spezielle Situation bei HZI und „tags“ in Kap. 2 erläutert, heutige Belegung 10 L., Annahme für 2033: 6x2 = 12 L. und 3. Lektion als 

Schwimmunterricht. 

58 Berechnet auf die heutige Zahl SuS pro Klassen mit ⏀ 18 SuS. 

59 Vgl. Fazit 4: Eine Sporthalle bei einer Primarschule ist mit 25 Lektionen ausgelastet, bei einer Sekundarschule mit 33 Lektionen. 
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Um die Flächenansprüche zu konkretisieren, nachfolgend einige stufenbezogene Überlegungen. 

7.6.5.  DIFFERENZIERTE STUFENBEZOGENE BEDARFSANALYSE FÜR 2033  

Da, wie vorgängig beschrieben, von den 7 Hallen mit 11 Halleneinheiten nur die Krummfeldhalle die vorgeschrie-

bene Normgrösse von 28x16 m erreicht und davon auszugehen ist, dass die bestehenden Hallen mehrheitlich 

auch langfristig genutzt werden, soll mit nachfolgender Abschätzung aufgezeigt werden, wie sich das Bedürfnis 

nach mehr Bewegungsflächen stufenabhängig entwickelt. 

In die Berechnung nicht einbezogen sind zwei Kriterien, die ebenfalls von Bedeutung sind: 

▪ Klassengrösse, Anzahl SuS 

▪ Einrichtung der Halle. 

 

Kindergarten:  

Für eine regelmässige und witterungsunabhängige Durchführung der Sport- und Bewegungslektionen ist eine Halle 

auch für KIGA-Klassen notwendig. Die bestehenden kleinen Hallen sind flächenmässig für diese Stufe ausrei-
chend. Da in diesem Alter die Wege zu den Hallen und das Umkleiden der Kinder viel Zeit beanspruchen, enthält 

die Bedarfsabschätzung bei allen KIGA-Klassen eine Doppellektion pro Woche60  

▪ Prognose 19 Kl. x 2= 38 Lektionen/Wo. Einfachhalle 

Bei der Stundenplangestaltung sind für die KIGA vor allem die Vormittage, vornehmlich die beiden letzten Lektio-

nen, geeignet. 

 

Unterstufe 1. -3.  Kl .  

Für die jüngeren Primarschülerinnen und -schüler genügen mit Ausnahme der Halle Seerüti die Flächen der beste-

henden Einfachhallen (auch wenn sie nur der „alten“ Norm 24x12 m entsprechen) für einen qualitativ guten Un-

terricht.  

Unter der Annahme, dass die Hälfte der Prim.-Klassen jüngere Kinder sind und mit Einbezug der 6 Sportlektionen 

von HZI und „tags“ beträgt der Bedarf  

▪ Prognose 27 Kl. x 3 + 12 = 93 Lektionen/Wo. Einfachhalle 

 

Mitte ls tufe 4. -6.  Kl .  

Auf dieser Stufe wäre es wünschenswert, wenn mindestens 1x pro Woche eine grössere Halle (z.B. Doppelhalle 

44x23.5 m bzw. zwei Hallenteile einer Dreifachhalle 49x28 m) verfügbar wäre. Dies ist insbesondere für die 

Spiele von Bedeutung, die grössere Flächen beanspruchen (Fussball, Handball, Unihockey u.a.m.) und welche auf 

dieser Stufe eingeführt werden.  

Bedarf 4.-6- Kl.: 

▪ Prognose 27 Kl. ➔ 81 Sportlektionen 

▪ 2x in Einfachhalle = 54 Lektionen/Wo. Einfachhalle 

1x in grösserer Halle = 27 Lektionen/Wo. Doppel- oder 2/3-Dreifachhalle 

 

60 Auszug aus „Fragen und Antworten zum Sportunterricht im Kindergarten“, Nov. 2009, Amt für Volksschulen und Sport: „Gemäss der 
neuen Volksschulverordnung, gültig ab 1.8.2006, ist der Kindergarten die erste Stufe der Volksschule. Somit sind auch im Kindergarten 
drei Lektionen Sportunterricht obligatorisch…In der bisherigen Praxis wird an allen Kindergärten Sport-unterricht erteilt…1 bis 2 Lektio-
nen in der Turnhalle.“ Schlusssatz: „Bei der Planung von neuen Schulräumlichkeiten ist für alle Kindergartenabteilungen der Bedarf von 
min. zwei Lektionen „Sport- und Bewegung“ in der Turnhalle zu berücksichtigen.“ 
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Sekundars tu fe I  

In diesen Klassen haben die Spiele im Sportunterricht einen hohen Stellenwert. Damit sie auf annähernd regelkon-

formen Feldern ausgeübt werden können, sollte wöchentlich 2x eine grössere Halle verfügbar sein.  

Bedarf Sekundarstufe  

▪ Prognose 35 Kl. ➔ 105 Sportlektionen 

▪ 1x in Einfachhalle  = 35 Lektionen/Wo. Einfachhalle 

2 L./Wo. in grösserer Halle = 70 Lektionen/Wo. Doppel- oder 2/3-Dreifachhalle 

 

Fre iwi l l iger  Schul spor t ,  Mittagst isch  

FSS-Angebote sollen die Kinder zu mehr Bewegung animieren und sie u.a. in noch unbekannten Sportarten 

schnuppern lassen. Heute besteht in den Schulen in Schwyz nur ein einziges Angebot in Ibach.  

Der FSS sollte in Schwyz wesentlich ausgebaut werden (vgl. Kap. 5.4.2). 

Für die Bedarfsabschätzung 2033 wird von folgendem Angebot ausgegangen:  

1 Zusatzlektion pro 3 Klassen der 1.-3. Kl.  

▪ 27 Kl.: 9 L./Wo. in Einfachhalle 

1 Zusatzlektion pro 2 Klassen der 4.-6. Kl.61 

▪ 27 Kl.: 13 L./Wo. möglichst in Doppel- oder 2/3-Dreifachhalle 

1 Zusatzlektion pro 3 Klassen der Sekundarstufe  

▪ 35 Kl.: 12 L./Wo. möglichst in Doppel- oder 2/3-Dreifachhalle 

Insgesamt sind für den FSS 9 Lektionen in einer Einfachhalle und 25 Lektionen in einer grösseren Halle zu reservie-

ren.  

Mittagstisch- und Tagesschul-Angebote sind angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen gefragt. Für die vor-

liegende Abschätzung wird von einer Verdoppelung auf 8 Lektionen ausgegangen.  

▪ Mittagstisch: 8 L./Wo. Einfachhalle. 

Übersicht Berechnung Hallenbedarf 
 Prognose für 2033  

Klassen Lektionen Einfachhalle Lektionen grössere Halle 
Kindergarten 19 38 0 

Primarschule 1.-3. Kl. plus HZI, tags 27 93 0 

Primarschule 4.-6. Kl.  27 54 27 

Sekundarstufe 35 35 70 

FSS und Mittagstisch  42 17 25 

Total  237 122 

Belegungsmaximum pro Halle, stufenabhängig 

gem. Kap. 7.5.1 

 : 25 : 33 

Hallenbedarf 
 9.5 

Einfachhallen 
3.7 

Grössere Hallen 

Tabelle 23: Hallenbedarf Schule nach Hallengrössen .......................................................................................................................................................................  

 

61 Erfahrungsgemäss ist in diesem Alter das Bedürfnis nach solchen Angeboten am Grössten; es ist gemäss „Sport Schweiz 2014“ auch 

das Alter der Aktivitätsspitze. 
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Diese lediglich theoretische Bedarfsabschätzung heisst in die Praxis umgesetzt: 

Wenn wir die Kollegi-Halle nicht einrechnen, weil sie durch die Klassen der Sek.stufe II tagsüber vollständig ausge-

lastet ist und in Zukunft auf die Seerüti-Halle verzichten, weil sie nicht genügt, so stehen für den Sportunterricht 

während der obligatorischen Schulzeit und die Zusatzangebote FSS/Mittagstisch heute zur Verfügung: 

▪ 2 grosse Hallen (Doppelhalle Lücken und Dreifachhalle MPS Schwyz) – benötigt würden 4 (3.7) 

▪ 4 Einfachhallen – benötigt würden 10 (9.5). 

 

Fazit 7.9 

Im Planungshorizont fehlen demnach  

 2 grosse Hallen und 6 Einfachhallen.  

Würden die beiden bestehenden grösseren Hallen MPS Schwyz und Lücken in 3 bzw. 2 Hallenteilen getrennt ge-

nutzt und als Einzelhalle berechnet, so verschiebt sich die Bedarfsabschätzung Richtung grosser Hallen: 

Dann fehlen  

 4 grosse Hallen (Doppel- bzw. Dreifach) und 1 Einfachhalle. 

 

Wie diese theoretischen Abschätzungen in die Praxis umgesetzt werden können, ist unter Berücksichtigung der 

Schulstandorte, der Klassengrössen sowie den finanziellen und räumlichen Ressourcen zu diskutieren. Dabei ist zu 

berücksichtigen: 

▪ Die Sek.stufe I sollte die Möglichkeit haben, mit ihren Klassen zusätzliche grössere Hallen zu benützen, um 

dem Bewegungsdrang auf dieser Stufe gerecht zu werden. Eine grössere Halle sollte deshalb von der MPS 

Schwyz in Pausendistanz mit einem Fahrrad erreichbar sein. 

▪ Die Mittelstufenklassen, welche idealerweise 1x/Wo. in einer grösseren Halle Sportunterricht geniessen soll-

ten, sind heute gut auf die Schulhäuser im Gemeindegebiet verteilt: 6 in Ibach, je 5 in Lücken und Seewen, 4 

Herrengasse, 3 Rickenbach.62  

Wenn bei der Verteilung keine grösseren Änderungen vorgenommen werden, dient eine grössere Halle am 

besten in Ibach bei den Schulhäusern Christophorus und Muota. Die kleine, konzeptionell und energetisch 

ungenügende Christophorus-Halle vermag nicht alle Sportlektionen der 12 Klassen plus 5 KIGA-Kl. der Schulen 

in Ibach fassen; die Klassen weichen teilweise in die Lücken-Halle aus. 

▪ In welchen Ortsteilen findet das Bevölkerungswachstum vornehmlich statt?  

Da das Seewenfeld als Entwicklungsgebiet mit den grössten Kapazitäten (800 – 1000 Einw.) ausgewiesen ist, 

enthält die Liegenschaftsstrategie in Seewen mittel- bis langfristig eine neue Schulanlage – mindestens eine 

zusätzliche Sporthalle wäre dort zu situieren. 

▪ Die Bedürfnisse des Vereinssports gemäss nachfolgendem Kapitel, bei welchem Verkehrsfragen und Parkie-

rungsmöglichkeiten eine zusätzliche Rolle spielen. 

 

Fazit 7.10 

Aus einer Gesamtsicht „Schule“ und mit dem Anspruch, die räumlichen Voraussetzungen für einen qualitativ guten 

Sportunterricht bieten zu können, ist das Hallenangebot durch zwei bis drei neue Sporthallen zu vergrössern. Im 

Vordergrund stehen Doppel- bzw. Dreifachhallen. 

Auf die Seerüti-Halle ist zu verzichten, die anderen kleineren Hallen sind schrittweise gemäss den in Kap.7.2 for-

mulierten Empfehlungen zu erneuern.  

 

62 Internetabfrage vom 17. Mai 2018 auf www.gemeindeschwyz.ch/Bildung. 
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7.6.6.  BEDARFSANALYSE VEREINE  

Weil die bestehenden Hallen – Ausnahmen Krumm-

feld sowie Lücken, Kantonsschule und MPS Schwyz, 

falls mehr als nur 1 Halleneinheit z.V. steht – kleiner 

sind als das heute geforderte Minimalmass, ist es im 

Grundsatz klar: Die in der BASPO-Empfehlung 001 

geforderten Trainingseinheiten für den ausserschuli-

schen Sport in einer Halle 28x16m, können nicht 

eingehalten werden.  

Für die Mehrzahl der Vereinsangebote sind die klei-

nen Hallen Herrengasse, Rickenbach, Christophorus 

und Seerüti zu klein. 

Alle lokalen Vereine benützen die Gemeinde-Sport-

hallen kostenlos – dies ist die wohl wichtigste Sport-

fördermassnahme in Schwyz und wird geschätzt. 

Zum Vergleich: Im Kanton Zürich haben nur gut 1/3 

der Vereine dieses Privileg.63 

Die Analyse der Hallenbelegungen zeigt, dass die 

Hallen abends jeweils dicht belegt sind.  

Nur dank dem Aufteilen der Abende in 3 Blöcke 

kann die Nachfrage der Vereine einigermassen be-

friedigt werden.  

Die Vereine beurteilen in der Befragung die Bele-

gung der Hallen mehrheitlich als „gelegentlich bis 

meistens überbelegt“. Besonders ausgeprägt ist dies 

bei den Hallen des Kollegiums und der MPS Schwyz. 

Als „gerade richtig“ wird – angesichts der geringeren 

Nachfrage wegen den bescheidenen Massen nicht 

überraschend – die Belegung der kleinen Hallen 

Christophorus und Lehrerseminar Rickenbach bewer-

tet. 

1/3 der Vereine prognostiziert in der Befragung 

wachsende Mitgliederzahlen.  

Bleibt der Anteil Sportvereinsmitgliedschaften (25% 

der Gesamtbevölkerung in der Schweiz, Stand 

2014) stabil, so dürfen die Vereine bis ins Jahr 2033 

mit über 700 zusätzlichen Mitgliedern rechnen64.  

Für zusätzliche Bedürfnisse (neue Sportarten/Ver-

eine, Wachstum bei den bestehenden Vereinen) 

sind jedoch schon heute keine Kapazitäten vorhan-

den. Einzelne Vereine haben schon heute Wartelis-

ten: Vipers Innerschwyz und die Damenriege See-

wen.65 

Einzelne Rückmeldungen aus den Befragungen der 

Vereine, Schulen und der Bevölkerung bezüglich der 

Sporthallen:  

 

63 Aus der Studie über das Sportverhalten und die Sportbe-

dürfnisse der Zürcher Bevölkerung, Sportamt Kanton Zürich, 

8090 Zürich, www.sport.zh.ch, Oktober 2014. 

▪ Zitat: „In den grösseren Turnhallen, die auch für 

Turniere oder Wettkämpfe beansprucht werden, 

fehlt eine Küche. Die Sportvereine müssen 

heute immer wieder provisorisch eine Festwirt-

schaft aufbauen. Gäbe es einen Raum von 10-

15m2 mit Wasser-anschluss, Herd, Kühlschrank 

und Lagerfläche, könnte den Vereinen um eini-

ges geholfen werden.“  

▪ Eine Dreifachhalle mit Wettkampf- und Gastro-

infrastruktur wird von Spielsportvereinen gefor-

dert (3x). 

▪ Die Aussage „Hallenschliessung in den Herbst- 

und Frühlingsferien sind für Hallen-Spielsportar-

ten nicht akzeptabel“ trifft heute nicht mehr zu. 

Die Hallen sind bedarfsgemäss nur noch in den 

Sommerferien (4 Wo.) und über Weihnach-

ten/Neujahr geschlossen.  

▪ Harzgebrauch für Handball 

▪ Es fehlt eine Anlage mit Indoor-Kletterwand im 

Winter und bei schlechtem Wetter. 

Bei einzelnen bestehenden Hallen wurden in der Be-

fragung spezifische Verbesserungswünsche angege-

ben. Sie beziehen sich auf die die zu kleinen Geräte-

räume, die Ausrüstung (z.B. die Musikanlagen) und 

die Nebenräume/ Sanitäranlagen. Das Parkplatz-

problem wird insbesondere von den Vereinen oft er-

wähnt.  

Die Verbesserungsvorschläge sind in der Über-

sichtstabelle in Kap. 8.2 angegeben; allerdings kön-

nen nicht alle Mängel kurzfristig behoben werden. 

 

64 BASPO (2014), Sport Schweiz. Sportaktivität und Sportinte-
resse der Schweizer Bevölkerung, S. 35. 

65 Vereinsbefragung, 23.November 2017. 

http://www.sport.zh.ch/
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Abschätzung des Hallenbedarfs für die Wachstums-

prognose 2033: 

Unter den Annahmen, dass sich von den 700 Sport-

vereins-Neumitgliedern deren 400 Hallensportarten 

anschliessen, sie durchschnittlich 1.5x/Woche trai-

nieren möchten, die Gruppengrösse durchschnittlich 

15 beträgt und jeden Abend in 3 Blöcken trainiert 

wird, ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 3 Hal-

leneinheiten66.  

Der 3. Zeitblock eignet sich allerdings nicht für den 

grossen Anteil Kinder und Jugendlicher im Vereins-

sport und ist bei den Nutzern meist unbeliebt – des-

halb handelt es sich hier wirklich nur um eine grobe 

Abschätzung. 

Da ein wesentlicher Teil der Gruppen in grösseren 

Hallen trainieren und ihre Wettkämpfe bestreiten 

möchte, sind für den Vereinssport zwingend Zwei- 
oder Dreifachhallen empfohlen. 

Fazit 7.11 

Das Hallenangebot befriedigt die aktuellen Bedürf-

nisse der Vereine nicht.  

Für die Aufnahme zusätzlicher und im Zusammen-

hang mit dem Bevölkerungswachstum zu erwarten-

den Mitgliedern und/oder neuer Sportarten/-vereine 

bestehen keinerlei Kapazitäten. 

2 neue grössere Hallen (Doppel- oder Dreifachhalle) 

könnten die zukünftigen Bedürfnisse des Vereins-

sports befriedigen 

Es braucht 1 Dreifachhalle mit den notwendigen Ein-

richtungen für den Wettkampf- und Veranstaltungs-

betrieb.  

 

 

 

 

 

 

66 Berechnung: 400: ⏀15 = 26 Gruppen x⏀1.5 Trainings = 40 

Trainings >> in 3 Blöcken an 5 Abenden ➔ Hallenbedarf 2.6 

7.6.7.  BEDARFSANALYSE BEVÖLKE-

RUNG 

Grundsätzlich besteht in Schwyz gemäss der GESAK-

Befragung ein Interesse an unkomplizierten und kos-

tengünstigen Nutzungsbedingungen für Sporthallen.  

Die Nachfrage nach Turn- und Sporthallen aus-

serhalb der Schul- und Vereinsstrukturen und tags-

über (z.B. Seniorensport, Eltern-Kind-Turnen) hat aus 

demographischen Gründen und angesichts flexible-

rer Arbeitszeitmodelle allgemein zugenommen. Sie 

ist vom Angebot abhängig und lässt sich kaum 

quantifizieren. Dank stundenplanbedingten Bele-

gungslücken der Schulen und teilweise freien Mit-

tagszeiten und Wochenenden kann davon ausgegan-

gen werden, dass mit den notwendigen Verbesse-

rungen für die Schulen und die Vereine auch diese 

Bedürfnisse der Bevölkerung abgedeckt werden kön-

nen. 

Auch wenn über 2/3 der Bevölkerungsumfrage die 

Sporthallen als „ausreichend“ oder „gut“ bewertet, 

werden mehrere Bedürfnisse aus der Bevölkerungs-

umfrage genannt: 

▪ Zu kleine Hallen 

▪ Ferienschliessungen 

▪ Zu hohe Gebühren für private Hallennutzung. 

▪ Zudem sei der informelle Sport für freie Grup-

pen (Familien, Nachbarschafts-gruppen und ver-

einsungebundene Jugendliche) in den Sporthal-

len kaum möglich.  

Dass nicht alle Wünsche befriedigt werden können, 

ist nicht bestritten. Der Zugang ist jedoch auch Pri-

vaten durchaus möglich. Die Hallen sind allerdings 

an Feiertagen und teilweise in den Sommerferien ge-

schlossen. 

Die bestehenden kleinen Hallen genügen für einen 

Teil der Bevölkerungsbedürfnisse und für kleiner 

„freie Gruppen“ durchaus. Eine grosse Halle eröffnet 

jedoch zusätzliche Angebotsmöglichkeiten
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Fazit 7.12 

Eine Verbesserung beim Sporthallenangebot gemäss 

der Bedarfsanalyse für Schulen und Vereine wird 

auch den Anforderungen der Bevölkerung gerecht. 

Die Hallennutzung für den informellen Sport an Wo-

chenenden und in den Schulferien ist zu fördern, die 

Mietkosten zu überprüfen und unter den Träger-

schaften abzustimmen. 

Die Nutzungsmöglichkeiten sind in der Bevölkerung 

bekannt zu machen. 

 

 

Aus der Verknüpfung des Bevölkerungs- und Vereins-

bedarfs mit den zukünftigen Bedürfnissen des Schul-

sports (Fazite 7.10, 7.11 und 7.12) entstehen nach 

eingehender Diskussion in der Projektgruppe fol-

gende Vorschläge:  

▪ Erste Priorität hat ein Ersatzneubau auf dem 

Schulareal Christophorus (neue Einfach- oder 

Doppelhalle anstelle der bestehenden Halle). 

Die Primarschulen in Ibach weisen die höchste 

Klassenzahl im Vergleich mit den anderen 

Standorten auf und müssen schon heute in die 

Lückenhalle ausweichen. 

▪ Ebenfalls wichtig ist eine neue Dreifachhalle auf 

dem Areal Wintersried mit allen notwendigen 

Einrichtungen für den Wettkampf- und Veran-

staltungs-betrieb.  

Das Sportzentrum ist tagsüber für die Schulen 

und abends bis nach Trainingsschluss zwingend 

mit dem öV zu erschliessen.  

Die neue Halle kann insbesondere den älteren 

SuS von Ibach und der MPS Schwyz als zusätzli-

che Sporthalle dienen. Der Bedarf nach grösse-

ren Hallen und angesichts des prognostizierten 

Wachstums besteht.  

o Die Entfernung von der MPS Schwyz beträgt 

nicht ganz 1 km (Luftlinie) und ist in einer 

Unterrichtspause über Nebenstrassen mit dem 

Fahrrad in etwa 5 Minuten erreichbar.  

o Von den Schulhäusern Muota und Christo-

phorus aus beträgt die Entfernung etwa 1.2 

km – zu Fuss rund 15 Minuten, mit dem Fahr-

rad 5 Minuten.  

o Vom Schulhaus Krummfeld aus beträgt die 

Distanz nicht ganz 2 km und der Zeitbedarf je 

nach Richtung 8-10 Minuten.  

▪ Mittelfristig und im Kontext der dortigen Schulent-

wicklung benötigt Seewen eine neue Halle (Ein-

fach- oder Doppelhalle). Sie ersetzt die Halle 

Seerüti; inwiefern die Seerüti für andere Zwecke 

weiterverwendet werden kann/soll, ist zu prüfen.
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7.7.  SPORTMATERIAL UND 
AUSRÜSTUNG 

In der Befragung der Schulen werden Material und 

Ausrüstung der kommunalen Sporthallen mehrheit-

lich mit „gut“ bewertet, Lücken als „sehr gut“. Ledig-

lich „ausreichend“ erhalten Christophorus und 

Seerüti. Die Vereine nutzen auch die beiden Hallen 

des Kantons und des Bezirks, bei welchen die Zufrie-

denheit weniger hoch ist. Für die Vereine ist nur die 

Lückenhalle bezüglich Ausrüstung und Material gut 

bis sehr gut. 

Die Befragungsresultate decken sich weitgehend mit 

den Beobachtungen anlässlich der Begehungen. In 

Kap. 7.2 sind die Anlagen differenziert beurteilt, Ein-

zelheiten sind in der Tabelle dieses Kapitels bzw. 

den Objektblättern ersichtlich 

Material, Ordnung und Unterhalt der kommunalen 

Hallen sind gut. Bei gewissen Anlagen sind die Ma-

terialräume zu klein (Kantonsschule, Christophorus, 

Herrengasse) oder baulich nicht gut konzipiert (Kan-

tonsschule, Herrengasse, MPS).  

Herrengasse und Christophorus genügen mit ihrer 

guten Materialdotation für Unterricht im Kindergar-

ten und in der Primarschule.  

Das Sportmaterial ist nur in der MZH Seerüti für ei-

nen qualitativ guten Sportunterricht ungenügend. 

Der Zugang zum Sportmaterial der kommunalen 

Schulen steht den Vereinen weitgehend offen. Dies 

ist für die Vereine wichtig, weil abwechslungsreiche 

und qualitativ hochstehende Vereins-Trainings ein 

breites Materialangebot voraussetzen. Zudem kön-

nen den Vereinen so zusätzliche Ausgaben für eige-

nes Material erspart werden. 

In der Kantonsschule sind separate Bereiche mit 

Schulmaterial abgeschlossen. 

Die heutige Lösung mit der hohen Verfügbarkeit an 

Schulsport-Material ist eine Stärke, die hoffentlich 

noch lange weitergeführt werden kann.  

Sollten die Vereine zum Material nicht ausreichend 

Sorge tragen, so könnten sie in Abhängigkeit zu ih-

rer wöchentlichen Belegungszeit anteilsmässig an 

den Ersatzbeschaffungen beim Material beteiligt 

werden. 

Fazit 7.13 

Im Rahmen der zu vertiefenden Zusammenarbeit 

zwischen Gemeinde, Bezirk und Kanton ist für die 

Kollegi-Halle und die Halle der MPS Schwyz eine An-

gleichung bei der Sportmaterialnutzung anzustreben. 

7.8.  PARKIERUNG 
Bei verschiedenen Sportanlagen, nicht nur den Hal-

len, bestehen Probleme mit der PW-Parkierung. Sie 

werden in der Befragung von den Anlageverantwort-

lichen, den Vereinen und der Bevölkerung explizit 

benannt.  

Gemäss den Schätzungen der Vereins-verantwortli-

chen im Rahmen der GESAK-Befragung kommen die 

Vereinsmitglieder vorwiegend mit dem PW ins Trai-

ning: 

▪ 38% benutzen das Auto in Gruppen 

▪ 36% benutzen das Auto alleine 

▪ 25% nutzen die eigene Muskelkraft (zu Fuss / 

Velo) 

▪ zusätzlich nutzen 8.5% auch den öffentlichen 

Verkehr. 

Zum Vergleich: Im nationalen Durchschnitt (aus Sport 

Schweiz 2014):  

▪ 36 % kommen mit eigener Muskelkraft  

▪ davon 28 % mit dem Velo 

▪ 44 % motorisiert mit dem Auto oder dem Mo-

torrad. 

 
Ausser den beiden Dreifachhallen „Kollegi“ und MPS 

Schwyz befinden sich die Hallen in oder am Rand 

von Wohn- und Mischgebieten. Je dichter die Be-

bauung, desto weniger Raum steht für die Parkie-

rung zur Verfügung. Besonders schwierig scheint die 

Situation bei den Hallen Herrengasse, Lücken und 

Christophorus zu sein. 

Primär sollten die Sporttreibenden selbst zur Lösung 

beitragen, indem sie auch den Weg zum und vom 

Sport als Teil des Trainings und der physischen Akti-

vität verstehen.  

Die Distanzen innerhalb der Gemeinde sind nicht ge-

waltig, die Höhendifferenzen allerdings beachtlich. 

Die Benützung des Fahrrads, besonders auch ange-

sichts der rasanten Verbreitung von e-Bikes, kann 

den Sporttreibenden in vielen Fällen zugemutet wer-

den.  

Auch Fahrgemeinschaften können einen wesentli-

chen Beitrag zur MIV-Reduktion leisten. Und wer 

mit dem Auto anreist, dem dürfen ein paar Gehmi-

nuten von den zugewiesenen Parkplätzen zugemutet 

werden; in den Bewilligungen wird z.B. darauf hinge-

wiesen, dass für die Hallenbenützer in der Lücken 

die Parkplatzangebote „Brüöl“, „hinterer Steisteg“ 

und „oberer Steisteg“ zur Verfügung stehen.  
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7.9.  ZUSAMMEN-FASSUNG 
UND HANDLUNGS-BE-
DARF 

7.9.1.  ZUSAMMENFASSUNG 

Schwyz kann bei den Sporthallen zwei Stärken vor-

weisen: 

▪ Die kostenlose Benützung der kommunalen Hal-

len für regelmässige Trainings aller lokalen 

Sportvereine. 

▪ Die Hallen sind mustergültig unterhalten, sauber 

und – sofern die engen Platzverhältnisse in den 

Geräteräumen dies erlauben – gut ausgerüstet. 

Sie heben sich damit etwas von den Hallen von 

Bezirk und Kanton ab. 

Die wichtigsten Schwachstellen im Sporthallenange-

bot sind: 

▪ Die kommunalen Hallen sind zu klein. Nur die 

Sporthalle Krummfeld entspricht in ihrer Grösse 

den heutigen Empfehlungen (28x16 m). Alle an-

deren Einfachhallen und auch die einzelnen Hal-

leneinheiten der grossen Hallen (Kollegi, MPS 

Schwyz, der kleinere Teil Lücken67) erfüllen 

diese Anforderung nicht. Für einen qualitativ gu-

ten Sportunterricht sollten die Schülerinnen und 

Schüler ab der Mittelstufe regelmässig auch eine 

grössere Halle benützen können. 

▪ Die Vereine lasten die Hallen in den Abendstun-

den vollständig aus. Für die Aufnahme zusätzli-

cher und im Zusammen-hang mit dem Bevölke-

rungswachstum zu erwartenden Mitgliedern 

und/oder neuer Sportarten/-vereine bestehen 

keine Kapazitäten.  

Schwyz braucht zwingend mehr Hallen.  

▪ Für Veranstaltungen und Wettkämpfe sind ne-

ben den Sporteinrichtungen auch geeignete Inf-

rastrukturen für Zuschauende und deren Ver-

pflegung notwendig. Für die Vereine ist eine 

zweckmässige Gastro-nomie eine wichtige Ein-

nahmequelle.  

In den für Wettkämpfe geeigneten grossen Hal-

len sind die entsprechenden Infrastrukturen un-

genügend. 

▪ Dass sich die ausserschulischen Nutzer für die 

Reservationen je nach Eigentumsverhältnissen 

 

67 Wenn die Lückenhalle als normgerechte Doppelhalle in 2 

Einheiten geteilt wird umfassen diese 29x23.5 m – also grös-

serer als die Norm-Einfachhalle von 28x16 m – und 23.5 x 

14.5 m. Wird sie – was bei Doppelhallen natürlich nicht der 

an 3 verschiedene Stellen wenden müssen und 

entsprechend unterschiedliche Mietkosten ver-

rechnet werden, ist störend und trägt nicht zur 

Sportförderung bei. 

7.9.2.  HANDLUNGSBEDARF  

Abgeleitet aus der Bedarfsanalyse und der Beurtei-

lung besteht in den kommenden rund  

15 Jahren in Schwyz bei den Turn- und Sporthallen 

Handlungsbedarf: 

▪ bezüglich „Infrastruktur“ bei der Quantität (An-

zahl, Grösse) und der Ausstattung für Veranstal-

tungen und Wettkämpfe. 

▪ bezüglich „Organisation“ bei der Koordination 

zwischen den 3 Verwaltungsebenen „Ge-

meinde“, „Bezirk“, „Kanton“ bezüglich Reserva-

tion und Mietkosten sowie der Vermarktung 

freier Kapazitäten tagsüber und an den Wo-

chenenden. 

▪ Der Anteil des Langsamverkehrs und des öV bei 

den Sporttreibenden ist zu erhöhen. Die öV-Er-

schliessung des Sportzentrums Wintersried wäre 

ein wichtiger Beitrag, bei einem Ausbau absolut 

unerlässlich. 

Für die Parkplatzproblematik bei den einzelnen 

Hallen sind an die jeweilige Situation ange-

passte Lösungen zu suchen. 

  

ursprünglichen Absicht entspricht – in 3 Teile unterteilt, so 

sind sie nur noch 23.5 x 14.5 m gross. 
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7.10.  EMPFEHLUNGEN 

7.10.1.  ERSTELLEN EINER NEUEN DREI-

FACH-SPORTHALLE MIT VERAN-

STALTUNGS-INFRASTRUKTUR 

Der Schwyzer Vereinssport lastet die Hallen-Infra-

struktur vollständig aus.  

Bereits heute ist der Bedarf nach einer grossen Halle 

(28 x 49m) für die Sportvereine und die Bevölke-

rung ausgewiesen. Die Halle ist mit einer Tribüne 

und den notwendigen Einrichtungen für eine einfa-

che Vereinsgastronomie auszurüsten. Die Integration 

einer Kletterwand in die vertikalen Erschliessungsbe-

reiche ist zu prüfen. 

Als Standort wird das Areal Wintersried empfohlen. 

Dessen Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 

ist zwingend.  

Der Standort ist für die SuS der MPS Schwyz und 

der Schule Ibach gut in Unterrichtspausen erreich-

bar. Bereits in Kap. 5.6.5 wurde darauf hingewiesen, 

dass die Zweckmässigkeit der heutigen Trägerschaft 

im Zuge des Ausbaus zu überprüfen sei. In der ent-

sprechenden Empfehlung werden drei verschiedene 

Modelle zur Diskussion gestellt.  

Auf Grund ihrer voraussichtlichen Tagesnutzung 

kommen die Gemeinde Schwyz und der Bezirk als 

Träger in Frage. 

Die Gemeinde Schwyz erarbeitet in Absprache mit 

der Stiftung Schwyzer-Sport eine Machbarkeits-stu-

die für eine Dreifachhalle mit Veranstaltungs-infra-

struktur auf der Basis des mit den Beteiligten konso-

lidierten Raumprogrammentwurfs (im Anhang 17.4) 

und unter Berücksichtigung der Empfehlungen beim 

Rasensport (vgl. 8.13.1 und 8.13.9), beim Tennis 

(vgl. Kap. 10.6.1) , für die Rollsportanlagen (vgl. 

Kap. 10.6.4) sowie betr. Spielplätzen (vgl. Kap. 

11.5.5). 

7.10.2.  PLANUNG VON 2 NEUEN HAL-

LEN BEI SCHULANLAGEN 

Damit Schwyz seinen Schülerinnen und Schülern in 

Zukunft die räumlichen Voraussetzungen für einen 

qualitativ guten Sportunterricht bieten kann, sind 

mittelfristig 2 zusätzliche Hallen notwendig. 

Koordiniert mit der Schulraumplanung werden bei 

bestehenden oder neu zu erstellenden Schulanlagen 

2 zusätzliche Hallen geplant. Sie sollen von den 

Schülerinnen und Schülern zu Fuss in den Pausen er-

reichbar sein. 

Folgende Optionen stehen im Vordergrund: 

▪ Eine neue Einfach- oder Doppelhalle auf dem 

Schulareal Christophorus, als Ersatzneubau.  

Tagsüber steht sie den Klassen der Schulen in I-

bach zur Verfügung. In einer Machbarkeitsstu-
die sollen die beiden Varianten unter Berück-

sichtigung der Bedürfnisse bei den Aussenanla-

gen (vgl. Kap. 8.13.3), weiteren Schulraum-be-

dürfnissen und den Gewässer-Abständen 

(Muota ist in „Gefahrenzone erheblicher Gefähr-

dung“) zu prüfen. 

▪ Eine neue Einfach- oder Doppelhalle in Seewen 

im Kontext der dortigen Schulentwicklung 

(Schulanlage Seewenfeld). Sie ersetzt die Halle 

Seerüti. 

Grundsätzlich bieten Doppelhallen für den Ver-

einssport vielfältigere Möglichkeiten. 

Unter der Voraussetzung, dass im Wintersried 

eine Dreifachhalle mit Veranstaltungs-infrastruk-

tur entsteht, müssen diese beiden Hallen bei 

den Schulanlagen nur noch mit einfachen Zu-

schaueranlagen ergänzt werden.  
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7.10.3.  SANIERUNG DER BESTEHENDEN 

HALLEN 

Für die bestehenden älteren Hallen sind in den 

nächsten rund 15 Jahren Sanierungsprojekte zu erar-

beiten, welche die in Tabelle in Kap. 7.2 bzw. in den 

Objektblättern aufgelisteten Mängel nach Möglich-

keit beheben. Die wichtigsten sind nachstehend auf-

gelistet. 

Den Trägerschaften im Kanton und im Bezirk ist die 

Analyse, die im GESAK gemacht wurde, als Informa-

tion zu kommunizieren. 

▪ Kantonsschule: Garderoben/Sanitärbereich 

komplett erneuern, Banklängen erweitern, Kon-

zept für Erweiterung des Geräteraums erstellen, 

Sportboden mittelfristig erneuern. „Glatte 

Wand“ gewährleisten. 

Stillgelegte Tankräume auf der Seite der Galerie 

zugänglich machen und für sportliche Nutzun-

gen (z.B. Gymnastik, Spinning) einrichten. 

▪ MPS Schwyz: Gesamterneuerung u.a. mit Über-

prüfung Kraftabbau Bodenbelag, Herstellen der 

„Glatten Wand“, direkte Verbindung Geräte-

raum-Halle realisieren, Trennung von Eingangs-

zone und WC zum Saubergang, Sanierung Sani-

täranlagen inkl. Wasseranschlüsse. 

Bei den gemeindeeigenen Sporthallen sind zu prü-

fen: 

▪ Lücken: Verlängerung Schmutzschleuse, Parkie-

rungsproblematik in Berücksichtig-ung von Kap. 

7.8 und 7.10.8 

▪ Christophorus: Machbarkeitsstudie/ Gesamt-

konzept für Rückbau und Ersatzneubau. Pausen-

platz/Asphaltfläche verkehrsfrei, Parkplätze aus-

serhalb bewirtschaften. 

▪ Herrengasse: Schmutzschleuse. Pausenplatz/As-

phaltfläche weitgehend verkehrsfrei, be-

schränkte Zone für Parkplätze bewirtschaften. 

▪ Krummfeld: Beschattung Fensterfront, Längs-

seite sanieren und Sprossenwand auf Längsseite 

versetzen, Geländer ersetzen, Schmutzschleuse 

einbauen. 

▪ Rickenbach: Längerfristig ist ein Ersatzneubau 

mit einer Halle in Normgrösse zu empfehlen. 

Für eine Hallensanierung wären zu berücksichti-

gen: Glatte Wand gewährleisten, Querlüftung 

ermöglichen. 

▪ Seerüti: Kurzfristig: Geländer nach heutigen Si-

cherheitsnormen erneuern, Schmutzschleuse ver-

grössern.  

Wenn sich keine andere Nutzung aufdrängt, 

könnte die Halle für spezifische Sportnutzungen 

umgerüstet werden: Tanz/Gymnastik/Ballett mit 

mobilen Spiegelwänden und/oder als Dojo mit 

Judomatten. 

Sobald eine Alternative (Schulanlage Seewen-

feld) besteht, ist die Halle ür den Sportunter-

richt nicht mehr nutzen. 

7.10.4.  NUTZUNGSGEBÜHREN 

Die Mietkosten für die Hallen sind zwischen den 

3 Trägerschaften Gemeinde, Bezirk und Kanton an-

zugleichen.  

In die bereits in Kap. 5.4 angesprochene engere Zu-

sammenarbeit könnten zudem folgende Themen ein-

bezogen werden: Allfällige neue Trägerschaft Win-

tersried, Nutzungsgebühren Eisbahn, Gleichbehand-

lung mit den Fussballvereinen und Beiträge der 

Nachbargemeinden nach einem auf der Herkunft 

der Mitglieder basierenden Schlüssel.  

Die kostenlose Benützung für alle Kinder- und Ju-

gendgruppen ist beizubehalten – eine wichtige 

Sportförderungsmassnahme.  

Ob Erwachsenengruppen einen kleinen Beitrag leis-

ten sollen, wie dies in vielen anderen Gemeinden 

der Fall ist, ist zu diskutieren. 
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7.10.5.  ZENTRALE KOORDINATIONS-

STELLE, BESSERE AUSLASTUNG 

Nach jeweiliger Freigabe der freien Hallenzeiten im 

Anschluss an die Stundenplangestaltung durch die 

Schulen soll die ausserschulische Vermietung von 
einer Stelle aus koordiniert werden.  

Freie Kapazitäten tagsüber sind Unternehmen, Fit-

nessanbietern, Pro Senectute und Privaten bekannt 

zu machen. Die Hallen sind besser zu vermarkten. 

Freie Wochenenden sollen für den nichtorganisier-

ten Sport (Jugendorganisationen, Midnight-Ange-

bote, Familien, für Geburtstage, Nachbarschaftsgrup-

pen etc.) kostengünstig zur Verfügung gestellt wer-

den.  

Ein Angebot „Halle für alle“ ist versuchsweise einzu-

führen – eine interessante Aufgabe für den/die 

Sportkoordinator/in. 

Für diese Angebote reichen die kleinen Hallen weit-

gehend aus. 

7.10.6.  BELEGUNGSPLANUNG MODER-

NISIEREN 

Die Gemeinde Schwyz prüft eine Digitalisierung der 

Belegungsplanung der Hallen und allenfalls weiterer 

(Sport-)Anlagen Die Vorteile sind der öffentliche Zu-

gang zu allen relevanten Informationen, die Verein-

fachung der Reservationen und die erhöhte Transpa-

renz. 

7.10.7.  HALLENAUFSICHT UND  

-REINIGUNG 

Zusätzliche Angebote und eine bessere Vermarktung 

(vgl. Empfehlung 7.10.5) sind nicht nur ein Beitrag 

zur Bewegungs- und Gesundheits-förderung, sie leis-

ten auch einen (kleinen) Beitrag an die Deckung der 

Betriebskosten.  

Die dichtere Belegung der Hallen soll ohne Zusatzbe-

lastung für die Hauswartschaften möglich sein. Fol-

gende Lösungsansätze sind zu prüfen: 

▪ Elektronische Schliesssysteme für die Sporthallen 

▪ Delegation der Verantwortung an Externe („Ver-

einsabwarte“). 

Die Hallenreinigung soll flexibel und in den Bele-

gungslücken erfolgen. Fixe Reinigungszeiten sind 

nicht im Sinne einer verdichteten Nutzung. 

7.10.8.  ANTEIL LANGSAMVERKEHR UND 

ÖV ERHÖHEN, PARKPLATZPROB-

LEMATIK ANGEHEN 

Grundsätzlich sind alle grösseren Sportanlagen mit 
dem öV bis nach Trainingsschluss zu bedienen.  

Gut gesicherte Fuss- und Radwege zu diesen Anla-

gen bilden die Voraussetzung dafür, dass der Weg 

zum Sport selbst schon mit eigener Muskelkraft zu-

rückgelegt wird.  

Entsprechende Verbesserungen in beiden Bereichen 

sind notwendig. 

Damit die Probleme mit der Parkierung bei einzel-

nen Sporthallen reduziert werden können, sind fol-

gende Lösungsansätze empfohlen: 

▪ Initiieren einer Kampagne „Sportlich zum Sport“ 

mit freiwilligen Beiträgen zur Reduktion des 

MIV  

▪ Bewirtschaften aller Parkplätze im Umfeld der 

Schulanlagen 

▪ Konsequente polizeiliche Kontrollen. 

7.10.9.  FREIWILLIGEN SCHULSPORT 

AUSBAUEN 

Die Bedeutung des Freiwilligen Schulsports für die 

Sportförderung ist hoch (vgl. Kap. 5.4.2). Im Zusam-

menhang mit der zunehmenden Nachfrage nach Ta-

gesschulangeboten dürfte sie noch zunehmen. 

Das heute bescheidene Angebot ist wesentlich zu 
erweitern. 

Die Rekrutierung der Leitenden ist mit den Sportver-

einen zu koordinieren.  

Die finanzielle Grundlage des Freiwilligen Schul-

sports bilden die Bundesbeiträge von Jugend und 

Sport in Verbindung mit einem ergänzenden Ge-

meindebeitrag. Verschiedene Kantone leisten zusätz-

liche finanzielle Unterstützung. Diese Möglichkeit 

gilt es auch im Kanton Schwyz zu prüfen.  
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8. FREIANLAGEN 

8.1.  BESTAND FREIANLAGEN ÜBERSICHT 
 

 

Abb. 6: Freianlagen Schwyz, Spielfelder auf Rasen, Kunstrasen, Asphalt, Kunststoff und Sand 
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8.2.  ÜBERSICHT 

8.2.1.  VORBEMERKUNGEN ZUR NACH-

FOLGENDEN ÜBERSICHTS -TA-

BELLE 

Quellen 

▪ Objektblätter (AG für Umbauten) 

▪ Besichtigungen mit Romano Fanchini und Urs 

Hardegger (Gemeinde Schwyz) vom 26.April 

2018 

▪ Auswertungen der Befragungen von Bevölke-

rung, Schulen, Vereinen, Anlageverantwortli-

chen und Unternehmen (2018) 

▪ Diverse Auskünfte von Urs Hardegger im Laufe 

der Erarbeitung 

▪ Rückmeldungen aus der Projektgruppensitzung.  

Zustand der Rasenspielfelder 

Die Aussagen zum Zustand der Rasenspielfelder sind 

Momentaufnahmen anlässlich der Besichtigungster-

mine im April und Mai 2018.  

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Rasenspielfel-

der – positiv beeinflusst durch die Witterung – in ei-

nem überdurchschnittlich guten Zustand.  

Genauere Aussagen dazu, welche Sanierungsart68 

notwendig ist, liessen sich nach der Entnahme von 

Bodenproben machen. Dies macht allerdings erst 

dann Sinn, wenn die Entscheide bezüglich der zu-

künftigen Nutzung der Rasenspielfelder gefällt sind. 

Illustrationen 

Fotos zu den beurteilten Sportanlagen und zur 

Mehrzahl der beschriebenen Mängel bei einzelnen 

Anlagenteilen sind bei Strupler Sport Consulting ab-

gelegt. 

Definition „Freianlagen“ 

Der Begriff „Freianlagen“, wie er im vorliegenden 

Konzept verwendet wird, umfasst die vor allem dem 

Sportunterricht dienenden Aussenanlagen bei Schu-

len (Spielwiesen, Allwetterplätze, Leichtathletik-Anla-

gen) sowie insbesondere dem Vereinssport dienende 

 

68 Bei der Gesamtsanierung wird der gesamte Platz neu aufgebaut. 

Bei der Teilsanierung werden die Grasnarbe entfernt und abge-

führt sowie die Sickerschlitze neu erstellt, der Baugrund bleibt 

bestehen. Die empfohlenen Bodenproben werden an etwa 

9 Stellen auf dem Platz bis ca. 40 cm tief entnommen und geben 

(normierte) Rasenspielfelder und Leichtathletik-Anla-

gen. 

Abgrenzungen  

Nicht enthalten sind dem „erweiterten Bewegungs-

raum“ zugeordnete Flächen wie z.B. Pausenplätze 

(ohne Sportnutzung), Kinderspielplätze und als Be-

wegungsraum genutzte Parkanlagen. Sie werden in 

Kapitel E des GESAK behandelt.  

8.2.2.  ÜBERSICHTSTABELLE ALLE AN-

LAGEN 

Legende zur Tabelle auf den nachfolgenden Seiten: 

Masse: 

gezeichnete Felder, [m]  

Eignung Spielbetrieb: 

C – 1. Liga: 100 x 64 m (inkl. Sicherheitsabstand 106x70 m) 

Zusätzliche Fläche: 

Zusätzliche, ausserhalb des gekennzeichneten Felder verfüg-

bare Fläche, gegebenenfalls durch Google Earth gemessen in 

m2 

Gesamtfläche: 

Gekennzeichnete Felder plus zusätzlich Fläche in m2 

Nutzer: 

Organisationen, welche die Anlage regelmässig nutzen, 

Angaben aus Belegungsplänen, Vereins- und Schulbefragungen 

Belegung: 

Angaben aus Belegungsplänen, Vereins- und Schulbefragun-

gen, [h] pro Woche 

Zustand:  

Angaben aus Besichtigungen und Befragungen 

Bemerkungen: 

 = Flutlicht

Aufschluss über die Zusammensetzung der Rasentragschicht, 

einer allfälligen Zwischenschicht und den Baugrund (Sieb-

/Schlammanalyse, chemische Analyse).  
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B1 Christophorus Ibach Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätz-
liche 
Fläche 

Gesamt-
fläche 

Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Allwetterplatz 

(Asphalt) 
 

50 x 30      ca. 40  
(Parkplatz) 

1900 
Schule, 
«Chilbi» (jährlich, 
Öffentlichkeit 
 
Vereine: Turnerinnen Ibach 
nutzen Asphalt und Rasen 
zum Spielen mit Kinder- und 
Jugiturnen. 
Beklagen den Verlust der 
Sandgrube (Zitat: „Ohne uns 
zu fragen“), die für Weit-
sprung und Kugel-stossen ge-
nutzt wurde 

 

Eingeschränkt 
durch fehlende 
Ausrüstung 

Gut, keine Mar-
kierungen 

 NEIN 

Bemerkungen: 
Neuüberbauung in unmittelbarer Nähe 
 
Wird abends als Parkplatz «missbraucht», kann dadurch nicht mehr als Spiel-
fläche dienen 

Angebot: 
1 Basketballkorb 
zusätzlicher Allwetterplatz im Innenhof (20 x 15) 
Kinderspielplatz hinter Schulhaus 

Potenziale: 
 zusätzl. Spielfelder aufzeichnen, für Sport ausrüsten 
 Asphalt durch Kunststoff ersetzen 

Zusätzliche Nutzungsoptionen: 
 Natureisbahn 
 Pumptrack 
 Multisportplatz (mit Banden, Toren, möglichst einem dämpfen-

den Bodenbelag) 
 

Rasenplatz 

(Naturrasen) 

60 x 50 

 

 

 

 

 

 

 X X X X 0 3000 Schule 

Faustball 
Schwinger 

Öffentlichkeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingeschränkt 
durch fehlende 
Ausrüstung 

Gut  JA 

Bemerkungen: 
Keine Normierung, Fläche nicht rechteckig 
Kein Ballfang 
Keine Tore 
 

Potenziale: 
Nutzungsmöglichkeiten verbessern: 

 Spielfelder aufzeichnen 
 mobile Tore 
 für Schulbedarf Leichtathletik einrichten, insbesondere, weil 

diese auch beim benachbarten Schulhaus Muota fehlt (heute 
müssen die Klassen für LA ins Wintersried wechseln) 
 

Grundsätzlich und punktuell (neben öffentl. Nutzung) auch für Training Kin-
derfussball geeignet, wenn entsprechend eingerichtet 
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B2 Herrengasse Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzlich 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Allwetterplatz 

(Kunststoff) 

40 x 20 

 

     0 800 Schule, 
Öffentlichkeit 

Wochenende 
gut genutzt 

Gut, neu  JA, 2 

Angebot: 
2x Handballtore 
4x Basketballkörbe  
Ballfang 3-seitig 
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B3 Kantonsschule (Kollegi) Eigentümer: Kanton Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzliche 
Fläche 

Gesamt-
fläche 

Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Naturrasen) 

92 x 57 

 

 X X X X 0 5244 Schule 

Öffentlichkeit 

tief Holprig, nass   Nein, auf eine Installation von Flutlicht wurde wegen des Widerstands der Anwohner-
schaft verzichtet 

Bemerkungen: 
Keine Garderobenkapazitäten für zusätzliche Aussenanlagennutzer, da durch Hallennutzer 
ausgelastet 
 
Angebot: 
4x Fussballtore mobil 
Ballfang rundum 
Tribünenstufen für grössere Anzahl Zuschauende vorhanden, übergrosse Stufenhöhe 

keine Drainage, Entwässerung ungenügend 

Potenzial: 

 Freie Kapazität für Vereinsnutzung, wenn Garderobenbelegung verdichtet wird 

 Verdichtungspotenzial wegen mangelndem Bodenaufbau und fehlender Beleuchtung 
allerdings beschränkt 

 für Ausbau auf Grösse Normspielfeld nicht genügend Landreserve 

Allwetterplatz 

(Kunststoff) 

43 x 58 

 

     0 2494 Schule 

Öffentlichkeit 

Tief 

Tennisplatz 
gut 

Gebrauchs-
tüchtig 
 

Laufbahn ver-
schmutz und 
deshalb rut-
schig 

 JA, 6 (teilweise verdeckt durch Bäume) 

Bemerkungen: 
Laufbahn rutschig durch Verschmutzung durch Bäume 
Keine Garderoben, da durch Hallennutzer ausgelastet  
Benutzungszeiten (Mo.-Fr. 8-21, Sa.-So. 9-12+13-21) eingeschränkt wegen Reklamationen 
Anwohner. Vor allem Lärm durch Tennisplatz und am Wochenende, weil Treffpunkt für 
Jugendliche. 

Angebot: 
4x Handballtore mobil (Verankerung ungenügend) 
4x Basketballkörbe 
100 Meter Bahnen (5), Weitsprunganlage, Kletterstangen 
Beachvolleyfeld 
2x öffentl. Tennisplätze mit besandetem Teppich auf Beton, gebrauchstüchtig Geräteraum 
ungenügend für Schulturnen (veraltet, keine Ordnung) 

Potenziale: 

 ergänzende Bewegungsangebote (z.B. Slackline, Streetracket) 

 Ideale Fläche für mobilen Kunstrasen, falls Nutzungsbedarf im Winterhalbjahr. 
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B4 Krummfeld Seewen Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzliche 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Naturrasen) 

60 x 25 

Mass mit 
Google 
Earth 
korr. 

  X X X 750 2000 Schule 

STV Seewen (inkl. 
Jugendriege) Da-
men-, Meitli-, Män-
ner- Frauenriege 
Seewen für diverse 
Spiele und Grundla-
gen LA 

Weitsprung 

Kiesbereich hinter 
Halle für Steinstos-
sen/ Kugel (Vorbe-
reit. Turnfest) 

Öffentlichkeit 

Mittel 

Vereine bevor-
zugen Rasen-
platz, weil Be-
lag Allwetter-
platz ungenü-
gend 

Drainage funktioniert nicht, 
nass bei Regen 

Ballfang Nordseite verrostet 

 

 JA, 4 
Zustand Flutlicht zu prüfen, eine Lampe falsch ausgerichtet 

Bemerkungen: 
Neuüberbauung in unmittelbarer Nähe (Entwicklungsgebiet See-
wenfeld)  
Keine Bewässerung, keine eigentliche Rasenpflege 
 
Angebot: 
2x 5-Meter Fussballtore, mobil 
Weitsprunganlage mit 2 Bahnen (Zustand abgenutzt analog All-
wetterplatz) 
Keine Markierungen 

Potenziale: 
 Nutzungsverdichtung, wenn Bodenaufbau und Unter-

halt verbessert 
 Rückbau Tribünenstufen (kein Nutzen, jedoch Auf-

wand Unterhalt) 
 Nutzen der Fläche oberhalb Turnhalle klären (Stein-

/Kugelstoss, alternativ Spielplatz, vgl. Kap.11) 
 

Allwetterplatz 

(Kunststoff) 

17 x 29      0 493 Schule 

Öffentlichkeit 

mittel Gebrauchstüchtig, abgenutzt, 
Löcher, rutschig bei Nässe, 
Dämpfung minimal 

 JA, minimal 

Bemerkungen: 
 

Angebot: 
2x Handballtore 
Hochsprungbucht (Nutzung fraglich) 

Potenziale: 
Nutzungsverbesserungen, wenn 

 Ballfang gegen Strasse (nördlich) erweitert 
 Erneuerung Kunststoffbelag inkl. Laufbahn 
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B5 Lehrerseminar Rickenbach Eigentümer: Gemeinde Schwyz 
Betreiber: Gemeinde Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzlich 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Allwetterplatz 

(Kunststoff) 

42 x 22      0 924 Schule, 
Öffentlichkeit 

mittel Kunststoffbeläge abgenutzt, rut-
schig, Risse 

Sanierungsbedarf 

 JA 

Angebot: 
3x 100 Meter 
2x Weitsprung 
4x Basketballkörbe 
2x Handballtore 
Ballfang  

Potenzial: 
Vermehrte Nutzung wenn saniert 
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B6 Lücken Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzliche 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Allwetterplatz 

(Kunststoff) 

44x23      0 1012 Schule, 
Öffentlichkeit 

Eingeschränkt 

(siehe Foto) 

Gut 

 

 NEIN 

Bemerkungen: 
Nutzung abends und an Sonn-/Feiertagen nicht erlaubt 
(Grund: Reklamationen Anwohner) 
Parkierung problematisch (gemäss Umfrage Schule) 

Angebot: 
2x Handballtore 
4x Mini-Fussballtore 
Asphaltplatz (Risse) 
Spielplatz mit Kletterwand 

Veloparcours 

(Asphalt) 

ca. 30x20      rund 600  Schule, Öffentlichkeit  Gebrauchs-
tüchtig 

Risse im Belag 

✪ NEIN 

Bemerkungen: 
Asphalt für Velo geeignet, andere Nutzung wegen Rissen einge-
schränkt 

Potenzial: 
Rollsport (mit Hindernissen), falls feinerer Belag 



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 99 

  

B7 MPS Schwyz Eigentümer: Bezirk Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzliche 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Allwetterplatz 

(Kunststoff) 

78 x 55      0 4290 Schule 

Öffentlichkeit 

Im Sommer gele-
gentlich polyspor-
tive Vereine, welche 
Hallenreservation 
haben 

mittel Gebrauchstüchtig, 

Kunststoffplatz gut 

 NEIN 

Bemerkungen: 
Laufbahn rutschig, Reinigung empfohlen 

Angebot: 
Weitsprunganlage  
2x Handballtore 
Ballfang hinter Toren 
Basketballkörbe (eingelagert) 
100m-Laufbahn (4 Bahnen) 

B8 Muota Ibach Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Allwetterplatz 

(Asphalt) 

26 x 17      0 442 Schule 

Öffentlichkeit 

gut Sehr gut  NEIN 

Bemerkungen: 
Anlage für ausserschulische Nutzung beliebt 

Angebot: 
2x Handballtore 
4x Basketballkörbe 
Ballfang 
Spielplatz, Brunnen 

B9 Mythen Rickenbach Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Allwetterplatz 

(Asphalt) 

25 x 15      0 375 Schule 

Öffentlichkeit 

mittel gebrauchstüchtig  NEIN 

Bemerkungen: 
Fehlendes Ballfang-Gitter gegen Schulweg (Nordseite) 
Spielfeld bei Anlässen als Parkplatz genutzt 
Bereich Tischtennis mit stehenden Steinplatten aufwändig vom 
Spielfeld abgetrennt: als Prallwand für Ball nutzbar, Gefahr bei 
Stürzen (mobiles Ballfangnetz hätte genügt) 

Angebot: 
2x Handballtore 
Ballfang hinter Toren 
Sitzbankrampe entlang Spielfeld 

Potenzial: 
Angebotsverbesserung und intensivere Nutzung, wenn als Multi-
sportplatz eingerichtet. 
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B10 Seerüti Seewen  Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzlich 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Allwetterplatz 

(Asphalt) 

25 x 15      0 375 Schule 

Öffentlichkeit 

gut gut  NEIN 

Bemerkungen: 
Gefahr durch Positionierung Sitzbänke 
Gefälle 

Darf als Parkplatz genutzt werden 

Angebot: 
2x Mini-Fussballtore 
Spielplatz 
Ballfang einseitig 
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B11/19/21/22/23 Wintersried Ibach (Baujahr 1997, Sanierung 2012) Eigentümer: Stiftung Schwyzer-Sport 
(Teilfinanzierung Kunstrasen durch FCI und SCS) 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzli-
che Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
BemerkungenAngebot 
Potenzial C

 –
  

1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Hauptfeld, nor-
miert) 

103 x 
65.5 

X X X X X 
15’000 
(ober-halb 
Trainings-
feld) 

21’746 Öffentlichkeit 
(8-22) 

Footeco 
4x wöchentlich 

Vereine 

gering Gute Grasnarbe, 
keine Abnutzung 
vor Tor, 
allgemein löchrig, 
Lehmboden 
 

 

 

 

 

 

Kunststoffbeläge in 
gutem Zustand 
➔Grundreinigung 
nötig 

Homologiert 2011 
von Swiss Athletics 
für Anerkennung 
von Rekorden, gül-
tig 10 J. 

Holzschnitzel Fin-
nenbahn im Früh-
ling 2018 erneuert 

✪ JA (Wettkampftauglich bis 1. Liga) 
Bemerkungen: 
Überregionale Anlage (vgl. Kap.5.3.1) 
In der Nähe der Entwicklungsgebiete Muota-West und Zeughausareal (Gewerbe und Industrie)  

Leichtathletikanlage: 
10-12 Wettkämpfe pro Jahr an Wochenenden 
6 Bahnen 400m Rundbahn, Anzeigetafel, 2x Stabhochsprung 
2x Weitsprung, 2x Hochsprung, Diskus, Kugelstossbereich mit 6 Abstossringen, Kies-/Sandgrube,  

Finnenbahn, Spielplatz, Outdoor-Fitnesspark, Beachvolleyball (Soccer wenig genutzt), Skatepark, Ra-
senfläche mit Schotter-Grund wichtig für Events (Zelt) 

Gastronomie: 
Durch privaten Pächter betrieben, guter Umsatz 9 Uhr + abends, Wochenende wenig Betrieb. Poten-
zial: Mittagsangebot 
Keine gute Sicht auf Spielfeld aus Restaurant-Terrasse 
Keine Fussball-Meisterschaftsspiele, da keine Einnahmen aus Bandenwerbung und Gastronomie für Ver-
eine. 

Nebenanlagen: Geräteraum (klein), Putzraum fehlt 
Garderobe gut unterhalten, teils fehlen Trockenzonen (zentrale Duschköpfe), Bewegungsmelder für 
Licht/Lüftung in Garderoben fehlen. Anschluss Fernwärme im Bau (Stand Mai 2018) 
Potenziale: 

 Land für Erweiterung in Gemeindeeigentum, aber (noch) nicht eingezont. Im Kantonalen 
Richtplan (Stand: 24. Mai 2017) lautet der aktuelle Koordinationsstand zur Erweiterung 
der Sportanlage Wintersried „Vororientierung“. 

 Bessere Auslastung (u.a. durch Anbindung ÖV 
 Zentrales Platzmanagement für alle Anlagen 
 Drainage erneuern, autom. Bewässerung 
 Mehr Anlässe – setzt höhere Personalressourcen voraus 
 Kugelstossplatz für Pétanque ausrüsten 

 Bewirtschafteter Parkplatz 

400m-Laufbahn 

mit allen Trai-
nings- und Wett-
kampf-einrich-
tungen Leicht-
athletik 

Rasenplatz 

(Trainingsfeld, 
normiert) 

100 x 64 
X X X X X 

 6’400 Vereine 

 

gut Löchrig, nass 
90 cm Quergefälle 

 JA 
Angebot: 3x Fussballtore mobil, 3x 5er Fussballtore. 2x Ballfang 
Potenzial:  
Intensivere Nutzung, wenn Platz saniert 
Ballfang für Quernutzung 

Kunstrasen 
normiert 

(2009) 

100 x 64 
X X X X X 

 6’400 Vereine 

Öffentlichkeit 

unter-
schiedlich 
(vor allem 
Jan./Feb.) 

Abnützungs-spuren, 
gut gepflegt, guter 
Zustand nach 9 Nut-
zungsjahren 

 JA 
Bemerkungen: Kunstrasen öffentlich zugänglich, jedoch wochentags 17-22 Uhr plus   Wochen-
ende Benutzungsrecht für beide Fussballclubs. 
Angebot: 2x Fussballtore fix, 2x Fussballtore beweglich, 4x 5er Fussballtore 
Potenzial: 
Ballfang für Quernutzung, Spielfeldmarkierungen E+D, Nutzungsverdichtung möglich 
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B12 Erlen Ibach Eigentümer: Genossame Schwyz 
Betreiber: Fussballclub Ibach 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzliche Flä-
che 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Naturrasen) 

70 x 35 

 

  X X X Erweiterung mög-
lich und zonen-
konform (Freihal-
tezone) 

Umfang unklar >> 
siehe Bemerkun-
gen 

2’000 Öffentlich-
keit 
(in Nachbar-
schaft 
beliebt) 

Gering 

Wird nicht mehr 
von Vereinen ge-
nutzt 

(wurde jedoch bei 
Besichtigung ge-
rade gemäht) 

Zweckmässig, 
etwas uneben 

 NEIN 

Bemerkungen: 
Ballfänge verrostetet und zu niedrig. 
Materialcontainer 
keine Dusch-/Umkleidemöglichkeit.  

Pachtvertrag lief am 31.03.2018 aus und wurde vom FCI nicht erneuert. Der FCI 
hat jährlich gut CHF 1000.- für die Nutzung bezahlt. 
 

Gemäss Grundstücksbeschrieb würden rund 5‘000 m2 zur Verfügung stehen: ein 
Spielfeld von ca. 80x60 m, wie es den sichtbaren Bodenmarkierungen entspricht, 
das sich für 9er-Fussball eignen würde.  
 
Angebot: 
3x 5-Meter Fussballtore, mobil 

Potenziale: 
▪ Vergrösserung des Platzes möglich, Landreserve reicht jedoch für 

Normplatz nicht aus 
▪ Intensivere Nutzung setzt Nebenanlagen (minimal: Geräteraum, ge-

deckte Umkleidemöglichkeit) voraus 
▪ Sofern nicht für Fussball genutzt, Umnutzung prüfen (z.B. 

Pumptrack/BMX-Piste). 
▪ Ausbaumöglichkeiten wegen fehlender Parkplätze eingeschränkt 
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B13 Gerbihof Ibach Eigentümer: Gertrud Wiget-Studer (Privatbesitz) 
Betreiber: FC Ibach (mit Baurecht auf 45 Jahre bis 2062 gesichert) 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätz-
liche 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 
Hauptfeld 

(Naturrasen, 
normiert) 

105 x 69 

 

X X X X X 750 50’000 
inkl. Parkplatz 

FC Ibach 

 
(Schulen dürf-
ten nutzen) 

Gerade richtig 

7-12 Spiele an 
Wochenenden 

Trainings E +F 

Wenig Löcher, keine gute 
Verwurzelung, sumpfig bei 
Regen 

 JA, 6 

Bemerkungen: 
Totalsanierung Rasen und Garderobe von FC erwünscht  
Alter Garderoben-Teil Sanierungsbedarf  
Neubau Garderoben durch FC finanziert mit Gemeindebeitrag 
Baurechtzins wurde auf 1.7.17 auf CHF 12‘000.- p.a. erhöht; stufenweise 
Erhöhung ab 2022 auf CHF 18‘000.- und ab 2032 auf CHF 24‘000.- verein-
bart 
Gastronomie vorhanden, Vordach/Terrasse optimal 
Alte Garderobe: knapp gebrauchstüchtig, ohne Trockenzone 
Neue Garderobe: zweckmässig, neue Lüftung zur Entfeuchtung vorhanden 
Parkplatz durch Gemeinde finanziert und nur tagsüber bewirtschaftet  
 
Drainage vorhanden, Sickerfähigkeit des Bodens jedoch auf Seite Tribüne 
stark eingeschränkt. 
 
Angebot: 
2x Fussballtore fix 
8x 5-Meter Fussballtore, mobil 
4x Mini-Tore, mobil 
 
Potenzial: 
durchgängige Parkplatzbewirtschaftung einführen, Aufteilung der Einnah-
men zwischen Gemeinde und Verein 

Rasenplatz 
Trainingsfeld 

(Naturrasen, 
normiert) 

99 x 65 

 

X X X X X Sehr hoch 

800-900 Trai-
ningsstd./J. 

 JA, 6 (zugelassen für regionale Ligen) 

Bemerkungen: 
am intensivsten genutzter Platz in der ganzen Gemeinde  
 
Angebot: 
2x Fussballtore fix + 2x mobil 
Rasenlaufbahn 

Potenzial: 
Optimieren des Platzmanagements: Laufbahn und Restflächen nutzen, 
Querspielen ermöglichen mit neuem Ballfang seitlich  
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B14 Grabachern Ingenbohl Eigentümer: Club 77 (Gönnerverein des FC Ibach) 
Betreiber: FC Ibach 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzliche 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Naturrasen, 
normiert) 

100 x 64 

 

X X X X X 1900 8300 
ohne Parkplatz 

FC Ibach Eher gering 
(ältere Junioren inkl. 
SG, aktuell 9 Trai-
nings/Wo.) 

Uneben 

Rasennarbe gut 

der gewachsene Bo-
den ist nach Anga-
ben von Urs 
Hardegger (Abt. Lie-
genschaften) relativ 
durchlässig  

 JA, 4, nicht für Wettkampf geeignet 

Bemerkungen: 
Keine Garderoben, keine sanitären Anlagen 
kein Anschluss an ÖV 
genügend Parkplätze 
keine Bewässerung 
keine Drainage 
Alleinnutzungsrecht FC Ibach, welcher den gesamten Unterhalt erledigt  

privater Tennisplatz in Nachbarschaft 

Angebot: 
2x Fussballtore fix+ 2x mobil 
2x 5-Meter Fussballtore, mobil 

Potenziale: 

 Zonenkonforme Landreserve für Vergrösserung vorhanden 

 Wettkampfmasse vorhanden 

 Intensivere Nutzung setzt Nebenanlagen voraus: mindestens Geräte-
raum und gedeckte Umkleidemöglichkeit wàren notwendig 

 bei Nutzungsverdichtung ist ein normgerechter Bodenaufbau mit 
Drainage sowie eine automatische Bewässerung notwendig 
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B16 Mangelegg Eigentümer: Genossame Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzliche 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Naturrasen) 

34 x 25     X  850 Öffentlich 
zugänglich 

gering Uneben, 
Löcher vor Toren 

Bemerkungen: 
Platz wird den Anwohnern unentgeltlich zur Benützung überlassen 
Keine Markierungen 
 
Angebot: 
2x 5-Meter Fussballtore, fix 
Ballfang seitlich und hinter Tor, allerdings nicht ausreichend hoch 

B17 Mühlematt Ibach Eigentümer: Victorinox AG 
Betreiber: SC Schwyz (Gemeinde besorgt Unterhalt) 

Rasenplatz 

(Naturrasen) 

80 x 40   X X X Kein Ausbau-
potenzial 

3200 SC Schwyz Eher gering 
(Frauen und Juni-
oren, 6 Trai-
nings/Wo.) 

 

Starke Neigung 

viel Klee 

uneben 

keine Bewässerung 

 JA 

Bemerkungen: 
Gemäss Auskunft von Urs Hardegger (Abt. Liegenschaften, Tel. 
vom 25. Juni 2018) besteht nur eine mündliche Nutzungsverein-
barung. Die Abmachung dürfte bis zum Zeitpunkt eines Eigenbe-
darfs der Victorinox  noch einige Jahre Gèltigkeit haben. 

Ballfang rostig, Ballfänge an den Längsseiten fehlen 

keine Garderoben 

Angebot: 
4x 5-Meter Fussballtore, mobil 
2x Mini-Fussballtore, mobil 
Grosser Parkplatz 
2 Boccia-Bahnen à 18 Meter nebenan, vgl. Kap. 10 

Potenzial: 
Intensivere Nutzung setzt Nebenanlagen (minimal Geräteraum, ge-
deckte Umkleidemöglichkeit) und Drainage sowie Bewässerung 
voraus 
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Tabelle 24: Freianlagen, Übersicht 

  

B18 Tschaibrunnen Eigentümer: Gemeinde Schwyz 
Betreiber: SC Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzlich 
Fläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Naturrasen, 
normiert) 

93 x 61  X X X X Keine Erwei-
terungs-mög-
lichkeit 

3200 SC Schwyz 

Davon 
3 Teams 
Frauen aktiv 

tief 

(Nur Matches / 
Turniere!) 

 

Löchrig 

schlechter Wasserabfluss 

➔Sanierungsbedarf 

Nebenanlagen in gutem Zu-
stand – eigentlich schade, 
dass noch 2014 saniert wurde 

 JA 

Bemerkungen: 
Heimanlage SC Schwyz 
Gastronomie mit Clublokal vorhanden 
Masse (Sicherheitsabst.) für Spielbetrieb nur noch als Bestandesga-
rantie erfüllt. 
Garderobe saniert 2014 (4 Kabinen) – reicht insbesondere deshalb 
nicht aus, weil SCS im Frauenfussball gut vertreten 
Kein guter Anschluss an ÖV 
 
Angebot: 
2x Fussballtore, fix 
4x 5-Meter Fussballtore, mobil 
Stehtribüne, Grillhäuschen mobil 

Potenzial für Ausbau zu normgerechter Fussballanlage fehlt 
(keine Landreserve). 
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B20 Badi Seewen (vertiefte Behandlung im Kap. Schwimmanlagen) Eigentümer: Gemeinde Schwyz 

Belag Masse  Eignung Spielbetrieb Fussball Zusätzlich 
eFläche 

Gesamtfl. Nutzer Belegung Zustand  Flutlicht 
Bemerkungen 
Angebot 
Potenzial 

C
 –

  
1
. Lig

a 

D
 

(9
er) 

D
 

(7
n
er) 

E (7
n
er) 

F/G
 

(5
er) 

Rasenplatz 

(Naturrasen) 

20 x 20       400 Öffentlich-
keit 

Je nach Witte-
rung 

Nutzung nicht 
mehr möglich bei 
hohen Besucher-
zahlen – dann 
wird Wiese als 
Liegewiese benö-
tigt 

gut  NEIN 

Weitere Angebote: 
Mini-Fussballtore, mobil 
Beachvolleyball  
Hüpfkissen, Kinderspielplatz, 2x Tischtennistische, 2x Töggelikas-
ten 

 

Allwetterplatz 

(Kunststoff) 

10 x 10       100 Öffentlich-
keit 

Je nach Witte-
rung 

Belag abgenützt 
seitlich versandet durch 
Beachvolleyballfeld 

 NEIN 

Bemerkungen: 
 

Angebot: 
1 Basketballkorb 

Potenzial: 
Ausrüstung verbessern und damit Nutzung attraktiver machen 
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8.3.  ZUSTÄNDIGKEITEN, EI-
GENTUM UND BETRIEB 

Speziell ist in der Gemeinde Schwyz, dass Eigentum 

und Betrieb der Anlagen dieses Kapitels auf diverse 

Parteien verteilt ist. Privateigentümer sowie die öf-

fentliche Hand (Bezirk, Gemeinde und Kanton) sind 

Besitzer.  Die Verantwortung für Betrieb und Unter-

halt liegt teils bei den genannten Besitzern, oft aber 

bei den Nutzern (Fussballvereine). Folgend ist die Si-

tuation kurz zusammengefasst: 

Eigentümer der Anlagen mit Allwetterplätzen inklu-

sive anliegender nicht normierter Naturrasenfelder 

sind der Bezirk, die Gemeinde oder der Kanton 

Schwyz. Die Schulen nutzen sämtliche Anlagen an-

hand ihrer Stundenpläne. 

Für den Unterhalt sind die Hauswartungen der Anla-

gen bzw. Schulen zuständig. Bei den Gemeinde-

Schulen werden sie von der Werkgruppe der Abtei-

lung Tiefbau unterstützt. 

Der Naturrasen Tschaibrunnen ist im Besitz der Ge-

meinde Schwyz. Sie besorgt auch den gesamten Un-

terhalt. Der SC Schwyz (nachfolgend SCS genannt) 

trägt lediglich die Verantwortung für die Belegung 

(hier speziell: nur Nutzung für Spielbetrieb), die Ra-

senzeichnung und die mobile Ausrüstung. 

Alle sechs normierten Spielfelder sind im Privateigen-

tum bzw. im Baurecht Privater: 

▪ Stiftung Schwyzer-Sport als Baurechtsnehmerin 

Wintersried Ibach, 3x 

(Gemeinde ist Eigentümerin) 

▪ Gertrud Wiget-Studer: Gerbihof Ibach, 2x 

▪ Club 77: Grabachern Ingenbohl, 1x 

Weiter sind drei der acht nicht normierten Rasenfel-

der im Privateigentum: 

▪ Genossame Schwyz (Mangelegg, Erlen Ibach) 

▪ Victorinox AG (Mühlematt Ibach) 

Die Anlage Wintersried wird durch die Baurechts-

nehmerin (Stiftung) betrieben, wobei sowohl der FC 

Ibach (nachfolgend FCI genannt) wie auch der SCS 

den Kunstrasen mitfinanziert haben und nutzen. 

 

69 Grabachern, 2x Gerbihof, 2x Winterried plus Naturrasen 

Tschaibrunnen als „normiert“ aufgeführt, 

obwohl Spielfeld nicht aktueller Normgrösse entspricht. 

Die Naturrasenfelder Gerbihof Ibach und Grabachen 

Ingenbohl werden durch den FCI genutzt und betrie-

ben. Erlen Ibach seit 2018 nicht mehr. Die Ge-

meinde leistet finanzielle Unterstützung (2017: CHF 

40‘000.-). 

Das Naturrasenfeld Mühlematt Ibach wird durch den 
SCS genutzt und betrieben; die Gemeinde sorgt für 
den Unterhalt. 

Die Nutzung durch die Vereine entspricht deren 
Trainings- und Spielplänen. 

Eine gut situierte und direkt am Fussballplatz gele-
gene Gastronomie (Klubhaus) stellt für Fussballver-
eine eine wertvolle Einnahmequelle dar. Dies ist in 
Schwyz bei den Anlagen Gerbihof Ibach (FCI) und – 
mit Abstrichen – Tschaibrunnen (FCS) der Fall. Die 
Gastronomie bei der Anlage Wintersried wird durch 
die Stiftung verpachtet.  

Die Unterstützung der einzelnen Betreiber durch die 

Gemeinde ist unterschiedlich und nicht vergleichbar. 

Eine Vollkostenrechnung wäre sehr aufwändig. Der 

FCI wünscht in der Befragung eine Erhöhung des 

jährlichen Beitrags von CHF 40‘000 auf 120'000 bis 

180'000.  

8.4.  ZUSAMMENFASSUNG 
FLÄCHEN 

Art Anzahl Fläche in m2 

Normierte Naturrasen69 6 33‘196.5 

Normierte Kunstrasen 1 6‘400 

Nicht normierte Naturra-
sen70 

8 19’844 

Asphaltplätze   4 3’292 

Kunststoffplätze 7 10’113 

Sandplätze (Beachvolley, Beachsoc-

cer und Kugelstoss Wintersried / Beach-
volley Badi) 

4 2’520 

Freianlagen-Flächen insge-
samt 
ohne Leichtathletik 

26 75’365.5 

   Tabelle 25: Flächen der Freianlagen  

70 Rasenspielfeld im „Kollegi“ ist hier enthalten, obwohl es 

92x57 m misst und theoretisch auch Spiele unterer Ligen auf-

nehmen könnte. 
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8.5.  POTENZIALE 
In den Schul- und Sportarealen wurden verschiedene 
Potenziale für eine Weiterentwicklung des Sportange-
bots ausgemacht – in Stichworten sind dies: 

Generell 

▪ Überdenkung von Besitzverhältnissen und Unter-

haltsverantwortung (Zentralisierung) 

▪ Nutzung Synergien bez. Unterhalt (Gerätschaften) 

▪ Belastung einzelner Rasenspielfelder durch bessere 

Verteilung auf vorhandene Anlagen reduzieren. 

▪ Optimiertes Platzmanagement (Querspielen, Rand-

bereiche nutzen) 

 

Christophorus Ibach 

▪ Hartbelag durch dämpfenden Kunststoffbelag er-

setzen – falls mit anderen Nutzungen vereinbar 

▪ Erweiterung Nutzungsmöglichkeiten Asphaltplatz 

(z.B. Multisportplatz mit Banden, Natur-Eisbahn, 

Pumptrack, Rollsport) 

▪ Möglichkeiten Rasennutzung verbessern: Spielfel-

der aufzeichnen, mobile Tore 

▪ für Schulbedarf Leichtathletik einrichten, insbeson-

dere, weil diese auch beim benachbarten Schul-

haus Muota fehlt 

▪ Grundsätzlich auch für Training Kinderfussball ge-

eignet, wenn eingerichtet. 

 

Kantonsschule (Kollegi) 

Wenn Bedarf und in Absprache mit Kanton: 

▪ Erweiterung Nutzungsmöglichkeiten Allwetterplatz 

im Winter mit mobilem Kunstrasen 

▪ Nutzung Rasenspielfeld für Vereinstrainings (neben 

Sommer-Nutzung der Hallenmieter), wobei für in-

tensive Nutzung Gesamtsanierung mit normgerech-

tem Bodenaufbau notwendig. Umkleidemöglichkei-

ten und Beleuchtung wären für eine intensivere 

Nutzung Voraussetzung. 

 

Krummfeld Seewen 

▪ Intensivierung Nutzung Rasenplatz (Erneuerung 

Drainage und allenfalls Bewässerungsanlage) 

▪ Nutzung Freifläche oberhalb Sporthalle (Spielplatz 

oder Stein-/Kugelstossen) 

▪ Ausbau Ausrüstung Allwetterplatz (Ballfang)  

▪ Verminderung Unterhaltsaufwand Rasenplatz bei 

Rückbau Tribünenstufen. 

 

71 Angaben von T. Dettling per Mail vom 3. Juli 2018: Ge-
mäss Anstellungsvertrag ist der Betriebsleiter mit max. 10% 
VZA angestellt. Tatsächlich aber beläuft sich sein Aufwand auf 
ca. 20 - 30 Stunden pro Monat. 

 

Lehrerseminar Rickenbach 

▪ Intensivere Nutzung, wenn Kunststoffbeläge sa-

niert. 

 

Lücken 

▪ Erweiterung Nutzungszeiten, wenn Probleme mit 

Anwohnerschaft gelöst 

▪ Erweiterung Nutzungsmöglichkeiten (Inline) durch 

Sanierung Asphaltbelag. 

 

Mythen Rickenbach 

▪ Nutzungsverbesserung und Sicherheit für spielende 

Kinder durch neuen Ballfang gegen Nordseite. 

▪ Intensivere Nutzung, wenn als Multisportplatz mit 

Banden sowie integrierten Toren und Körben aus-

gerüstet. 

▪ Verbesserungen für 2019 vorgesehen. 

 

Wintersried Ibach  

▪ Land für Erweiterung in Gemeindeeigentum, aber 

(noch) nicht eingezont. Im Kantonalen Richtplan 

(Stand: 24. Mai 2017) lautet der aktuelle Koordi-

nationsstand zur Erweiterung der Sportanlage Win-

tersried „Vororientierung“. 

▪ Intensivierung Nutzung Kunstrasen allgemein und 

für Spielbetrieb E+D (Ballfang für Quernutzung, 

Spielfeldmarkierungen) 

▪ Intensivierung Nutzung Hauptfeld (Drainage über-

prüfen – spülen oder erneuern, automatische Be-

wässerung) 

▪ Erhöhung Einnahmen Gastronomie bei besserer Si-

tuierung (Sicht auf Spielfeld) 

▪ Belastungsfähigkeit Trainingsfeld verbessern (Über-

prüfen/erneuern Drainage, autom. Bewässerung) 

▪ verbessern Platzmanagement u.a. mit Ballfang für 

Quernutzung 

▪ Verbesserung der Erreichbarkeit (Anbindung ÖV) 

▪ Optimierung Klima in Garderoben (Bewegungsmel-

der für Licht/Lüftung) 

▪ Erhöhung der Anzahl durchgeführter Anlässe bei 

Erweiterung der personellen Ressourcen71 (Pensum 

Betriebsleitung und Anlagenverantwortliche). 

▪  

 

Erlen Ibach 

Ergänzt wird der Betriebsleiter durch 3 Platzwarte, welche to-

tal 150% Anstellungsprozente aufweisen, verteilt auf 100, 30 

und 20%. 



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 110 

▪ Nutzungsreserven für Trainings und für umliegende 

Bevölkerung.  

Ausbau/Ausrüstung mit Ballfang stirnseitig, Materi-

alcontainer, Dusch-/Umkleidemöglich-keiten (Mini-

mum: Gedeckte, offene Umkleide) ➔macht nur 

Sinn, wenn Bedarf vorhanden. Erweiterung auf 

Normfeld nicht möglich 

▪ sofern für Fussball nicht mehr genutzt: Umnutzung 

prüfen (z.B. Pumptrack, BMX-Piste). 

 

Gerbihof Ibach 

▪ Belastungsfähigkeit Trainingsfeld verbessern: Über-

prüfen Drainage, automatische Bewässerung 

▪ verbessern des Platzmanagements (mit Ballfang für 

Quernutzung; Einbezug zusätzlicher Flächen inkl. 

Rasenlaufbahn)  

▪ Sanierung alte Garderoben, Trockenzone integrie-

ren (reduziert Reinigungsaufwand) 

▪ Reduktion motorisierten Individualverkehrs: Bewirt-

schaftung Parkplatz (Aufteilung der Einnahmen 

zwischen Gemeinde/FC). 

 

Grabachern Ingenbohl 

Intensivere Nutzung möglich, wenn 

▪ Verbesserung der Erreichbarkeit (Anbindung ÖV) 

▪ Garderoben/sanitäre Anlagen erstellt (Minimum: 

gedeckter Umkleidebereich) 

▪ Belastungsfähigkeit könnte wesentlich verbessert 

werden, wenn Bedarf ausgewiesen: normgerechter 

Bodenaufbau, Drainage, automatische Bewässe-

rung. 

 

Mühlematt Ibach 

▪ Da Nutzung langfristig nicht gesichert, machen 

höchstens minimale Investitionen Sinn:  

Ballfang seitlich erstellen (Quernutzung), Erneue-

rung des Ballfangs stirnseitig 

▪ Ausbau zu Normspielfeld wegen fehlender Landre-

serven nicht möglich. 

 

Tschaibrunnen 

▪ Keine grundlegenden Veränderungen möglich, weil 

Homologierung des Platzes wegen der zu geringen 

Masse nicht mehr möglich;  

keine Landreserve für Ausbau 

▪ Wenn umgezont in Wohnzone, liesse sich die gute 

Lage vermutlich wirtschaftlich interessant nutzen. 

 

Keine zusätzlichen Potenziale, lediglich einzelne Ver-
besserungs- und Sanierungsvorschläge in vorstehender 
Tabelle bzw. den Empfehlungen am Ende des Kapitels: 

▪ Aussenanlage Schulhaus Herrengasse 
▪ MPS Schwyz 
▪ Aussenanlage Schulhaus Mythen 
▪ Mangelegg 

 

Badi Seewen wird im Kapitel „Schwimmanlagen“ be-
handelt. 
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8.6.  ANSPRÜCHE UND BE-
DÜRFNISSE 

Verschiedene Nutzergruppen stellen Ansprüche an die 
Freianlagen:  

Für die Bevölkerung sind sie ein wichtiger wohn-
raumnaher Bewegungsraum und Treffpunkt vor al-
lem für Kinder und Jugendliche in der Freizeit. 

Für die Schulen sind Freianlagen einerseits Sportanla-
gen für die Durchführung des Sportunterrichts im 
Freien und andererseits auch notwendiger Bewe-
gungsraum für die Pausen. 

Für die Vereine sind die Freianlagen – je nach Sport-
art – Trainings- und Wettkampfstätte (Fussball, 
Leichtathletik u.a.m.) oder lediglich ein willkomme-
nes Zusatzangebot bei schönem Wetter (Hallen-
sportarten). 

Die umfassende Bedarfsanalyse hat diese ganz unter-
schiedlichen, sich teilweise überschneidenden Ansprü-
che zu berücksichtigen. 

8.6.1.  BEVÖLKERUNG 

Für die Bevölkerung im umliegenden Gebiet sind die 
Freianlagen, insbesondere bei den Schulen, wichtige 
wohnraumnahe Bewegungsräume. Sie sollen für spon-
tanes Sporttreiben möglichst frei und zeitlich uneinge-
schränkt zugänglich sein. 

Aus der Bevölkerungsbefragung geht der allgemeine 
Wunsch nach mehr qualitativ guten sowie zugängli-
chen Fussballplätzen hervor. Zusammengefasst wird 
spezifisch Folgendes bemängelt: 

▪ Schlechte Erreichbarkeit der Anlagen durch ÖV 

(wichtig für Kinder), insbesondere Wintersried, 

Tschaibrunnen und Grabachern  

▪ Schlechter Zustand des Naturrasens Kantons-

schule (keine Drainage) 

▪ Eingeschränkte Nutzungszeiten der Anlagen 

MPS, Lücken und Kantonsschule 

▪ Ungenügendes Parkplatzangebot Lücken 

▪ Zu wenig Engagement der Gemeinde, insbeson-

dere für Unterhalt der Anlagen  

▪ Zu kleines Angebot an Natur- und Kunstrasenan-

gebot für Private und Vereine. 

Vor allem die beiden zuletzt zitierten Aussagen sind ob-
jektiv kaum zutreffend. 

 

72 Empfehlung 101, Freianlagen, BASPO, 2002 (angepasst). 

8.6.2.  SCHULEN 

Die Freianlagen sollen bei guter Witterung dem obliga-
torischen Sportunterricht dienen. Schwerpunkte sind 
dabei Lauf-, Fang- und Ballspiele aller Art sowie Leicht-
athletik.  

In der Leichtathletik geht es um die Grundfertigkeiten 
Laufen, Werfen/Stossen und Springen. Diese haben in 
der motorischen Entwicklung ab der 1. Klasse (und 
schon früher) eine wichtige Bedeutung und die entspre-
chenden Lernziele sind Teil des Lehrplans Sport. 

Notwendig dafür sind folgende Infrastrukturen: 

▪ ebene Flächen (Rasenspiel- und/oder Allwetter-

plätze) für die Spiele und allenfalls als Anlauf-

bahn für Weit- und Hochsprung 

▪ Kunststoffbahnen für Laufstrecken von 60-110 

m Länge plus Startraum 3 m und Auslauf 17 m, 

Breite 5 m für 4 Bahnen72, allenfalls kombiniert 

mit Anlaufbahn für Weitsprung 

▪ Sandgrube für Weitsprung 

▪ Sandgrube Kugelstossen mit breiten Beton-Strei-

fen für Abstossübungen in Gruppen 

▪ Matten (3x6 m) für Hochsprung, Anlaufraum 

mind. 15 m Radius, evtl. kombiniert mit Allwet-

terplatz. 

Im „Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volks-
schule“ vom Juni 2012 sind die im Kanton Schwyz gel-
tenden Vorgaben detailliert aufgelistet. Mögliche Aus-
nahmen sind erwähnt, so z.B. dass auf der Primarstufe 
innerhalb 5-10 Gehminuten die geforderten Anlagen er-
reichbar sein sollen, falls diese auf dem Schulareal nicht 
vorhanden seien. 

 

Spezifisch wurde bei der Befragung von Seiten der 
Schulen Folgendes, nicht ausschliesslich auf den 
Sportunterricht bezogen, bemängelt: 

▪ Eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit Lücken 

durch limitierte Nutzungszeiten und Parksystem 

▪ Fehlender Spiel- und Bewegungsraum für Kinder 

beim Krummfeld 

▪ Zu kurze Laufbahn Krummfeld (80m) 

▪ Fehlender Rasenplatz beim Schulhaus Mythen 

Rickenbach. 
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8.6.3.  ANLAGEVERANTWORTLICHE  

Aus der Befragung der Anlageverantwortlichen geht 
der allgemeine Wunsch nach einer zentralen Koordina-
tionsstelle für die Vermietung der Sportanlagen sowie 
eine strikte Umsetzung der Parkordnung hervor. Weiter 
wird zusammengefasst spezifisch Folgendes bemängelt: 

▪ Die Parkordnung bei Christophorus wird nicht 

durchgesetzt, dadurch wird Spielfläche auf dem 

Allwetterplatz zum Parkplatz umfunktioniert 

▪ Unbefriedigende Parkplatz- und Lärmsituation in 

Lücken, Seewen und Herrengasse 

▪ Optimierung der Koordination zwischen Kan-

ton, Bezirk und Gemeinde (Vermietungen) vgl. 

auch Kap. 5.6.5 

▪ Benutzervorschriften (Nachtruhe, Littering) in 

Seewen nicht durchgesetzt. 

8.6.4.  VEREINSSPORT  

EXKL. FUSSBALL 

Sind die Infrastrukturen für den Schulsport vorhanden, 
genügen sie in der Regel auch den Bedürfnissen derjeni-
gen Sportvereine, welche bei gutem Wetter von der 
Halle ins Freie wechseln. Beliebt in vielen Sportvereinen 
sind Spiele auf Rasenspiel- und Allwetterplätzen.  

Generell sind es die polysportiven Turnvereine (Turn-
verein, Turnerinnen, Männerriege), welche im Sommer 
auch die Leichtathletikanlagen benützen, um sich bei-
spielsweise auf Turnfeste vorzubereiten. 

Spezifisch wurden bei der Befragung von Seiten der 
Turnvereine 

▪ die Zweckmässigkeit der Aussenanlagen im 

Krummfeld (Ausnahme Belag Allwetterplatz) posi-

tiv beurteilt 

▪ die fehlende Sandgrube und der Mangel an 

Parkplätzen bei der Anlage Christophorus er-

wähnt. 

Weil die Bedürfnisse des Fussballs angesichts dessen 
grossen Verbreitung besonders zu gewichten sind, sind 
sie nachfolgend in einem eigenen Kapitel dargestellt. 

 

73 Sport Schweiz 2008 bzw. Sport Schweiz 2014, Lamprecht 

& Stamm, Sportobservatorium und BASPO, 2014. 

74 Jahresbericht 2017 des Schweizerischen Fussballverbandes 

(SFV). 

8.7.  BEDÜRFNISSE DES FUSS-
BALL 

8.7.1.  ALLGEMEINES  

Im organisierten Sport nimmt der Fussball eine ganz be-
sondere Stellung ein. Deshalb einige spezifische Zahlen 
dazu: 

In der Liste der am meisten ausgeübten Sportarten in 
der Schweiz steht Fussball an achter Stelle.  
8.7% der Bevölkerung geben Fussball als von ihnen re-
gelmässig betriebene Sportart an. Von 2000 bis 2008 
war ein Rückgang von 2.2% zu verzeichnen, seither er-
folgte ein leichter Zuwachs um 0.4%.  
Für 3.2% ist Fussball die Hauptsportart.  
Das Durchschnittsalter beträgt 30 Jahre, der Frauenan-
teil 11%.73 

Die Zahl ausgestellter Lizenzen in der Region Innen-
schweiz ist von 2005/06 mit 21’276 bis 2016/17 mit 
23'348 kontinuierlich gewachsen.74 

Die Anzahl gemeldeter Vereine im Regionalverband In-
nerschweiz ist über die letzten Jahre ganz leicht ange-
stiegen (von 86 in der Saison 2014/15 auf 89 in der 
Saison 2016/17). 75 

Die Anzahl Teams ist seit 2014/15 unverändert 
(1330). Jedoch ist ein leichter Zuwachs bei den Mäd-
chen und Knaben zu erkennen; die Anzahl Junioren/in-
nen Teams hat sich regional von 959 in der Saison 
2014/15 auf 962 in der Saison 2016/17 vergrössert.76 

Für den Planungshorizont wird von einem gesamt-
schweizerischen, durch den abgeflachten Fussball-Boom 
begründeten Zuwachs an Fussballspielenden von 2% 
gerechnet. Dazu kommt das zu erwartende regionalen 
Bevölkerungs-wachstum von 18% (von 14‘778 auf 
17'500, vgl. Kap. 0).  
Kumuliert kann daher von einem regionalen Wachstum 
an Fussballspielenden von 20% ausgegangen werden. 

75 Jahresbericht 2017 des Schweizerischen Fussballverbandes 

(SFV). 

76 Jahresbericht 2017 des Schweizerischen Fussballverbandes 

(SFV). 
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8.7.2.  FLÄCHENBEDARF, SFV -VORGA-

BEN 

Die Vorgaben des Schweiz. Fussballverbandes bezüg-
lich der Spielfeldgrössen der einzelnen Altersgruppen 
haben einen wesentlichen Einfluss auf den Bedarf an 
Spielfeldern. Nachstehende Tabelle zeigt auf, welche 
Flächen gemäss den Empfehlungen des Schweizeri-
schen Fussballverbandes für die verschiedenen Ligen 
und Altersklassen notwendig sind (für Anlagen die nach 
dem 19. September.2013 erstellt, umgebaut oder er-
heblich renoviert wurden). 

Tabelle 26: Vorgaben SFV für den Spielbetrieb Fussball 

8.7.3.  BEDÜRFNISSE FUSSBALL GE-

MÄSS BEFRAGUNG 

Die Fussballklubs äussern in der Befragung folgende Be-
dürfnisse: 

▪ Erneuerung Garderobe Gerbihof Ibach (mehrfach) 

▪ Tschaibrunnen: zu wenig Garderoben und Duschen 

▪ zusätzliches Fussballkunstrasenfeld u.a auch, weil 

die Anlage Wintersried durch die öffentlichen Ver-

kehrsmittel ungenügend erreichbar ist. 

 

Spezifische Bedürfnisse SC Schwyz  

Der Fussballplatz Tschaibrunnen erfüllt die aktuellen 
Wettkampf-Masse nicht mehr. Der SC Schwyz wünscht 
sich aus diesem Grund ein neues «Heimspielfeld» mit 
eigener Gastronomie und modernen, für Frauen- und 
Herren-Equipen ausreichenden Garderoben. 

 

Spezifische Bedürfnisse FC Ibach  

Der FC Ibach wünscht sich bei der Anlage Gerbihof I-
bach konkret einen Ausbau der «alten» Garderoben 
und eine Sanierung der Naturrasenplätze.  

Generell wünscht sich der Verein für den Unterhalt der 
«eigenen» Rasenplätze Gerbihof und Grabachern eine 
höhere finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde 
(aktuell CHF 40‘000.-/Jahr). Der Verein macht darauf 
aufmerksam, dass im Vergleich zu anderen Anlagen der 
Gemeinde keine Kosten für Werkpersonal entstehen 
und dass der FCI der zweitgrösste Verein der Gemeinde 
darstellt (nur der Skiklub Schwyz hat noch mehr Mit-
glieder. 

Kategorie Netto-Masse in m 

(Minimum in Klammern) 

Masse inkl. 
Sicherheits-
abstände 

oberste zwei Spielklas-
sen 

105x68 111 x 74 

Jun. A bis C und  
Aktive bis 1. Liga 

100x64 (min. 
90x59) 

106 x 70 

9er-Fussball 
(Jun. D, 11-12 J.) 

68x50  (min. 
57x41) 

 

7er-Fussball (Jun. D, 
11-12 J. und Jun. E, 9-
10 J.) 

53x34  (min. 
41x25)  

5er-Fussball (Jun. F/G, 
7-8 J. und jünger) 

35x25 (min. 30x20)  
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8.7.4.  FUSSBALLTRAININGS IN DER 

GEMEINDE SCHWYZ HEUTE  

Der wichtigsten Vereine im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Freianlagen sind der SC Schwyz (SCS) und 
der FC Ibach (FCI).  

Der SCS nutzt die Anlagen Wintersried und Mühlematt 
(Tschaibrunnen bezügl. Training nicht aufgeführt, weil 
nur für Heimspiele belegt).77 

Der SCS stellt 17 Equipen: 78 

▪ 6 Aktiv-Mannschaften (1. Liga Frauen/3. Liga 

Männer bis Senioren 30+)  

▪ 11 Nachwuchsteams (Junioren B-F) 

 

Der FCI nutzt die Anlagen Wintersried, Grabachern und 
Gerbihof, wobei auf Letzterem die Heimspiele ausgetra-
gen werden.79 

Der FCI stellt 22 Equipen: 80 

▪ 8 Aktiv-Mannschaften (2. Liga Interregional bis Se-

nioren 50+)  

▪ 14 Nachwuchsteams (Junioren A-F) 

 

Die Bedürfnisse des organisierten Fussballs lassen sich 
aus dem aktuellen Bestand an Mannschaften und Trai-
nings ableiten und sind nachfolgend tabellarisch darge-
stellt.  

Tabelle 27: SCS und FCI, Jun. D-E 81, 82 

 

 

 

 

77 Trainingsplan SC Schwyz, Saison 2017/2018. 
78 Website IFV, Stand 3. Juni 2018. 
79 Trainingsplan FC Ibach, Saison 2017/2018. 
80 Website IFV, Stand 3. Juni 2018. 

81 Trainingspläne SCS und FCI, Saison 2017/2018. 

Tabelle 28: SCS und FCI, Teams auf Normfeld 84, 85 

Wöchentlich finden in der Gemeinde Schwyz also ins-
gesamt 72 Trainings statt. Als durchschnittliche Dauer 
werden je 90 Minuten angenommen. 

Fazit 8.1 

Der Nutzungsbedarf für Trainings gemäss Belegungs-
plan der Gemeinde Schwyz beträgt heute, unbesehen 
der Spielfeldgrösse, insgesamt 108 Std pro Woche. 

 

 

Für die Trainings stehen neben den normierten Spielfel-
dern Wintersried (3), Gerbihof Ibach (2), und Graba-
chern Ingenbohl (1) grundsätzlich auch die nicht nor-
mierten Spielfelder zur Verfügung. 

Diese Ausweichmöglichkeiten sind vielfältig: 

▪ Rasenspielfeld Mühlematt (Victorinox), welches 

vom SCS genutzt wird  

▪ Rasenspielfeld Grabachern Ingenbohl (Club 77), 

welches vom FCI genutzt wird.  

Diese Trainingsmöglichkeiten sind für die Vereine nicht 
ideal (Organisation, Material, fehlende Garderoben), 
aber zumutbar. 

▪ Tschaibrunnen 

Auf dem Sportplatz Tschaibrunnen wird aktuell nicht 
trainiert, weil offenbar der ungenügende Bodenaufbau 
nur das Bestreiten der SCS-Wettspiele erlaubt. 

▪ Erlen 

Zudem wäre auch die Anlage Erlen Ibach nutzbar. Seit 
dieser Saison wird dort jedoch nicht mehr trainiert 
(Pachtvertrag FCI abgelaufen). Auch hier fehlen aller-
dings die notwendigen Nebenräume. 

82 Website IFV, Stand 3. Juni 2018. 
83 SG: A, C bei FCI und B, D bei SCI eingerechnet. 
84 Trainingspläne SCS und FCI, Saison 2017/2018. 
85 Website IFV, Stand 3. Juni 2018. 

KIFU-Stufe  Anzahl 
Teams 
SCS 

Anzahl 
Teams 
FCI 

Trainings pro 
Woche insgesamt 

Jun. F (bis 8 J.), 5er-
Fussball 

2 2 1 + 3 = 4 

Jun. E (9+10 J.), 
7ner-Fussball 

3 4 6 + 8 = 14 

Jun. D (11+12 J.), 
9er-Fussball 

3 2 6 + 4 = 10 

Total auf kleine-
ren Spielfeldern  

8 8 28 

Aktive ohne KIFU-
Stufe 

Anzahl 
Teams 
SCS 

Anzahl83 
Teams 
FCI 

Trainings pro 
Woche insgesamt 

Jun. A-C 3 5 8 + 13 = 21 

Aktive 5 4 10 + 8 = 18 

Senioren 

30+/40+/50+ 
1 4 1 + 4 = 5 

Total auf Normspiel-
feldern 

9 14 44 
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Weitere Ausweichmöglichkeiten, insbesondere für Trai-
nings im Kinderfussball, bestehen bei den Rasenspielfel-
dern der Schulanlagen: 

▪ Kantonsschule (Kollegi) 

▪ Krummfeld Seewen  

▪ Christophorus Ibach. 

Weil die Garderoben der nebenliegenden Sporthallen 
ausgelastet sind, fehlen in der Regel Umkleidemöglich-
keiten.  
Möglichkeiten für die Lagerung von Sportmaterial wä-
ren zu prüfen. 

 

 

8.8.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG NACH RICHTWER-
TEN 

Unter Einbezug der Sportentwicklung der letzten 
40 Jahre lassen sich die Flächenrichtwerte 1974 in 
beschränktem Umfang auch heute noch für eine 
grobe Abschätzung verwenden. Sie verlangen für 

▪ Schulturnanlagen: 1.5 m2/Einw. bei jeder Schule 

▪ Leichtathletik-Anlagen und Rasenspiel-felder: 2.5 

m2/Einw. und eine 400 m-Rundbahn ab 10'000 

Einwohner. 

Für die Schulsportanlagen im Freien und die Leicht-
athletikanlagen können die Flächen-Richtwerte auch 
heute noch als Orientierungs-grösse angewendet 
werden, da sich die entsprechenden Ansprüche nicht 
grundsätzlich verändert haben. 400m-Rundbahnen 
werden heute allerdings auf Grund des veränderten 
Bedarfs meist nur noch als regionale Anlagen er-
stellt. 

Bei einer prognostizierten Bevölkerungszahl für 
2033 von 17'500 und dem Richtwert von 
4 m2/Einw. für Fussball, Leichtathletik und Schultur-
nen beträgt die erforderliche Fläche 70‘000 m2.  

Mit insgesamt 75’115.5 m2 (vgl. Tabelle in Kap.8.4) 
wird die benötigte Fläche bereits heute leicht über-
troffen. In dieser Berechnung nicht eingerechnet 
sind zudem die Anlageteile für Leichtathletik mit 
Rundbahn und Laufstrecken. 

Der Vergleich erlaubt die Aussage, dass die Fläche 
der dem Schulsport und der Leichtathletik dienen-
den Aussenanlagen (Spielwiesen, Allwetter-plätze, 
Leichtathletik-Anlagen) in der Gemeinde Schwyz 
ausreichend ist. 

Beim Rasensport, insbesondere wegen des Fussball-
Booms, können die Richtwerte von 1974 heute 
nicht mehr beigezogen werden. Sie müssten deutlich 
übertroffen werden, wenn das Angebot mit der 
Sportentwicklung Schritt halten soll. 

Fazit 8.2 

Anhand der Flächenrichtwerte scheint die Gesamtflä-
che des Freianlagen-Angebots ausreichend zu sein. 
Voraussetzung ist, dass die Flächen wirklich belas-
tungsfähig und gut unterhalten sowie uneinge-
schränkt dem vorgesehenen Verwendungszweck zu-
stehen. 

Für eine schlüssige Beurteilung bezüglich Rasenspiel-
felder müssen angesichts der Entwicklung im Fuss-
ball zusätzliche Beurteilungsmethoden verwendet 
werden (vgl. nachfolgende Kapitel). 
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8.9.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG NACH BELAS-
TUNGSFÄHIGKEIT 

8.9.1.  EINLEITUNG UND METHODE  

Ausschlaggebend für den Flächenbedarf bei den Frei-
anlagen ist die Belastungsfähigkeit des Bodenbelags, 
d.h. die Nutzungsstunden, welche zulässig sind, 
ohne dass der Boden Schaden nimmt. 

Einzubeziehen sind – neben dem Naturrasen – auch 
hoch belastbare Beläge wie Kunstrasen, Kunststoff, 
Sand, Mergel und Asphalt. Diese Allwetterplätze ha-
ben keine eigentlichen Belastungsgrenzen.  

Die Grenzen für deren Nutzung setzen in der Regel 

▪ die Aktiven selbst, welche nicht zu jeder Tages-

zeit und nicht bei jeder Witterung im Freien 

Sport treiben können bzw. wollen 

▪ allfällige Beeinträchtigungen der Anwohner-

schaft z.B. wegen Flutlicht, Verkehr, Lärm 

▪ die notwendige Zeit für den Unterhalt.  

Richtwerte bestehen lediglich betr. Licht und Lärm86. 

Belastungsgrenzen kennt insbesondere der Naturra-
sen. Dieses Thema wird in den folgenden Kapiteln 
vertieft behandelt. Deshalb muss der Bedarf in Ab-
hängigkeit zur Anzahl Teams in den Rasensportarten 
(insbesondere Fussball) und deren Trainings- und 
Spielhäufigkeit berechnet werden.  

Damit präzisere Aussagen gemacht werden können, 
müssen die effektiven Belegungszeiten und -bedürf-
nisse genauer analysiert werden. Unter diesen Vo-
raussetzungen können konkrete Aussagen zum Be-
darf an Naturrasen-Spielfeldern gemacht werden. 

Dafür sind 2 Methoden zweckmässig: 

▪ Belastungs-Abschätzung über die Nutzungsstun-

den pro Woche. 

▪ Belastungs-Abschätzung über die Nutzungsstun-

den pro Jahr. 

▪  

Eine offizielle Empfehlung gibt es lediglich bei den 
Nutzungsstunden pro Woche für Rasensportfelder: 
pro Feld 12-18 Std. wöchentliche Nutzungsdauer 
(BASPO-Empfehlung 00187). 

 

 

 

 

 

86 Lärm von Sportanlagen, Bundesamt für Umwelt (BAFU), 

2013. 

Alle anderen in der Analyse verwendeten Richtwerte 
basieren auf Studien und Publikationen sowie auf Er-
fahrungen der Fachleute, welche sich regelmässig in 
der Schweiz austauschen. Unter ihnen gilt eine Be-
lastungsdauer von 23 Std./Wo. für Naturrasen als 
problemlos. 

Voraussetzungen sind allerdings: 

▪ normgerechter Bodenaufbau (Baugrund, Rasen-

tragschicht, Drainage) 

▪ professionelle Pflege und Unterhalt 

▪ keine Übernutzung vor der Wachstumsphase 

der Gräser 

▪ Durchsetzung von Platzsperrungen nach länge-

ren Regenperioden. 

Vergleich mit Kunstrasen 

Der Kunstrasen kennt theoretisch keine Belastungs-
grenzen. Die Belastungsgrenze wird hier durch die 
Tagesstruktur der Aktiven (Nutzer) gesetzt. Die po-
tenzielle Nutzungsdauer im Amateurbereich wird 
wie folgt abgeschätzt: 

▪ Wochentags kann der Kunstrasen jeweils 

abends von 17.30-22.00 Uhr (22.5h) und am 

Mittwochnachmittag (3.5h) genutzt werden. 

▪ An Wochenenden wird der Kunstrasen ganztags 

genutzt, was bei guter Auslastung und abzüglich 

der Trainingspausen (Sommer und Winter) ei-

nem Durchschnitt von maximal 12 Stunden ent-

spricht. 

Dies ergibt eine wöchentliche Nutzungsdauer eines 
Kunstrasens von 38 Stunden pro Woche im Ama-
teurbereich.  

Bei einer Nutzung tagsüber an sämtlichen Wochen-
tagen (9-12, 14-17.30), wie es z.B. in Kurs- und 
Sportzentren, im professionellen Fussball, bei Fuss-
ballstützpunkten mit Talentklassen oder Schulen und 
Hochschulen mit Sportunterricht der Fall ist, kann 
sich die Nutzungsdauer eines Kunstrasens auf rund 
63 Stunden pro Woche erhöhen. 
Bei einer solchen Belegungsdichte ist der Kunstrasen 
eine gute Investition. 

8.9.2.  GRENZEN DER METHODEN:  

Aus den Belastungsgrenzen der Plätze lassen sich un-
ter durchdachten Annahmen wohl grundsätzliche 
Aussagen zum Bedarf machen, der effektive Zustand 
der Plätze und Belastungsspitzen sind in diesen Ab-
schätzungen jedoch nicht berücksichtigt. 

Konkrete Aussagen zu den einzelnen Spielfeldern 
würden regelmässige Beobachtungen und Beurtei-
lungen vor Ort voraussetzen.

87 Bundesamt für Sport (2002), Empfehlung 001, Richtpla-

nung, S. 15. 
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8.9.3.  BELASTUNGSABSCHÄTZUNG ÜBER NUTZUNGSSTUNDEN PRO WOCHE  

Train ingsbetr ieb  

Für die Bedarfsabschätzung wurden folgende Annahmen getroffen: 

▪ Für die zukunftsgerichtete Planung (Zeithorizont 2033) wird mit einer Zunahme des Bedarfs um 20% gerech-

net (vgl. Kap. 8.7., Zuwachs Fussball generell von 2% plus regionales Bevölkerungswachstum von 18%)  

▪ Pro Training sind 1.5 Std. eingerechnet (Ein- und Auslaufen könnten auf Nebenanlagen durchgeführt werden). 

▪ Für 30% aller Trainings ab Junioren C bis 1. Mannschaft inkl. Senioren steht ein ganzes Spielfeld zur Verfü-

gung – eine Annahme, die den Vereinen im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden entgegenkommt. 

In der Praxis heisst das, dass jedes Team, das 3x/Wo. trainiert, stets 1x/Wo. einen ganzen Platz zur Verfü-

gung hat, was z.B. die Flexibilität für Trainings- und Verschiebungs-Spiele erhöht. Für 70% der Trainings ab 

Junioren C bis 1. Mannschaft inkl. Senioren steht ein halbes Spielfeld zur Verfügung. 

▪ Die Trainings der Junioren G-D finden immer auf der Hälfte eines Normspielfeldes statt.  

▪ Damit auch für heute noch nicht so populäre Sportarten (z.B. Frisbee/Ultimate, Rugby, Baseball) in Zukunft 

Platz auf den Rasenspielfeldern zugeteilt werden könnte, ist eine kleine Reserve einberechnet. 

 

Trainings ab Junioren C bis Aktive Anzahl 
Trainings p.W. 

Bedarf 
in h p.W 

Gewichtung 
Feldgrösse 

Total-Bedarf 
in h/Wo. 

Trainings ganzes Feld (30%) 13.2 20.25 1.0 20.25 

Trainings halbes Feld (70%) 30.8 46.2 0.5 23.1 

Trainings Junioren G-D Anzahl 
Trainings p.W. 

Bedarf 
in h p.W 

Gewichtung  
Feldgrösse 

Total-Bedarf 
in h p. W. 

Trainings halbes Feld (100%) 28 42 0.5 21 

Bedarf Normspielfeld HEUTE für Trainings gemäss Berechnunsmethode 64.35 

Bevölkerungsprognose BV 2016 BV 2033 Wachstum % Total-Bedarf in h p. 
W. 

Erwartetes Wachstum 14’778 17’500 20% 12.9 

Reserve für neuere Sportarten 6  0.5 3 

Wöchentlicher Nutzungsbedarf Trainings Normspielfelder für den Planungshorizont  80.25 

  Tabelle 29: Spielfelder für Trainings 
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Spie lbetr ieb   

Für die Bedarfsanalyse ist der Spielbetrieb deshalb von Bedeutung, weil bestimmte Spielfeldgrössen zwingend erforder-
lich sind (vgl. Kap. 8.7.2). Die Homologierung der zulässigen Felder erfolgt durch den Regionalverband. 

Für die Bedarfsabschätzung wurden folgende Annahmen getroffen: 

▪ Für die zukunftsgerichtete Planung (Zeithorizont 2033) wird mit einer Zunahme des Bedarfs um 20% gerech-

net (vgl. Kap. 8.7.) 

▪ Pro Mannschaft findet alle 2 Wochen 1 Heimspiel statt (= 0.5 pro Woche) 

▪ Für Heimspiele ab Junioren C bis 1. Mannschaft inkl. Senioren wird ein ganzes Normfeld genutzt.  

Pro Spiel sind 2.5 Std. eingerechnet (Ein- und Auslaufen können auf Nebenanlagen durchgeführt werden). 

▪ Für Heimspiele von Junioren D bis E wird ein halbes Normfeld berechnet; dass Jun. D 9er- und 7-ner-Fssball 

spielen können, ist nicht gesondert berücksichtigt. Pro Spiel sind 2 Std. eingerechnet (Ein- und Auslaufen kön-

nen auf Nebenanlagen durchgeführt werden). 

▪ Junioren F bis G spielen in Turnierform, als Berechnungsgrundlage gilt: auf einem Viertel eines Normfeldes. 

▪ Für Trainingsspiele und Turniere ist eine Reserve von 20% eingerechnet. 

Spiele Jun. A bis C und Aktive bis 1. Liga Anzahl 

Teams 

Anzahl 

Heimspiele/Wo 

Bedarf 

in h 

Gewich-
tung Feld-

grösse 

Total Bedarf in h/Wo. 

Ganzes Normfeld 106x70 m 

(inkl. Sicherheitsabstände) 

23 11.5 2.5 1.0 28.75 

Spiele Junioren D bis E Anzahl 

Teams 

Anzahl 

Heimspiele/Wo 

Bedarf 

in h 

Gewich-
tung Feld-

grösse 

Total Bedarf in h 

Halbes Normfeld 14 7 2.0 0.5 7 

Spiele Junioren F bis G Anzahl 

Teams 

Anzahl 

Turniere/Wo88 

Bedarf 

in h 

Gewich-
tung Feld-

grösse 

Total Bedarf in h 

Viertel Normfeld 4 1 4 0.25 1 

Reserve für Trainingsspiele und Turniere 20% 36.75 x 0.2  7.35 

Bedarf Normspielfeld HEUTE für Spiele und Turniere gemäss Berechnunsmethode 44.1 

Bevölkerungsprognose 2016 2033 in % Total Bedarf in h 

Erwartetes Wachstum 20% bis 2033  14’778 17’500 20% 7.35 

Für Trainingsspiele und Turniere 20% von Zuwachs 1.47 

Reserve Spielbetrieb neue Sportarten   
1.75 

 

88 Erfahrungswert: jedes Team hat durchschnittlich 1x/Monat ein Heimturnier. 
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Wöchentlicher Nutzungsbedarf Normspielfelder Spielbetrieb für den Planungshorizont 54.2 

  Tabelle 30: Spielfelder für Spielbetrieb 

 

Zusammengefasst: 

▪ Die heute in Schwyz bestehenden Teams benö-

tigen Platz für insgesamt rund 108 Nutzungs-

stunden (64.35+44.1 = 108.45) pro Woche auf 

Normspielfeldern.  

Mit 5 Naturrasen-Normspielfeldern89 (Belas-

tungsgrenze 23 Std./W.) und einem Kunstrasen 

(Belastungsgrenze 38 Std./W.) sind die Belas-
tungsgrenzen nicht erreicht: 108-38 = 70:5 = je 

14 Std./Wo. für die Naturrasen. 
 

Bei dieser Abschätzung sind das Hauptfeld Win-

tersried, welches bei LA-Veranstaltungen nicht 

benützt werden kann, und Grabachern (ungenü-

gend betr. Erreichbarkeit und Bodenaufbau) voll 

einberechnet, andererseits ist Tschaibrunnen gar 

nicht berücksichtigt. 

Da es sich um eine Abschätzung handelt, sei 

diese Vereinfachung erlaubt. 

 

▪ Bis ins Jahr 2033 braucht es normierte Rasen-

spielfelder für rund 134 Nutzungsstunden 

(80.25+54.2 = 134.45). Abzüglich 38 Auslas-

tungsstunden des Kunstrasens ergibt dies einen 

Bedarf von 96 Std. oder gut 4 normierten Na-
turrasen-Spielfeldern (96:23 = 4.17). 

 

▪ Die Abschätzung mit dieser Methode ist theore-

tisch. In der Praxis besteht in Schwyz eine ganze 

Reihe von zusätzlichen Naturrasenfeldern unter 
der Normgrösse, welche sich für Trainings und 

auch die Spiele und Turniere im Kinderfussball 

durchaus eignen. 

 

▪ Beim Kunstrasenspielfeld ist mit einer Vollauslas-

tung gerechnet. Das macht angesichts der Kos-

ten eines Kunstrasens auch Sinn, auch wenn bei 

warmem Wetter viele lieber auf einem Naturra-

sen spielen.

 

89 Wintersried 2x, Gerbihof 2x, Grabachern. 

 

Fazit 8.3 

Im Planungshorizont 2033 ist anhand der Belas-
tungsabschätzung über Nutzungsstunden pro Wo-
che die Gesamtfläche der Normspielfelder immer 
noch ausreichend.  

Rechnen wir das Hauptfeld Wintersried und Graba-
chern nur „halb“ an, so wird es knapp. 

Zudem müssen die Voraussetzungen für eine Belas-
tungsdauer von 23 Std./Wo. für Naturrasen (vgl. 
Kap. 8.9.1) beachtet werden. 

Wenn die Belastungsgrenze tiefer liegt, so können 
die Ausweichmöglichkeiten auf Spielfelder unter der 
Normgrösse, welche in Schwyz zahlreich vorhanden 
sind, einbezogen werden: Kantonsschule, Krumm-
feld, Christophorus, Erlen, Mühlematt und in Zu-
kunft die neue Schulanlage Seewenfeld.  
Bei der Berechnung wurde davon kein Gebrauch ge-
macht. 
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8.9.4.  BELASTUNGSABSCHÄTZUNG ÜBER NUTZUNGSSTUNDEN PRO JAHR  

Wertvolle Aufschlüsse für eine Belastungsabschätzung ergeben sich auch über die Nutzungsstunden pro Jahr 
(2. Methode): Auf einem mit fachgerechtem Bodenaufbau erstellten Naturrasenfeld kann bis zu 900 Std./Jahr ge-
spielt werden.90  

In der Praxis liegt die Grenze meist etwas tiefer. Oft sind die Plätze bereits bei 600-700 Stunden/Jahr an ihrer na-
türlichen Belastungsgrenze. Für nachstehende Berechnung wird, auch angesichts des in Schwyz doch etwas rauhe-
ren Klimas als im Mittelland, von 620 Std. ausgegangen. 

Angesicht der üblichen Meisterschaftsdaten bzw. Platzsperrungen in den Kalenderwochen 27 bis 31 sowie 46 bis 
12 werden die Naturrasenplätze nur während 28 Wochen im Jahr genutzt (Annahme). 

Für die nachstehende Berechnung wurde das Hauptfeld Wintersried, welches bei LA-Veranstaltungen nicht benützt 
werden kann, und Grabachern (ungenügend betr. Erreichbarkeit und Bodenaufbau) nun nur noch zur Hälfte einbe-
rechnet, zudem ist Tschaibrunnen nicht berücksichtigt. Das macht den Vergleich mit der ersten Methode (Kap. 
8.9.3), bei welcher mit 5 normierten Naturrasenfeldern gerechnet wurde, interessant. 

Aktueller wöchentlicher Nutzungsbedarf   108 Stunden 

Anzahl Nutzungs-Wochen   28  

Total jährlicher Nutzungsbedarf heute 
 

3’024 Stunden 

Vorhandene normierte Naturrasen-Spielfelder (ohne Tschaibrunnen, Win-
tersried Hauptspielfeld und Grabachern nur zur Hälfe einberechnet)  

4 x 620 = 2’480 

es fehlen 544 

Potenzial normiertes Kunstrasenfeld (Annahme: 45 Wo./J. à 
38 Nutz.std.) 

1 45x38 = 1’710 

   Tabelle 31: Belastung pro Jahr heute 

Interpretation: 
Diese Berechnungsmethode zeigt, dass der bestehende Kunstrasen unverzichtbar ist. Er kann die „fehlenden“ 544 
Nutzungsstunden problemlos aufnehmen und ist Ausweichplatz für Spiele, welche bei schlechten Witterungs- und 
Platzverhältnissen verschoben werden müssten. Zudem ist er natürlich auch ausserhalb der oben definierten „Sai-
son“ bespielbar. 

Wöchentlicher Nutzungsbedarf 2033  134 Stunden 

Anzahl Wochen   28 Wochen 

Total jährlicher Nutzungsbedarf 2033 

Abzüglich vorhandenes Kunstrasenfeld mit 38 Nutz.std./Wo. wäh-
rend 28 Wo. 

134 x 28 3’752 

-1’064 

Stunden 

Stunden 

Bedarf an jährlichen Nutzungsstunden Naturrasen-Normfelder  2’688  

Bedarf an normierten Rasenspielfeldern Naturrasen 2‘688:620= 4.33  abgerundet 4 Spielfelder 

   Tabelle 32: Belastung pro Jahr im Planungshorizont  

 

90 Hardman E.& Gerber G.(2004): Kosten-/Nutzungsvergleich Naturrasen/Kunstrasen. Abschlussarbeit Nachdiplomkurs Sportanlagen-

bau. 
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Voraussetzungen: 
Bei der Belastungsabschätzung für Naturrasen wird 

davon ausgegangen, dass die Voraussetzungen ge-

mäss Kap. 8.9.1 erfüllt sind: Normgerechter Boden-

aufbau (Baugrund, Rasentragschicht, Drainage), pro-

fessionelle Pflege und Unterhalt, keine Übernutzung 

vor der Wachstumsphase der Gräser, Durchsetzung 

von Platzsperrungen nach längeren Regenperioden. 

 

Fazit 8.4 

Die Belastungsabschätzung über die Nutzungsstun-

den pro Jahr zeigt, dass die Gesamtfläche an Rasen-

spielfeldern heute ausreichend ist. 

Im Planungshorizont wird es knapp, wenn – wie hier 

– das Hauptfeld Wintersried und Grabachern nicht 

nur zur Hälfte angerechnet werden.  

Da wird es zwingend sein, die bestehenden Aus-

weichmöglichkeiten einzubeziehen, damit die Natur-

rasen-Normspielfelder nicht übernutzt werden.  

Die Alternative wäre die Umwandlung eines Natur-

rasen-Normfeldes in einen Kunstrasen. Die Diskus-

sion dazu folgt. 

 

8.9.5.  UNTERSCHIEDLICHE BELAST-

BARKEIT NACH JAHRESZEITEN  

Nach der ganzen „Rechnerei“ ist ein wichtiger As-

pekt zu ergänzen: Die Problematik bei den Fussball-

plätzen liegt oft nicht nur bei der Belegungsdichte 

oder der Jahresbelastung insgesamt, sondern beim 

Zeitpunkt, zu dem der Bedarf anfällt.  

Erfahrungsgemäss und witterungsabhängig beträgt 

die Belastungsfähigkeit der Naturrasen 

▪ im März und November oft nur etwa 50% des 

Maximums, also rund 12 Std./Wo. 

▪ Im April und Oktober kann mit etwa 75% des 

Maximums gerechnet werden, was rund 

18 Std./Wo. entspricht. 

Fussballvereine möchten jedoch bereits im Februar 

mit dem Training im Freien beginnen und im März 

die ersten (Trainings-)Spiele bestreiten. Dann sind 

die Spielfelder oft zu nass und – vor dem Beginn der 

Wachstumsphase der Gräser – die Belastungen zu 

hoch. Zudem bereitet die Durchsetzung von Platz-

sperrungen nach Regenperioden angesichts dichter 

Spiel- und Trainingspläne grosse Mühe.  

Im Juni/Juli, wenn die Belastbarkeit der Rasenspiel-

felder hoch wäre, machen viele Teams mehrere Wo-

chen Pause. 

 

 
Abb. 7: Belastbarkeit im Jahresverlauf schematisch 

Belastbarkeit nach Monaten

Erlaubte Belastbarkeit Gewünschte Belastbarkeit
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8.10.  BEURTEILUNG QUANTI-
TATIV 

Werden Bestand, Belegung und Belastung miteinan-

der verglichen, so kann folgende Aussage gemacht 

werden: 

Die verschiedenen Methoden, welche zur Beurtei-

lung des Rasensport-Angebots in der Gemeinde 

Schwyz angewendet wurden, zeigen auf, dass die 

heutige und zukünftigen Anforderungen der Rasen-

sport-, insbesondere der Fussball-Vereine rein quanti-

tativ mit den vorhandenen Naturrasen- und Kunstra-

senfeldern befriedigt werden könnten. 

Dies vor allem angesichts der Tatsache, dass jeweils 

nur mit dem Kunstrasenspielfeld im Wintersried und 

den 5 Naturrasen Gerbihof (2x), Wintersried (2x) 

und Grabachern gerechnet wurde (bei der 2. Me-

thode nur mit 4).  

Das beachtliche Potenzial der Rasenspielfelder unter 

den Normgrössen (Tschaibrunnen, Kollegi, Erlen, 

Mühlematt, Krummfeld, Christophorus) wurde gar 

nicht einbezogen. 

Fazit 8.5 

Eigentlich hat es in Schwyz heute und für die Zu-

kunft eine ausreichende Anzahl Rasenspielfelder. 

Wenn sie so ausgelastet werden sollen, wie dies bei 

der Berechnung vorausgesetzt wurde und/oder eine 

ganzjährige Nutzung gewährleistet werden soll, so 

sind Massnahmen notwendig. Die verschiedenen 

Möglichkeiten werden nachfolgend dargelegt. 

 

 

91 Zum Unterhalt gehören: mähen, düngen, allenfalls Pflan-
zenschutz, sanden und abschleppen, aerifizieren und vertiku-
tieren, Tiefenlockerung, Bewässerung, Nachsaat 
im Herbst Laub entfernen. 

8.11.  BEURTEILUNG QUALITA-
TIV 

In der qualitativen Betrachtung und im Planungshori-
zont wird die Analyse komplex. 

Die Voraussetzung für eine optimale Auslastung und in-
tensive Nutzung sind bei verschiedenen heutigen Spiel-
feldern nicht gegeben. 

Wichtigste Einschränkungen sind: 

▪ Der Bodenaufbau der Naturrasenspielfelder lässt 

keine optimale Auslastung zu, weil er meistens 

nicht normgerecht (DIN-Normen) ist und Drai-

nagen teilweise fehlen oder nicht mehr funktio-

nieren. 

▪ Der Unterhalt91 wird nicht überall umfassend 

ausgeführt, u.a. weil die finanziellen und perso-

nellen Mittel dazu fehlen. 

▪ Eine automatische Bewässerung ist nur beim 

Kunstrasenspielfeld vorhanden. 

▪ Wichtige Anlagen wie Wintersried und Graba-

chern sind noch) nicht mit dem öffentlichen 

Verkehr erschlossen, was gerade für die vielen 

Kinder in den Fussballklubs zwingende Voraus-

setzung wäre92. 

▪ Die Anlagen Erlen, Grabachern und Mühlematt 

verfègen nicht über die eigentlich notwendigen 

Nebenräume (sanitäre Anlagen, Garderoben, 

Duschen und Materialräumen). 

▪ Die Nutzungspotenziale bei den Schulanlagen 

kénnen nur beschränkt aktiviert werden, weil 

die Garderoben durch die Hallennutzer weitge-

hend ausgelastet sind. 

▪ Das Rasenspielfeld innerhalb der LA-Rundbahn 

kann nur beschränkt ausgelastet werden (10-12 

Wettkämpfe an WE/J., Training nebeneinander 

ist hingegen weitgehend unproblematisch). 

▪ Eine bessere Verteilung von Trainings und Wett-

spielen auf die verschiedenen Rasenspielfelder 

ist von den Fussballvereinen möglicherweise gar 

nicht erwünscht, weil dies ihren organisatori-

schen Aufwand erhöht und allenfalls Einnahmen 

(Gastronomie, Banden-werbung) verlorengehen. 

▪ Die Rasenspielfelder bei den Schulanlagen kön-

nen nur beschränkt für Vereinstrainings genutzt 

werden, weil freie Nutzungszeiten für den nicht-

organisierten Sport wichtig sind. 

 

92 Gemäss Befragung fahren insgesamt 74% der Vereinsmit-

glieder mit dem Auto zum Training (alleine oder in Gruppen). 
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8.11.1.  BODENAUFBAU 

Verlässlich Grundlagen zum Bodenaufbau der Rasen-

spielfelder liegen nicht vor. Gemäss den Aussagen 

der Anlageverantwortlichen und der Fachleute, wel-

che die Besichtigungen begleiteten, sind die Mehr-

zahl der Böden nicht nach den geltenden Normen 

aufgebaut (Baugrund, Rasentragschicht).  

Der Untergrund ist, abhängig von der Lage, unter-

schiedlich geeignet. Nur selten kann jedoch der ge-

wachsene, natürliche Boden einfach so verwendet 

werden.  

Genauere Aufschlüsse setzen Baugrund-untersuchun-

gen voraus, auf welche bewusst verzichtet wurde 

(vgl. Kap. 8.2). 

8.11.2.  UNTERHALTSKOSTEN UND BEI-

TRÄGE 

Der Erfahrungswert für den Unterhalt eines Naturra-

senspielfeldes beträgt CHF 55‘000.00 pro Platz oder 

rund CHF 7.35 /m2).93  

Die Unterstützungsbeiträge94, welche die Betreiber 

erhalten, reichen nicht aus, den Unterhalt bedarfsge-

recht vorzunehmen:  

▪ Der Unterhaltsbeitrag an die Stiftung „Schwy-

zer-Sport“ für die Anlage Wintersried (Fr. 7.- pro 

Einwohner) beträgt CHF 115‘000.- p.a. Die Bei-

träge der Nachbargemeinden sind bescheiden. 

Allein für die beiden Rasenspielfelder wären 

jàhrlich rund CHF 110‘000.- notwendig, für das 

Kunstrasenfeld nochmals zwischen CHF 20-

30‘000.- (abhängig von System und Granu-

lattyp). 

▪ Für die beiden Anlagen Tschaibrunnen und 

Mühlematt stehen lediglich CHF 30‘000.- p.a. 

zur Verfügung (verrechneter Personalaufwand 

Rasenmähen und Unterhalt an den SC Schwyz). 

▪ Dem FC Ibach werden CHF 40'000.- p.a. für die 

Anlagen Gerbihof und Grabachern vergütet 

(„Beiträge an allgemeine sportliche Zwecke“), 

für 3 Plätze wären wesentlich mehr Mittel not-

wendig. 

 

93 Aus „Konzept Freianlagen und Sporthallen“ der Gemeinde 

Steffisburg, Strupler Sport Consulting zusammen mit Hofmann 

Landschaftsarchitektur, Bern, 2014. 

8.11.3.  VERANTWORTUNG UND SPEZIFI -

SCHE FACH-KOMPETENZ UNTER-

HALT  

Die Pflege von Rasenspielfeldern erfordert spezifisches 

Fachwissen („Greenkeeper“), differenziert nach Kunst- 

oder Naturrasen.  

Mit einem Gesamtkonzept für den Unterhalt aller Ra-

senspielfelder (Beispiel Steffisburg) liessen sich der Kauf 

und der Einsatz der Geräte und Maschinen, der Perso-

naleinsatz und der Einkauf von Saatgut und Dünger we-

sentlich effizienter gestalten (Kostenersparnis rund 15-

20%). 

In der Gemeinde Schwyz sind ganz unterschiedliche 

Personen für den Unterhalt zuständig.  

▪ Bei den Schulen unterstützt die Abteilung Tief-

bau (Werkgruppe Grünunterhalt) die Hauswart-

schaften. 

▪ Im Wintersried ist der Betriebsleiter verantwort-

lich. 

▪ Im Gerbihof und im Grabachern ist es ein Ver-

einsverantwortlicher des FCI – dass sich mit Urs 

Hardegger der fachkompetente Sachbearbeiter 

Liegenschaften zur Verfügung stellt, ist ein abso-

luter Glücksfall und wohl keine langfristig tra-

gende Lösung.  

▪ Tschaibrunnen und Mühlematt werden ebenfalls 

durch die Werkgruppe Grünunterhalt gepflegt, 

der SCS besorgt lediglich das Markieren der 

Spielfelder und den Unterhalt der mobilen Ein-

richtungen. 

▪ Badi-Rasen und Erlen werden von der Gemeinde 

(Werkgruppe Grünunterhalt) alleine unterhalten. 

▪ In der Mangelegg besorgen Private den Unter-

halt. 

Die Abteilung Liegenschaften bestellt die Arbeiten, die 

Abteilung Tiefbau führt sie mit ihrer Werkgruppe aus – 

eine zusätzliche Schnittstelle. 

Es ist zu bezweifeln, dass alle Verantwortlichen über 

das Fachwissen verfügen, welches eigentlich notwendig 

wäre. Diese Hypothese sei erlaubt, obwohl sie sich an-

lässlich der Besichtigungen nicht hat nachweisen lassen.

▪ 94 Aus „Budget 2017“, Gemeinde Schwyz. 

▪  
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Fazit 8.6 

Wenn die vorhandenen Rasenspielfelder intensiver aus-

gelastet werden sollen, so sind der Bodenaufbau nach 

vorgängiger Baugrund-untersuchung zu verbessern 

(Teil- oder Gesamtsanierungen) und der Unterhalt mit 

den notwendigen personellen und finanziellen Ressour-

cen fachgerecht zu intensivieren.  

Als Grundlage ist ein Gesamtkonzept zu erstellen, wel-

ches, unbesehen der Besitzverhältnisse, alle Anlagen 

einbezieht.95 

Die Unterhalts-Verantwortlichen sollten sich regelmäs-

sig untereinander austauschen und weiterbilden.  

 

 

95 Für speziell Interessierte: Unterstützung kann ein neues App 

leisten. Siehe www.sportrasen-coaching.at. 

8.11.4.  BEURTEILUNG DER FORDERUNG 

NACH EINEM KUNSTRASEN  

Kunstrasen, wie in der Befragung mehrfach gewünscht, 

kann die Problematik, dass der Bedarf sich zeitlich nicht 

mit dem „Angebot“ der Natur deckt, teilweise lösen. 

Kunstrasen werden jedoch vielerorts nur in den Über-

gangszeiten im Frühling und im Herbst sowie bei Platz-

sperrungen genutzt. Offensichtlich ist dies auch im 

Wintersried der Fall. 

Die Aktiven ziehen in grosser Mehrheit den Naturrasen 

der synthetischen Spielfläche vor. Sobald auf Naturra-

sen gewechselt werden kann und ganz besonders bei 

warmem Sommerwetter, bleiben Kunstrasen dann un-

benützt. Sogar in den modernen Stadien, welche sich 

klimatisch eigentlich nicht für Naturrasen eignen, wird 

grosser technischer Aufwand getrieben, damit auf Na-

turrasen gespielt werden kann. 

Ein weiterer Kunstrasen würde Umfang, Qualität und 

Intensität der Trainings- und Wettspiel-möglichkeiten 

wesentlich verbessern. Durch die Möglichkeit eines 

zweiten nahezu ganzjährigen nutzbaren Normspielfel-

des könnten zudem Hallen entlastet werden. Nur für 

die jüngsten und allenfalls die älteren Fussball-Trainings-

gruppen müssten im Winter weiterhin Hallenkapazitä-

ten zur Verfügung gestellt werden. 

Weil sich die Realisierung eines Kunstrasen-Spielfelds 

nicht mit einem Überschreiten der ganzjährigen Belas-

tungsgrenzen an sich, sondern mit dem Zeitpunkt, zu 

dem der Nutzungsbedarf anfällt, begründen lässt, sind 

Alternativen zu prüfen. Diese müssten im Winterhalb-

jahr zum Zuge kommen, wenn die Belastungsfähigkeit 

der Naturrasen nicht ausreicht. 
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8.11.5.  ALTERNATIVE 1: WINTERFELD  

Ein „Winterfeld“ ist ein Naturrasenspielfeld, welches 

vom Herbst bis in den April, in den witterungs-bedingt 

„schwierigen“ Jahreszeiten, bespielt wird. Es soll die an-

deren Naturrasenplätze entlasten.  

Der Platz wird nötigenfalls vom Schnee geräumt, im 

Frühling für eine Tiefenlockerung und die Ansaat ge-

schlossen und ist schon im Sommer wieder bespielbar.  

Ein guter Bodenaufbau (oberbodenfreie Tragschicht), 

eine Drainage für eine rasche Entwässerung und eine 

Beleuchtung sind zwingend. Schliessungen sind nur 

nach längeren Kälte-perioden notwendig, wenn die 

Oberfläche auftaut und der Untergrund noch gefroren 

ist. 

Diese Lösung macht vor allem dann Sinn, wenn ausrei-

chend Landfläche zur Verfügung steht und  

3-4 Rasenfelder am selben Standort zusammen-gefasst 

werden können. Dies wäre in Wintersried der Fall. 

Die Erstellungskosten bewegen sich in einer Grössen-

ordnung von CHF 500‘000.- 

Alljährlich fallen für die Wiederherstellung im Frühling 

Kosten von ca. CHF 5000.- an.96 

8.11.6.  ALTERNATIVE 2: MOBILER 

KUNSTRASEN 

Damit auch im Winter draussen trainiert werden kann, 

können Kunststoff- oder allenfalls auch Asphaltplätze 

im Winterhalbjahr (Herbst- bis Frühlingsferien) mit ei-

nem mobilen unverfüllten Kunstrasen belegt werden. 

Mit relativ geringem Aufwand lassen sich so Trainings-

möglichkeiten in den Übergangszeiten im November 

sowie Februar/März schaffen.97 Hierfür würde sich der 

Allwetterplatz der Kantonschule eignen, wobei die 

Problematik der Garderoben nicht gelöst wäre. 

Die Beschaffungskosten (für 1 Kunststoffplatz von rund 

44x24 m) belaufen sich auf rund CHF 75‘000.- und die 

Lebensdauer eines solchen Kunstrasens beträgt 20 oder 

mehr Jahre (abhängig von der Nutzungsintensität). 

Fazit 8.7 

Wenn in der Gemeinde Schwyz die Möglichkeiten ge-
schaffen werden sollen, dass die Fussballvereine nahezu 

 

▪ 96 Erfahrungszahlen aus der Stadt Basel. Das Sportamt 

der Stadt Basel hat mit Winterspielfeldern gute Erfahrun-

gen gemacht. 

97 Zur Veranschaulichung empfohlen: Referat auf iaks.ch >> 

Veranstaltungen >> Archive>> 2011 >> Kunstrasenseminar 

24.11.11 >>Vortrag Mobiler Kunstrasen Hardman. 

98 Quelle: Hofmann, Landschaftsarchitekten, Juli 2017: Kos-
tenvergleich Rasensportflächen, Feldgrösse von 7‘500.00 m2; 

ganzjährig im Freien trainieren und spielen können, so 
stehen folgende Varianten zur Diskussion: 

➔Kunstrasen auf dem Trainingsplatz im Gerbihof 

➔Zusätzliches Winterspielfeld im Wintersried 

➔Mobiler Kunstrasen auf dem Allwetterplatz der Kan-
tonsschule. 
 

 

Nachfolgend sind die Vor- und Nachteile dieser Lö-
sungsansätze diskutiert. 

8.11.7.  VOR- UND NACHTEILE DES 

KUNSTRASENS 

Ökonomische:   

Ein neuer Kunstrasen kostet ab OK Rohplanie rund 

CHF 1.3 Mio.98  

Wirtschaftlich wird ein Kunstrasen erst dann konkur-

renzfähig, wenn eine Nutzungsdauer von mindestens 

1300 Stunden pro Jahr erreicht wird.99 

Sofern nicht tagsüber trainiert werden kann – was in 

Schwyz nur bei den Footeco-Teams teilweise der Fall ist 

– kommt ein Kunstrasenfeld nur bei absoluter Vollaus-

lastung durch Abend- und Wochenend-Belegungen auf 

eine jährliche Nutzungsdauer von insgesamt 1700 Std.  

Zum Vergleich: Ein Naturrasen kostet etwa die Hälfte 

eines Kunstrasens und kann – optimal gebaut und in-

tensiv unterhalten – bis maximal 900 Std./Jahr genutzt 

werden. 

Die Unterhaltskosten sind beim unverfüllten Kunstrasen 

am tiefsten (rund CHF 15‘000.-/Jahr), beim verfüllten 

Kunstrasen bei rund CHF 30‘000,-/Jahr und beim Na-

turrasen am höchsten (rund CHF 55‘000.-/Jahr)100. 

 

Nach 10-15 Jahren, abhängig von der Nutzungsintensi-

tät, muss die Kunstrasenoberfläche (ohne Elastik-

schicht) ersetzt werden, weil die Qualität der syntheti-

schen Gräser abnimmt. Die Kosten für die Erneuerung 

betragen heute rund CHF ½ Mio. (inkl. Entsorgung von 

rund CHF 60‘000.-). 

Ein Kunstrasen macht nur dann wirklich Sinn, wenn er 

seiner Belastungsfähigkeit entsprechend möglichst 

ganzjährig genutzt wird. Deshalb sind die notwendigen 

kompletter Aufbau ab OK Rohplanie, Geländeabtrag, Materi-

alabfuhr und Deponiegebühren sind nicht enthalten. 

▪ 99 Hardman E.& Gerber G.(2004): Kosten-/Nutzungsver-
gleich Naturrasen/Kunstrasen. Abschlussarbeit Nachdip-

lomkurs Sportanlagenbau. 

▪ 100 Berechnungsbasis: Vergleichstabelle von A. Hofmann, 

Landschaftsarchitektur, Bern vom April 2014. 
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Geräte für die Schneeräumung (allenfalls nach Bedarf 

auch der Allwetterplätze bei den Schulanlagen) anzu-

schaffen. Der Schnee ist ab Trainingsbeginn der Rasen-

sportvereine (vermutlich jeweils Februar) regelmässig 

zu räumen. 

Ökologische:  
Ökologisch ist ein Naturrasen einem Kunstrasen vorzu-

ziehen. Der Naturrasen ist eine wichtige O2-Quelle (hö-

her als die gleiche Fläche Wald!) und bindet CO2. 

Nachteile sind die Benützung von Dünger und das ma-

schinelle Mähen (je nach Vegetationszeit; jährlich ca. 

40 bis 50 x).  

Der Naturrasen absorbiert die Wärme, währendem ein 

Kunstrasen im Sommer sehr heiss und für die Benützen-

den unangenehm wird (Temperatur-differenzen bis zu 

20°).  

Deshalb muss der Kunstrasen, mindestens die bisher 

üblichen Produkte, im Sommer häufiger bewässert wer-

den.  

Der Naturrasen kennt keine Entsorgungsprobleme.  

Für einen heute üblichen Kunstrasen hingegen werden 

rund 90 Tonnen synthetisches Material (11 Tonnen 

Kunstfasern, 80 Tonnen Granulat) benötigt. Bei der 

Entsorgung ist die Trennung der Materialien anspruchs-

voll, der Rasenteppich kann nur in modernen Öfen ver-

brannt werden; je nach Granulat ist eine Wiederverwer-

tung möglich. 

8.11.8.  STANDORTE FÜR DEN KUNSTRA-

SEN 

Als Standorte für einen allfälligen zweiten Kunstrasen 

kommen die Anlagen Wintersried und Gerbihof in 

Frage: 

Vorteile Wintersried: 

▪ Anliegendes Land gehört der Gemeinde (noch 

nicht eingezont). 

▪ 2 Rasenplätze und ein Kunstrasen bestehen be-

reits. Wenn Kunstrasen und Naturrasen nebenei-

nander verfügbar sind, so erhöht dies die Flexibili-

tät fürs Training und den Spiel- und Turnierbetrieb.  

▪ Ein Grossteil des organisierten Fussballs in der Ge-

meinde Schwyz liesse sich so in einem Rasensport-

zentrum zusammenfassen. Für die Organisation 

der Vereine (insbesondere SCS) hätte dies wesent-

lich Vorteile. 

Nachteile Wintersried: 

▪ Wintersried dient als wichtige, überregionale 

Leichtathletikanlage. Eine gleichzeitige Veranstal-

tungs-Belegung durch Leichtathletik und Fussball 

ist problematisch; die Anlage steht bei Leichtathle-

tikanlässen fèr den Fussball nicht zur Verfügung.  

▪ Ein FC-eigenes Klubhaus fehlt. Eine Verbindung 

von Zuschauen und Konsumieren ist nur bedingt 

möglich. 

Vorteile Gerbihof Ibach: 

▪ Eine funktionierende Infrastruktur mit Garderoben, 

sanitären Anlagen und Gastronomie ist vorhanden. 

▪ Die Anlage umfasst die am stärksten ausgelasteten 

Spielfelder. Ein Kunstrasen auf dem Trainingsfeld 

würde die Nutzungsmöglich-keiten wesentlich er-

höhen. 

Nachteile Gerbihof Ibach: 

▪ Da keine Platzreserven vorhanden sind, müsste ein 

Naturrasen dem Kunstrasen weichen. 

▪ Die Zugänglichkeit wäre vermutlich auf einen einzi-

gen Verein beschränkt. 
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8.12.  ZUSAMMENFASSUNG 
UND HANDLUNGSBE-
DARF 

8.12.1.  FREIANLAGEN BEI DEN SCHU-

LEN 

Die Freianlagen bei den Schulen haben eine grosse Be-

deutung, weil sie verschiedenen Nutzergruppen dienen; 

diese haben unterschiedliche Ansprüche, die es zu be-

rücksichtigen gilt:  

▪ Sportunterricht im Freien und Bewegungsraum für 

die Pausen 

▪ wichtiger wohnraumnaher Bewegungsraum und 

Treffpunkt für die Bevölkerung 

▪ für die Vereine sind die Freianlagen – je nach 

Sportart – Teil ihrer Trainings- und Wettkampfanla-

gen. 

Die Rasenspielfelder könnten von den Fussballvereinen 

teilweise für Trainings, insbesondere im Kinderfussball 

genutzt werden. 

8.12.2.  LEICHTATHLETIK  

Soweit räumlich möglich, stehen bei den Schulanla-

gen die für den Sportunterricht notwendigen Infra-

strukturen zur Verfügung.  

Eine Ausnahme bilden die Aussenanlagen der Schu-

len in Ibach (Christophorus/Muota). 

Für den Wettkampfsport Leichtathletik steht im 

Wintersried eine Anlage mit regionaler Bedeutung 

zur Verfügung, welche alle wesentlichen Ansprüche 

erfüllt und vom Verband homologiert ist.  

Für die Schulen ist das Wintersried ein idealer Ort 

für Sporttage; für Einzelstunden im Sportunterricht 

ist sie in Unterrichtspausen allerdings von keinem 

Gemeinde-Schulhaus her gut erreichbar. Für die älte-

ren SuS der MPS Schwyz ist mit einem Fahrrad die 

An- bzw. Rückfahrt über Nebenstrassen in einer Un-

terrichtspause möglich.  

8.12.3.  RASENSPIELFELDER 

Angesichts der Popularität des Fussballs und dem ho-

hen Anteil Sportaktiver in dieser Sportart kommt den 

Rasenspielfeldern eine besondere Bedeutung zu. 

Die Bedarfsabschätzungen ergeben, dass die Gesamtflä-

che an normierten Rasenspielfeldern auch für den Pla-

nungshorizont eigentlich ausreicht.  

Verschiedene Gründe (Bodenaufbau, Unterhalt, Bewäs-

serung, schlechte Erreichbarkeit/öV-Erschliessung, feh-

lende Nebenräume, Garderoben bei den Schulanlagen 

durch Hallennutzer belegt, Rasenspielfeld innerhalb LA-

Rundbahn) verunmöglichen jedoch eine optimale Aus-

lastung. 

Die Empfehlungen enthalten deshalb eine Reihe von 

Vorschlägen, wie die Anlagen-Potenziale in Zukunft 

besser genutzt werden könnten. 

Im Thema „Freianlagen“ besteht insbesondere bei den 
Rasenspielfeldern Handlungsbedarf. 
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8.13.  EMPFEHLUNGEN 
Vorbemerkung: Die nachstehenden Vorschläge basie-

ren auf einer Gesamtsicht, welche die heutigen Unter-

schiede bezüglich Eigentum und Betriebsverantwortung 

bewusst ausklammert.  

Diese sollen im Rahmen einer Neuorganisation des 

Sports in der Gemeinde Schwyz geklärt werden (vgl. 

Kap. 5.6.2). 

8.13.1.  SCHWERPUNKTE BILDEN 

In der Gemeinde Schwyz sind im Planungshorizont, ne-

ben dem Kunstrasen im Wintersried, mindestens 4 nor-
mierte Rasenspielfelder für den Trainings- und Wett-

spielbetrieb notwendig. Sie werden auf die beiden 

Schwerpunkte Wintersried und Gerbihof verteilt.  

Das Wintersried, unter Berücksichtigung seiner poly-

sportiven Ausrichtung, wird zur „Heimanlage“ des SCS, 

der Gerbihof bleibt diejenige des FCI. 

Alle 4 Spielfelder werden mit einem normgerechten 
Bodenaufbau versehen (Teil- oder Gesamtsanierung, 

Entscheid nach der Entnahme von Bodenproben) und 

fachgerecht gepflegt. Bei beiden Anlagen ist ein zentra-

les Platzmanagement durchgesetzt. 

Zusätzlich sind empfohlen101: 

im Wintersried 

▪ Drainage überprüfen/erneuern, automatische 

Bewässerungen einbauen 

▪ Trainingsplatz: Ballfang für Quernutzung bei 

Platzsanierung 

▪ öV-Erschliessung realisieren 

▪ Kugelstossplatz für Pétanque ausrüsten 

im Gerbihof 

▪ Sanierung / Ersatzneubau alter Garderobenteil 

▪ durchgängige Parkplatzbewirtschaftung einfüh-

ren, Aufteilung der Einnahmen zwischen Ge-

meinde und Verein. 

 

101 Zusätzliche Detailvorschläge in Einzelnen sind in der Ta-

belle in Kap. 8.2 und den Objektblättern enthalten. 

8.13.2.  AUSBAU DER WITTERUNGS-UN-

ABHÄNGIGEN TRAININGSMÖG-

LICHKEITEN UND INFRASTRUK-

TUREN FÜR FUSSBALL 

Damit die Fussballklubs auch im Winterhalbjahr im 

Freien trainieren können, sollen in folgender Priorität 

zur Umsetzung der Empfehlungen Verhandlungen mit 

den Eigentümern bzw. Betreibern aufgenommen wer-

den 

▪ Mobiler Kunstrasen zur Überdeckung des dafür ge-

eigneten Kunststoffplatzes (58x53 m, Flutlicht ver-

fügbar) bei der Kantonsschule.  

Genügend Garderobenkapazität in der Sporthalle 

ist dann verfügbar, wenn nur eine Nutzergruppe 

die Halle in allen 3 Teilen reserviert hat; Kapazitä-

ten sind im Detail zu klären. Ein mobiler Container 

fürs Winterhalbjahr ist zu prüfen. 

▪ Erweiterung des Sportzentrums Wintersried um ein 

zusätzliches Naturrasenspielfeld. Dieses wird als 

„Winterfeld“ (vgl. Kap. 8.11.5) genutzt. 

Auf die Erstellung eines 2. Kunstrasenfeldes wird aus 

ökologischen und ökonomischen Gründen verzichtet. 

8.13.3.  AUSWEICHMÖGLICHKEITEN ER-

GÄNZEN UND NUTZEN  

Das Hauptspielfeld im Wintersried kann nicht vollum-

fänglich als „ganzes“ Spielfeld gerechnet und ausgelas-

tet werden, weil Leichtathletik-veranstaltungen Priorität 

geniessen (keine Ausweichmöglichkeit).  

Deshalb und insbesondere bis alle 4 Normspiel-felder 

im Gerbihof und im Wintersried saniert sind, sollen – 

auch längerfristig – folgende Ausweichspielfelder er-

gänzt, gut unterhalten und entsprechend ihren Belas-

tungsmöglichkeiten genutzt werden: 

Grabachern (Wettkampfmasse und Landreserve für 

Vergrösserung vorhanden):  

mit Nebenanlagen (Geräteraum, minimal eine ge-

deckte Umkleidemöglichkeit) und Bewässerungs-

möglichkeit ergänzen 
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Rasenspielfeld Kantonsschule (57x92 m) nutzen. Gar-

derobenkapazität in der Sporthalle sollte dann verfüg-

bar sein, wenn nur eine Nutzergruppe die Halle in allen 

3 Teilen reserviert hat; Kapazitäten sind im Detail zu 

klären. Ein mobiler Container fürs Umkleiden ist zu prü-

fen (vgl. „mobiler Kunstrasen“). 

Für eine intensivere Nutzung ist eine Flutlichtanlage 

zwingend. 

Zusätzlich: Reinigung Laufbahn (Empfehlung an Kan-

ton) 

Freianlagen Krummfeld:  

Nutzung Rasenplatz (60x25m) für Kinderfussball-

trainings an jenen Abenden, an welchen die Turnver-

eine die Halle nicht belegt haben. 

Zusätzlich:  

▪ Funktionstüchtigkeit der Drainage prüfen und al-

lenfalls durchspülen/sanieren 

▪ Erneuerung Kunststoffbelag inkl. Laufbahn 

▪ Nutzung Freifläche oberhalb Sporthalle klären 

(Stein-/Kugelstossen oder Spielplatz) 

▪ Ballfang bei Allwetterplatz gegen Strasse (Nord-

seite)  

▪ Funktionstüchtigkeit Flutlicht prüfen, nötigen-

falls erneuern 

▪ Rückbau Tribünenstufen bei Rasenplatz. 

Neubau Schulanlagen Seewenfeld: 
Für die im Planungshorizont vorgesehene neue 

Schulanlage Seewenfeld ist u.a. ein Rasenspielfeld 

68x50 m (9er-Fussball) mit normgerechtem Boden-

aufbau sowie Bewässerungs- und Beleuchtungsan-

lage vorzusehen.  

So könnten die Fussballklubs für die Kinder aus See-

wen Trainingsmöglichkeiten in Wohnnähe anbieten. 

Zum gesamten Aussenraum-Programm wird auf die 

kantonalen Vorgaben verwiesen.102 

Freianlagen Schulhaus Christophorus: 
in Zusammenhang mit Machbarkeitsstudie für eine 

neue Sporthalle sind auch Aussenanlagen für Leicht-

athletik und Rasenspiele vorzusehen. Neben der 

Schule würden auch die polysportiven Turnvereine 

gerne gelegentlich Aussenanlagen nutzen. 

Je nach Grösse des Rasenspielfelds (heute 60x50 m) 

kann es an einzelnen Abenden auch für Kinderfuss-

balltrainings belegt werden. 

 

 

102 Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volksschule vom 

1. August 2013, www.sz.ch. 

Für den Allwetterplatz sind zwei attraktive mobile 

Nutzungsvarianten zu prüfen: 

▪ Multisportplatz (mit Banden und integrierten 

Toren, Beispielbild unten) 

▪ Natureisfeld 

 

Bei der fixen Belegung von Aussenanlagen der Schu-

len ist zu beachten, dass diese in der Regel eine 

wichtige Bedeutung als wohnraumnaher Bewegungs-

raum haben. Vereinsbelegungen sind auf die Bedürf-

nisse der lokalen Bevölkerung abzustimmen. 
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8.13.4.  VERZICHT AUF SPORTANLAGEN 

TSCHAIBRUNNEN UND MÜHLE-

MATT 

Die für eine intensivere Nutzung notwendigen Sanie-

rungsmassnahmen machen bei den Anlagen 

Tschaibrunnen und Mèhlebach keinen Sinn, weil keine 

räumlichen Erweiterungsmöglichkeiten vorhanden sind.  

Eine Homologierung im Tschaibrunnen wäre nicht 

mehr möglich. 

Sobald die Spielfelder in den beiden Schwerpunkten 

Wintersried und Gerbihof saniert sind, kann 

Tschaibrunnen aufgehoben und rückgebaut werden. 

Wenn umgezont in Wohnzone, liesse sich die gute 

Lage wirtschaftlich interessant nutzen. 

Da das Nutzungsrecht für das Areal in der Mühlematt 

demnächst ausläuft und kein Ausbaupotenzial für ein 

Spielfeld mit Normgrösse vorhanden ist, kann auf die 

Mühlematt verzichtet werden, sobald die Spielfelder in 

den beiden Schwerpunkten Wintersried und Gerbihof 

saniert sind. 

8.13.5.  MANGELEGG ERHALTEN  

Das kleine Rasenspielfeld in der Mangelegg ist in der 

bisherigen Form als Bewegungsraum für die Anwoh-

nerschaft zu erhalten. 

8.13.6.  UMNUTZUNG ERLEN 

Das Rasenspielfeld dient heute lediglich noch der 

Anwohnerschaft und ist für diese wertvoll.  

Für eine zukünftige Nutzung für den organisierten 

Fussball besteht kein Bedarf. 

Eine Umnutzung, mindestens eines Teils des heuti-

gen Spielfelds, ist zu prüfen. Empfohlen wären: Kin-

der-Spielplatz und/oder Rad-Freiluftpisten, asphal-

tiert und/oder Naturbelag wie sie in den letzten Jah-

ren aufgekommen sind: Pumptrack Schattdorf (Bei-

spielbild 1), Dirtpark (Beispielbild 2). 

 

 

8.13.7.  VERBESSERUNGEN BEI DEN 

AUSSENANLAGEN DER SCHULEN 

Bei den Schul-Aussenanlagen sind empfohlen: 

Bei allen Anlagen:  

Die missbräuchliche Nutzung der Allwetterplätze zum 

Abstellen von Fahrzeugen ist konsequent zu unterbin-

den. Ausschliesslich beim Schulhaus Seerüti ist dies er-

laubt. 

Rickenbach Lehrerseminar: 
Sanierung Kunststoffbeläge 

Lücken: 
▪ Erweiterung Nutzungszeiten, wenn Probleme 

mit Anwohnerschaft gelöst 

▪ Erweiterung Nutzungsmöglichkeiten (Inline) 

durch Sanierung Asphaltbelag. 

Mythen Rickenbach: 
▪ Nutzungsverbesserung und Sicherheit für 

spielende Kinder durch neuen Ballfang gegen 

Nordseite ODER als Alternative: Erstellen eines 

Multisportplatzes mit Banden und integrierten 

Toren und Basketballbrettern 

▪ Sicherstellung Nutzfläche Spielfeld bei Anlässen 

(keine Parkierung). 

MPS Schwyz (Empfehlung an Bezirk). 
Verschmutzte Laufbahn fachgerecht reinigen. 
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8.13.8.  SPORTPLATZPFLEGE KOORDI-

NIEREN UND KOMPETENZEN ER-

WEITERN 

Für den Unterhalt aller Rasenspielfelder wird ein Ge-

samtkonzept erstellt, welches die Synergiepotenziale 

über die unterschiedlichen Besitzverhältnisse hinweg 

aufzeigt. 

Die Zuständigkeiten für den Unterhalt der verschie-

denen Rasenspielfelder ist im Zusammenhang mit 

den Empfehlungen betr. Organisation des Sports in 

der Gemeinde Schwyz (Kap. 5.6) zu überdenken. 

Die Kompetenzen sind zu bündeln.  

Die Verantwortlichen koordinieren gemeinsam 

▪ Ihre Weiterbildung im Rahmen von Angeboten 

der assa, des BASPO, der IAKS und weiterer 

Trägerschaften 

▪ Die Anschaffung und Nutzung von Maschinen 

und Geräten 

▪ Die Beschaffung von Saatgut und Dünger 

▪ Allfällige Aufträge an Dritte 

▪ Allfällige Platzschliessungen wegen Unterhaltsar-

beiten oder schlechter Witterung. 

8.13.9.  ZUSAMMENARBEIT MIT DEN 

FUSSBALLKLUBS VERTIEFEN, 

UNTERSTÜTZUNG DER GE-

MEINDE ÜBERPRÜFEN 

Die Belegung der bestehenden Rasenspielfelder ist 

von der Gemeinde gemeinsam mit den beiden Fuss-

ballklubs zu koordinieren. 

Im Zusammenhang mit den Empfehlungen betr. Or-

ganisation des Sports in der Gemeinde Schwyz (Kap. 

5.6) soll auch erreicht werden, dass die Sportvereine 

in der Gemeinde möglichst Gleichbehandlung ge-

niessen. 

 

Mit dem FC Ibach sind  

▪ eine Erhöhung der Beiträge an den Unterhalt der 

Spielfelder (vgl. Kap. 8.11.2) 

▪ der Ausbau der alten Garderoben 

▪ die Bewirtschaftung der Parkplätze zu regeln.  

Mit dem SC Schwyz und den heutigen bzw. zukünfti-

gen Betreibern des Wintersrieds sind bei Aufgabe des 

Sportplatzes Tschaibrunnen Belegung, Benützung (inkl. 

Kosten) und Mitarbeit beim Unterhalt zu besprechen.  

Die entfallenden Einnahmen aus der heutigen Gastro-

nomie im Tschaibrunnen, könnten allenfalls mit der 

Übernahme der Pacht im Wintersried-Restaurant durch 

den SCS kompensiert werden. 

▪  
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9. SCHWIMMSPORTANLAGEN 

9.1.  BESTAND UND ÜBERSICHT 
Die Informationen stammen aus den Angaben der Objektblättern (Aufnahme Romano Fanchini), den Besichtigungen inkl. Gespräch mit der Betriebsleiterin im Seebad und den 

Befragungen von Bevölkerung, Schulen, Vereinen, Anlageverantwortlichen und Unternehmen (2017). Der Entwurf des Kapitels 9 wurde mit schriftlichen Rückmeldungen von Beat 

Herger (Abt.leiter Liegenschaften der Gemeinde Schwyz) und Claudia Simmen (Betriebsleiterin Seebad) ergänzt und am 13. August mit Daniel Iten (Hauswart Schulhaus Mythen) 

telefonisch besprochen. 

Typ 
Anlage  

bestehend seit 
Anlageteile Masse [m2] 

bzw. in m 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 

 

Bilder 
 

Seebad am Lauer-
zersee 
 
Neu erstellt 1999 
Betriebsgebäude sa-
niert 2005 

 
Eigentümer Liegen-
schaften Seebad: 
 
KTN 2184 / KTN 441 
Gemeinde Schwyz 
 
KTN 431 / KTN 444 
Genossame Schwyz 
Pachtvertrag bis 2027 

 

Garderobengebäude mit WC-Anlagen und 
Duschmöglichkeiten, Schliessschränke 
Restauration mit Grillstand, Sitzplätzen ge-
deckt mit Markisen 
 
Wasserfläche im See mit flexibler Trennung 
des Nichtschwimmerbereichs 
Sprungturm 1 m/2 m/3 m 
2 Flosse 
 
Spielwiese mit 2 mobilen Toren 
Liegewiesen 
 
Hüpfkissen 12 m x 6.50 m 
Kinderspielplatz mit Sand-/Matschbereich 
 
Vermietung von Pedalos, Stand-Ups, 
Surfbikes 
 
2 Tischtennistische 
2 Töggelikasten 

 
Basketballfeld Kunststoff (nur 1 Brett) 
Sandplatz Beachvolleyball 
Warmwasser für die Duschen wird von ther-
mischen Solarkollektoren geliefert 

Gesamtfläche Areal 
ohne Gebäude rund 
10‘000 
(Ausmass mit 
Google Earth) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10x10 
26x26 

Hauptnutzer/Belegung: 

▪ Bevölkerung der umliegenden Gemeinden 
▪ Tourismus/Gäste 
▪ SLRG (hat an Befragung nicht teilgenommen) 

SLRG Innerschwyz ist aktiv und arbeitet bei Badeaufsicht mit. 
 
Bei schönem Wetter sind Spiel- und Liegewiesen zu klein 
 
Öffnungszeiten: 
Seebadbetrieb: Mai bis Sept. von 9 bis 19 h, Juli/August 8-
20 h 
Gastrobetrieb: während der Badesaison abends z.T. länger 
geöffnet. Je nach Witterung bereits ab April. 
Das Areal als solches ist ganzjährig zugänglich, inkl. Beach-
feld 
 
Gute Zonierung und Besonnung des Areals, im Kinderspielbe-
reich fehlt eine Beschattung 
 
Attraktive Anlage mit schönem Baumbestand 
 
Vergleichsweise rasche Wassererwärmung, da geringe See-
tiefe 
 
Diverse sportliche/kulturelle Anlässe 
Lauerzerseelauf, Seewen Sunset, Schwanauschwimmen, 
Schwyzer Triathlon, Kindertriathlon, Modellsport-Treffen, Ru-
derregatta, etc.  
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Typ 
Anlage  

bestehend seit 
Anlageteile 

Masse [m] 
 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 

 

Bilder 
 

Schulhallenbad 
Mythen Ricken-
bach 
 
1970 
Letzte umfassende 
Sanierung 2014 

Lehrschwimmbecken mit 2 Staustufen, max. 
Tiefe 1.7 m 
 
Ausreichende Umgänge mit Sitzstufen 
längsseitige Treppe ca. 5 m breit 
 
Zugang über die Schulanlage Mythen, klei-
ner Eingangsbereich, 2 getrennte Gardero-
ben mit Duschen- und Toilettenbereichen 
ausgelegt für je rund 30 Personen 
 
Material in offener Ablage gut zugänglich 
 
Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung 
 
Wassererwärmung mit Fernwärme, ergänzt 
mit Sonnenkollektoren 

17 x 8 
 
Inhalt insgesamt 
rund 240 m3 

Gemeindeschulen, KIGA, HZI 
 
Schulen (im Schuljahr 2016/17): 
MO 8.00 – 11.20 / 13.30 – 16.00 
DI 8.00 – 11.00 / 13.30 – 16.00 
MI 8.00 – 11.20 / 
DO 8.00 – 11.20 / 13.30 – 15.00 
FR 8.00 – 11.00 / 13.00 – 15.00 
 
Gruppen und Öffentlichkeit: 
MO 16.30-17.30 Rheumaliga, im Winterhalbjahr 5x/J. Ka-
nuklub 20.00-21.30 
DI 18.00 – 19.00 für die Öffentlichkeit, Aufsicht durch SLRG 
MI 16.30-19.30 Kinderschwimmkurse  
DO 18.30-19.30 Aquafit 
FR 15.15-16.30 Plussport 
 
An den Wochenenden und in den Schulferien geschlossen. 
Gemäss Angaben des Anlageverantwortlichen  
D. Iten ist die regelmässig geprüfte Wasserqualität oft an der 
Grenze, trotz 400 l Frischwasser/h. 
Deshalb sind Schliessungszeiten von Bedeutung. 
 
Bad für Schwimmenlernen geeignet, für Jugendliche und Er-
wachsenen wenig attraktiv, u.a. weil unkonventionelles Mass 
des Beckens Schwimmtraining erschwert 

 

Tabelle 33: Bestand Schwimmsportanlagen 
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9.2.  BEDÜRFNISSE UND AN-
SPRÜCHE 

9.2.1.  EINLEITUNG UND REGIONALES 

ANGEBOT 

Die von der öffentlichen Hand betriebenen Bäder er-

füllen unterschiedliche Funktionen: Sie sind 

▪ ein wichtiger Infrastrukturbeitrag zur Gesund-

heitsförderung und für die sportliche Freizeitge-

staltung 

▪ Sportanlagen für den Sportunterricht an Schulen  

▪ wichtige Sportstätten für den Vereinssport  

▪ kostengünstige Begegnungsorte für Jung und 

Alt.  

Zudem ist unter dem Gesichtspunkt der Wassersi-

cherheit frühzeitiges Schwimmenlernen von Bedeu-

tung. 

Für eine Bedarfsabschätzung bei den Bäder-Infra-

strukturen muss eine in Vergleich zu den Kapiteln 

„Hallen“ und „Freianlagen“ differenziertere Bestan-

des- und Bedarfsanalyse vorgenommen werden, weil 

sie von ganz unterschiedlichen Gruppen genutzt 

werden: Schul-, Freizeit-, Leistungs- und Breitensport. 

Zudem benötigen die verschiedenen Schwimmsport-

arten unterschiedliche Anlagen entsprechend ihrer 

Wettkampfnormen. 

Für den Schul- und Vereinssport sind lokale, gut er-

reichbare Anlagen erwünscht. Die Anfahrtswege, ins-

besondere für den Schulschwimmunterricht, müssen 

aus sicherheitstechnischen, organisatorischen und 

ökologischen Gründen möglichst kurz sein.  

Für die Öffentlichkeit, insbesondere für Erholungs- 

und Vergnügungsbäder, gilt eine weiträumigere Be-

trachtung. Hier werden auch längere Anfahrtswege 

in Kauf genommen. 

Aus diesen Überlegungen und weil die Bedarfsab-

schätzung wesentlich mit dem Bäderangebot in der 

Region zusammenhängt, wird dies nachfolgend im 

Überblick dargestellt.

 

103  Umkreis rund 20 km Luftlinie, www.badi-info.ch, In-

ternetabfrage vom Juli 2018. 

Hallenbäder in der Umgebung103 befinden sich in: 

▪ Brunnen/Ingenbohl mit 25m-Schwimmbecken 

und Lehrschwimmbecken sowie Verbindung 

zum Strandbad am See. Die PW-Fahrzeit ab 

Schwyz beträgt rund 10 min. 

Das Hallenbad wird von der MPS Schwyz für 

den blockweisen Schwimmunterricht genutzt. 

▪ Etwas weiter als im 20 km-Umkreis liegt in Baar 

das attraktivste Bad, welches von Schwyz aus 

besucht wird: das kombiniertes Hallen-/Freibad 

Lättich. Gedeckt: Schwimmerbecken 25m, Kin-

derplanschbecken, Nichtschwimmerbecken, Frei-

zeitbecken 25m, Sprungbucht, Whirlpool und 

Dampfbad.  

Die PW-Fahrzeit ab Schwyz beträgt rund 

35 min., Distanz 43 km. 

Weiter weg und deshalb für die Bevölkerung der Ge-

meinde Schwyz von geringerer Bedeutung sind 

▪ Altdorf, mit 25m-Schwimmerbecken, Sprungan-

lage 1m-Brett und 3m-Turm, Lehrschwimmbe-

cken, Rutschbahn und Freibad. Die PW-Fahrzeit 

ab Schwyz beträgt rund 25 min., mit der Bus-

verbindung gegen 40 min. 

▪ Am Ägerisee entsteht ein neues Hallenbad, Er-

öffnung Ende September 2018, direkt am See 

mit Schwimmerbecken, Erlebnisbecken, Kinder-

becken, Aussenbecken, Rutschbahn, Wellnessan-

geboten und Restaurant. Ausser dem Fehlen ei-

ner Sprunganlage erfüllt das Bad alle wesentli-

chen heutigen Nutzeransprüche. Die PW-Fahr-

zeit ab Schwyz beträgt rund 25 min., die öV-An-

reise ist aufwändig und dauert mehr als eine 

Stunde. 

▪ Weggis mit 25m-Schwimmbecken, integriertem 

Lehrschwimmbereich und Wellness. Verbindung 

zum Strandbad am See. Die PW-Fahrzeit ab 

Schwyz beträgt gut 30 min. 

▪ Meggen, Schulhallenbad Hofmatt ist nur wenig 

grösser als dasjenige in Rickenbach mit 

Schwimmerbecken 20x8m und Hubboden.  

Die PW-Fahrzeit ab Schwyz beträgt rund 

30 min. 

Die beiden letztgenannten Bäder sind vom Becken-

angebot her wenig attraktiv und dürften kaum eine 

grosse Anziehungskraft über die Gemeindegrenzen 

hinaus ausüben.  
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Weil die Öffentlichkeit keine Nutzungsmöglichkeiten 

hat, wurde das Hallenbad (25m-Becken, Sprungbret-

ter 1m- und 3m) des Klosters Ingenbohl vorstehend 

nicht aufgelistet. Es wird von der Mittelschule „Stif-

tung Theresianum“ für den Sportunterricht genutzt 

wird. Abends und an Samstagen wird es an Gruppen 

und Vereine vermietet. 

Weitere Schulschwimmanlagen (z.B. in Muotathal, 

Rothenthurm) sind nicht erwähnt, wenn sie primär 

dem Schulschwimmen dienen und der Öffentlichkeit 

nur sehr beschränkt zur Verfügung stehen. 

Freizeitbad: Swiss Holiday Park in Morschach. Erleb-

nisbad mit Innen- und Aussenbecken, Rutschen, 

Wellness. Für sportliche Nutzung nicht geeignet und 

höheres Preissegment. Einzeleintritte CHF 13.50 für 

Kinder, CHF 20.- für Erwachsenen (Stand 3. August 

2018, Internetabfrage). 

Fazit C1 

Gedeckte Schwimmanlagen in erreichbarer Distanz 

sind für die Bevölkerung der Gemeinde Schwyz rar. 

Das nahe gelegene Hallenbad in Brunnen/Ingen-bohl 

ist gut ausgelastet (die Gemeinde selbst hat rund 

9‘000 Einw.) und bezüglich Wasserflächen sowie Be-

ckenarten nicht für die Abdeckung der gesamten re-

gionalen Bedürfnisse ausreichend. 

 

 

Wesentlich grösser als das Angebot an gedeckten 

Wasserflächen ist jenes an Freibädern in der Region. 

Es handelt sich allerdings ausschliesslich um Seebä-
der, welche für eine schwimmsportliche Nutzung 

nur eingeschränkt nutzbar sind: 

▪ Arth 

▪ Brunnen/Ingenbohl 

▪ Gersau 

▪ Immensee 

▪ Küssnacht 

▪ Lauerz 

▪ Steinen 

▪ Vitznau 

▪ Weggis. 

 

Fazit C2 

Freibadanlagen mit künstlichen Becken in gut er-

reichbarer Distanz fehlen. Mit einer Erweiterung des 

Seebades am Lauerzersee um ein Schwimmer- und 

ein Kinderbecken würde sich die Gemeinde von den 

anderen Seebädern abheben und ein grösseres Ein-

zugsgebiet ansprechen. 

 

Im Vergleich mit anderen Sporteinrichtungen sind 

Bäder, insbesondere Hallenbäder, bezüglich Errich-

tung und Betrieb kostenintensive Bauten. Neubauten 

oder grössere Sanierungen erfordern deshalb eine 

besonders sorgfältige, alle Einfluss-faktoren berück-

sichtigende Bedarfsabklärung.  

Im Rahmen eines GESAK kann dieser Anspruch nur 

ansatzweise erfüllt werden. 
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9.2.2.  NACH EMPFEHLUNGEN UND 

RICHTWERTEN 

Gemäss BASPO-Empfehlung104 gelten für den allge-

meinen Bedarf an Schwimmanlagen: 

Freibäder ein Freibad für ein Einzugsgebiet von 
20'000 Personen 

Hallenbä-
der 

ein Hallenbad für ein Einzugsgebiet 
von 50'000 Personen bzw. ab 
10‘000 Einwohner eine gedeckte 
Wasserfläche von 420-490 m2.105 

 

Die hier genannten Einzugsgebiete beziehen sich auf 

grössere Anlagen für alle Nutzergruppen. Für klei-

nere Einzugsgebiete sind Schwimmanlagen mit ent-

sprechend reduziertem Angebot denkbar. 

Für die Bedarfsabschätzung bei den Bädern können 

die „alten“ Flächenrichtwerte auch heute noch als 

Orientierungshilfe verwendet werden, da der 

Schwimmsport nichts an seiner Bedeutung (Gesund-

heit, Freizeit, für alle Altersgruppen geeignet etc.) 

eingebüsst hat. Verändert haben sich mit der Sport-

entwicklung lediglich die Ansprüche betreffend die 

ergänzenden Angebote für Wellness und Plausch 

(Rutschbahnen, Strömungsbecken etc.). 

Die Flächenrichtwerte fordern  

▪ 2.0 m2 Freibadfläche pro Einwohner (davon ca. 

10 % effektive Wasserfläche und je rund 30 % 

Liegewiesen und Spielflächen); und 

▪ 0.05 m2 Wasserfläche in einem Hallenbad/Lehr-

schwimmbecken pro Einwohner. 

Basierend auf der Bevölkerungsentwicklungs-prog-

nose von 17‘500 bedeutet dies für Schwyz für den 

Planungshorizont 2033: 

▪ Freibad mit einer Gesamtfläche von rund 

35‘000 m2 und einer Wasserfläche rund von 

3‘500 m2  

▪ kleineres Hallenbad mit 875 m2. Zum Vergleich: 

Die Wasserfläche im heutigen Schulhallenbad 

beträgt 156 m2. 

Dies würde dem Hallenbad-Typ mit 791.5 m2 Was-

serfläche gemäss BASPO-Empfehlung106 am ehesten 

entsprechen:  

 

104 Bundesamt für Sport (2002). Empfehlungen 001, Richtpla-

nung Sport. 

105 Bundesamt für Sport (2005). Empfehlungen 301, Hallen- 

und Freibäder, S 65. 

▪ Schwimmerbecken 25x13.5 m 

▪ Sprungbecken mit 1m- und 3m-Sprungbrett 

▪ Nichtschwimmerbecken 8x12.5 m 

▪ Kleinkinder- und Plauschbereiche von rund 

240 m2. 

9.2.3.  BEDÜRFNISSE DER SCHULEN  

Die Gemeindeschulen nutzen das Schulhallenbad in 

Rickenbach regelmäßig und sind gemäss der Befra-

gung zufrieden mit der Infrastruktur. 

9.2.4.  BEDÜRFNISSE DER VEREINE  

Da die SLRG Innerschwyz nicht an der Befragung 

teilgenommen hat, liegen keine Bedürfnis-meldun-

gen vor. Im Winterhalbjahr trainiert die SLRG im 

Hallenbad Baar. 

Allerdings: Die bestehende Infrastruktur lässt einen 

Sportbetrieb eines Schwimmklubs mit den olympi-

schen Disziplinen (Schwimmen, Wasserspringen, 

Wasserball, Synchronschwimmen) gar nicht zu.  

Für den Vereinssport ist klar: Nur mit einer grösse-
ren normierten Infrastruktur (Beckenmasse und -tie-

fen, Sprungbretter und Plattformen etc.) kann sich 
ein Schwimmverein überhaupt entwickeln. 

Für Rettungsschwimmen, Triathlontraining oder Ge-

sundheitsschwimmen in offenem Gewässer eignet 

sich der Lauerzersee jedoch durchaus. 

9.2.5.  BEDÜRFNISSE DER BEVÖLKE-

RUNG 

35.8% der im Rahmen von „Sport Schweiz 2014“107 

befragten Personen geben Schwimmen als eine von 

ihnen ausgeübte Sportart an. Seit der Befragung 

2008 ist ein Zuwachs um 4% zu verzeichnen. Der 

Frauenanteil beträgt 61%. Bei nahezu 4% ist es die 

Hauptsportart. 

Schwimmen steht in der Beliebtheitsskala der Sport-

arten in der Schweiz an dritter Stelle. Im Gegensatz 

zu den anderen beliebtesten Sportarten (Radfah-

ren/Mountainbike und Wandern/Walking) kann 

Schwimmen kaum autodidaktisch erlernt werden, es 

106 BASPO (2005). Empfehlungen Sportanlagen 301, Hallen- 

und Freibäder. S. 68. 

107 Lamprecht, M. et al. (2014). 
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braucht Anleitung und Betreuung sowie den Lern-

schritten angepasste Wassertiefen und Becken.  

Die Schwimmanlagen haben für die Bevölkerung 

ganz allgemein eine grosse Bedeutung – die GESAK-
Befragung, auch wenn nicht repräsentativ, bestätigt 

dies.  

Wiederholt wird in der Befragung ein Hallenbad für 

Schwyz gefordert. 1x wird die Idee einer Tragluft-

halle über einem 50m-Freibad erwähnt – das wird in 

einem späteren Kapitel aufgenommen. 

Das Hallenbad Brunnen sei überfüllt, es fehle dort 

der „Spassfaktor“. 

Das gemeindeeigene Schulhallenbad sei zu klein, zu 

kurz (Bassinlänge mit 17 m ist unüblich) und stehe 

der Öffentlichkeit nur 1x abends zur Verfügung. Zu-

dem sei es in den Ferien und an den Wochenenden 

geschlossen. 

Fazit C3 

Die Gemeinde Schwyz erfüllt die Richtwerte und 

Empfehlungen weder bei den gedeckten noch bei 

den Anlagen im Freien. 

Für ein öffentliches Bad, vorzugsweise ein Hallen-

bad, besteht heute und erst recht im Planungshori-

zont in Schwyz grundsätzlich ein Bedarf.  

In welcher, auch finanziell tragbarer Art dies reali-

siert werden könnte, wird im nachfolgenden Kapitel 

diskutiert. 

 

 

108 Angaben Beat Herger, Abteilungsleiter Liegenschaften 

vom 6. u. 14. August 2018. 

9.3.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG 

9.3.1.  BETRIEB, BESUCHERZAHLEN 

UND UMSÄTZE 

Beide Schwimmanlagen sind im Eigentum der Ge-

meinde. Sie trägt die Kosten für die gesamten Infra-

strukturen, welche sich erfahrungsgemäss nicht kos-

tendeckend betreiben lassen.  

Trotzdem: Ein möglichst guter Kostendeckungsgrad 

muss auch bei diesen Anlagen eines der Ziele sein. 

SEEBAD 

▪ Die Anzahl Eintritte bewegt sich jährlich um 

rund 75‘000, Tendenz gemäss Betriebsleiterin 

steigend. 

▪ Die Eintrittspreise sind moderat:  

Kinder/Jugendliche bis 16 J.: CHF 3.00 

Lehrlinge, Studenten, Militär: CHF 4.00 

Erwachsene: CHF 5.00. 

Nach Angaben der Betriebsleiterin belaufen sich die 

durchschnittlichen Einnahmen durch Eintritte auf 

rund CHF 175‘000.- pro Jahr und decken ungefähr 

die Lohnkosten der insgesamt 260 Anstellungs-pro-

zente (VZÄ) ohne Mitarbeitende Gastro und Aushil-

fen.108  

Die Abteilung Liegenschaften ist Anstellungs-be-

hörde und für die Führung und den Betrieb des See-

bades zuständig. Unterhalt und Rasenpflege werden 

durch die Gemeinde ausgeführt und bezahlt. Für 

Baumpflege und spezielle Aufgaben werden Dritte 

beigezogen. 

Eine Abgrenzung der zusätzlichen Kosten für Unter-

halt der Geräte und Maschinen im Gastrobereich so-

wie der personellen Ressourcen ist aufgrund der ge-

bäulichen Gegebenheiten schwierig.  

Auch von baulicher Seite her ist die Trennung 

Bad/Gastronomie nicht ganz klar konzipiert (Reini-

gung, sanitäre Anlagen, Eventorganisation). 

Die Betriebsleitung trägt gleichzeitig die Verantwor-

tung für das Bad und das Gastronomieangebot, was 

für den Betriebserfolg von Bedeutung und positiv zu 

beurteilen ist  

(2 Pachtverträge: 8% des Gastro-Umsatzes und CHF 

5‘000.- für Kleininventar).  
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In den letzten 5 Jahren betrugen die Einnahmen aus 

dem Gastro-Pachtzins jeweils CHF 21‘000.- bis 

34‘000.- und die Vermietungen steuerten zwischen 

CHF 11‘000.- bis 14‘000.- bei.109 

Die Rekrutierung kompetenten Personals werde im-

mer schwieriger. Die Unterstützung durch die SLRG 

sei wichtig. Diese erhält gemäss Leistungs-vereinba-

rung mit der Gemeinde vom 28. Juni 2013 dafür ei-

nen jährlichen Beitrag von CHF 4000.-. 

Die SLRG kann ihr gesamtes Material im Bad aufbe-

wahren.  

 

SCHULHALLENBAD 

Mit dem Schulhallenbad erfüllt die Gemeinde die 

Voraussetzungen dafür, dass alle Kinder in der Ge-

meinde schwimmen lernen. Diese Aufgabe steht 

beim Bad in Rickenbach im Zentrum. 

Die Betriebsverantwortung während des Schulbe-

triebs liegt bei der Hauswartschaft der Schule, für 

die Sicherheit sind die Lehrkräfte zuständig. Für das 

„Gesamtpaket“ von 2 Schulhäusern mit deren Aus-

senanlagen und dem Hallenbad stehen 175% An-

stellungsprozente (VZÄ) zur Verfügung. 

Das Hallenbad wird 3x täglich gereinigt.110 

Die SLRG sorgt für Aufsicht und Sicherheit in der 

Stunde (jeweils Dienstagabend), in welcher das Hal-

lenbad éffentlich zugànglich ist. 

Eine detaillierte Aufschlüsselung von Kosten und Ein-

nahmen ist nicht möglich. Die Einnahmen aus den 

Vermietungen für private Gruppen und Organisatio-

nen und den Einzeleintritten machten in den letzten 

5 Jahren jeweils zwischen  

CHF 6-8‘000.- aus.111 

Die Eintrittspreise betragen CHF 1.50 (Kind) bzw. 

CHF 3.- (Erwachsene). 

 

 

109 Angaben Beat Herger per Mail vom 14. August 2018; sein 

Kommentar: Die Höhe des Pachtzinses stand immer wieder in 

der Kritik, da es kein eigentliches gedecktes, geschlossenes 

Restaurationsgebäude gibt. 

110 Angaben D. Iten, Telefon vom 13. August 2018. 

Da die betriebswirtschaftlichen Grundlagen unvoll-

ständig sind und geeignete Zahlen zur Kostenstelle 

„Hallenbad“ nicht erhoben werden, wurde im Rah-

men des GESAK auf eine Beurteilung verzichtet. 

Dennoch und zum Vergleich einige Zahlen: 

Die betriebswirtschaftlichen Kennwerte aus der 
Sportanlagenstatistik112 müssen, weil die untersuch-

ten Bäder heterogene Kostenstrukturen und die Zah-

len grosse Streuungen aufweisen, mit gewisser Vor-

sicht zum Vergleich herangezogen werden. 

Interessant sind: 

▪ Bewirtschaftungskosten (ohne Abschreibungen 

und Finanzierungskosten)  

Hallenbad CHF ⏀673’000.- 

▪ Die Versorgungskosten machen im Durchschnitt 

„nur“ 20% der Bewirtschaftungskosten aus, da-

von 43% Wärmeenergie, 40% Elektrizität und 

20% Wasser. Bei Erneuerungen lässt sich dieser 

Kostenanteil am ehesten verändern. Bei den bei-

den anderen Hauptposten „Personal“ (56%) 

und „Betrieb/Unterhalt“ (24%) sind Einsparun-

gen meist kaum möglich. 

▪ Bewirtschaftungskosten Freibad  

CHF ⏀403‘500.- 

111 Telefonische Auskunft von Beat Herger, Abt.leiter Liegen-

schaften der Gemeinde Schwyz vom 14. August 2018. 

112 Sportanlagenstatistik Schweiz 2012. Statistische Grundla-

gen mit betriebs- und energiewirtschaft-lichen Vertiefungen, 

www.baspo.admin.ch. 
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9.3.2.  SEEBAD 

Die Gebäude sind in einem guten Zustand, die An-

lage ist geschickt zoniert, attraktiv und wird – auch 

in der Bevölkerungsbefragung – sehr geschätzt, auch 

in den umliegenden Gemeinden und von touristi-

schen Gästen.  

Zur besseren Bekanntmachung des schönen Seeba-

des könnten im Sommertourismus die Bergbahnbil-

lette als Kombikarten mit dem Seebadeintritt ver-

bunden werden113. 

Eine Beurteilungsrubrik für Bäder bietet www.badi-

info.ch. Die Einträge betr. Seebad sind zwar nicht 

sehr zahlreich und nicht repräsentativ, aber überwie-

gend positiv.  

Es fehlen:  

▪ Schwimmbecken mit aufbereitetem Wasser, 

welche regelmässige sportliche Aktivitäten in 

den Schwimmsportarten (Schwimmen, Wasser-

springen, Wasserball, Synchron-schwimmen) er-

möglichen würden. 

▪ Planschbecken für die Kleinen mit Wasser-spie-

len und Tiefen von 0 bis 40 cm. Die Wasserge-

wöhnung wäre gerade für die Jüngsten wichtig; 

sie können noch nicht selbstständig im See ba-

den.  

▪ Ausreichend grosse Spielwiesen, insbesondere, 

wenn das Bad gut besucht ist. 

Die Abwärme aus der Eisproduktion der gleich anlie-

genden Eishalle könnte zur Erwärmung des Becken-

wassers verwendet werden.  

Die Wassertemperaturen sind ein wichtiges Argu-

ment für den Badbesuch und können wesentlich zu 

einer Verlängerung der Saison und zur Erhöhung des 

Kostendeckungsgrades leisten. 

Südlich des Badareals besteht Erweiterungs-poten-

zial. Das Grundstück des heutigen Campingplatzes – 

dieser ist im heutigen Zustand kein Schmuckstück 

für die Gemeinde – ist im Eigentum der Genossame 

Schwyz. Der Baurechtsvertrag für den Campingplatz 

läuft im Jahr 2023 aus. 

Auf dem Areal könnte folgendes Angebot realisiert 

werden: 

▪ 50m-Schwimmerbecken, so ausgerüstet, dass es 

im Winter mit einer Traglufthalle überdacht wer-

den könnte 

 

113 Die Idee stammt von Claudia Simmer, Betriebsleiterin. 

▪ Kinder-Planschbecken 

▪ Erweiterung der Spielwiesen 

▪ Streetworkout-Anlage (ein aktueller Sport-Trend) 

▪ Moderate Erweiterung des Parkplatzangebots – 

auch für die besucherintensiven Veranstaltungen 

in der Eishalle. 

 

Abb. 8: Ideenskizze Erweiterung Seebad 

 

Für die Machbarkeit sind insbesondere zu prüfen: 

▪ Kauf oder Baurecht Genossame 

▪ Planungs- und baurechtliche Fragen 

▪ Energie für Heizung und Wasseraufbereitung 

(z.B. Wärmeauskoppelung Seewasser, Abwärme 

Eisbahn) 

▪ Umbau der Garderoben (Wintersicherheit) 

▪ Verbindung Garderoben-Traglufthalle 

▪ Kosten. 

Im Vergleich mit einem Hallenbad-Neubau, für wel-

chen mit CHF 40-60 Mio. gerechnet werden muss, 

könnte die Traglufthalle über einem neuen 50m-

Schwimmerbecken das Sportangebot auf einen 
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Schlag mit einem wesentlich geringeren Aufwand 

verbessern. Grob geschätzt ist mit Investitionen von 

rund CHF 7 Mio. ohne Grundstück und mit Betriebs-

kosten von etwa CHF 200-300‘000.- p.a. zu rech-

nen. 

Etwas umfassender gedacht: In eine Machbarkeits-

studie einbezogen werden könnte auch eine engere 

Zusammenarbeit und betriebliche Verknüpfung mit 

der Eishalle sowie einem ganzjährigen attraktiven 

Gastronomieangebot. 

Kleinere Verbesserungsvorschläge: 

▪ Kunststoffbelag erneuern, mit zweitem Basket-

ballbrett ergänzen. Wenn sich die Erweiterung 

der Gesamtanlage realisieren lässt, ist eine Ver-

grösserung des Platzes empfohlen. 

▪ Zusätzliche mobile Tore anschaffen. 

9.3.3.  SCHULHALLENBAD 

Das Hallenbad ist in einem guten Zustand und für 

das Schulschwimmen wertvoll. Alle Kinder in 

Schwyz erhalten eine Einführung in diese Basissport-

art. Die Speziallehrkraft, welche die Lektionen im 

obligatorischen Kindergarten und auf der Unterstufe 

leitet, gewährleistet die geforderte Unterrichts-Quali-

tät.  

Bauliche Verbesserungen sind im Moment nicht not-

wendig. 

Sinnvoll hingegen wäre eine Intensivierung der Nut-

zung: Das Bad wird nicht wirklich ausgelastet – an-

gesichts der relativ hohen Betriebskosten unver-

ständlich. Und Hinweistafeln zum Hallenbad findet 

man keine.  

Wenn die technischen Anlagen nicht ausreichen, um 

die geforderte Wasserqualität auch bei dichterer Be-

legung zu gewährleisten, so ist deren Kapazität zu 

erweitern. Kurzfristig ist in Zusammenarbeit mit den 

Lehrkräften und den Kursleitenden dafür zu sorgen 

und mit Stichproben zu überprüfen, dass das obliga-

torische Duschen wirklich eingehalten wird.  

Kostenintensive Sportanlagen wie Hallenbäder sind 

grundsätzlich möglichst das ganze Jahr offen zu hal-

ten. Bad-Schliessungen sind, z.B. für die notwendi-

gen Revisionen, auf die Sommerzeit zu beschränken.  

Das Kurswesen ist zu intensivieren. Die heute nicht 

belegten Zeiten über Mittag, abends und allenfalls 

am Wochenende sind Interessierten für Trainings 

und Kurse zur Verfügung zu stellen.  

Als Organisatoren kommen die Gemeinde selbst, 

der/die Sportkoordinator/in (vgl. Kap. 5.6.4) oder 

gemeinnützige und private Trägerschaften in Frage, 

welche die Aufsicht in Eigenverantwortung überneh-

men.  

Der erhöhte Wartungsaufwand soll mit den Kursge-

bühren gedeckt werden.  

Grundsätzlich dürften verschiedenen Nutzergruppen 

interessiert sein: Kleinkinderschwimmen, Kurse für 

die Tests im Kinderschwimmen, Aquafit in verschie-

denen Formen, Kurse zur Schwimmtechnik, Schwim-

men für Übergewichtige, Therapie-schwimmen, 

Schwimmen für ältere Personen etc. 

Dafür ist das kleine Bad geeignet. 

An den Wochenenden ist die Anlage für Einzelgäste 

und Familien zu öffnen. Hier ist zusätzlich eine Bade-

aufsicht zwingend. Mit etwas Animation und Spiel-

material liessen sich Familien mit Kindern anlocken, 

die Einnahmen müssten den Mehraufwand decken 

können. 



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 141 

9.4.  HANDLUNGSBEDARF 
Angesichts des beschränkten Angebots an gedeck-

ten und ungedeckten Wasserflächen (Ausnahme 

Seebäder) im Einzugsgebiet und des Bevölkerungs-

wachstums ist eine Erweiterung der Schwimmspor-

tinfrastrukturen zu prüfen.  

Bezirk und umliegende Gemeinden sind bei der Pla-

nung und der Finanzierung einzubeziehen. 

Mit einer Machbarkeitsstudie soll geklärt werden, in 

welcher Weise sich das bestehende Seebad räumlich 

und mit einem Beckenangebot erweitern liesse. 

9.5.  EMPFEHLUNGEN 

9.5.1.  MACHBARKEITSSTUDIE ERWEI-

TERUNG SEEBAD 

Die Gemeinde gibt eine Machbarkeitsstudie in Auf-

trag, welche die Voraussetzungen für eine Erweite-

rung des Seebades mit Schwimmerbecken 50x20 m, 

Planschbecken und zusätzlichen Spielwiesen klärt. 

Das Schwimmerbecken soll im Winter mit einer 

Traglufthalle ganzjährig nutzbar gemacht werden. 

Die Überlegungen in Kap. 9.3.2 und 5.6.5 bezüglich 

der Zusammenarbeit überkommunal sowie mit Be-

zirk und Kanton sind in die Studie einzubeziehen. 

9.5.2.  NUTZUNG SCHULHALLENBAD IN-

TENSIVIEREN 

Das Schulhallenbad Rickenbach ist intensiver zu nut-

zen. 

Die dazu notwenigen organisatorischen, personellen 

und allenfalls technischen Voraus-setzungen sind zu 

schaffen. 

An nicht durch Schule und Kurswesen belegten Zei-

ten am Wochenende ist das Bad versuchsweise für 

die Öffentlichkeit zu öffnen.  

Der Ausbau des Angebots ist mit zielgerichteten 

Marketing-Massnahmen (für die Öffentlichkeit z.B. 

ein Spielplausch für Familien als Start-Event) bekannt 

zu machen.  

9.5.3.  SIGNALISIERUNG SCHULHAL-

LENBAD 

Wenn das Hallenbad vermehrt öffentlich verfügbar 

ist, soll der Zugang zum Bad ab dem Gemeinde-

zentrum signalisiert und die Parkierung geregelt wer-

den. 
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10. WEITERE NORMIERTE ANLAGEN  

 

Abb. 9: Übersicht „weitere normierte Sportanlagen“ 
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10.1.  EINLEITUNG  

10.1.1.  UNTERSCHIEDLICHE TRÄGER-

SCHAFTSMODELLE 

In diesem Kapitel werden sehr unterschiedliche 

Sportanlagentypen behandelt: Alle für die Gemeinde 

wichtigen räumlich abgegrenzten Sportanlagen ne-

ben den Sporthallen, den Frei- und den Schwimman-

lagen.  

Beim GESAK interessieren vor allem die gemeindeei-

genen Anlagen, weil nur dort die Gemeinde unab-

hängig handeln und entscheiden kann. Anderseits ist 

für eine Bedarfsabschätzung ein Überblick über das 

gesamte Bewegungsraum- und Sportanlagenangebot 

aller Trägerschaften notwendig, weil allfällige Mass-

nahmen der Gemeinde mit anderen Anbietern abge-

stimmt werden müssen. 

Im Kapitel „Weitere normierte Sportanlagen“ sind 

die Anlagen, welche nicht von der öffentlichen 

Hand erstellt und betrieben werden, am häufigsten 

vertreten. Die verschiedenen Betriebs- und Eigen-

tumsmodelle sollen deshalb an dieser Stelle kurz dar-

gestellt werden: 

▪ Eigentum und Betrieb durch die öffentliche 

Hand (z.B. Beachvolleyball) 

▪ Eigentum bei der öffentlichen Hand, Betrieb 

durch eine private Organisation (z.B. Schwing-

keller) 

▪ Eigentum und Betrieb durch eine private Organi-

sation mit Unterstützung durch die öffentliche 

Hand (z.B. Eishalle) 

▪ Eigentum und Betrieb durch eine private Organi-

sation (z.B. Fitnessstudios). 

10.1.2.  BEITRÄGE AUS DEM KANTONA-

LEN SPORTFONDS 

Verschiedene Trägerschaften betreiben und nutzen 

eigene Infrastrukturen ohne kommunale Unterstüt-

zung. Sie kommen in der Regel in den Genuss von 

Sportfördergeldern aus dem kantonalen Sportfonds. 

Der Fonds, geäufnet aus den Swisslos-Reingewinnan-

teilen (plus allfällige freiwillige Zuwendungen und 

dem Zinsertrag), kann im Kanton Schwyz aktuell 

jährlich etwas mehr als CHF 2 Mio. verteilen.  

 

114 ersetzt die in den Kap. 3.8.2 und 5.3 erwähnte "Verord-

nung über den Fonds zur Förderung des Sports" vom 29. No-

vember 1994, letzte Aktualisierung am 1. Januar 2016. 

Gemäss der Verordnung über die Förderung des 

Sports (SFV)114, die voraussichtlich auf den 1. Januar 

2019 in Kraft treten soll, werden Beiträge z.B. aus-

gerichtet:  

▪ an den Sportbetrieb von Sportorganisationen 

(z.B. Vereinsmaterial, Aus- und Weiterbildung, 

Fremdmieten von Anlagen) 

▪ an Projekte und Anlässe zur Sport- und Bewe-

gungsförderung 

▪ an den Bau von Sportinfrastruktur, die nicht 

kommerziellen Zwecken dient 

▪ an den Betrieb von Leistungszentren und Stütz-

punkten sowie die Unterstützung von Sportta-

lenten 

Beitragsberechtigt sind u.a. 

▪ Verbände und Vereine, die dem Sportverband 

des Kantons Schwyz angehören 

▪ Bezirke und Gemeinden für Sportinfrastruktur, 

die sie nicht aus gesetzlichem Auftrag erstellen 

oder finanzieren und den Sportorganisationen 

zur Verfügung gestellt wird 

▪ Organisatoren von Projekten oder Anlässen, 

welche der Sport- und Bewegungsförderung im 

Kanton Schwyz dienen;  

▪ private Träger von Sportanlagen. 

Die Beiträge werden auf Gesuch hin an die kanto-

nale Abteilung Sport hin ausgerichtet. Die Beitrags-

höhen werden gemäss Richtlinien durch das zustän-

dige Fondsorgan (Sportfonds-Kommission, Bildungs-

departement bzw. Regierungsrat (in Abhängigkeit 

von Beitragshöhe) festgelegt. Die Beitragssätze sind 

abhängig vom Umfang der eingegangenen Gewinn-

anteile. Rund 70% gehen an Vereine und Verbände. 

Die einzelnen Beiträge bewegten sich in den letzten 

Jahren zwischen einigen Franken und rund CHF 

40'000.-. Höhere Beiträge für grössere (Infrastruktur-

) Projekte sind möglich, bedürfen jedoch ausseror-

dentlicher Gesuche. 115  

115 Angaben von Lars Reichlin, Leiter Abt. Sport im kant. Amt 

für Volksschulen und Sport sowie Mitglied der GESAK-Projekt-

gruppe. 
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10.2.  BESTAND, ÜBERSICHT ÜBER DIE WEITEREN NORMIERTEN SPORTANLAGEN 
Detailliertere Angaben sind den Objektblättern zu entnehmen. Betreffend "Beiträgen der öffentl. Hand": Grundsätzlich sind Beiträge aus dem kantonalen Sportfonds an die in 

nachstehender Tabelle aufgeführten Sportanlagen möglich, wenn die Trägerschaften die verlangten Voraussetzungen (SFV) erfüllen. 

Sportart/en 
Grau hinterlegt = be-
fragte Trägerschaften 
bzw. Vereine 

Anlage/Ort  
Informationen 

Masse [m bzw. 
m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 
➔Potenzial/Perspektiven 

Eigentum (E) 
Betrieb (B) 
Beiträge öff. Hand: 
Ja / Nein 
 

Badminton 
BC Schwyz trainiert und spielt in 
Halle der MPS Schwyz 

 Verein hat nicht an Befragung teilgenommen 
Keine spezifischen Bedürfnisse bekannt 
 

In Anlage des Bezirks 
 

Beachvolleyball 
(auch Beachfussball 
und -handball 
 

Integriert in Anlage des Seebades 26x26 
enthaltend 
1 Normspiel-
feld 16x8 

Öffentlichkeit 
Ganzjährig zugänglich 

E: Gemeinde 
B: Unterhalt Abt. Lie-
genschaften (Werk-
gruppe) 
 

Integriert in Sportanlagen Winters-
ried 

37x27 Vereine 
Öffentlichkeit 
Ganzjährig zugänglich  
Umkleidemöglichkeiten in Garderoben Sportzentrum 

E: Stiftung 
B: Anlage-verantwort-
liche 
 
 

Integriert in Sportanlagen des Kolle-
giums 

25x16 Schulen 
Vereine 
Öffentlichkeit 
Ganzjährig zugänglich 

E: Kanton 
B: Hauswartschaft 
 
 

Billard  

Billard Club Flying Balls Innerschwyz  
Gewerbestrasse 14 
6438 Ibach 

4x Pool 
1x Snooker 

Privatclub seit 2010 
Gäste und Interessenten müssen sich anmelden bei  
Hugo Abegg, 076 711 03 65 

Privat 
 
 

BMX/Rollsport 
 

Skatinganlage Wintersried 31x26 Asphaltbelag mit Betonhindernissen 
Curb, Olliebox mit Stufe, Olliebox Corner, Mini Rampe, Rail Gerade, 
Quarterpipe mit Plattform, Speedbank mit Plattform, Pyramide mit schrä-
gen Ledge und Rail 
 
Sitzmöglichkeiten und Unterstand (Sonnen- und Regenschutz) fehlen 
WC-Anlagen können im Tribènengebäude benützt werden 

E: Stiftung Schwyer-
Sport 
B: Anlage-verantwort-
liche 
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Sportart/en 
Grau hinterlegt = be-
fragte Trägerschaften 
bzw. Vereine 

Anlage/Ort  
Informationen 

Masse [m bzw. 
m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 
➔Potenzial/Perspektiven 

Eigentum (E) 
Betrieb (B) 
Beiträge öff. Hand: 
Ja / Nein 
 

Bouldern, Klettern 

Fels Chämiloch ausserhalb Seewen 
zwischen Lauerzersee und Auto-
bahn 
Gut erreichbar an Radweg 

 Naturkletterwand mit einzelnen Haken, keine künstlichen Griffe 
Hauptnutzer: 
▪ Bevölkerung 
▪ Von den Frühlingsferien bis zu den Herbstferien wöchentliches Kletter-

training des SAC. Bei schlechtem Wetter muss mangels Trainingsmög-
lichkeit in einer Sporthalle das Training abgesagt werden. 

 
Gemäss Befragung wird das Mythengebiet als „gut ausgerüstet“ beurteilt. 
➔Klettermöglichkeit bei Sporthallen-Neubau prüfen (vgl. Empfehlungen in 
Kap. Sporthallen) 
 

E: Privat 
 
 
 

Bowling 

In der Nähe befindet sich im Swiss 

Holidaypark in Morschach eine 

Bowlinganlage. Im weiteren Um-

kreis gibt es Bowlingbahnen in 

Baar und Cham 

 Öffentlichkeit gegen Bezahlung 
Im Talkessel Schwyz dürfte ein gewisser Bedarf bestehen, u.a. auch, weil 
keine Kegelbahnen in Restaurants mehr gibt. 
Die Initiative wird Privaten überlassen. Als Standort könnte sich das Zeug-
hausareal in Seewen eignen. 

Privat 
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Sportart/en 
Grau hinterlegt = be-
fragte Trägerschaften 
bzw. Vereine 

Anlage/Ort  
Informationen 

Masse [m bzw. 
m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 
➔Potenzial/Perspektiven 

Eigentum (E) 
Betrieb (B) 
Beiträge öff. Hand: Ja / 
Nein 
 

Eissport 

Natureisbahnen 

 

 keine Anlagen mehr 
➔ vgl. Nutzungsvorschläge für Allwetterplatz Christophorus 

 

Kunsteisbahn Zingel Seewen 

▪ Erstellt 1977 
▪ 1983 Zeltüberdachung 
▪ 1997 ersetzt durch Holzdach 
▪ Letzte grössere Sanierung 

2006 
Die Eisaufbereitungsanlage (mit  
Ammoniakdirektverdampfung) ist 
in die Jahre gekommen, aber gut 
unterhalten. 
 
Die Absenkungen, welche seiner-
zeit beim Autobahnbau entstan-
den sind, wurden behoben. 
Die Stabilität des Untergrundes 
muss allerdings im Auge behalten 
werden. 
 

Spielfeld 
60x30 
Gebäude ca. 
70x53 

Hauptnutzer: 
▪ Eishockey: Vermietungen i.d.R. wochentags ab 16.30 bis max. 

23.30 h, Wochenende ab 8.30 h 
▪ Schulen auf Anmeldung (sonst vormittags geschlossen) 
▪ Öffentl. Eislauf jeweils SA 13-16 h, SO 10-15.30 h, MO-FR 

13.15h – 16.15h 
▪ 1x wöchentlich Curling und Eisstockschiessen 

 
Kraftraum des EHC – Einrichtung und Training in Eigenverantwor-
tung. 
 
Enge Zusammenarbeit zwischen Kunsteisbahn Zingel AG und EHC, 
Gastronomie an Betriebs-AG des EHC verpachtet. 
Sommernutzungen: GV Raiffeisen, Frühlingsfest „Fest im Mai“ sowie 
für Anlässe wie Ruderregatta (1000 Boote!), Triathlon und Lauerzer-
seelauf. 
 
Eishalle wird im Sommer auch als Parkplatz zum Strandbad genutzt, 
was umfassendere Sommernutzung ausschliesst. Andererseits sind die 
Parkplätze bei grösseren Anlässen in der Eishalle sehr knapp. 
 

KEB Zingel AG 
 
 
Beiträge z.T. mit Leis-
tungsvereinbarungen von 
▪ Kanton (Sportfonds) 

und Bezirk für Schul-
nutzung im 2017 
tot. CHF 30'000.- 

▪ Gemeinde CHF 2.-
/Einw. (2017: CHF 
28'000.-) 

▪ keine Beiträge von 
anderen Gemeinden 

▪ Jahresmiete Gastro 
CHF 35‘000.- (= ca. 
8% des Umsatzes) 
▪  
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Sportart/en 
Grau hinterlegt = be-
fragte Trägerschaften 
bzw. Vereine 

Anlage/Ort  
Informationen 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 
➔Potenzial/Perspektiven 

Eigentum (E) 
Betrieb (B) 
Beiträge öff. 
Hand: Ja / 
Nein 

Fitnesscenter 
 

▪ Fitnessstudio - Fitness- und Aer-
obic-Club Spinning Ibach 

▪ Fitnessstudio - Muota CrossFit 
Ibach 

▪ Fitnessstudio - ONE Training-
Center Schwyz 

▪ Fitnessstudio - Schweiss & Ei-
sen Ibach, 400 m2, Kraftraum, 
Cardio, Küche mit kleinem 
Bistro 

▪ Fitnessstudio - Small Giant 
Schwyz 

Bevölkerung mit Mitgliedschaft 
 
Potenzial vorhanden, Interesse steigend 
 
Die Initiative wurde bisher Privaten überlassen. Allenfalls interessantes Standbein für Trägerschaft 
bei einem Ausbau des Sportzentrums Wintersried. 
 
Als Standort könnte sich auch das Zeughausareal in Seewen eignen. 
 

Privat 
 
 

Gymnastik, Tanz, 
Yoga etc. 

▪ Tanzschule Bailesito Schwyz 
▪ dance&show company Schwyz 
▪ Tanz-Treff Seewen 

Privat 
 
 
 

Gleitschirmfliegen 

Das Fluggebiet Rotenflue ist ther-

misch sehr interessant 

Transport mit der Rotenfluebahn 

 

Mitglieder des Gleitschirmclubs Rigi-Mythen (GCRM) und Private 
 
CHF 1.- pro Bahnfahrt geht an den GCRM zur Begleichung der Pachtzinsen. Ein Ausbau des Lande-
platzes mit Shop und Restaurant, wie in der Bevölkerungsbefragung gewünscht, ist wirtschaftlich 
kaum tragbar und kommt nicht vom GCRM. 
Wichtig ist die langfristige Sicherung der Start- und Landeflächen. 
 

Start- und Lan-
deplatz (unter-
halb Parkplatz) 
privat 
 
 
 

Golf 

Verschiedene Anlagen in der Re-
gion (Quelle: www.1golf.eu): 
 
▪ 18-Loch-Plätze in: Ybrig, Lu-

zern und Küssnacht 
▪ 9-Loch-Plätze: Meggen, Mor-

schach, Bürgenstock. 

Bevölkerung mit Mitgliedschaft 
 
In der Region scheint der Bedarf abgedeckt. Landreserven für einen Golfplatz fehlen. 
Im Talkessel Schwyz dürfte ein gewisser Bedarf für eine Indoor-Golfanlage bestehen. Mit den heu-
tigen technischen Mitteln können bereits auf einer Fläche von rund 20 x 10 m Simulationsanlagen 
eingerichtet werden, welche ein intensives witterungsunabhängiges Training erlauben. 
Die Initiative wird Privaten überlassen. Als Standort könnte sich das Zeughausareal in Seewen eig-
nen 
 
 
 

Privat 
 
 
 

Sportart/en Anlage/Ort  
Informationen 

Masse  
[m bzw. m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 

Eigentum / Be-
trieb 
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Grau hinterlegt = be-
fragte Trägerschaften 

Bemerkungen  
Beiträge öff. 
Hand:  
Ja / Nein 

Hundesport 

Hundeschule Anima Ibach 

Seit 2017 in alter Spinnerei 

2 Aussenflächen plus Innenhof 

 

Es gibt in Schwyz noch 2 weitere 
Hundeschulen (Angaben von Ge-
schäftsführerin Ladina Cattaneo), 
welche bei Internetrecherche nicht 
gefunden und fürs GESAK nicht er-
fasst wurden. 
 

Aussen rund 
1‘800 
Innen rund 
100 

Öffentlichkeit gegen Bezahlung 
 
Der Boden ist oft nass (Staunässe), nicht ideal 
der unbefristete Vertrag ist halbjährlich kündbar, die Miete allerdings günstig  
Es ist eine gewisse Unsicherheit betr. Pachtvertrag vorhanden, was grössere In-
vestitionen verhindert. 
Gemeinde könnte bei der Suche nach einem Standort behilflich sein - das Zeug-
hausareal in Seewen könnte sich eignen. 
 

Privat 
 
 
 

Kampfkunst  
(Judo, Karate, Jiu-
Jitsu) 

Shinson Hapkido Kampfkunst 

Schule Schwyz Landsgemein-

destrasse 28, Ibach 

k.A. 

Öffentlichkeit mit Mitgliedschaft bzw. gegen Bezahlung 
 
Die Angaben stammen aus einer umfassenden Internetrecherche vom 18. Sep-
tember 2018, stellt jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. 
Die Betreiber sind vermutlich nicht als Verein organisiert und nicht auf der ver-
einsliste der Gemeinde Schwyz. 
Deshalb wurden sie in der GESAK-Befragung nicht erfasst. 
 
 

Privat 
 
 

Shukokai Karateschule Landsge-

meindestrasse 28, Ibach 

k.A. Privat 
 
 

Peter Mettler MOTU Kampfsport 

& Fitness Schwyz  

Kampfsport, Kampfkunst, Fitness-

Center, Personal-Training 

Dorfbachstrasse 9, Schwyz 

k.A. 

Privat 
 
 

Kugelspiel 
(Pétanque, Boccia 
etc.) 

Bocciaanlage circolo italiano 
Schmedgasse 57, Ibach 
 
2 Bahnen 
Klubhaus 

19.5 x 5 m Zustand anlässlich der Besichtigung schlecht, vermutlich nur wenig genutzt 
1 Bahn ausser Betrieb 
Klubhaus in die Jahre gekommen, aber gut besucht. 
 

E: Victorinox 
B: Verein 
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Sport-
art/en 
Grau hinter-
legt = be-
fragte Träger-
schaften 

Anlage/Ort  
Informationen 

Masse  
[m bzw. m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 

Eigentum / Be-
trieb 
 
Beiträge öff. 
Hand:  
Ja / Nein 

Modellflug-
anlage 

Studen / Grossried 
Graspiste 
Erstellt 2010 
Ausgeebnet 2017 
Klubhaus (ehem. Munitionsdepot) 
 

80 x 8 Mitglieder der Modelfluggruppe Schwyz-Uri 
Montag bis Samstag 9-12 und 13-21 Uhr, Sonntag 13-21 Uhr 
 
Zusätzlich nutzt der Verein Hangflugplätze am Engelstock, in der Fönenschwand 
(Richtung Haggen) und in Allenwinden (oberhalb Weidhuobeli)116 
 

E: Genossame 
B: Modelflug-
gruppe Schwyz-
Uri 
 
 

Reiten 

Reithalle Kavallerieverein Schwyz, Schüt-
zenstr., Ibach 
 
▪ Reithalle 20m x 45m 
▪ Reiterstübli 
▪ Küche, Toiletten  
▪ Aussen-Reitplatz (Sand), Abreitplatz 

(Sand)  
▪ Parkplätze (Kies) 
▪ 2 Geräteschuppen 

45 x 20 Halle 
70 x 40 aus-
sen 
40 x 33 aus-
sen 

Für Vereinsmitglieder mit Hallenschlüssel immer zugänglich 
andere nach Absprache 
 
HZI, Fussballclub, Schwingen, diverse andere (auch private) Vermietungen 

E und B: Kavalle-
rieverein Schwyz 
 
 
 

Reitstall beim Krematorium 
Seewenstr. 116, Seewen 
 
▪ Reithalle mit Geräteraum 
▪ Stallungen 
▪ Führ- und Longierhalle 
▪ Diverse Nebenanlagen 

 
 
 
60 x 24 

60 x 11.5 

23 x 5 

Öffentlichkeit gegen Bezahlung 
 
Lage zwischen Autobahn und Muota 
Erstellt 2008, letzte Erneuerungen 2016 
 
Anlage nicht besichtigt 

Privat 
(Fam. Kunz-Dob-
ler) 
 
 
 

Stall Steigbügel 
Steinerstrasse 100, Seewen 

nicht erhoben Aus Internetrecherche vom 18. Sept. 2018, www.stall-steigbuegel.ch 
Der Stall Steigbügel bietet:  
▪ Reitstunden, Ponyreiten, Pferdeausbild. und Beritt, Pensionsplätze  
▪ Nebenbei kleine Edelbluthaflingerzucht. 
▪  

Privat 
 
 
 

Reitboutique Imhof, Stall Genus 
Steinerstr. 143, Schwyz 

nicht erhoben Stallungen und Zucht Privat 
 

Reitsportanlage am Schöpfiweg, Ibach Keine Angaben erhalten, kein Interesse  

 

116 Angaben von Markus Furrer, Leiter der GESAK-Projektgruppe vom 6. November 2018. 
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Sport-
art/en 
Grau hinter-
legt = be-
fragte Träger-
schaften 

Anlage/Ort  
Informationen 

Masse  
[m bzw. m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 

Eigentum / Be-
trieb 
 
Beiträge öff. 
Hand:  
Ja / Nein 

Ringen 

keine Anlage in der Gemeinde Schwyz  Die Ringerriege Brunnen und Umgebung deckt die Nachfrage in der Region ab. 
Die insgesamt 6 Trainings finden in der Dreifachturnhalle in Brunnen und in der 
Turnhalle Sattel statt (Ouelle: www.rrbrunnen.ch). In der neuen Anlage für die 
MPS Oberarth ist eine Ringerhalle vorgesehen. 

 

Schiessen 
 

Schiessanlage Burg- 
 
Kugelfangsanierung 2017 
SIUS Anzeigetrefferanlage 
www.burg-schwyz.ch 
 

300 ▪ Feldschützengesellschaft Burg-Schwyz 
▪ MSV Brunnen-Ingenbohl eingemietet 

 
Parkplätze von nebenliegendem Restaurant Burg werden zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt 
 

Feldschützen-ge-
sellschaft Burg-
Schwyz 
 
 

Schiessanlage Schachen, Ibach-Schönenbuch  
 
Kugelfangsanierung 2018 
SIUS Anzeigetrefferanlage 
www.schuetzen-ibach.ch 
 

300 
 
 
 
50 

Schiessverein Ibach-Schönenbuch 
Anlage funktional in gutem Zustand 
24 aktive Mitglieder, 3 Teams  
 
Sportschützen Ibach 
Sportschützen Schwyz eingemietet 
 

Sportschützen I-
bach 
Boden privat im 
Baurecht 
 
 

Schiessanlage Grund 
Grundstr. 133 
Schützenhaus und Scheibenstand 
Letzte Sanierung 2016 

300 ▪ Schützengesellschaft Schwyz, www.sg-schwyz.ch 
▪ Feldschützengesellschaft Schwyz 
▪ Militärschiessverein Schwyz 

 
März – Okt. je 2 Std./Wo. plus 5 x 2Std. fürs Obligatorische, gemäss Jahrespro-
gramm 2018 2 Wettkämpfe vor Ort 
Gebäude in gutem Zustand 
Restaurant Schützenhaus nebenan 
Boden gilt gem. mündlichen Auskünften als belastet 
 

Schützengesell-
schaft Schwyz 
 
 

Schiessanlage Chämiloch Seewen 
Schützenhausweg 46, Seewen 
Historisches, „putziges“ Schützenhaus aus 
1921/22 und Scheibenstand (6 Scheiben) 
Kugelfangsanierung 2012 
SIUS Anzeigetrefferanlage 
 

300 Schützenverein Seewen 
Schiessprogramm 2018: Training von Ende März bis Mitte September jeweils 
Freitag 18.00 – 20.00; nur 1 eigener Anlass am 22. Sept. aufgeführt 
 
15 PP Schützenhaus, 50 PP Reserve Neumatt Bahnlinie 

Schützenverein 
Seewen 
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Sportart/en 
Grau hinterlegt = 
befragte Träger-
schaften 

Anlage/Ort  
Informationen 

Masse  
[m bzw. m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 

Eigentum / Be-
trieb 
 
Beiträge öff. 
Hand:  
Ja / Nein 

Schiessen (Pis-
tole) 

Pistolen-Schiessanlage Laimgasse 
 
 

25 
 
50 

▪ Pistolensektion UOV Schwyz 
▪ Pistolenschützen Brunnen 

 
Schiessprogramm 2018: Trainings bzw. Schweiz. Pistolengruppenmeisterschaft i.d.R. 
Donnerstag 17.30 – 19.30, dazu Wettkämpfe an Wochenenden z.T. auswärts 
Beurteilung des Kant. Amtes für Umweltschutz vom 16. April 2017: Belastet, keine 
schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten. Kein aktueller Handlungsbe-
darf. Bei Bauvorhaben: Beachtung von Art. 3 AltlV und 
fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs. 

E: Genossame 
Schwyz 
B: Pistolensektion 
UOV Schwyz 

 
 

Schiessen (Pis-
tole, Luftge-
wehr) 

Indoor-Schiessanlage Wintersried 
16 Scheiben (elektronisch) 

10 Matchschützen Region Schwyz; Mitglieder haben mit Schlüssel Zugang 
eingemietet: Pistolensektion UOV Schwyz und Pistolenklub Brunnen 
 
Trainings 1-2x/Woche; interne Wettkämpfe im Winterhalbjahr; Ferienpassangebot im 
Sommer; gelegentlich vermietet als Büro für Wettkämpfe im Sportzentrum117 
 

E und B: Match-
schützen Region 
Schwyz 
im Baurecht (bis 
2044) 

Schwingen 
 

Schwingkeller in Schulanlage der 
MPS Schwyz 
Rubiswilstrasse 40, Ibach 
 
Anlage natürlich belichtet (Begriff 
„Keller“ in diesem Sinne nicht ganz 
korrekt) mit Sägemehlfüllung, Du-
schen mit 8 Brausen, ohne Trocken-
zone, WC 2+1 
 
Seit 1977 

Gesamtanlage 
rund 200 m2 
 
Sportfläche 
10.77 x 11 = 
rund 120 
 

Schwingerverband am Mythen, www.mythenverband.ch/ 
 
Belegungen durch Verband am Di und DO 18-22 Uhr  
Anlage etwas in die Jahre gekommen, aber gut unterhalten und gebrauchstüchtig 
 

E und B: Schwin-
ger-verband am 
Mythen 
(im Baurecht) 
 

Streetworkout-
Anlage 

Integriert in Sportanlagen Winters-
ried 
Mit Bezeichnung „Bodyweight-Sta-
tion“ 
 

10 x 9 Vereine 
Öffentlichkeit 
Ganzjährig zugänglich, 8:00 bis 22:00 h je nach Licht Hauptspiel-Feld und LA-An-
lage 
Umkleidemöglichkeiten in Garderoben Sportzentrum 
 

E: Stiftung 
B: Anlage-verant-
wortliche 
 
 

 

117 Angaben von Roland Schuler, Nachwuchsleiter Matchschützen Region Schwyz vom 29. Nov. 2018. 
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Sportart/en 
Grau hinterlegt = 
befragte Träger-
schaften 

Anlage/Ort  
Informationen 

Masse  
[m bzw. m2] 

Hauptnutzer 
Öffnungszeiten 
Bemerkungen 

Eigentum / Betrieb 
 
Beiträge öff. Hand:  
Ja / Nein 
 

Tennis und 
Squash 
 

Mythen-Center 

Halle seit 1980 
▪ 4 Tennisplätze indoor, 2 Aus-

senplätze 
▪ 2 Squashcourts 
▪ Sauna und Dampfbad für 10 

Pers.  
▪ Garderoben, Duschen und wei-

tere Nebenräume 
▪ Restaurant mit Terrasse für ca. 

50 Pers. 

▪ aussen: 1534 m2 
▪ innen: 62m x 38 m 
▪ Gebäude gesamt: 

2950 m2 

Bevölkerung gegen Bezahlung – fixer Platz in Halle für CHF 1‘400.- 
p.a. 
oder mit Mitgliedschaft in TC Macumba: Mitglied Swiss Tennis, 11 
Mannschaften plus 1 Knaben, 131 Mitglieder (121 Erw., 10 Ju-
gendl.)118, Beitrag CHF 380.- p.a. 
 
Altersbedingt besteht in der Halle Sanierungsbedarf, nicht isoliert, 
hohe Betriebskosten. 
 
Umnutzung geplant. 
Betrieb nur noch bis Sept. 2019 gesichert. 
 
 

Privat, Mythencenter 
AG 
 
 
Unterstützung des TC 
Macumba aus dem 
kant. Sportfonds. 
 
Für grössere Investitio-
nen sind Beiträge aus 
dem kant. Sportfonds 
an nicht gewinnorien-
tierte Trägerschaften 
möglich  

Tennisplatz Kollegium 

2 Spielfelder Outdoor 

Kunstrasen verfüllt mit Quarzsand 

 

37 x 37 m Bevölkerung 
Frei zugänglich wochentags 8.00-21.00, SA/SO 9.00-12.00 und 
13.00-21.00 
Mit Flutlicht, eingezäunt 
Bodenbelag ohne Kraftabbau und durch Bäume in Umgebung „ver-
schmutzt“ 

Kanton 
 
 
keine Reservationsmög-
lichkeit 

Tabelle 34: Bestand "weitere normierte Sportanlagen" 

 

Bemerkungen zur Tabelle: 
Die Übersicht stellt keinen Anspruch auf Vollständig-

keit.  

Das Angebot in der hier behandelten Anlagekategorie 

ist in Schwyz beschränkt und dennoch erstaunlich 

 

118 Angaben gemäss Internetabfrage vom 14. Sept. 2018 www.swisstennis.ch 

119 Bouldern ist eine Form des Kletterns ohne Sicherung, welche auch unbeaufsichtigt möglich ist. Maximale Höhe 3m. Matten im Sturzbereich zwingend. 

vielfältig. Analyse und Beurteilung innerhalb des vor-

liegenden GESAK konzentrieren sich im Folgenden al-

lerdings auf diejenigen Anlagen für, bei welchen übli-

cherweise mindestens eine Beteiligung der öffentli-

chen Hand erwartet wird bzw. notwendig ist: 

▪ Eissport 

▪ Klettern und Bouldern119 

▪ Kugelspiele 

▪ Rollsport  

▪ Schiesssport 

▪ Schwingen  

▪ Tennis 
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10.3.  BEDÜRFNISSE 

10.3.1.  NACH EMPFEHLUNGEN UND 

RICHTWERTEN 

Flächenrichtwerte existieren für die Anlagen im vor-

liegenden Kapitel nur (und zusammengefasst) bei 

den Tennis- und Eislaufanlagen: 0.5 m2/Einw. wer-

den empfohlen. Die Berechnung für die Bevölke-

rungsprognose 2032 bedeutet für Schwyz ein Bedarf 

vom 8‘750 m2. 

Aktuelle Orientierungshilfen für die Bedarfs-abschät-

zung bestehen für Eisbahnen und Tennisanlagen. Bei 

allen anderen Sportarten beschränken sich die 

BASPO-Empfehlungen auf die Anmerkung „Nach 
örtlichen Verhältnissen und Vereinsstatistik“: 

▪ Kunsteisbahnen: Eine Eissportanlage pro 25'000 

Personen nach BASPO-Empfehlung 001 bzw. 

eine Anlage mit 2 Eisfeldern ab 20’000 Einwoh-

nern nach den Richtwerten 1974. 

▪ Tennisanlagen: 1 Platz im Freien pro 40 bis 50 

Spielende, 1 Hallenplatz pro 7'000 bis 10'000 

Einwohner nach BASPO-Empfehlung 001 bzw. 1 

Platz im Freien für 2‘500-3‘000 Einwohner nach 

den Richtwerten 1974. 

Der effektive Bedarf wird wesentlich vom Angebot 

beeinflusst und hängt von verschiedenen Faktoren 

ab, zum Beispiel: 

▪ Konkurrenz/Angebot in Nachbargemeinden 

▪ Attraktivität anderer Freizeit- und Sportartenan-

gebote 

▪ Wirtschaftskraft und wirtschaftliche Entwicklung 

▪ Bedeutung, Tradition und Aktivität von Verei-

nen und Trägerschaften.  

10.3.2.  BEDÜRFNISSE DER SCHULEN  

Für die Anlagen in diesem Kapitel bestehen keine 

Richtwerte zur Anlagenausstattung von Seiten der 

Schulen. Diese Anlagen haben in der Regel ergän-

zenden Charakter zur Basisausstattung (Sporthallen, 

Freianlagen, Schwimmanlagen) und sind u.a. auch 

abhängig von der lokalen Popularität einzelner 

Sportarten.  

 

10.3.3.  BEDÜRFNISSE VEREINE UND AN-

DERE TRÄGERSCHAFTEN 

In der GESAK-Befragung wurde eine Vielzahl von 

Anregungen gemacht. Sie sind im vorliegenden Kapi-

tel 10 nach Sportart geordnet, ohne Berück-sichti-

gung, ob sie aus der Befragung der Bevölkerung, der 

Schulen oder der Vereine stammen. 

Viele Sportarten bzw. deren Trägerschaften sind auf 

sehr spezifische Infrastrukturen angewiesen. Sie ha-

ben nicht die Möglichkeit, ihre Trainings und Wett-

kämpfe in öffentlichen Anlagen wie einer Sporthalle 

oder auf einem Rasenspielfeld durchzuführen. Teil-

weise historisch bedingt, haben sich, wie eingangs 

Kapitel dargestellt, unterschiedliche Trägerschafts- 

und Finanzierungssysteme herausgebildet. 

In der Regel sind die Anlagen und der Betrieb über 

Mitgliederbeiträge und Eintrittspreise finanziert, ein-

zelne können einen operativen Gewinn erwirtschaf-

ten (z.B. Fitnesszentren). Die Betreiber dieser Anla-

gen stellen nur in Ausnahmefällen Ansprüche gegen-

über der öffentlichen Hand.  

Eine kontroverse Diskussion kann darüber geführt 

werden, ob die öffentliche Hand auch wirtschaftlich 

interessante Anlagen bzw. Anlageteile, wie z.B. Fit-

ness- und Wellnessangebote in Hallenbädern, führen 

soll. Sie kann damit Synergien nutzen und in einem 

Gesamtangebot andere Anlageteile quersubventio-

nieren.  

Angesichts enger finanzieller Spielräume beim Be-

trieb öffentlicher Sportanlagen sind „Mantel-nutzun-

gen“ dieser Art grundsätzlich sinnvoll, auch wenn 

damit private Initiativen konkurrenziert werden.  

Für gewisse Anlagen hat sich ein System von (fast) 

kostenloser Nutzung etabliert (z.B. Beachsport-, 

Schwing-, Kletteranlagen). Dabei ist entweder ein 

Zahlungssystem kaum umsetzbar oder die Vereine 

sind nicht in der Lage, kostendeckende Gebühren zu 

tragen. Initiative und oft ehrenamtliches Engage-

ment im Betrieb kommt von den Vereinen/Träger-

schaften, die Anlagen werden jedoch häufig durch 

die öffentliche Hand bereitgestellt. Sie erfüllt damit 

ihren  

(sport-)politischen Auftrag, welcher alle Bevölke-

rungsgruppen und damit grundsätzlich auch alle 

Sportarten zu berücksichtigen hat. 
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Neben den beiden genannten Gruppen „Privat“ und 

„Öffentliche Hand“ gibt es auch private Anlagenbe-

treiber, welche flankierend durch die öffentliche 

Hand finanziell unterstützt werden (Investitionsbei-

träge, Betriebsbeiträge, kostenloses Baurecht). Diese 

verhilft damit einer bestimmten Nutzergruppe oder 

der Allgemeinheit dazu, dass eine kostengünstige 

Ausübung der entsprechenden Sportart(en) möglich 

ist.  

10.3.4.  BEDÜRFNISSE DER BEVÖLKE-

RUNG 

Zu den Bedürfnissen der Bevölkerung lassen sich 

keine allgemeinen Aussagen machen, die für alle in 

diesem Kapitel behandelten Sportarten gültig sind.  

 

120 Lamprecht, M. et al. Sport Schweiz 2014. BASPO Magglin-

gen (2014). 

10.4.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG 

Die Bedürfnisse und Rückmeldungen aus den Befra-

gungen sind sportartspezifisch erfasst und entspre-

chend in den nachfolgenden Unterkapiteln darge-

stellt. 

10.4.1.  EISSPORTANLAGEN (CURLING, 

EISHOCKEY, EISLAUF, EIS-

STOCKSCHIESSEN)  

Eishockey hat in der Schweiz, insbesondere als Zu-

schauersport, eine vergleichsweise grosse Bedeu-

tung. In keiner anderen olympischen Mannschafts-

sportart kann unser kleines Land über längere Zeit 

auch international so lange ganz an der Spitze mit-

halten (Silbermedaille WM 2013 und 2018).  

Beim Aktivsport ist die Bedeutung des Eishockeys 

wesentlich geringer: Gemäss den Sportpräferenzen 

der Schweizer Bevölkerung120 werden Eishockey und 

Eislauf von nur 2.5% der Bevölkerung betrieben. 

Auffällig ist beim Eishockey die Tatsache, dass jeder 

Dritte diesen Sport als Hauptsportart betreibt. Die 

relativ aufwändigen Infrastrukturen leisten demzu-

folge für die allgemeine Bewegungs- und Sportförde-

rung nur einen kleinen Beitrag. Dies gilt es trotz der 

Attraktivität des Eishockeys als Zuschauersport zu 

beachten.  

Zum Vergleich: Mit den ebenfalls aufwändigen (ge-

deckten) Schwimmanlagen kann ein wesentlich hö-

herer Bevölkerungsanteil von 35.8% erreicht werden 

- mit weitaus grösserem Frauenanteil als beim Eis-

sport; allerdings ist’s nur bei 3.7% die Hauptsport-

art. 

Die regionale Abdeckung ist mässig: Die nächsten 

Kunsteisbahnen befinden sich in Küssnacht a.R., Zug 

und Luzern121. 

Schwyz verfügt in Seewen seit 1977 über eine 

Kunsteisbahn; Eigentümerin und Betreiberin ist die 

Kunsteisbahn (KEB) Zingel AG. Die Eisbahn ist seit 

1997 überdacht. 

121 www.skating.ch, Internetabfrage vom 29. März 2018.  
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Hauptnutzer ist der schon 1951 gegründete EHC 

Seewen, dessen 1. Mannschaft in der höchsten nati-

onalen Amateurliga (My Sports League) spielt.122 

Die Betreiberin führt die Anlage mit viel ehrenamtli-

chem Engagement kompetent und effizient. Auf-

wand und Ertrag halten sich etwa die Waage und 

bewegen sich um jeweils rund CHF 450‘000.-. Re-

serven für grössere Anschaffungen oder eine umfas-

sende Sanierung sind jedoch nicht vorhanden. Sind 

solche notwendig, müssten Gemeinden, Bezirk, Kan-

ton und Private Unterstützung leisten. 

Die Einwohnerzahl, welche nach Empfehlungen und 

Richtwerten für die Erstellung einer Kunsteisbahn 

notwendig ist, wird im Einzugsgebiet, das gemäss 

Mitgliederliste deutlich über den Talkessel hinaus-

geht, übertroffen. In der Gemeinde Schwyz allein 

wird die Zahl von 20-25‘000 Einw. pro Eisbahn auch 

im Planungshorizont 2033 jedoch nicht erreicht. Die 

dichte Belegung zeigt deutlich: Der Bedarf ist ausge-

wiesen. Vermutlich liesse sich auch ein zusätzliches 

Eisfeld mindestens in den Abendstunden und an 

Wochenenden auslasten.  

Die Belegungsaufteilung der Saison 2017/18 ist auf-

schlussreich: Sie zeigt die Dominanz des Eishockeys. 

Nutzergruppe Belegung 
17/18 in Std. 

EHC Seewen 485 

HC Innerschwyz (KSC,EHCS) 370 

Plauschmannschaften Kt. SZ  59 

Plauschmannschaften  

▪ Kt. ZH, LU, UR  
91 

Firmen Kanton SZ 9 

SIHF CH Turnier U14 24 

Autoslalom AMC Schwyz 6 

Curling/Eisstockschiessen 101 

Talentklasse Bezirk Schwyz 52 

Reserviert für Schulen 171 

Öffentlicher Eislauf 580 

Freie Eiszeiten 385 

Tabelle 35: Eisbelegung 2017/18 

Der EHC Seewen hat gemäss Vereins-Befragung 235 

aktive Mitglieder. Insbesondere beim Nachwuchs wird 

unter dem Dach „HC Innerschwyz“ (HCI) eng mit dem 

 

122 Die die Objektblätter ergänzenden Angaben und die Zah-

len zur Eisbahn wurden von Rochus Freitag (VRP) und Franz 

Horat (Betriebsleiter) zur Verfügung gestellt. 

Küssnachter Schlittschuh Club (KSC) zusammengearbei-

tet. Von den rund 200 Kindern und Jugendlichen in 

den Nachwuchs-teams stammt gemäss Mitgliederliste 

¼ aus der Gemeinde Schwyz.123 Bei den Aktiven ist der 

Anteil wesentlich geringer, nur Gönner und Funktionäre 

rekrutieren sich primär aus der Gemeinde.  

Sowohl der EHC als auch HCI werden aus dem kanto-

nalen Sportfonds unterstützt. 2017 haben sie z.B. für 

"Mitglieder und Nachwuchs, Fremdmieten, Unterhalt, 

Material und Aus- und Weiterbildung" insgesamt rund 

CHF 48'000.- erhalten. 

Der EHC geniesst bei den Mietkosten zudem eine spe-

zielle Vergünstigung: 35% Rabatt.Diese Zahlen bezüg-

lich der Herkunft der Mitglieder belegen, dass die Eis-

bahn als regionale Anlage einzustufen ist und dass fi-

nanzielle Beteiligungen von Kanton, Bezirk und umlie-

genden Gemeinden angezeigt sind.  

Neben der 1. Mannschaft führt der Verein noch je eine 

Aktiv- und eine Seniorenmannschaft. Gemäss Befra-

gung ist der Verein mit den Sommertrainings-möglich-

keiten sehr zufrieden, während der Saison sei die Bele-

gung der Eishalle jedoch an der Kapazitätsgrenze. 

Wichtig als Treffpunkt, für den Zusammenhalt und die 

Finanzierung des Vereins ist, dass seit 2014 eine Toch-

tergesellschaft des EHC Seewen das Eishallen-Restau-

rant führt: die EHC Gastro GmbH. 

Der Curlingclub (IG Curling) zählt gemäss GESAK-Befra-

gung 27 aktive Mitglieder, ist etwas überaltert und 

prognostiziert eine stabile Mitglieder-entwicklung. Trai-

ning jeweils Donnerstagabend. Die Eisqualität für Eisho-

ckey entspricht nicht den Anforderungen im Spitzencur-

ling, der Verein bezeichnet sich auf ihrer Homepage 

(www.curling-seewen.ch) deshalb als „Outdoor-Curler“. 

Spezifische Wünsche werden nicht geäussert, aber da-

rauf hingewiesen, dass die Sportarten mit privaten An-

lagen nicht in gleicher Weise von der Gemeindeunter-

stützung profitieren können, wie die Hallensportver-

eine. 

Der Eisstockclub Rigi trainiert ebenfalls 1x/Woche in 

der Eishalle. 

Die Zufahrt zur Eishalle ist schlecht signalisiert.

123 Angaben von Bruno Bolfing, Mail vom 20. Juli 2018. 
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Braucht  es mehr E i s f läche?  

In der GESAK-Befragung wird mehrfach mehr Eisflä-

che gefordert. Der Bedarf lässt sich jedoch nicht 

wirklich ausweisen – diese Haltung wird auch von 

der Betriebsleitung der Kunsteisbahn Zingel AG ge-

teilt. Die Option „Ausbau um ein zusätzliches Spiel-

feld“ ist allenfalls langfristig im Auge zu behalten.  

Die von den Vereinen gewünschte Ausweitung der 

Nutzungszeit liesse sich schaffen, wenn der öffentli-

che Eislauf an attraktiver Lage andernorts auf einer 

Natureisbahn, einer mobilen Kunsteisanlage oder ei-

ner synthetischen Eisfläche stattfinden könnte. 

Mit einer solchen Anlage kann ein zeitlich limitierter, 

jedoch vielerorts beliebter wohnraumnaher Bewe-

gungs- und Begegnungsort geschaffen werden.  

Als geeignete Standorte stehen die Schulhaus-Allwet-

terplätze Christophorus, Rickenbach (ehemal. Leh-

rerseminar) und Kollegium Schwyz sowie der Allwet-

terplatz in der Badi im Vordergrund.  

Minimal notwendig für den Betrieb einer Natureis-

bahn wären Wasseranschluss, Banden und Tore. 

In naher Zukunft könnten synthetische Eissportflä-
chen interessant werden. Die technische Entwick-

lung dieser neuen Produkte schreitet rasch voran. 

Sie weisen heute noch gewisse Nachteile für die 

Nutzer auf (u.a. Ab-nützung der Kufen, Abrieb, et-

was „langsamere“ Gleitfläche), sind jedoch bezüglich 

Betriebskosten gegenüber den Kunsteisbahnen im 

Vorteil.  

Dank der Mobilität einer solchen Anlage wäre es 

möglich, den Standort nach einigen Monaten zu 

wechseln.  

10.4.2.  FITNESSZENTREN 

Das Angebot in Schwyz ist gut. Es bestehen ver-

schiedene private Anlagen und Anbieter mit unter-

schiedlichen Ausrichtungen. 

Die ausschliesslich privaten Anlagen wurden nicht 

besichtigt und beurteilt. 

Im Planungshorizont dürfte der Bedarf weiterhin 

wachsen, weil Fitness- und Krafttraining einem aktu-

ellen Sporttrend entsprechen. „Sport Schweiz 2014“ 

hält fest, dass im Durchschnitt 22% der Bevölkerung 

Mitglied in einem Fitnesscenter ist. Tendenz stei-

gend. 

Für Schwyz besteht im Planungshorizont mit einem 

Zuwachs der Bevölkerungszahl von 2‘700 Personen 

ein Potenzial von zusätzlichen rund 600 Personen. 

Private Anbieter werden darauf reagieren. Als Stand-

ort könnte sich das Zeughausareal in Seewen eig-

nen. 

Die Gemeinde bzw. gemeinnützige Trägerschaften 

hätten in Kombination mit anderen Sportanlagen die 

Möglichkeit, selbst als Fitnessanbieter aufzutreten, 

insbesondere bei polysportiven Anlagen.  

In Frage kommt dafür das Sportzentrum Winters-

ried. Synergiepotenziale bestehen bei der Nutzung 

und im Betrieb.  

Ob die Gemeinde bzw. die Stiftung Schwyzer-Sport 

in diesem Bereich Private konkurrenzieren will, ist 

ein politischer Entscheid und im Zusammenhang mit 

dem Ausbau des Wintersrieds zu diskutieren. 

10.4.3.  KAMPFKUNST 

Grundsätzlich verzeichnen Sportarten wie Judo, Ka-

rate, Taewandoo, Jiu-Jitsu etc., welche unter dem 

Begriff „Kampfkunst“ zusammengefasst sind, wach-

sendes Interesse. 

Die in der Tabelle aufgeführten Anbieter sind nicht 

als Vereine organisiert und deshalb auch nicht auf 

der Vereinsliste der Gemeinde Schwyz. Die aus-

schliesslich privaten Anlagen wurden nicht besichtigt 

und beurteilt. 

Die nächste Judoschule befindet sich in Brunnen. 

Ob die Nachfrage durch die bestehenden Angebote 

abgedeckt wird, kann nicht beurteilt werden. Es 

wird davon ausgegangen, dass die privaten Anbieter 

auf die steigende Nachfrage reagieren.  

Für neue Anbieter könnte sich das Zeughausareal in 

Seewen eignen. 
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10.4.4.  KLETTERN UND BOULDERN 

Klettern, gerade auch in Hallen, hat in den letzten 

Jahren einen wesentlichen Zuwachs zu verzeichnen. 

2.2% der in der Schweiz befragten Personen geben 

Klettern/Bergsteigen als von ihnen ausgeübte Sport-

art an. Bei 0.5% ist Klettern die Hauptsportart. 

Die Teilnehmerzahlen in J+S-Kursen im Sportklettern 

und Bergsteigen verzeichneten eine klar steigende 

Tendenz. Beispiel: Die J+S-Teilnehmerzahlen im 

Sportklettern haben sich von 2004 bis 2011 mehr 

als vervierfacht. In den letzten Jahren sind die Zah-

len ungefähr stabil.124 

In der Gemeinde Schwyz besteht im Chämiloch eine 

Outdoor-Kletterwand. 

In der Region bestehen neben der Kletterwand in 

der Sporthalle der MPS Oberarth (in einem Hallen-

drittel) fünf kostenpflichtige Kletter- bzw. Boulder-

hallen mit Anfahrtswegen von 20 bis 50 Minuten125: 

▪ Boulderhalle „boulder gade gmbH“ in Arth 

▪ Kletterhalle Swissholiday Morschach 

▪ Kletterhalle Root LU 

▪ Kletterhalle „Eldorado“ in Buochs 

▪ Kletterhalle „Granit Indoor“ in Schattdorf. 

Aus der Vereinsbefragung:  

Im Sommerhalbjahr trainieren die JO und das Kin-

derbergsteigen (KiBe) des SAC Mythen wöchentlich 

im Chämiloch in Seewen. Problem: Trainingsabsa-

gen, wenn Wetter nicht gut. Ab und zu werden 

dann die Boulderanlage in Arth oder die Kletterhalle 

in Morschach besucht. 

Im Winterhalbjahr wird 1x/Wo. in der Sporthalle 

Stegweidli in Oberarth an der Kletterwand trainiert. 

Probleme: zu wenig Routen und Organisation eines 

Transports ab Schwyz. 

 

Der Verein wünscht sich eine Kletterwand mit 15-

20 Routen in diversen Steilheiten (gerade bis über-

hängend) und Schwierigkeiten. Höhe 12-20 m. Der 

SAC Mythen bietet sich an, bei der Planung und 

später bei der Reinigung der Griffe und Neugestal-

tung der Routen Unterstützung zu leisten.  

 

 

124 Quelle: www.jugendundsport.ch. 

Fazit 

Angesichts der heutigen Beliebtheit des Kletterns ist 

ein witterungsunabhängiges Angebot in Schwyz zu 

empfehlen.  

Der Einbau einer gedeckten Kletterwand ist im Zu-

sammenhang mit dem Neubau einer grösseren 

Sporthalle zu prüfen. Empfohlen ist die Integration 

einer Kletterwand in ein Treppenhaus, welches z.B. 

mit 3 Stockwerken auch die erwünschte Höhe er-

reicht (Referenzbeispiel Forum Sumiswald).  

Im Raumprogrammvorschlag für eine Dreifach-sport-

halle im Wintersried ist eine Kletterwand enthalten 

(vgl. Kap. 17.4).  

Die Kosten hängen von der Grösse und der Bauart 

der Wand (Beton, Holz oder glasfaserverstärkter 

Kunststoff GFK). Grobschätzung Zusatzkosten bei In-

tegration in vertikale Hallenerschliessung: rund CHF 

0.8 Mio.  

Auf eine Kletterwand innerhalb der Halle ist wegen 

der betrieblichen Nachteile zu verzichten.  

Zudem lassen sich Boulderwände gut in erweiterte 

Erschliessungsbereiche integrieren. Dies ist bei der 

Planung neuer Schulanlagen ganz allgemein und 

weiteren Sporthallenprojekten (vgl. Kap. 7.10.2) im 

Speziellen zu berücksichtigen. 

 

Beispielbild Schulanlage Fredriksbjerg Aarhus (DK) 

125 Internetrecherche vom 29. März 2018. Angaben durch 

Frau Edith Seeholzer, J+S Coach JO-SAC-Mythen, überprüft. 
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10.4.5.  KUGELSPIELE (BOULE, 

PÉTANQUE, BOCCIA)  

Die verschiedenen Formen der Kugelspiele unter-

scheiden sich in Einzelheiten betr. Bodenbelägen, 

Kugelgrössen und -gewicht und der Wettkampf-Reg-

lemente. Sie werden hier gemeinsam behandelt.  

Ziel ist es bei allen Formen, mit den eigenen Kugeln 

möglichst nahe an eine Zielkugel zu gelangen. Die 

Zielkugel und die gegnerischen Kugeln können dabei 

auch herausgedrückt oder weggeschossen werden. 

Als Spiel auf öffentlichen Plätzen ist Pétanque die 

Freizeitvariante von Boule, einer Sportart, die, insbe-

sondere in Frankreich, auf oder in Vereins-anlagen 

(Boulodrome) oder Boulehallen ausgetragen wird.126 
127 

Eine gedeckte Anlage besteht im Talkessel Schwyz 

nicht. 

Eine Anlage für die Kugelspiele im Freien gibt es le-

diglich im Circolo italiano Acli auf dem Victorinox-

Areal gleich neben dem Fussballplatz Mühlematt. 

Die Anlage umfasst neben 2 Bahnen auch einen 

Gastronomiebetrieb. Angesichts des desolaten Zu-

stands der Sporteinrichtungen hat die Anlage ver-

mutlich vor allem eine wichtige soziale Bedeutung 

als Treffpunkt für die Migranten. Wenn das Nut-

zungsrecht für das Areal in der Mühlematt ausläuft ist 

es wichtig, dass die Mitglieder wieder einen geeigneten 

Treffpunkt erhalten. 

Angesichts der Sportentwicklung – Wachstum beim 

nichtorganisierten Sport; höherer Anteil älterer Per-

sonen, welche „ruhigere“ Sportarten bevorzugen – 

und der Chance, die Freizeit-Formen dieser Sportar-

ten vielerorts im öffentlichen und privaten Raum 

durchzuführen, bestehen Bedürfnisse, die in Schwyz 

wohl nicht abdeckt sind.  

Der Aufwand für die Erstellung und den Unterhalt 

einer Anlage ist verhältnismässig bescheiden. Auslei-

hemöglichkeiten für Kugeln in unmittelbarer Nähe 

ermöglichen auch spontanes Spielen und sind des-

halb wünschenswert. Restaurationsbetriebe 

und/oder kleinere Läden in der Umgebung könnten 

sich dafür eignen und auch für sich mit zusätzlicher 

Kundschaft profitieren.  

 

126 Internetabfrage www.petanque-fsp.ch (Verbands-Home-

page): Boule, die französische Form des Boccia, wird mit Holz- 

oder Metallkugeln von 9-11 cm Durchmesser und 900-1400 g 

Gewicht gespielt; Pétanque mit etwas kleineren und leichteren 

Kugel (7.05-8 cm, 650- 800 g). Das Spielfeld misst 4 x 15 m. 

Standortideen für eine Boccia-/Pétanquebahn aus 

der GESAK-Projektgruppe (Workshop vom 6. No-

vember 2018): 

▪ Sandfläche im Areal Hofmatt 

▪ Asphaltplatz beim alten Schulhaus Ibach 

▪ Kugelstossanlagen im Sportzentrum Wintersried. 

127 BASPO (1987): Boccia wird mit Holz- oder Kunststoffku-

geln von 10.7-11.3 cm Durchmesser und 920-1000 g Gewicht 

gespielt. Die Bahnen sind 24-28 m lang und 3.8-4.5 m breit. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Boulodrome
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10.4.6.  ROLLSPORT UND BMX 

Rollsportarten und BMX-Radfahren haben sich in 

ganz unterschiedlichen Ausprägungen in den letzten 

Jahrzehnten als Freizeit-, zum Teil auch als Wett-

kampfsportarten etabliert und sind aus der breiten 

Palette des Sportanlagen-Angebots nicht mehr weg-

zudenken. 

Unter den Rollsportarten sind zusammengefasst:  

▪ Inline128 

▪ Rollschuhlaufen 

▪ Rollbrett (Skateboard, Longboard) 

▪ Kickboard (3 Rollen) 

▪ Tretroller/Trottinett (2 Rollen). 

Stärken: 
Im Wintersried steht eine grosszügige Rollsportan-

lage zur Verfügung. Nur ihre Erreichbarkeit ist nicht 

wirklich gut, denn die Fahrt auf den Rollsportgerä-

ten kann nicht auf gesicherten Radwegen erfolgen. 

Der Anlage selbst fehlt ein Unterstand (Sonnen- und 

Regenschutz) mit Sitzmöglichkeiten. 

Kleinere oder grössere Rollsport-Hindernisse, eine 

Quarter- oder Halfpipe sucht man auf den auch für 

Kinder gut erreichbaren Pausenplätzen in der Ge-

meinde Schwyz vergeblich.  

Die Asphaltplätze bei den Schulen wären geeignet, 

für Rollsport zugewiesene Zonen sind notwendig. 

Am ehesten Platz hätte es bei den Schulanlagen 

Christophorus, Lücken und bei der MPS Schwyz. 

Vorschläge: 

▪ Rollsportmöglichkeiten auf den Pausenplätzen  

▪ ➔vgl. Vorschläge in Kap. Spielplätze 

▪ Piste für BMX/Pumptrack  

➔ Umnutzungsvorschlag Erlen, Empfehlung ist 

in Kap. 8.13.6 bei den Freianlagen aufgeführt 

▪ Rundstrecke für Inline (vgl. Kap. 12). 

 

128 Inline-Strecken sind im Kap. 0 behandelt. 

10.4.7.  REITEN 

Der Kavallerieverein mit 112 Mitgliedern verfügt in 

Ibach über eine schöne, gut unterhaltene Anlage, 

welche seit 1978 besteht und 2016 erneuert wurde. 

Schwierigkeiten bereitet vor allem bei Veranstaltun-

gen die zu kleine Fläche für die Parkierung. Der Ver-

ein wäre daran interessiert, dass bei einem Ausbau 

des Sportzentrums Wintersried Zusatzparkplätze für 

die Reitsportanlässe geschaffen würden. 

Weitere Bedürfnisse wurden keine gemeldet. 

Die anderen 3 in der Tabelle aufgeführten Anlagen 

sind privat und wurden nicht besichtigt und beur-

teilt. 

In der Gemeinde Schwyz bestehen keine signalisier-

ten Reitwege. Bis heute funktioniert das Nebenei-

nander der verschiedenen Nutzergruppen (Wandern, 

Spazieren, Velo, Bike) gut, auch weil im Verein re-

gelmässig zum Säubern der Wege sensibilisiert wird. 

Angesichts des Wachstums im Reitsport – gemäss 

„Sport Schweiz 2014“ im letzten 6-Jahreszyklus um 

0.1% auf 1.8% der Bevölkerung, gleich häufig wie 

z.B. Golf, Frauenanteil 85% – könnte mittelfristig 

das Ausscheiden und Signalisieren von Reitwegen 

ein Thema werden. 129 

10.4.8.  SCHIESSEN 

In der Studie „Sport Schweiz 2014“ gibt 1% der Be-

fragten an, dass sie Schiesssport machen, für 0.3% 

ist es die Hauptsportart. Das Durchschnitts-alter be-

trägt 46 Jahre, der Frauenanteil 13%. 

Das Interesse am Schiesssport hat tendenziell abge-

nommen. Viele Vereine kämpfen mit der Überalte-

rung ihres Mitgliederbestandes.  

Da nur die Schützengesellschaft Schwyz an der GE-

SAK-Befragung teilgenommen hat und keine Mitglie-

derstatistiken der Schützenvereine zur Verfügung 

stehen, kann ein allfälliger Rückgang nicht mit Zah-

len belegt werden.  

Spezielle Wünsche hat die SG Schwyz in der Befra-

gung nicht geäussert. Bei ihr ist, wie vermutlich auch 

bei den anderen Schiesssport-Vereinen, der Anteil 

von MIV-Nutzern beim Weg zu Sport sehr hoch. Die 

129 Angaben zu den Reitsportanlagen am 18. Sept. 2018 mit 

Frau Manuela Bürgi, Aktuarin KVS, besprochen. 
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Schützen sind beim Projekt „Sportlich zum Sport“ 

(vgl. Empfehlung 7.10.8) einzubeziehen. 

Bei den bestehenden älteren Schützenhäusern be-

steht ein gewisser Sanierungsbedarf (Gebäudehülle, 

Haustechnik), wobei sie alle gebrauchstüchtig sind. 

Teils sind die gut erhaltenen Bauten ein echter Blick-

fang.  

Die Schiessanzeigen und die Kugelfänge (Altlasten) 

sind auf aktuellem Stand. 

Handlungsbedarf besteht allenfalls beim weiteren 

Zusammenlegen von Schiesssportanlagen, die ge-

meinsam mit den Vereinen und interessierten Nach-

bargemeinden zu prüfen sind. 

Die Anlagen-Nutzung ist wenig intensiv (Trainings 

meist nur 1x/Wo.) und deshalb für die Anwohner-

schaft tragbar – ein intensiver Betrieb im besiedelten 

Gebiet ist heute kaum mehr möglich.  

Bereits aufgehoben wurden die Schiessanlage 

Aufiberg, der Kleinkaliberstand Rickenbach und der 

Schiessplatz Hanenberg.  

Unterstützung von der öffentlichen Hand erhalten 

die Schützenvereine durch die Beiträge pro Teilneh-

mer fürs "Obligatorische". Beiträge aus dem kanto-

nalen Sportfonds im Rahmen der in Kap. 10.1.2 an-

gegebenen Verwendungszwecke sind möglich. Die 

in Kap. 10.2 angegebenen Vereine haben beispiels-

weise im 2017 insgesamt nahezu CHF 27'000.- er-

halten. 

10.4.9.  SCHWINGEN 

Die Schwinghalle Rubiswil bei der Sporthalle der 

MPS Schwyz wird ausschliesslich durch den Verein 

„Schwingerverband am Mythen“ genutzt und von 

diesem auch betrieben und unterhalten.  

Der Verein zählt 66 Aktive, davon rund die Hälfte 

Jungschwinger. 

Gemäss GESAK-Befragung sind die Mitglieder mit 

den Trainingsmöglichkeiten zufrieden. Zusätzlich fin-

den Trainings in den Hallen MPS Schwyz und Chris-

tophorus statt. 

Was den Schwingern für die Durchführung grösserer 

Anlässe fehlt, ist eine Sportanlage mit Hallen, grossem 

Rasenplatz und geeigneten Zufahrtsmöglichkeiten (als 

Beispiel wird Muotathal angeführt). Im Rahmen der 

Machbarkeitsstudie für den Ausbau des Sportzentrums 

Wintersried ist zu prüfen, ob sich das Sportzentrum für 

Schwingfeste eignen würde. 
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10.4.10.  TENNIS  

Gemäss den Empfehlungen und Richtwerten  

(1 Platz im Freien pro 40 bis 50 Spielende bzw. 

1 Platz im Freien für 2‘500-3‘000 Einwohner) ist das 

bestehende Angebot für Schwyz nicht ausreichend.   

bei einer prognostizierten Bevölkerungszahl im 2033 

von 17‘500 besteht ein Bedarf von etwa 6 Spielfel-

dern. 

2 Felder stehen beim „Kollegi“ zur Verfügung. Im 

Mythen-Center ist das Angebot nur noch bis im 

Herbst 2019 gesichert. 

Bis 2005 verfügte der TC Schwyz über 3 Aussen-

plätze mit Club- und Garderobengebäude. Die An-

lage musste dem Neubau der MPS Schwyz in Rubis-

wil weichen. Der Verein wurde liquidiert. 

Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Inte-

ressierten in den bestehenden Anlagen („Kollegi“, 

Mythen-Center) weiterhin ihren Sport ausüben konn-

ten. Andere wechselten zum RTC Seedorf/UR. 

An der GESAK-Befragung hat der Tennisclub Ma-

cumba nicht teilgenommen. In Briefen aus den Jah-

ren 2011 und 2013130 sowie in der Bevölkerungsbe-

fragung wurden zusätzliche Tennisplätze bzw. Ersatz 

für die 2005 verlorene Anlage gefordert.  

Mit der angekündigten Schliessung der Tennisanlage 

im Mythen-Center entsteht eine Angebotslücke, wel-

che raschestmöglich geschlossen werden sollte. Das 

eher bescheidene regionale Angebot an Tennisanla-

gen reicht dafür nicht aus. 

Die nächsten Anlagen befinden sich in: 

▪ In der Nähe des Fussballfeldes Grabachern auf 

Gemeindegebiet Ingenbohl/Brunnen besteht 

1 Platz im Freien des TC Waldstätter (Eigentü-

mer und Betreiber) 

▪ Swiss Holiday Park Morschach, 2 Plätze outdoor 

Hartbelag, ohne Flutlicht 

▪ Sportcenter Ägeri mit 3 Hallenplätzen 

▪ TC Unterägeri, 5 Plätze outdoor 

▪ RTC Seedorf/UR, 3 Aussen- und 2 Hallenplätze 

▪ TC Küssnacht, 6 Plätze, outdoor. Zusätzlich 2 

öffentliche Tennisplätze bei der Seematt. 

In Oberarth sind im geplanten Schul- und Sportzent-

rum 2 Outdoor Tennisplätze vorgesehen. Realisie-

rung frühestens auf 2021. 

 

130 Schreiben an den Gemeinderat Schwyz von Herrn Urs 

Gössi vom 11. Februar 2011 und vom 8. Januar 2013. 

 

Tennishalle 

Die Einwohnerzahl, welche nach den Richtwerten 

für die Erstellung einer Tennishalle empfohlen ist  

(1 Hallenplatz pro 7'000 bis 10'000 Einwohner nach 

BASPO-Empfehlung 001), wird in Schwyz erreicht. 

2-3 Hallenplätze würden die Empfehlung erfüllen. 

Trotz internationalem Ruhm unserer Schweizer Spit-

zenspieler ist im Tennis, allerdings regional unter-

schiedlich ausgeprägt, teilweise ein Rückgang des In-

teressens festzustellen. Vielerorts sind die Vereine 

überaltert. Diverse Tennishallen wurden in den letz-

ten Jahren umgenutzt oder geschlossen. Deshalb ist 

für Infrastruktur-Erweiterungen bzw. den Bau neuer 

Anlagen ein sorgfältiger Bedarfs-nachweis notwen-

dig. 

Andererseits sind die Teilnehmerzahlen bei Ju-

gend+Sport nach einer Stagnationsphase in den letz-

ten Jahren kontinuierlich gestiegen – von 2013 bis 

2017 um rund 20%131. Der Tennisverband macht 

eine erfolgreiche Nachwuchsförderung. Insgesamt 

fast 66‘000 Kinder und Jugendlich nahmen an den 

J+S-Angeboten im Tennis 2017 teil – rund 70%Bu-

ben und 30% Mädchen. 

Wie weiter in Schwyz? 
Eine Prognose zum Bedarf im Planungshorizont ist 

auf Grund dieser gegenläufigen Tendenzen schwie-

rig. Insgesamt ist nicht mit einem grösseren Zu-

wachs für die Zukunft zu rechnen, der heutige Be-

stand aber zu halten.  

Vorschlag für das Einzugsgebiet im Talkessel 

Schwyz: 

▪ Neue Tennisanlagen mit 4 Spielfeldern und Ten-

niswand 

▪ Traglufthalle über 3 Spielfelder für den Winter-

betrieb 

▪ Zusätzlich: Padelanlage. Die junge Sportart er-

füllt die in Kap. 3.3 zusammengefassten Sportt-

rends insbesondere bezüglich „schnell erlern-

bar“, „outdoor“ und „Spielsportart in kleineren 

Gruppen“.  

131 www.jugendundsport.ch, Internetabfrage vom 15. Sept. 

2018. 



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 162 

Nachstehendes Beispielbild TC Neufeld in Bern132 

Klubhaus mit Garderoben, Duschen, Gastrono-

mie und den notwendigen Nebenanlagen 

Der Platzbedarf für die Spielfelder beträgt insgesamt 

rund 3100 m2 und setzt sich zusammen aus (Vor-

schlag): 

▪ 3 Spielfeldern (je 36.57 x 18.29 m) nebeneinan-

der rund 55 x 37 m. Sie werden im Winter mit 

einer mobilen Halle überdacht. 

▪ 1 Einzelspielfeld rund 18 x 37 m 

▪ Tenniswand 15 x 12 m 

▪ Padelanlage 20 x 10 m. Allenfalls mit Überdach-

ung ohne seitliche Abschlüsse. 

Idealer Standort wäre das Areal Wintersried, Situie-

rung neben der neuen Sporthalle (vgl. Kap. 7.10.1). 

Die Veranstaltungsinfrastruktur der Dreifachhalle 

könnte mit dem Gastronomieteil der Tennisanlage 

kombiniert werden. Weitere Synergiepotenziale be-

stehen bei allen Umkleide- und Nebenräumen sowie 

beim Unterhalt. 

Da bei den Tennisanlagen Dringlichkeit besteht, 

müssten die Nebenräume bis zur Fertigstellung der 

Sporthalle entweder im heutigen Tribünengebäude 

genutzt werden können oder in Provisorien/ Contai-

nern untergebracht werden. 

Für die neue Tennisanlage ist eine neue Trägerschaft 
notwendig. Sie benötigt in einem 1. Schritt ein kla-

res Signal der Gemeinde Schwyz, dass diese die not-

wendigen Flächen im Wintersried zur Verfügung 

stellt. Die engagierten Personen (U. Gössi, R. 

 

132 Padel ist eine aufkommende Mischform zwischen Tennis 

und Squash, entstanden vor rund 50 Jahren in Mexiko. Aus-

Camenzind133, evtl. weitere) und der TC Macumba 

sind entsprechend zu informieren. 

Im Hinblick auf einen Ausbau des Sportzentrums 

Wintersried wurde in Kap. 5.6.5 die Empfehlung for-

muliert, dass Zweckmässigkeit der heutigen Träger-

schaft (Stiftung Schwyzer-Sport) überprüft wird. Die 

Zusammenarbeit der Gemeinde Schwyz mit der Stif-

tung, umliegenden Gemeinden, dem Bezirk und 

dem Kanton sei zu vertiefen.  

Die Tennis-Trägerschaft ist in eine allfällige Neuorga-

nisation einzubeziehen. 

Die Finanzierung müsste in Verantwortung der 

neuen Trägerschaft erfolgen. Die öffentliche Hand 

soll Unterstützung leisten – beispielweise durch 

▪ Kostenloses, langfristiges Baurecht 

▪ Einen angemessenen Investitionsbeitrag 

▪ Einen jährlichen Betriebsbeitrag. Dieser könnte 

sich an den Beiträgen an den FC Ibach orientie-

ren (z.B. im Verhältnis zur Anzahl aktiver Mit-

glieder) 

▪ Beiträge an Infrastrukturen und Sportmaterial 

aus dem kantonalen Sportfonds. 

Als erste Annäherung an die Investitionskosten nach-

folgend eine Grobkostenschätzung.  
Je nach Bodenaufbau und -beschaffenheit und der 

gewünschten Belagsart sind sie unterschiedlich. 

▪ 4 Plätze plus Tenniswand, gesamter Bodenauf-

bau (Tennenbelag etwas günstiger), mit Be-

leuchtung und Umzäunung (4 m hoch) und au-

tomatischer Bewässerung: 

rund CHF 0.8 Mio.  

▪ Traglufthalle mit 3-fach-Membran (Referenzbei-

spiel Bern-Worblaufen 2018):  

CHF 500‘000.- 

▪ Abweichungen je nach Produkt und kantonalen 

Umweltvorschriften  

Betriebskosten (alles inkl. ohne Miet- und Zins-

kosten) rund 60'000.- p.a.  

▪ Padelanlage: Bodenaufbau inkl. Aufbauten und 

Einrichtung CHF 50‘000.- (ohne Überdachung). 

breitung anfangs vor allem in Spanien, mittlerweile in ganz Eu-

ropa. Gespielt wird immer 2:2. Die Rückwände und hinteren 

Seitenwände werden ins Spiel einbezogen. 

133 Schreiben vom 17. August 2018 an den Autor des GESAK. 
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10.5.  HANDLUNGSBEDARF 
Handlungsbedarf bei den in diesem Kapitel behan-

delten Sportarten besteht primär beim Tennis und 
beim Klettern. Sie sind deshalb bei den Empfehlun-

gen auch an den Anfang gestellt. 

Grundsätzlich ist eine Erweiterung des Sport- und Be-

wegungsangebots erwünscht. Initianten von neuen 

Angeboten und Infrastrukturen sind von der Ge-

meinde deshalb nach Möglichkeit zu unterstützen. 

Die finanzielle Unterstützung von Infrastrukturen mit 

überregionaler Bedeutung (z.B. Eissport, Tennis) ist 

gemeinsam mit umliegenden Gemeinden, dem Be-

zirk und dem Kanton zu diskutieren (vgl. Empfeh-

lung 5.6.5). 

10.6.  EMPFEHLUNGEN 

10.6.1.  TENNIS  

Beim Sportzentrum Wintersried sind die zonenrecht-

lichen Voraussetzungen zu schaffen, damit im Rah-

men der Machbarkeitsstudie für eine Dreifachhalle 
mit Veranstaltungsinfrastruktur eine neue Tennisan-
lage geplant werden kann. Voraussetzung ist eine 

entsprechende Trägerschaft (TC Macumba, interes-

sierte Einzelpersonen), zu deren Konstituierung die 

Gemeinde Schwyz zusammen mit der Stiftung 

Schwyzer-Sport anregt. 

Für die Studie sind zu berücksichtigen:  

▪ Flächenbedarf gemäss Kap. 10.4.10, der Raum-

programmentwurf für die Sporthalle inkl. Klet-

tern (im Anhang 17.4)  

▪ Raumbedarf für Tennis (Garderoben, Duschen, 

Gastronomie, Nebenräume)  

▪ die Empfehlungen beim Rasensport (vgl. 8.13.1 

und 8.13.9). 

▪ die nachfolgenden Empfehlungen 10.6.3, 

10.6.4, 10.6.9, 10.6.11. 

10.6.2.  KLETTERN/BOULDERN 

Die Bedürfnisse des Kletterns und Boulderns sind de-

tailliert abzuklären.  

Kletter- und Boulderwände können gut in die Er-

schliessungsbereiche mehrstöckiger Bauten integriert 

werden. 

Geeignet für eine Kletteranlage wären die vorge-

schlagene Dreifachhalle mit Veranstaltungsinfrastruk-

tur im Wintersried und die neue Schulanlage See-

wenfeld. Die Integration von einfachen Bouldermög-

lichkeiten in Korridoren ist auch in den Klassentrak-

ten denkbar. 

Die SAC-Sektion Mythen hat für die Planung und 

später auch den Unterhalt Unterstützung in Aussicht 

gestellt. 

10.6.3.  BEACHSPORT 

Outdoorduschen im Wintersried installieren. Allen-

falls in Verbindung mit einem Unterstand für die 

Rollsportanlage. 
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10.6.4.  ROLLSPORT WINTERSRIED 

Die Rollsportanlage ist mit einem Unterstand und 

Sitzmöglichkeiten zu ergänzen. 

10.6.5.  ROLLSPORT AUF PAUSENPLÄT-

ZEN 

Auf geeigneten Pausen- und Spielplätzen sollen mo-

bile Einrichtungen für den Rollsport aufgestellt wer-

den. Verschiebungen (z.B. alljährlich) der Standorte 

sind erwünscht, um die Bewegungs- und Freizeitan-

gebote laufend etwas zu verändern (vgl. auch Emp-

fehlungen 11.5.2 und 11.5.3). 

10.6.6.  EISSPORTANLAGEN 

Mit zusätzlichen Eislaufflächen für den freien Eislauf 

kann die Eishalle entlastet werden. 

Deshalb ist die Erstellung einer Natureisbahn oder ei-

ner mobilen Eislauffläche auf einem Asphaltplatz ei-

ner Schulanlage ist zu prüfen.  

Die Entwicklung synthetischer Beläge und deren Ein-

satzmöglichkeiten sind im Auge zu behalten, damit 

zu gegebenem Zeitpunkt eine Anschaffung geprüft 

werden kann. 

10.6.7.  SIGNALISIERUNG UND PARKIE-

RUNG EISBAHN 

Die Signalisierung der Eisbahnzufahrt ist zu verbes-

sern. 

Zusätzliche Parkplätze für grössere Anlässe stehen 

bei der KIBAG zur Verfügung, reichen aber in Spit-

zenzeiten nicht aus. Eine Erweiterung des Parkplat-

zes ist im Zusammenhang mit dem Ausbau des See-

bades zu prüfen (vgl. Empfehlung 9.5.1). 

10.6.8.  KUGELSPIELE  

Möglichkeiten für das Erstellen von Spielbahnen für 

Pétanque und/oder Boccia in zentraler Lage in der 

Gemeinde Schwyz sind zu prüfen (vgl. Standor-

tideen in Kap. 10.4.5).  

Witterungs- und Sonnenschutz sowie ausreichend 

Sitzmöglichkeiten sind wichtig. Ausleihemöglichkei-

ten für Kugeln in der näheren Umgebung sind zu 

evaluieren. 

Ein allfälliger Ersatz für den wertvollen Begegnungs-

ort im circolo italiano ist zu suchen, sobald die wei-

tere Nutzung des Victorinox-Areals geklärt ist. 

10.6.9.  REITSPORT 

Angesichts des Wachstums im Reitsport sind bei Be-

darf das Ausscheiden und Signalisieren von Reitwe-

gen zu prüfen. 

10.6.10.  SCHIESSANLAGEN 

Gemeinsam mit den Vereinen und interessierten 

Nachbargemeinden sind weitere Zusammen-legun-

gen bestehender Schiessanlagen zu prüfen 

Die Schützen sind beim Projekt „Sportlich zum 

Sport“ (vgl. Empfehlung 7.10.8) einzubeziehen. 

10.6.11.  SCHWINGEN 

Eine allfällige Umsetzung der vom Schwinger-ver-

band am Mythen gewünschten Veranstaltungs-infra-

struktur soll im Rahmen der Machbarkeits-studie für 

den Ausbau des Sportzentrums Wintersried geprüft 

werden. 
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11. ERWEITERTER BEWEGUNGSRAUM, SPIELPLÄTZE 

11.1.  BESTAND, ÜBERSICHT AN SPIEL- UND PAUSENPLÄTZEN 
Die Angaben stammen aus den von Romano Fanchini aufgenommenen und mit umfassendem Bildmaterial dokumentierten Objektblättern und den Besichtigungen vom 8. Mai 

2018. Die Spielbereiche auf den Schulhaus-Pausenplätzen wurden im Rahmen der Hallenbesichtigungen analysiert.  

Abgrenzung: Die der Nutzung für den Sportunterricht im Freien zugeordneten Flächen der Schul-Aussenanlagen werden im Kapitel „Freianlagen“ behandelt. 

Nachfolgende Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf absolute Vollständigkeit. 

Anlage 
 
E=Eigentümer 
Erstellt/letzte 
Sanierung 

Ausstattung, Grösse, Spezifisches 
➔ detaillierte Angaben zur Ausstattung 
vgl. Objektblätter 
 

Allgemeine Beurteilung 
Empfehlungen 
 

Bilder 
 

Hirschi 
 
E: Stiftung 
Zentrum St. 
Martin Schwyz 

Rund 730 m2 
 
1 Sitzgarnitur, 2 Sitzbänke 
Geländerutschbahn 
Drehkarussel 
Brettschaukel, Doppelhängeschaukel 
Kletterhaus 
grosser Sandkasten ca. 4.5m x 4.2 m 
Klettergerüst  
Entenwippe, Froschwippe 
Tunnel 
Holzhütte, Holzhaus mit Treppe 
Zählrahmenholzwand 
 

Zentrale Lage 
Vielseitig ausgerüstet 
Terrassiert, aber ohne Spielfläche für Ballspiele 
Erst junge Bäume, kaum Schatten 
Mobile WC-Anlage 
Brunnen vorhanden, aber nicht in Betrieb 
Unterhalt: Gut unterhalten durch Gemeinde (Werkgruppe), Sicher-
heitsprüfung erfolgt durch Gemeinde, wird alle ca. 5 Jahre extern 
geprüft und repariert.  
 
Empfehlungen: 
▪ Sonnensegel bei Sandkasten 
▪ Gestaltungsmöglichkeiten schaffen: z.B. Brunnen mit Wasser-

lauf zu Sandkasten – Schaffen eines Matschbereich, Bretter 
und Baumaterial 
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Anlage 
 
E=Eigentümer 
Erstellt/letzte 
Sanierung 

Ausstattung, Grösse, Spezifisches 
➔ detaillierte Angaben zur Ausstattung 
vgl. Objektblätter 
 

Allgemeine Beurteilung 
Empfehlungen 
 

Bilder 
 

Mangelegg 
 
E: Quartierge-
nossenschaft 
Mangelegg 

Inkl. Rasenspielfeld ca. 1200 m2 

 
Tischtennistisch 
Sandkasten 2.5 m x 2.5 m 1°Sitzbankgarni-
tur, Grillplatz 
Rutschbahn im Gelände 
Rasenspielfeld in Kap. 8.13.5 aufgeführt 

Periphere Lage 
Für Quartier von hoher Bedeutung 
Unterhalt: Gut unterhalten durch lokale Benutzer 
 
Empfehlungen: 
Gelegentliche Erneuerungen, Sicherheitsüberprüfung und Unterhalt 
langfristig sicherstellen 

 
Birkenweg 
Ibach 
 
E: Bezirk 
Schwyz 

 

Total rund 17 x 90 m = ca. 1‘500 m2 

 
Tischtennistisch 
Sandkasten 2 m x 2.5 m 
Kleines Boden-Trampolin 
Tarzanseil, Seilrutsche (Tyrolienne) 
Wippschaukel, Froschwippe, Hänge-Schau-
kelgerät 
Schalenrutschbahn 
Aussichtsturm, Holzsteige 
Sitzplatz aus Naturstein, 3 Bänke, 1°Sitz-
garnitur, Pergola mit 2 Bänke und 3 Tische 
Veloständer 

Schöne Lage an der Muota 
Lauf- und Versteckmöglichkeiten 
Einrichtung konventionell, etwas veraltet, 
kaum Gestaltungsmöglichkeiten 
Grössere Spielfläche mit Toren für Ballspiele fehlt (allerdings be-
steht im gleichen Quartier mit dem Rasenspielfeld Erlen ein solche 
Möglichkeit) 
Unterhalt: Vertrag von 1986 Gemeinde mit Einwohnerverein I-
bach-Oberschönenbuch, welcher die Zuständigkeiten regelt: Für 
Grünunterhalt und Sand austauschen ist die Gemeinde zuständig. 
Die Spielgeräte hat der Verein zu übernehmen. 134 
 
Empfehlungen: 
Anlage ergänzen mit: 
▪ Wasserstelle/-lauf 
▪ Feuerstelle 
▪ Gestaltungsmöglichkeiten 
▪ WC-Anlage 

 
 

 
 

 

134 Angaben Urs Hardegger: Mail vom 21. August 2018 
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Anlage 
 
E=Eigentümer 
Erstellt/letzte 
Sanierung 

Ausstattung, Grösse, Spezifisches 
➔ detaillierte Angaben zur Ausstattung 
vgl. Objektblätter 
 

Allgemeine Beurteilung 
Empfehlungen 
 

Bilder 
 

Eigenwies 
Ibach 
 
E: Genossame 
Schwyz 

Rund 18 x 34 m = 612 m2 

 
Rutschbahn 
Kletterseil 
Pneuschaukel mit Klettergerüst, Doppelhän-
geschaukel, Brettschaukel 
Tischtennistisch 
3 Sitzbänke 
 

Schöne Lage mit Baumbestand und witterungsgeschützten Sitz-
möglichkeiten 
Spielplatz wurde dem Einwohenrverein Ibach-Schönenbuch unent-
geltlich zu Benützung überlassen. Die Genossame behält sich eine 
Entwicklung vor.  
 
Empfehlungen: 
Zuständigkeit für Unterhalt klären und intensivieren 
Anlage punktuell erneuern/attraktivieren z.B. mit 
▪ Wasserstelle/-lauf 
▪ Feuerstelle 
▪ Gestaltungsmöglichkeiten 
▪ WC-Anlage 

 

Wintersried 
 
E. Stiftung 
Schwyzer-
Sport 

2 Spielbereiche (rund 8 x 10 m und 14 x 
14 m) bei der Finnenbahn mit Holzschnit-
zelbelägen: Klettern und Schaukeln 
 
Total rund 280 m2 

Innerhalb der Anlage etwas peripher gelegen 
Gut in die Gesamtanlage eingebettet 
Unterhalt durch Anlageverantwortliche 
 
Empfehlungen: 
Erweiterungsmöglichkeiten im Rahmen des Ausbaus der Gesamtan-
lage prüfen – Gestaltungshinweise in nachfolgenden Text beach-
ten. 
 

 

Ital-Reding-
Haus 
 
E: Ital-Reding-
Stifung 

Rund 60 m2 

 

Kleine Kiesfläche mit Rutschbahn, Korb-
schaukel 
Kleine Wippe 
 

Nicht beurteilt (im Verzeichnis ursprünglich nicht enthalten) 
Fotos von U. Hardegger aus 2018 
 
Unterhalt: Gut unterhalten durch Gemeinde (Werkgruppe), Sicher-
heitsprüfung erfolgt durch Gemeinde, alle ca. 5 Jahre wird extern 
geprüft und repariert. 
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Spielplätze bei den Schulanlagen, Pausenplätze 

 
Anlage Angebot Kurz-Beurteilung bzw. Bild Empfehlungen 

Christophorus 

Der Pausenplatz ist vor allem eine Asphalt-
fläche, nur kleine Kletter-möglichkeiten und 
Hüpfspiele aufgemalt 
 
Spielplatz auf Nordseite Schulhaus aus-
schliesslich für Kindergarten 

 

In Zusammenhang mit Machbarkeitsstudie 
für eine neue Sporthalle ist auch die Attrak-
tivierung der Aussenanlagen zu prüfen (z.B. 
Multisportplatz) 

Krummfeld Keine Spielgelegenheiten 

 

Zugangsbereich (vgl. Foto) umgestalten 
Nutzen der Fläche oberhalb Turnhalle klä-
ren: Stein-/Kugelstoss oder Spielplatz 
 

Lücken 
Kinderspielbereich mit diversen Kletter-, 
Rutsch- und Versteckmöglichkeiten 
Brunnen 

Gut gestaltet 
Einziges Problem bleiben die Nutzungsein-
schränkungen fürs Spielen auf dem Allwet-
terplatz (vgl. Kap. 8.13.7) 

MPS Schwyz Keine Spielmöglichkeiten 
Da Spielplätze in näherer Umgebung (Birkenweg, Lücken, Hirschi) 
besteht möglicherweise ausschliesslich Bedarf für Schülerinnen und 
Schüler (SuS) 

Bedarf und Möglichkeiten mit Bezirk/ 
Schule klären 
Pausenplatzgestaltung als Projektwochen-
thema, Wünsche der SuS berücksichtigen 
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Anlage Angebot Kurz-Beurteilung Empfehlungen 

Muota  
Kleiner Kletter-/Spielbereich 
Brunnen 

Erfüllt eher gestalterische Bedürfnisse als jene der Kinder 

Aus Platzgründen kaum zusätzliche Hand-
lungs-/Bewegungsmöglichkeiten – diese 
sollten beim Christophorus-Schulhaus ge-
schaffen werden 
 

Mythen 

Sandkasten 
Kletterhaus und Wippe mit Weichbelag 
Brunnen 
Diverse Sitzmöglichkeiten 
 

Angesichts enger Platzverhältnisse gut, Gesamtanlage weitgehend 
befestigt  

Für den Allwetterplatz ist die Einrichtung ei-
nes Multisportplatzes zu prüfen 
 

Herrengasse 

grosszügiger Kiesplatz mit Sitzmöglichkei-
ten 
kleiner Platz mit Kletterhaus und Sitzmög-
lichkeiten 
 

Enge Platzverhältnisse, bescheidenes Angebot keine 

Hinterdorf 

Korbschaukel 
Röhrenrutsche 
kleine Boulderwand 
kleiner Sandkasten 
Sitzmöglichkeiten 
 

Enge Platzverhältnisse, bescheidenes Angebot, kein Grün keine 

Seerüti 
Neu erstellter Spielplatz mit Kletter- und 
Hüpfangeboten 

Schöne Anlage auf sehr beschränktem Raum 
Gut nach aussen gesichert 

 
Tabelle 36: Übersicht Spielplätze  
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11.2.  BEDÜRFNISSE 

11.2.1.  EINLEITUNG 

Kinder benötigen zum Spielen Zeit, Raum und Frei-

heit. Nicht alles, was wir Erwachsenen als Spiel den 

Kindern „verkaufen“ wollen, ist wirklich Spiel. Bei-

spiel: Durch die immer gleiche Röhre kriechen ist 

kein Spiel – da müsste drinnen oder auf der anderen 

Seite schon etwas „passieren“, damit das Durchkrie-

chen zum Spiel wird.  

Die Bedingungen des Kinderspiels haben sich im 

Laufe der Zeit parallel mit den gesellschaftlichen Ent-

wicklungen verändert. Die einschneidenden Verän-

derungen in der Siedlungsentwicklung der letzten 50 

Jahre wirken sich auf die heutigen Spielbedingungen 

in Städten und Agglomerationen aus. Unsere Städte 

eignen sich heute nicht mehr zum Spielen. Der 

Trend zur Siedlungsverdichtung, die verstärkte Ab-

schottung von Privatbereichen und zunehmender 

Verkehr, auch auf kleinen Quartierstrassen, haben 

die Spielbereiche massiv reduziert. Gefahren und 

Hindernisse vermindern deren Nutzungsmöglichkei-

ten als Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsort.  

Als Reaktion auf diese Entwicklung entstanden die 

heute bekannten Kinderspielplätze, die zwar einer-

seits den Kindern durch den geschützten Rahmen 

das gefahrlose Spiel erlauben, aber andererseits die 

Durchdringung der „Kinderspielwelt“ mit der realen 

„Erwachsenenwelt“ komplett aufheben. Aus dieser 

Perspektive sind Kinderspielplätze wertvolle Restbe-

reiche, „Ghettos“, die allerdings die verloren-gegan-

genen Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten nicht er-

setzen können. 

Die tägliche Bewegungszeit der Kinder ist in den 

letzten Jahrzehnten massiv zurückgegangen.135 Be-

wegungsmangel hat, gerade bei Kindern, teilweise 

dramatische Auswirkungen auf die Gesundheit und 

die Entwicklung. Dessen sind sich Politik und Behör-

den heute bewusst und setzen meist auf Massnah-

men in den Schulen und bei den Eltern; die Bedeu-

tung des unmittelbaren Wohnumfelds und der Stras-

senraumgestaltung bleiben oft unbeachtet.  

 

135 Neuste Untersuchungen aus Deutschland (Datenmaterial 

aus der Schweiz ist nur wenig vorhanden) stellen einen Rück-

gang von täglich 3-4 Stunden auf 1 Std. in den letzten 50 Jah-

ren fest. 

11.2.2.  AUSSENRÄUME VON SCHULAN-

LAGEN 

Kinder brauchen Bewegung. Die positiven Auswir-

kungen auf die kognitive und soziale Entwicklung 

sind heute vielfach nachgewiesen. Das über 100-jäh-

rige Anliegen der täglichen Bewegungslektion ist an-

gesichts des verbreiteten Bewegungsmangels aktuel-

ler denn je, jedoch aufgrund der vielfältigen Ansprü-

che an die Schulen in der heutigen Zeit kaum zu rea-

lisieren. 

Mit ein bis zwei täglichen längeren Bewegungs-pau-

sen lässt sich wenigstens ein Teil dieser Forderung 

erfüllen. Dazu braucht es einen geeigneten Schul-

Aussenraum, Material und Ausrüstung sowie ausrei-
chend grosse Zeitfenster von etwa 30 Minuten. 

 

Die Freianlagen bei den Schulen dienen verschiedenen 

Nutzergruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen, die 

es zu berücksichtigen gilt:  

▪ Sportunterricht im Freien  

▪ Bewegungsraum für die Pausen 

▪ wohnraumnaher Bewegungsraum und Treff-

punkt für die Kinder und die gesamte Bevölke-

rung 

▪ Für die Vereine sind die Freianlagen – je nach 

Sportart – eine wichtige Trainings- und Wett-

kampfstätte. 

Grundsätzlich kann zwischen den Sportanlagen für 
den Schulunterricht und den Pausenbereichen un-

terschieden werden.  

Die Outdoor-Sportanlagen, auf welche im vorliegen-

den Konzept im Kapitel 8 (Freianlagen) näher einge-

gangen wird, haben sich an den Lehrplänen des 

Sportunterrichts der entsprechenden Schulstufen zu 

orientieren.  

Für die fachgerechte Planung, Ausführung und 

Pflege stehen u.a. die Grundlagen des BASPO Verfü-

gung. 

Bei der Gestaltung der nicht-normierten Schul-Aus-

senräume (insbesondere der Pausenplätze) besteht 

wesentlich mehr Spielraum. An einem Entwicklungs- 

und Planungsprozess sollten, mit Unterstützung von 

Fachleuten, möglichst alle Betroffenen (Schülerinnen 
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und Schüler, Lehrkräfte, Hauswartschaft, Eltern, Be-

völkerung, Schul- und Gemeindebehörden) partizi-

pieren.  

Der Planungsprozess lebt von und mit den Beteilig-

ten, ihren Impulsen und ihren Ideen. 

11.2.3.  KANTONALES RICHTRAUMPRO-

GRAMM 

Im Richtraumprogramm für Schulanlagen136 ist ge-

fordert: 

Kap. 3 "Aussenanlagen", 3.2: Die Ausstattung dieser 

Plätze ist dem Alter der Schülerinnen und Schüler 

anzupassen und sollen auch ausserhalb der Schulzeit 

benutzt werden können.  

3.3: "Die Mindestgrösse für Spiel- und Pausenplätze 

beträgt zwischen 400-500 m2 bzw. 3-4 m2 pro Schü-

lerin und Schüler. Weitere Flächen sind für Allwetter-

plätze, Rasenspielfelder, Geräte-/Sprung-/Kugel-

/Laufanlagen zu reservieren (Kap. 4.12 – 4.17). 

Für die Freianlagen von Kindergärten gelten die fol-

genden Richtlinien: 

▪ Wiese/Rasenplatz: 100 m2 

▪ Trockenplatz: 75 m2 

▪ Sand-/Kiesanlage: 18-24 m2 

▪ Garten/Pflanzbeet: 10 m2 

Die Mehrzahl der Aussenanlagen bei den Kindergär-

ten und den Primarschulen erfüllen diese Anforde-

rungen nicht. 

11.2.4.  NACH RICHTWERTEN 

In den Richtwerten 1974 werden insgesamt 

1m²/Einwohner (0.8 m²/E. für Kinder und Jugendli-

che sowie 0.2 m²/E. „Familiensportplätze“) empfoh-

len.  

Der Vergleich mit den neusten Empfehlungen – ge-

nannt werden beispielsweise 1m²/Einwohner in ei-

nem grossstädtischen Kontext (Berlin) oder eine 

Bandbreite von 6-7m² pro Kind im Alter von 

0-14 Jahren – ergibt dies eine interessante Überein-

stimmung.137 

Die als eigenständige Spielplätze ausgewiesenen Flä-

chen (Hirschi, Mangelegg, Birkenweg, Eigenwies, 

Wintersried, Ital-Reding-Haus) ohne die Pausen-

 

136 Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volksschule, Bil-

dungsdepartement, Amt für Volksschulen und Sport, Juli 

2012. 

plätze der Schulanlagen und Spielbereiche bei Kin-

dergärten machen lediglich 4‘400 m2 aus (ungefähre 

Massangaben in der Übersichtstabelle).  

Bei einer prognostizierten Bevölkerungszahl für 

2033 von 17‘500 Einwohnerinnen und Einwohnern 

steht Schwyz im Vergleich mit diesen Empfehlungen 

nicht gut da: Das Spielplatzangebot müsste für 

1m²/Einw. rund 17‘700 m2 betragen, das Vierfache 

des heutigen Bestands.  

Angesichts der nicht einbezogenen Anlagen bei den 

Schulen und des ganzjährig zugänglichen Spiel- und 

Parkareals beim Seebad ist die Aussagekraft dieser 

Vergleichszahlen nur beschränkt aussagekräftig, als 

Tendenz jedoch richtig und wichtig. 

Fazit E1 

Die Gemeinde benötigt mehr und bessere Spiel-

plätze! 

 

Wesentlich wichtiger als die reinen Flächenangaben 

sind die Erreichbarkeit und die Qualität. 

Ein Quartierspielplatz soll für die Kinder innerhalb 

200-300 m und ohne Hindernisse gefahrlos erreich-

bar sein. Vor allem die weniger mobilen Bevölke-

rungsgruppen sind auf Bewegungs- und Spielräume 

in unmittelbarer Wohnnähe angewiesen.  

  

137 Weiterführende Informationen in Empfehlung 012 Sportan-

lagen. Bewegungsräume in Gemeinden. Magglingen. Bundes-

amt für Sport (2009). 
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11.2.5.  RÜCKMELDUNGEN AUS DER BE-

DÜRFNISERHEBUNG 

In der Befragung sind zu den Spielplätzen folgende 

Rückmeldungen aus der Bevölkerung und den Schu-

len eingegangen: 

▪ Besseres Spielplatzangebot (6 Nennungen) 

▪ vorhandene Spielplätze sind von mangelhafter 

Qualität 

▪ Beschattung Spielplätze verbessern 

▪ mehr verkehrsfreie Zonen im Dorfkern (z.B. 

Reichsstrasse und Teile des Hauptplatzes) 

▪ mehr öffentliche Tischtennistische 

▪ zusammenhängende Freiräume entlang der 

Muota und des Lauerzersees 

▪ bewegungsfreundlichere Gestaltung des Areals 

Hofmatt. 

Die Anzahl Rückmeldungen ist relativ bescheiden. 

Vermutlich verstanden die Befragten teilweise den 

Sportbegriff enger gefasst und haben die Spielplätze 

nicht als Sportanlagen im eigentlichen Sinne einbe-

zogen.  

Und die Befragung richtete sich an Erwachsene, wel-

che die Wünsche ihrer Kinder auch hätten einbrin-

gen können, dies wohl jedoch unterlassen haben. 

Fazit E2 

Der Bedarf bei den Spielplätzen wird bestätigt. 

Zudem soll beachtet werden, dass bei der Planung 

von Spielplätzen partizipative Prozesse wichtig und 

Kinder und Jugendlichen einzubeziehen sind. 

 

11.3.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG 

11.3.1.  ALLGEMEIN 

Angesichts der naturnahen, allerdings im Norden 

und Osten stark ansteigenden Umgebung mit Wäl-

dern und Feldern haben Spielplätze in einzelnen Tei-

len der Gemeinde Schwyz nicht ganz die gleiche Be-

deutung wie im urbanen Gebiet.  

Die Struktur der Besiedlung ist teilweise locker und 

für kleinere Kinder bestehen vielerorts Bewegungs-

räume im unmittelbaren Wohnumfeld. 

Die Verteilung der Spielplätze und deren möglichst 

hindernisfreie Erreichbarkeit innerhalb 200-300 m 

sind ungenügend. Vor allem Seewen und Ricken-

bach sind unterversorgt. 

Auch flächenmässig reicht das Spielplatzangebot 

nicht aus.  

Die Ausrüstung ist konventionell und teils veraltet, 

die neusten Erkenntnisse bei der Gestaltung von 

Spielplätzen mit Erlebnis-, Gestaltungs- und Rück-

zugsmöglichkeiten sind noch nicht berücksichtigt. 

Die bestehenden Spielplätze sind vorwiegend auf 

die Zielgruppen der Vorschul- und Unterstufen-Kin-

der ausgerichtet. Für Jugendliche, Erwachsene und 

Senioren beschränken sich die Möglichkeiten weitge-

hend auf die Spielwiesen und Allwetterplätze bei 

den Schulanlagen. 

Für diese Altersstufen und Familien interessante An-

gebote wie z.B. Unterstand mit Toilette und Wasser-

anschluss/ Brunnen, Bänke und Tische, Feuerstelle, 

Slackline (Balancieren auf einem Gurt- oder 

Schlauchband), Flächen für Kugelspiele, Tischfuss-

ball, Schach, Mühlespiel gibt es nur vereinzelt.  

Dort, wo die Gemeinde zuständig ist, sind die Plätze 

in gutem Zustand und werden regelmässig unterhal-

ten. 

Da auch in Schwyz das Gebot der inneren Verdich-

tung an Bedeutung gewinnt, muss zusammenhän-

genden, mit einem möglichst strassenunabhängigen 

Fusswegnetz verbundenen Streif-, Spiel- und Bewe-

gungsräumen in Zukunft grosse Beachtung ge-

schenkt werden. Kinderspielplätze sind nach Mög-

lichkeit mit anderen Erholungs- und Freiflächen zu 

verbinden bzw. darin zu integrieren. Die Grünraum-

gestaltung soll spielfreundlich und möglichst durch-

lässig sein. 
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11.3.2.  PAUSENPLÄTZE 

Aussenräume von Schulanlagen haben insbesondere in 

dichtbesiedelten Quartieren eine zusätzliche Bedeu-

tung, weil sie hier oft den einzigen grösseren zusam-

menhängenden Bewegungsraum darstellen. Sie sind die 

unabdingbare Ergänzung zu den Innenräumen einer 

Schulanlage.  

Sie schaffen als Bewegungs-, Erholungs-, Erlebnis- und 

Erfahrungsraum einen Ausgleich.  

Damit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüle-

rinnen und Schüler sowie der Schule entsprochen wer-

den kann, ist es wichtig, den zur Verfügung stehenden 

Aussenraum im Schulareal geschickt zu gliedern.  

Die verschiedenen Nutzungsbereiche sollen nicht strikte 

voneinander getrennt werden. Eine schwerpunktmäs-

sige Verteilung der Angebote ist jedoch anzustreben.  

Gliederung: Der Schul-Aussenraum lässt sich wie folgt 

unterteilen: 

▪ Bewegungsbereich 

▪ Begegnungsbereich 

▪ Lern- und Erlebnisbereich 

Als Planungshilfen stehen die Empfehlungen im Anhang 

17.5.2 und die Checkliste im Anhang 17.5.3 zur Verfü-

gung. Sie sind entsprechenden Aufträgen der Strupler 
Sport Consulting entnommen. 

Für Unterhalt und Sicherheit der Pausenplätze sind die 

jeweiligen Anlageverantwortlichen zuständig. 

Bei den Schulen sind die Aussenräume auf die entspre-

chenden Altersstufen ausgerichtet.  

Die im Richtraumprogramm des Kantons geforderten 

Aussenraumflächen stehen bei verschiedenen Kinder-

gärten und Primarschulen nicht zur Verfügung. Der ver-

fügbare Platz ist vielerorts beschränkt (Muota, Mythen, 

Herrengasse, Hinterdorf, Krummfeld, Seerüti). Verbes-

serungsmöglichkeiten sind in der Übersichtstabelle un-

ter „Empfehlungen“ aufgelistet. 

Bei der MPS Schwyz und bei den Schulhäusern Krumm-

feld und Christophorus fehlen Angebote, die zum Be-

wegen und Spielen animieren, weitgehend. 

„Pausenplatzgestaltung“ könnte ein interessantes Pro-

jektwochenthema sein: Enthalten wären die Bedürfnisse 

der Kinder, die entsprechende „Raum-Verteilung“, die 

Herstellung von einfachem Spielmaterial oder das Mar-

kieren von Spielfeldern, Hüpfspielen, Wurfzielen etc. 

sein.  

Die Planungshilfen im Anhang dürfen verwendet wer-

den. 

11.3.3.  STÄRKEN 

▪ Die Spielplätze sind weitgehend gut unterhal-

ten. 

▪ Die Spielplätze sind gut nach aussen gesichert 

und grundsätzlich jederzeit öffentlich zugänglich 

(Ausnahme Kindergarten Christophorus). 

▪ Zusammenhängende grössere Flächen (Spielwie-

sen, Allwetterplätze) für Lauf-, Fang- und Bewe-

gungsspiele sind bei den Schul-anlagen weitge-

hend vorhanden (Ausnahmen sind die KIGA 

Hinterdorf, Herrengasse, Mythen).  

Teilweise ist der verfügbare Platz allerdings un-

genügend. 

11.3.4.  SCHWÄCHEN 

▪ Erlebnis- und Gestaltungsmöglichkeiten mit 

Brunnen/Wasserläufen, Sand, Erde, Steinen 

oder anderen natürlichen Materialien sind ledig-

lich punktuell vorhanden. 

▪ Geländenischen, Mulden und Hecken zum Ver-

stecken und als Rückzugsmöglichkeiten fehlen 

weitgehend. 

Diese beiden Anliegen gilt es bei Spielplatz-sa-

nierungen und Neuanlagen zu berücksichtigen. 

▪ Die räumliche Verteilung der Spielplätze ist un-

genügend.  

▪ Die Schwächen der Aussenräume bei den Schul-

anlagen betreffen i.d.R. nicht die primär die 

Spielmöglichkeiten, sondern die für den Sport-

unterricht notwendigen Freianlagen (vgl. Kap. 

8). 

▪ Die Spielplätze sind vorwiegend auf die Ziel-

gruppen der Vorschul- und Unterstufen-Kinder 

ausgerichtet.  

Spielmöglichkeiten für ältere Kinder und Jugend-

liche fehlen. 

▪ Angesichts des weitgehend zugänglichen, attrak-

tiven Flusslaufs der Muota und der Wälder in 

der Umgebung kann das Fehlen eines Abenteu-

erspielplatzes kaum als „Schwäche“ beurteilt 

werden.  

▪  
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11.4.  HANDLUNGSBEDARF  
Handlungsbedarf besteht bei 

▪ der Sicherstellung der zusätzlich notwendigen 

Flächen für Spielplätze 

▪ einer Erweiterung des Angebots für die Zielgrup-

pen der älteren Kinder und Jugendlichen sowie 

Erwachsenen und Senioren 

▪ den bestehenden Spielplätzen, welche bezüglich 

Erlebnis-, Gestaltungs- und Rückzugsmöglichkei-

ten verbessert werden sollen 

▪ den Schulanlagen, deren Spielplätze auf die An-

forderungen des kantonalen Richtraum-pro-

gramms für Schulanlagen der Volksschule hin 

überprüft werden sollen. 

 

11.5.  EMPFEHLUNGEN 

11.5.1.  PLANUNG UND PLANUNGSPRO-

ZESSE 

▪ Schwyz braucht zusätzliche Bewegungsräume 
und Spielplätze und reserviert die dazu notwen-

digen Flächen geschickt im Gemeindegebiet ver-

teilt. 

▪ In den raumplanerischen Prozessen (Richt- und 

Nutzungsplanung, Gestaltungs- und Bebauungs-

pläne) und im Baubewilligungs-verfahren ist auf 

die Ausgestaltung von grösseren, zusammen-

hängenden Bewegungs-räumen und deren spiel-

freundliche Aus-gestaltung (ohne „Abstands-

grün“, keine Dornengebüsche, möglichst ohne 

Zäune etc.) Einfluss zu nehmen. 

▪ Im Rahmen von partizipativen Planungs-prozes-
sen sind die verschiedenen Ziel-gruppen von 

den kleineren zu den älteren Kindern, die Ju-

gendlichen bis hin zu den Erwachsenen zu be-

rücksichtigen.  

▪ In einzelnen Wohnquartieren und dem unmittel-

baren Wohnumfeld können zusätzliche Bewe-

gungsräume und Spielflächen allenfalls durch 

Massnahmen zur Verkehrsberuhigung geschaf-

fen werden.  

Begegnungszonen mit Tempo 20- und Tempo 

30-Zonen sowie Betriebs- und Gestaltungskon-

zepte im Rahmen von Strassensanierungen sind 

geeignete Massnahmen zur Zielerreichung (Be-

wegungsförderung, Sicherheit). 
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11.5.2.  ERNEUERUNG UND ATTRAKTI-

VIERUNG 

▪ Im Rahmen der regelmässigen Erneuerungs- und 
Unterhaltsarbeiten sind vermehrt Erlebnis- und 

Gestaltungsmöglichkeiten mit Bepflanzungen so-

wie natürlichem und beweglichem Material 

(Steine, Bretter, Klötze etc.) zu schaffen. Die in 

der Übersichtstabelle zu den einzelnen Anlagen 

formulierten Empfehlungen sind einzubeziehen 

(inkl. Areal Hofmatt, welches nicht als Spielplatz 

aufgelistet ist). 

▪ Plätze mit Asphaltbelägen sollen mit entspre-

chender Bemalung zum Befahren (Dreirad-/Ve-

loparcours bereiten die Kinder aufs Befahren 

von Strassen vor), Hüpfen und Spielen (Mühle, 

Schach, Murmelspiel etc.) auffordern. Einfache 

Hindernisse fordern die Geschicklichkeit von In-

line- und Skateboard-Fahrenden heraus.  

11.5.3.  ÜBERPRÜFEN DER AUSSENAN-

LAGEN BEI DEN SCHULEN  

Die Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei den 

Schulanlagen und Kindergärten werden entspre-

chend den Anregungen in den Kap. 11.2.2,11.2.3 

und 11.3.2 verbessert. 

Den Schulen wird zudem empfohlen, das Thema 

Pausenplatzgestaltung periodisch aufzunehmen und 

gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern für 

neue Impulse zu sorgen. 

11.5.4.  SPIELPLATZ IM NEUEN SEEWEN-

FELDQUARTIER 

Abgestimmt auf die entsprechenden Angebote beim 

Schulhaus Krummfeld und bei der neuen Schulan-

lage im Neubauquartier Seewenfeld ist ein grosszügi-

ger Spielplatz zu planen.  

Eine Kombination mit den Aussenräumen der Schul-

anlagen ist zu prüfen. 

11.5.5.  AUSBAU WINTERSRIED 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Sportzent-

rums Wintersried ist dessen Attraktivität auch für Fa-

milien und Kinder zu steigern; Spiel- und Bewe-

gungsmöglichkeiten auch für den nicht-organisierten 

Sport sind in der Planung zu berücksichtigen. 

11.5.6.  UMNUTZUNG ERLEN 

Bei der Planung für die Umnutzung des Rasenspiel-

felds ist ein Kinderspielplatz zu prüfen, auch wenn 

sich der Spielplatz Birkenweg in der Nähe (rund 250 

m Luftlinie) befindet. 

11.5.7.  UNTERSTÜTZUNG PRIVATER 

TRÄGERSCHAFTEN 

Initiativen von privaten Trägerschaften (z.B. Grup-

pen von Jugendlichen oder Eltern) betr. die Spiel-

plätze werden von der Gemeinde unterstützt. 
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12. RADWEGE, BIKE- UND INLINESTRECKEN 

12.1.  AUSGANGSLAGE, BE-
STAND 

Der Bericht zum kommunalen Richtplan hebt die Be-

deutung der Radwege schon 2004 hervor. 

Auszug aus dem Gemeinderatserlass vom 14. Mai 

2004138: 

„Die Attraktivität des Rad- und Fussgängerverkehrs 
ist zu verbessern und die Sicherheit zu gewährleis-
ten. Freizeit- und Erholungsanlagen (Anmerkung: gilt 
z.B. fürs Sportzentrum Wintersried) sind soweit 
zweckmässig an das kommunale Rad- und Fussweg-
netz anzuschliessen (S. 42).“ 

Eine eingehende Analyse wurde bei der Erarbeitung 

des Fuss- und Veloverkehrskonzepts Gemeinde 

Schwyz 139als Grundlage für das Agglomerationspro-

gramm durchgeführt. In der Bestandsaufnahme zum 

Veloverkehr wurde folgendes festgehalten: 

„Im Talboden Schwyz ist im Bereich Veloverkehr ein 
Freizeitnetz mit einer Routenführung abseits von 
Hauptverkehrsachsen vorhanden. Zu nennen ist die 
Velolandroute entlang dem Lauerzer- und Vierwald-
städtersee, über die Ibergeregg und ins Muotathal 
sowie verschiedene Bikerouten in unmittelbarer 
Umgebung. 

Für den Alltagsverkehr ist auf gewissen Hauptver-
kehrsachsen abschnittsweise eine attraktive Veloinf-
rastruktur vorhanden. Separierte Rad-/Gehwege be-
stehen auf der Gotthardstrasse zwischen Rösslimatt 
und Eigenwies und auf der Muota-strasse zwischen 
Wintersried und Studenmatt. Ein flächendeckendes 
und durchgehendes Velonetz für den Alltagsverkehr 
fehlt aber. Zudem fehlen Veloinfrastrukturen bei 
wichtigen Querungsstellen und bei Regimewechsel. 

Ein Grundangebot an Abstellanlagen an wichtigen 
ÖV-Haltepunkten ist vorhanden. Diese sind aller-
dings zum Teil wenig attraktiv und führen zu langen 
Umsteigewegen.“ 

12.1.1.  WICHTIGE PROJEKTE  

▪ Für den Veloverkehr soll bis 2025 eine neue Ag-

glomerations-Route zwischen Steinen, Seewen 

 

138 https://www.gemeindeschwyz.ch/public/upload/assets/ 

5508/Richtplan_Bericht.pdf. 

und Brunnen realisiert werden, welche auch die 

wichtigsten Entwicklungsgebiete miteinander 

verbindet. Dazu sind diverse Infrastrukturmass-

nahmen vorgesehen.  

▪ Als Zubringer zur Agglomerations-Route ist eine 

Veloverkehrsverbindung entlang der Muota-

strasse zwischen der 16ni-Brücke und der neuen 

Muotabrücke West/Gotthardstrasse vorgese-

hen, welche die Sportanlage Wintersried an das 

regionale Veloverkehrsnetz anbindet. 

12.1.2.  SIGNALISIERTE STRECKEN  

Die Stiftung „Schweizmobil“, unter der Aufsicht des 

Bundes, hat in den letzten Jahren ein umfassendes 

Langsamverkehrsangebot erarbeitet (www.schweiz-

mobil.ch).  

Signalisierte Velorouten im Schwyzer Gemeindege-

biet gibt es auf nationaler und lokaler Stufe nicht, 

die regionalen Routen sind attraktiv: 

▪ Regionale Route Nr. 51: Säuliamt – Schwyz 

▪ Regionale Route 76: Ibergeregg – Sattelegg – 

Linth 

▪ Regionale Route 77: Rigi – Reuss – Klettgau 

▪ Regionale Route 83: Suworow-Route. 

Das Verzeichnis der Biketouren enthält 9 verschie-

dene Touren in der Umgebung, speziell ist die 

„Schwyzer Tour“, welche das Gemeindegebiet auf 

26 km quasi umrundet. Davon sind jedoch nur 5 km 

auf Naturbelag. 

Neu seit diesem Jahr gibt es eine Mountainbike-Bah-

nentour (vgl Website der Rotenfluebahn www.my-

thenregion.ch).

139 Metron Verkehrsplanung AG (2012) Fuss- und Velokon-

zept Gemeinde Schwyz, Bericht, S. 20 ff. 

https://www.gemeindeschwyz.ch/public/upload/assets/5508/Richtplan_Bericht.pdf
https://www.gemeindeschwyz.ch/public/upload/assets/5508/Richtplan_Bericht.pdf
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Beim Schulhaus Lücken befindet sich ein Velo-Ver-
kehrsparcours bzw. „Verkehrsgarten“ auf einer Flä-

che von rund 600 m2 mit Asphaltbelag und Markie-

rungen. 

Signalisierte Inlinestrecken gibt es im Talkessel 

Schwyz keine. 

Der Veloweg entlang des Lauerzersees ist als Inline-

strecke nicht geeignet, weil er nicht durchgehend as-

phaltiert ist. 

12.1.3.  NICHT SIGNALISIERTE STRE-

CKEN 

Nicht signalisierte Bike-Strecken in und um Schwyz: 

▪ unter www.gps-tracks.com sind im Kanton 

Schwyz 43 verschiedene Strecken abrufbar. 

Viele allerdings im Raum Einsiedeln/Hoch-Ybrig. 

▪ diverse nicht signalisierte Wege (Forst- und Sin-

gletrails) finden sich auf www.singletrailmap.ch 

oder auf www.mapmyride.com. 

 

 

140 BASPO (2002). Empfehlung Sportanlagen 001. Grundla-

gen zur Planung, S. 19 

12.2.  BEDÜRFNISSE 

12.2.1.  NACH EMPFEHLUNGEN UND 

RICHTWERTEN 

In der BASPO-Empfehlung 001140 ist unter „Bedarf“ 

angegeben: 

Wegnetze je nach Bedürfnissen der Naherholung 
und des Tourismus. 

Flächenrichtwerte existieren nicht. 

12.2.2.  BEDÜRFNISSE DER SCHULEN  

Rückmeldung aus der GESAK-Befragung der Schulen:  

▪ Es fehlen Velowege, um sicher mit der Klasse 

unterwegs in der Gemeinde zu sein.  

▪ Das Trottoir nach Rickenbach hinauf sollte für 

Velos genutzt werden können. Es ist genügend 

breit für eine Doppelnutzung. 

12.2.3.  BEDÜRFNISSE DER VEREINE  

Gemäss Vereinshomepage (www.vcibach.ch) führt 

der Verein u.a. regelmässig am Dienstagabend Aus-

fahrten durch, wirkt an der Verkehrsschulung mit 

und bietet J+S-Bike- und Triathlonkurse an. 

Der Veloclub Ibach hat zum GESAK verschiedene 

Anregungen eingebracht141:  

▪ durchgehendes Radwegnetz im Kanton Schwyz 

und auch in der Gemeinde fehlt  

▪ die Rotenflue wäre prädestiniert für Downhillpis-

ten und Biketrails. Zudem bessere Auslastung 

der Bahn 

▪ fachliche Unterstützung durch den Veloclub I-

bach bei Planung, Bau und Unterhalt von Bi-

ketrails in Aussicht gestellt 

▪ der VCI möchte, dass auf weitere Einschränkun-

gen für Sporttreibende im Eidg. Jagdbanngebiet 

Mythen verzichtet wird 

▪ Installieren eines Pumptracks z B. im Winters-

ried 

▪ durchgehend asphaltierte Inline-Strecke um den 

Lauerzersee. 

141 Mail vom 30. Okt. 2018 von Frau M.T. Purtschert, Präsi-

dentin des VCI. 

http://www.gps-tracks.com/
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12.2.4.  BEDÜRFNISSE DER BEVÖLKE-

RUNG 

In der Beliebheitsskala der in der Schweiz ausgeüb-

ten Sportarten sind Radfahren und Mountainbiken 

zusammen mit 44.6% auf gleicher Höhe mit Wan-

dern (44.3%) auf den Spitzenplätzen. Beide Rad-

sportarten weisen seit der letzten Befragung 2008 

einen leichten Zuwachs aus. Radfahren wird von 

38.3% regelmässig (d.h. meist durchschnittlich 1x 

pro Woche) ausgeübt, allerdings ist’s nur bei 7% 

auch wirklich die Hauptsportart.  

6.3% betreiben Mountainbike, bei jedem Vierten ist 

Biken die Hauptsportart. Der Frauenanteil ist vergli-

chen mit den anderen Sportarten an der Spitze der 

Beliebtheitsskala relativ tief (29%). 

3% geben Inline-/Rollschuhfahren als von ihnen aus-

geübte Sportart an. Nur für jeden Fünftzehnten ist 

es die Hauptsportart. Seit der letzten Befragung ist 

ein leichter Rückgang zu verzeichnen.142  

In der GESAK-Bevölkerungsbefragung stehen bei den 

benützten Sportinfrastrukturen jene fürs Radfahren 

an 4. Stelle (nach Fusswegen, Sporthallen und 

Schneesportanlagen, vgl. Kap. 6.2.1). Vermutlich 

sind damit auch ganz allgemein die bestehenden 

Strassen und Wege gemeint. Auch wenn die Zahl 

der eingegangenen Fragebogen nicht repräsentativ 

ist, bestätigt sich die grosse Bedeutung der in die-

sem Kapitel behandelten Bewegungsformen.  

Die Erreichbarkeit des Naherholungsgebiets und die 

Möglichkeiten für Velofahren/Mountainbike werden 

von rund 70% der Befragten als „ausreichend“ bis 

„gut“ beurteilt. Verbesserungspotenzial ist also vor-

handen. 

Die zahlreichen Anregungen aus der Bevölkerungs-

befragung sind nachstehend zusammengefasst. 

Radfahren allgemein: 

▪ Besseres Wegnetz Langsamverkehr, Veloweg für 

Familien, Veloweg entlang Muota (9 Nennun-

gen) 

▪ zu wenig gefahrlose Radwege, in Schwyz in 

Schwyz stiefmütterlich behandelt (7 Nennun-

gen) 

 

142 Lamprecht, M. et al. Sport Schweiz 2014. Magglingen 

BASPO (2014). 

▪ In der Unternehmensbefragung wurde das Feh-

len von guten Veloverbindungen ebenfalls er-

wähnt. 

Inline: 

▪ sichere Inline-/Rollschuh-/Rollerblade-strecke um 

den Lauerzersee „liesse sich mit etwas interkom-

munalem Spirit realisieren“  

„U.a. der Abschnitt Schorne-Autobahnbeschilde-

rung Richtung Seewen ist katastrophal“ 

(3 Nennungen). 

Bike: 

▪ Bike-Trails schaffen (z.B. ab Rotenflue) (4 Nen-

nungen) 

▪ Pumptrack für Erwachsene und Kinder im Win-

tersried. 
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12.3.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG 

12.3.1.  RADFAHREN 

Wenn gegen die Hälfte der Bevölkerung mit dem 

Fahrrad bzw. dem Bike Sport treibt, ist es wichtig, 

für diese Sportarten ein sicheres, attraktives, schnel-

les und nach Bedarf auch beschildertes Wegnetz zur 

Verfügung zu stellen. 

Im Erschliessungsplan sind diverse geplante Fussweg-

anlagen als Basiserschliessung rechtlich gesichert.143 

Mit der Agglomerations-Radroute (inkl. Zubringer 

über die Muotabrücke West) und den im Agglome-

rationsprogramm144 vorgesehenen Netzlücken-

schlüsse, Sicherheitsmassnahmen und Wegverbreite-

rungen.im kommunalen und kantonalen Radrouten-

netz bestehen gute Voraussetzungen zur Förderung 

des Veloverkehrs. 

Die Planung und Realisierung des Radwegnetzes ver-

langt eine enge Zusammenarbeit zwischen Gemein-

den und Regionen, weshalb der Blick in diesem Ka-

pitel nicht ausschliesslich auf das Gemeindegebiet 

gerichtet werden kann.  

Deshalb kann das GESAK als kommunales Konzept 

bei diesem Thema nur eine ergänzende Rolle über-

nehmen.  

Die grosse Beliebtheit des Radfahrens hat zu einer 

Spezialisierung auf verschiedene Zweirad-Typen ge-

führt, welche, je nach Ausprägung, unterschiedliche 

Ansprüche haben. 

Eine neue Entwicklung gilt es besonders zu beach-

ten: Mit den heutigen Rennrädern und den Elektro-

Velos hat das Tempo wesentlich zugenommen. 

Schmale Radstreifen und häufige Wechsel von Stras-

senseiten und Richtungen (oft verbunden mit klei-

nen Absätzen) werden von schnelleren Fahrern ge-

mieden. Sie fahren entsprechend auf den Strassen, 

wo sie eigentlich nicht (mehr) erwünscht sind. 

Die zunehmende Popularität von Elektro-Velos zeigt 

sich in den Verkaufszahlen. 2017 wurden 88'000 

Velos mit elektrischer Unterstützung verkauft, was 

einem Plus von 17% gegenüber 2016 entspricht. 

 

143 Gemeinde Schwyz (2011) Erschliessungsplan. 

144 Metron Verkehrsplanung AG (2016) Agglomerationspro-

gramm Talkessel Schwyz, Bericht Teil 2: Massnahmenblätter, 

S. 69 ff. 

Insgesamt sind 23.3% aller im Jahr 2017 verkauften 

Velos in der Schweiz elektrisch unterstützt.145 

In der Gemeinde Schwyz ist das Potenzial von 

Elektro-Velos aufgrund der Hanglage besonders 

hoch. Im lokal ansässigen Velogeschäft Velotrend 

wurden im 2018 bis Oktober rund 300 Elektro-Rä-

der verkauft, was mehr als die Hälfte aller im Ge-

schäft verkauften Velos entspricht.146 

Angesichts dieser Entwicklung könnte dem Velover-

kehr auf kurzen bis mittleren Distanzen (5 bis gegen 

30 km) eine tragende Rolle zukommen. 

Massnahmen bei den Radwegen haben diese Ent-

wicklung zu unterschiedlichen Formen des Radfah-

rens und z.T. hohen Tempi (Elektro-Velos, Rennrä-

der) zu berücksichtigen.  

Das Besondere an den Wegen für den Radsport ist, 

dass sie gleichzeitig für den Arbeits- bzw. Schulweg 
und die sportliche Betätigung genutzt werden.  

Mit relativ bescheidenen Investitionen lassen sich in 

dieser Anlagekategorie Bewegungs- und Sportmög-

lichkeiten schaffen, welche von einem grossen Teil 

der Bevölkerung genutzt werden können und gleich-

zeitig auch zu einer Reduktion des motorisierten In-

dividualverkehrs (MIV) beitragen. Die Verkehrspla-

nung hat dies zu berücksichtigen. 

Guten Radverbindungen innerhalb des Gemeindege-

biets und mit den Nachbargemeinden kommt für die 
allgemeine Bewegungsförderung eine herausra-
gende Bedeutung zu:  

▪ Der „bewegte“ Schulweg ist eine der einfachs-

ten Massnahmen zur Bewegungsförderung bei 

Kindern und Jugendlichen. 

▪ Da ein grosser Anteil der Sportanlagen-Nutzer 

Kinder und Jugendliche sind, kann durch gute 

Langsamverkehrs-Erschliessungen der elterliche 

„Taxi-Dienst“ und damit das MIV-Aufkommen 

reduziert werden. 

▪ Da Sporttreibende grundsätzlich eine relativ 

hohe Bereitschaft zum Umsteigen auf Langsam-

verkehr haben (vgl. Projekt „Sportlich zum 

145 Quelle: Velosuisse (2016): Übersicht Fahrradmarkt 2017 

(ohne Spiel- und Kindervelo 10"-18"). 

146 Telefonische Auskunft von David Reichmuth, Geschäftsfüh-

rer Velotrend, Seewen. 
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Sport“147), ist mit geeigneten Massnahmen eine 

Veränderung des Modalsplits hin zu gesunden 

und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln er-

reichbar. 

 

Gedeckte Veloabstellplätze sollen bei allen Schul- 

und den Sport-Anlagen vorhanden sein.  

Für die vermehrte Velo-Nutzung im Alltag sind we-
sentliche Verbesserungen notwendig.  

Dem gegenüber sind die Voraussetzungen für die 
sportliche und touristische Nutzung von Velo und 
Bike vielfältig und recht gut. 

Für die Planung von Radwegen und Radstreifen auf 

kommunalen Strassen ist in Schwyz die Abteilung 

Hochbau (Ebene Richtplanung), für die Projektpla-

nung, den Betrieb und den Unterhalt die Abteilung 

Tiefbau zuständig (vgl. Kap. 5.2). 

Für die Staatsstrassen liegt die Verantwortung beim 

Kanton Schwyz. 

12.3.2.  BIKE 

Beim Mountainbiken findet mit der Entwicklung der 

E-Bikes ein rasantes Wachstum statt, weil zusätzliche 

Alters- und Leistungsgruppen angesprochen werden 

können. Allein im Jahr 2017 ist der Verkauf von E-

Mountainbikes gegenüber dem Vorjahr um 38% an-

gestiegen.148 

Die Nachfrage kann in Schwyz quasi vor der Haus-

türe befriedigt werden.  

Folgende Angebotserweiterungen sind prüfenswert: 

▪ Für die Einführung ins Biken ist ein Pumptrack 

attraktiv und geeignet – schon für kleine Kinder 

mit dem Likeabike. In diesem Bereich fehlt in 

Schwyz bisher ein Angebot. Kapitel 8.13.6 ent-

hält für die Umnutzung des Rasenspielfelds Er-

len einen entsprechenden Vorschlag. 

▪ Als Alternative und bis eine fixe Anlage realisiert 

ist, kann eine mobile Pumptrack-Strecke geprüft 

werden, welche sich wechselnd auf den Pausen- 

und Asphaltplätzen z.B. bei den Schulanlagen 

aufstellen lässt.149 

 

147 www.sportlichzumsport.ch oder www.struplersport.ch/Vor-

träge und Präsentationen/Sportmobilität. 

148 Quelle: Velosuisse (2018): Übersicht Fahrradmarkt 2017 

(ohne Spiel- und Kindervelo 10"-18"). 

▪ Mögliche Areale sind die Freianlagen bei Schu-

len (z.B. Neugestaltung der Aussenanlagen 

Christophorus; Neubau Schulanlage Seewenfeld) 

und das Wintersried, wenn die Erschliessung mit 

sicheren Wegen und dem öV gesichert sind. 

Die Abteilung Sport des Kantons Schwyz stellt 

seit März 2018 Schulen und Gemeinden eine 

mobile Pumptrackanlage kostenlos zur Verfü-

gung. Die Nachfrage ist gross, die bisherigen Er-

fahrungen positiv.150 

▪ Bikeparcours  

▪ Biketrails (inkl. Downhill):  
Die Rotenfluebahn ist für Biketransport einge-

richtet. Eine Bikestrecke kollidiert mit den Anlie-

gen des Naturschutzes in diesem Gebiet. 

Ebenfalls kein Problem ist der Velotransport mit 

der Stoosbahn, seit Dezember 2017 in Betrieb, 

der steilsten Standseilbahn der Welt. Eine Stre-

cke nach Muotathal hinunter besteht, eine ei-

gentliche Downhillpiste nicht. 

Geeignete Standorte, Streckenführung und Ausge-

staltung von Bikeparcours und Biketrails sind ge-

meinsam mit Fachleuten, den Tourismus-organisatio-

nen und den Bergbahnen zu evaluieren. Dafür kom-

men gemäss GESAK-Projektgruppe beispielsweise in 

Frage: 

▪ Rotenfluebahn 
▪ Stoosbahn 
▪ Fachstelle Langsamverkehr Kanton Schwyz 
▪ Brunnen Schwyz Marketing AG 

▪ Erlebnisregion Mythen, www.erlebnisregion-my-

then.ch 

▪ Verein Rideside, www.rideside.ch 

▪ Veloclub Ibach. 

  

149 Analog Beispiel Winterthur: https://stadt.win-

terthur.ch/themen/leben-in-winterthur/freizeit-und-

sport/sport/anlagen-reservationen/pumptrack. 

150 Angaben von Lars Reichlin, Leiter Abt. Sport in PG-Work-

shop vom 6. Nov. 2018. 
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12.3.3.  INLINESKATING/ROLL-SPORTAR-

TEN 

Die Beurteilung in diesem Unter-Kapitel bezieht sich 

auf Wege und Strecken für die Fortbewegung auf 

Rollen und gilt neben Inlineskating auch für Rollski, 

Rollschuhlaufen, Rollbrett (Skateboard, Longboard) 

sowie Kickboard (3 Rollen) und Tretroller/Trottinett 

(2 Rollen).  

Eine Skatinganlage in einem abgegrenzten Areal 

steht im Wintersried zur Verfügung (vgl. Kap. 10). 

Eine zusammenhängende und signalisierte Route 

fehlt im Gemeindegebiet und den angrenzenden Ge-

meinden. Eine Rundstrecke um den Lauerzersee 

wäre ideal und trotz der Lärmbelastung entlang der 

Autobahn weitgehend geeignet. 

Befestigte Radrouten eignen sich grundsätzlich auch 

als Inlinestrecken. Allerdings gewährleistet nur eine 

vom Motorfahrzeugverkehr getrennte Strecken-füh-

rung die notwendige Sicherheit.  

Die Idee von signalisierten Rollsport-Rund-strecken 

entspricht grundsätzlich dem vom Jogging her be-

kannten „Lauftreff“ (Helsana-Trail). Der Start- bzw. 

Zielort ist mit einer grossen Info-Tafel ausgerüstet. Er 

sollte sich nach Möglichkeit in der Nähe einer öf-

fentlich zugänglichen Garderobe befinden.  

Bei weniger geübten Inlineskatern sind auch kürzere, 

hindernisfreie Rundstrecken (möglichst ohne Über-

querungen) beliebt.  

Grundsätzlich sind Wegbreiten von mindestens 

2.50 m notwendig. Der Asphaltbelag muss mög-

lichst feinkörnig sein. Der übliche Reinigungsrhyth-

mus ist bei Bedarf zu intensivieren, insbesondere je-

weils vor Schönwetter-Wochenenden und dann, 

wenn auf den Wegen auch landwirtschaftlicher Ver-

kehr zugelassen ist. 

12.4.  HANDLUNGSBEDARF 
UND EMPFEHLUNGEN 

Die Gemeinde leistet in diesen gesunden und kos-

tengünstigen Sportarten einen wichtigen Beitrag zur 

allgemeinen Gesundheits- und Bewegungs-förde-

rung. 

 
Handlungsbedarf besteht bei folgenden Themen: 

▪ Schliessung von Veloweg-Netzlücken für den All-

tags- und Freizeitverkehr. 

▪ Erhöhung der Verkehrssicherheit insbesondere 

in den historisch gewachsenen Ortsdurch-fahr-

ten, wo die Platzverhältnisse knapp sind. 

▪ Angebot für Inline/Rollsportarten 

▪ Verbesserungen der bestehenden Angebote zur 

sportlichen und touristischen Nutzung von Velo 

und Bike (in Zusammenarbeit mit den Bergbah-

nen und den Tourismusanbietern). 

12.4.1.  VERKEHRSPLANUNG 

Die im Kantonalen Richtplan, im Agglomerations-

programm und im Fuss- und Veloverkehrskonzept 

formulierten Ziele und Massnahmen sind umzuset-

zen – sie haben auch aus der Perspektive der Bewe-

gungs- und Sportförderung eine hohe Bedeutung. 

12.4.2.  RAD 

Der Veloverkehr in Schwyz ist besonders zu fördern. 

Dazu sind neben den in den Richtplänen und Kon-

zepten aufgeführten Massnahmen besonders wich-

tig: 

▪ „Tempo 30“- und Begegnungszonen 

▪ Massnahmen zur Schulwegsicherung, damit 

möglichst alle Kinder – und auch die Erwachse-

nen, welche abends die Sporthallen besuchen – 

mit dem Fahrrad die Wege zurücklegen können. 

▪ Die Wegstrecken zu den intensiv genutzten 

Sportanlagen werden mit gut gesicherten Rad-

wegen bzw. Radstreifen ausgestattet. 



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 182 

12.4.3.  BIKE 

Die Entwicklung und Realisierung der Angebote soll 

gemeinsam mit am Radsport interessierten Institutio-

nen erfolgen, welche ihr Wissen und ihre Erfahrung 

als Nutzer einbringen können: 

▪ Nutzungseinschränkungen im Jagdbanngebiet 

Mythen sind zu verhindern. 

▪ Geeignete bestehende Bike-Strecken sind zu be-

schildern. Bei Bedarf sind bauliche Verbesserun-

gen vorzunehmen und/oder fehlende Weg-Ver-

bindungen herzustellen. 

▪ Prüfen von Bikeparcours und -trails (inkl. Down-

hill-Strecke) in Zusammenarbeit mit den in Kap. 

12.3.2 erwähnten Partnern. 

12.4.4.  INLINE, ROLLSPORT, ROLLSKI  

Die Gemeinde Schwyz ergreift die Initiative und kon-

taktiert die Gemeinden rund um den Lauerzersee, 

damit eine sichere, gut beschilderte Rollsport-Rund-

strecke um den Lauerzersee realisiert werden kann. 

12.4.5.  PUMPTRACK 

Die Gemeinde erstellt eine Pumptrackpiste (vgl. Kap. 

8.13.6 "Umnutzung Erlen" und 10.4.6).  

Die Strecke sollte einfaches Fahr-/Techniktraining er-

möglichen und möglichst auch für Likeabikes befahr-

bar sein. 

12.4.6.  BEKANNTMACHUNG  

Das Angebot an Rad- und Rollsportstrecken wird 

nach Umsetzung der Empfehlungen mittels Events, 

Kursen, Aktionen mit grösseren Firmen und Veran-

staltungen für einzelne Zielgruppen (z.B. für Schulen, 

Neuzuzüger) der Bevölkerung bekannt gemacht.  

Dabei sind die heutigen Möglichkeiten über Internet 

und social media einzubeziehen. Für den Zugang 

könnte die Homepage der Gemeinde verwendet 

werden. 

Dies wäre eine der Aufgaben der/des in Kap. 5.6.4 

vorgeschlagenen Sportkoordinators/in. Möglicher-

weise könnte auch eine geeignete gemeinnützige 

oder private Trägerschaft mit diesen Aufgaben man-

datiert werden. 
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13. FUSS- UND WANDERWEGE, LAUFSTRECKEN 

13.1.  AUSGANGSLAGE UND BE-
STAND 

Eine eingehende Analyse wurde bei der Erarbeitung 

des Fuss- und Veloverkehrskonzepts Gemeinde 

Schwyz151 als Grundlage für das Agglomerationspro-

gramm durchgeführt. In der Bestandsaufnahme zu 

Fussverkehr wurde folgendes festgehalten: 

„Die Gemeinde Schwyz verfügt über ein historisch ge-
wachsenes, engmaschiges und weitgehend durchge-
hendes Fusswegnetz. Es bestehen zahlreiche Fuss-
wege und Gassen als sichere und attraktive Alterna-
tive zu den Hauptverkehrsachsen. Vor allem die histo-
rischen Ortskerne verfügen über Potenzial für attrak-
tive Aussenräume. Mit dem dichten Wander- und Fla-
nierwegnetz ist aus dem Siedlungsgebiet ein schneller 
Zugang in verschiedene Erholungsräume möglich. Im 
Gemeindegebiet sind vereinzelte T30-Zonen an sen-
siblen Orten (Schulhäuser, Spital) vorhanden."  

13.2.  ÜBERSICHT 
Im Gemeindegebiet besteht ein dichtes Netz von 

Wanderwegen, die sich vor allem in flacherem Gebiet 

auch für Nordic Walking und Jogging eignen. Die 

Wege führen teils hinauf in die Berge und Tourismus-

ziele in der näheren Umgebung.  

Eine umfassende Beschreibung würde den Rahmen 

des GESAK sprengen. 

Nachstehend sind spezifische Wege und Anlagen auf-

gelistet. 

13.2.1.  WANDERWEGE  

Der beliebte Jakobsweg, nationale Wanderroute 4, 

führt durch die Gemeinde Schwyz. Weitere nationale 

Wanderrouten sind der Pragelpassweg (Nr. 29) und 

der Mythenweg. 

Wandertipps sind z.B. auf www.schwyz-tourismus.ch 

zu finden. 

13.2.2.  LAUFBAHNEN 

Weichlaufbahn (Finnenbahn) Wintersried mit Holz-

schnitzelbelag, Bahn 444 m - mit Schlaufe  

 

151 Metron Verkehrsplanung AG (2012) Fuss- und Velokonzept 

Gemeinde Schwyz, Bericht, S. 16. 

633 m, Nutzung von 8:00 bis 22:00 h je nach Be-

leuchtung der übrigen Anlagen. Gut unterhalten. So-

fern nicht durch Leichtathletik belegt, ist die Kunst-

stoff-400m-Rundbahn ebenfalls frei nutzbar (behan-

delt in Kap. 8). 

Weichlaufbahn (Finnenbahn) beim Vitaparcours 

(siehe unten): Länge: 3.1 km, Steigungen insgesamt 

110 Höhenmeter. 

Markierte Laufstrecken bestehen im Talkessel Schwyz 

nicht.  

In der Umgebung hat es 3 dieser beliebten Laufträff-

Anlagen („Helsanatrails“, www.helsana.ch): 

▪ in Morschach 3 Strecken zwischen 2 und 6 km 

Länge 

▪ auf dem Stoos 3 Strecken zwischen 2.5 und 10 

km Länge 

▪ bei Illgau 2 Strecken zwischen 3 und 6 km Länge. 

13.2.3.  VITAPARCOURS  

Vitaparcours (www.zurichvitaparcours.ch): Im Gebiet 

Ober und Unter Gibel, Gibelhorn auf dem Land der 

Oberallmeind-Korporation ist der Vita-Parcours Ricken-

bach angelegt.  

Wanderweg, Waldlehrpfad und Feuerstelle runden 

das schöne Freizeitangebot z.B. für Familien ab. 

13.2.4.  ORIENTIERUNGSLAUF  

Im Kanton Schwyz sind zwei OL-Vereine aktiv:  

Die OLG Goldau (www.olggoldau.ch) im inneren Kan-

tonsteil und die OLG Galgenen (www.olg-galge-

nen.ch) im äusseren Kantonsteil und Bezirk Einsiedeln. 



 

Bewegungsraum- und Sportstättenkonzept (GESAK) der Gemeinde Schwyz 184 

Sie sind in ihren Einzugsgebieten für die Aufnahme 

und die Pflege von OL-Karten sowie für die Durchfüh-

rung von Trainings und Wettkämpfen verantwortlich. 

Gemäss Internetrecherche vom 30. November 2018 

sind bei der OLG Goldau 14 OL-Karten aufgeführt, 

davon mehrere im direkten Einzugsgebiet der Ge-

meinde Schwyz, bei der OLG Galgenen 6 Karten. 

Im Weiteren bestehen verschiedenste Stadt/Dorf-

Sprint-OL-Karten, so auch von Schwyz und Seewen 

Jede Schulanlagen der Gemeinde verfügt über eine 

Schul-OL-Karte, welche von der Website der OLG 

Goldau kostenlos heruntergeladen werden kann. 

Die Möglichkeiten für OL-Interessierte sind demnach 

vielfältig. 

 

152 BASPO (2002). Empfehlung Sportanlagen 001. Grundlagen 

zur Planung, S. 19 

13.3.  BEDÜRFNISSE 

13.3.1.  NACH EMPFEHLUNGEN UND 

RICHTWERTEN 

In der BASPO-Empfehlung 001152 ist unter „Bedarf“ 

angegeben: 

▪ 1 Parcours (Weichlaufbahn, Fitness-Stationen) pro 

10‘000 bis 20‘000 Personen 

▪ Wegnetze je nach Bedürfnissen der Naherholung 

und des Tourismus. 

Flächenrichtwerte existieren nicht. 

13.3.2.  BEDÜRFNISSE DER SCHULEN 

Es wurden keine Bedürfnisse von Seiten der Schulen 

angemeldet. 

13.3.3.  BEDÜRFNISSE DER VEREINE  

Es wurden keine Bedürfnisse von Seiten der Vereine 

angemeldet.  

13.3.4.  BEDÜRFNISSE DER BEVÖLKE-

RUNG 

Die Ausdauersportarten, welche die in diesem Kapitel 

analysierten Wege benötigen, befinden sich weiterhin 

im Wachstum.153 Schweizweit werden Wandern 

(44.3%), Laufen/Jogging (23.3%) und (Nordic)Wal-

king (7.5%) von beachtlichen 3/4 der Bevölkerung be-

trieben.  

Wandern und Jogging/Laufen haben seit der Befra-

gung 2008 nochmals zugelegt (6.9 bzw. 5.7%). Le-

diglich Nordic Walking, die Boomsportart im Frauen- 

und Seniorensport der 1990er-Jahre, ist leicht rückläu-

fig (-1.3%).  

Gut 10% der Läuferinnen und Läufer nehmen auch an 

Wettkämpfen teil. Die verschiedenen Stadtläufe, Ma-

rathons und Ultra-Veranstaltungen verzeichnen weit-

herum einen Boom. Vielerorts müssen die Startplätze 

beschränkt werden. Nur kleine lokale Läufe ohne be-

sondere Ausstrahlung haben angesichts dieser Konkur-

renz teilweise Mühe. 

153 Lamprecht, M. et al. Sport Schweiz 2014. Magglingen 

BASPO (2014). 
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Die Zahlen zeigen auf, wie gross das Bedürfnis nach 

attraktiven Wegen und deren Bedeutung für die allge-

meine Sportförderung ist. 

Laufveranstaltungen gibt es in Schwyz allerdings ledig-

lich im Rahmen von Schwyz bewegt. 

In der GESAK-Bevölkerungsbefragung stehen bei Be-

nützungshäufigkeit der Sportinfrastrukturen die Fuss-

wege und Laufstrecken an der Spitze (vgl. Kap. 

6.2.1).  

Auch wenn die Zahl der eingegangenen Fragebogen 

nicht repräsentativ ist: Sie bestätigt die herausragende 
Bedeutung von Fusswegen und Laufstrecken für die 

allgemeine Sport- und Bewegungsförderung.  

Die Erreichbarkeit des Naherholungsgebiets und die 

Möglichkeiten für Wandern und Laufsport werden 

durch die Befragten mehrheitlich als „gut“ beurteilt 

(vgl. Kap. 6.2.3). 

Zustand und Unterhalt der Finnenbahn werden ge-

lobt.  

Kritische Rückmeldungen und Anregungen: 

▪ Besseres Wegnetz für Fussgänger zB entlang 

Muota (5 Nennungen) 

▪ Laufstrecke direkt am Lauerzersee: Die Strecke 

um den See wird vielfältig genutzt (Spazier-gän-

ger, Wanderer, Familien, Velofahrer, Läufer). Die 

Gegend um den Lauerzersee ist das eigentliche 

Naherholungsgebiet von Schwyz. Ein Fussweg 

sollte unbedingt von Seewen über Steinen (Bu-

chenhof) nach Lauerz dem See entlang gebaut 

werden. Aktuell führt der Weg der Autobahn ent-

lang und auf der Sägelstrasse (stark befahrene, 

schmale Strasse ohne Geh- und Radweg). 

▪ Vitaparcours Gibelwald: Unterhalt wird kritisiert. 

Problem mit Hunden, die nicht an der Leine ge-

führt werden.  

Weichlaufbahn: Wasserableitung bei starkem Re-

gen ungenügend, Holzschnitzel werden wegge-

schwemmt, Folie kommt dann zum Vorschein. 

▪ Viele Fusswege sind asphaltiert 

▪ Heikle Stellen: Ecke Pfarrhauskirche, Velostreifen 

nach Seewen oder Ibach-Schwyz, Hauptplatz. 

 

154 Gemeinde Schwyz (2011) Erschliessungsplan. 

13.4.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG 

In und um Schwyz gibt es ein umfangreiches Netz an 

Wegen, die sich für Wandern, Walking und den Lauf-

sport eignen. Sie ergeben ausreichend Möglichkeiten, 

der Gesundheitsempfehlung von täglich 10'000 Schrit-

ten nachzuleben.  

Die Topographie stellt allerdings gewisse Ansprüche 

an die Fitness der Sporttreibenden. 

Die Planung und Realisierung des Wegnetzes verlan-

gen eine enge Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, 

Region und Kanton. Deshalb kann der Blick in diesem 

Kapitel nicht ausschliesslich auf das Gemeindegebiet 

gerichtet werden. Die Bezüge zu den kantonalen und 

regionalen Richtplänen entsprechen jenen im Kap. 12 

zum Thema Radverkehr. Dem GESAK als kommunales 

Konzept kommt deshalb bei diesem Thema nur eine 

ergänzende Rolle zu. 

Im Erschliessungsplan sind diverse geplante Fussweg-

anlagen als Basiserschliessung rechtlich gesichert.154 

Im Agglomerationsprogramm sind Anpassungen im 

Fuss- und Radverkehrsnetz der Gemeinde Schwyz in 

zwei Etappen bis 2024 vorgesehen. Sie beinhalten di-

verse Netzlückenschlüsse, Sicherheitsmassnahmen und 

Wegverbreiterungen.155 

Die Gemeinde kann mit regelmässigem Unterhalt der 

Wege, guter Signalisierung und Bekanntmachung der 

kostengünstigen und populären Bewegungsformen 

Wandern, Laufen und Walking einen wichtigen Bei-

trag zur allgemeinen Bewegungs- und Gesundheitsför-

derung leisten.  

  

155 Metron Verkehrsplanung AG (2016) Agglomerationspro-

gramm Talkessel Schwyz, Bericht Teil 2: Massnahmenblätter, S. 

83 ff. 
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Die beiden Weichlaufbahnen sind in gutem Zustand.  

Beim Vitaparcours wird der Zustand alle 3 Jahre über-
prüft (Abt. Liegenschaften und Werkhof gemeinsam 

mit Zürich Versicherungen). Die notwendigen Mass-

nahmen werden periodosch ausgeführt.156 

Was in Schwyz fehlt, sind signalisierte Laufstrecken, 

sogenannte Laufträffs oder Helsana-Trails (mit ver-

schiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden.  

Nach Möglichkeit sollte eine öffentliche Garderobe in 

der Nähe zur Verfügung stehen. 

13.5.  HANDLUNGSBEDARF UND 
EMPFEHLUNGEN 

Handlungsbedarf besteht: 

▪ Bei der Behebung der Schwachstellen im Fussver-

kehrsnetz (Querungen der Hauptverkehrsachsen, 

Schliessung von Netzlücken etc.) 

▪ Bei der Aufenthaltsqualität in den historisch ge-

wachsenen Kerngebieten, wo die Platzverhältnisse 

eingeschränkt sind. 

▪ Verbesserungen bei den Schulweg-verbindungen, 

welche den Schülerinnen und Schülern wertvolle 

Bewegungszeit sichern – neben Kontaktmöglich-

keiten zu anderen Menschen unterwegs und zur 

Umwelt. 

▪ Erstellen von signalisierten Laufstrecken. 

13.5.1.  SIGNALISIERUNG VON LAUFSTRE-

CKEN 

Schwyz plant und realisiert in Zusammenarbeit mit 

der Helsana, den Nachbargemeinden und interessier-

ten Einzelpersonen aus dem Laufsport signalisierte 

Laufstrecken. 

Folgende Gebiete, nur teilweise auf Schwyzer Boden, 

kommen dafür in Frage: 

▪ In der Talebene ab Wintersried und entlang der 

Muota 

▪ Entlang des Lauerzersees ab Seebad. 

Eine öffentlich zugängliche Garderobe steht im Win-

tersried zur Verfügung. Beim Seebad könnte sie im Zu-

sammenhang mit der Erweiterung (vgl. Kap. 9.5.1) 

geschaffen werden.  

13.5.2.  BEKANNTMACHUNG UND UNTER-

HALT DES ANGEBOTS  

Die Gemeinde  

▪ sorgt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für den Un-

terhalt der Wege und Laufstrecken. 

▪ macht Laufmöglichkeiten und -veranstaltungen in 

der Bevölkerung bekannt und stellt dazu u.a. die 

Stadt-Homepage zur Verfügung. 

13.5.3.  BEWEGUNGSFÖRDERUNG  

Weil keine organisierte Trägerschaft besteht, sorgt die 

Gemeinde selbst regelmässig wiederkehrend und ins-

besondere im Anschluss an Verbesserungen des Lauf-

sportangebots für die Durchführung von (selbst-tra-

genden) Einführungs- und Animationskursen in diesen 

gesunden und kostengünstigen Sportarten. 

Die Organisation könnte z.B. Aufgabe der/des in Kap. 

5.6.4 vorgeschlagenen Sportkoordinators/in sein. 

Die Gemeinde leistet damit einen weiteren wesentli-

chen Beitrag an die Gesundheits- und Bewegungsför-

derung. 

(vgl. auch Empfehlung in Kap. 12.4.6.). 

 

  

 

156 Angaben von Urs Hardegger, Workshop der GESAK-Projekt-

gruppe vom 6. Nov. 2018. 
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14. SCHNEE- UND WASSERSPORTANLAGEN 

14.1.  EINLEITUNG 

14.1.1.  GROSSE BEDEUTUNG DES 

SCHNEESPORTS 

Regelmässig kommen nationale Grössen aus dem 

Schneesport aus dem Kanton Schwyz. Die grosse An-

zahl an Skiclubs – Skiclub Schwyz 895 Aktiv-mitglie-

der157, Skiclub Ibergeregg-Rickenbach 16, Skiclub I-

bach 253, SAC Sektion Mythen 2260, JO SAC My-

then 52 – und die beeindruckenden Mitgliederzahl 

von gegen 3‘400 Aktiven belegen, dass der Schnee-

sport einen wichtigen Platz in der Schwyzer Sportland-

schaft einnimmt. Sowohl die Vereine selbst, wie auch 

die Infrastrukturen haben eine überkommunale Bedeu-

tung, das Einzugsgebiet reicht bis ins Mittelland. 

Gemäss der GESAK-Bevölkerungsumfrage sind die 

Schneesportanlagen die drittmeistgenutzten Sportanla-

gen, wobei die Mythen-Region den wichtigsten Platz 

einnimmt.  

14.1.2.  WASSERSPORT IN OFFENEN GE-

WÄSSERN 

Am Lauerzersee hat die Gemeinde Schwyz direkten 

Seeanstoss und mit der Muota einen Fluss, der für 

Wildwasserfahren geeignet ist. Während die Untere 

Muota, zwischen Ibach und dem See, für Einsteiger 

gut geeignet ist, entspricht die Obere Muota, rund 

um Muotatal, den Ansprüchen von fortgeschrittenen 

Kanuten. Im Abschnitt der Oberen Muota, zwischen 

Balm und Vorderbrücke, fanden im Sommer 2018 die 

Kanu-Weltmeisterschaften statt.  

Der Kanu Club Schwyz hat gemäss GESAK-Befragung 

58 aktive Mitglieder. Der Club ist im Breitensport tä-

tig. Seine Mitglieder trainieren hauptsächlich mit dem 

Kajak, vereinzelt mit dem Kanadier und nehmen nicht 

an Wettkämpfen teil. 

Der Kanusport kommt aus dem Freizeitsport und ent-

wickelt sich stetig weiter. So gibt es heute verschie-

dene Wettkampfdisziplinen, wovon ein Teil seit 1936 

olympisch ist. Die Kanusportarten unterscheiden sich 

vom Rudersport und werden in zwei verschiedene Ka-

tegorien (Kajak und Kanadier) und verschiedenste Dis-

ziplinen unterteilen: 

 

157 Verein hat an GESAK-Befragung nicht teilgenommen 

▪ Wildwassertouren 

▪ Slalom 

▪ Abfahrt 

▪ Regatta 

▪ Kanupolo 

▪ Rodeo 

▪ Squirt 

▪ Freestyle 

▪ Drachenboot 

▪ Marathon 

▪ Seetouren 

▪ Stehpaddel (SUP) 

14.2.  ÜBERSICHT  
Das folgende Kapitel liefert eine Übersicht über das 

Sportangebot in diesen Bereichen. Sinngemäss sind es 

Infrastrukturen in der Natur, welche grundsätzlich öf-

fentlich zugänglich sind. Entsprechend hoch ist das Po-

tenzial für Aktivitäten für die Bevölkerung und den 

Tourismus – Grenzen setzen die technischen und phy-

sischen Anforderungen der Schnee- und Wassersport-

arten und die notwendige Rücksicht auf die Natur. 

Wie die Gemeinde im kommunalen Richtplan festhält, 

soll die Entwicklung der Naherholungsgebiete und ei-

nes nachhaltigen Tourismus mit der Erhaltung der 

ökologisch wertvollen Landschaft in Einklang sein158.  

Da Schnee- und Wassersportangebote in der Regel ein 

überkommunales Einzugsgebiet haben, beschränkt 

sich die folgende Tabelle nicht ausschliesslich aufs Ge-

meindegebiet.  

Die Übersicht stellt das regionale Angebot dar. 

14.2.1.  QUELLEN 

Angaben Objektblätter, Auswertung der Befragungen von Bevöl-

kerung, Schulen und Vereinen (2017).  

Kommunaler Richtplan 

Internet:  

www.gps-traks.com, www.mythenregion.ch, www.kanu-

clubschwyz.ch, 30. Juli 2018 

Telefongespräche mit Roland Bürgler, Präsident Kanu Club 

Schwyz, vom 9. August 2018 und                     mit Karl Gisler, 

Loipenkoordinator IG Loipe Oberberg, vom 17. August 2018, 

158 Kommunaler Richtplan, 2014, S. 30. 
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14.3.  ÜBERSICHT SCHNEESPORTANGEBOTE 

 

Abb. 10: Schneesportgebiet östlich Gemeinde Schwyz 

Die nachfolgende Übersichtstabelle beschränkt sich auf die Angebote in der näheren Umgebung von Schwyz (ohne 

Gewähr der Vollständigkeit). So wurden z.B. die Anlagen im Rigi-Gebiet und in Rothenthurm nicht aufgelistet.  
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Anlage Ort Sportarten Nutzer Beschreibung und Kommentare 

Wassersport 
Kanusport See-
bad  

Lauerzersee 
Muota 
Klubhaus in See-
wen 

Kajak 
Kanadier 

▪ Kanu Club Schwyz 

 
Gemäss Rückmeldung des Vereins und der Befragung betreiben Clubmitglie-
der Kanusport auf See, Fluss und im Hallenbad Rickenbach. Kajak ist die 
Haupttätigkeit des Clubs. Der Kanu Club Schwyz verfügt unmittelbar neben 
dem Seebad über ein Klubhaus auf Gemeindeboden und einen Wasserein-
stieg. 
Das Clubhaus wird von der Gemeinde gepachtet und besteht aus einem 
Materiallagerraum, einem Raum für gemeinsame und private Boote und ei-
nen Umkleideraum. Das Haus verfügt nicht über fliessendes Wasser und der 
Pachtvertrag wird jährlich erneuert.  
 

    
 

Schneesport 
Mythenregion 
 

Rickenbach 
Handgruebi 
Ibergeregg 
Brunni 
Illgau 

Ski und Snowboard 
Ski- und Schneeschuhtouren 
Schlittelbahn 

Einheimische und auswärtige 
Bevölkerung, Skiclubs und 
Schulen 

 
Die Mythenregion hat ein breites Schneesportangebot für verschiedene Nut-
zergruppen auf 1300 bis 1600 m. ü. M.  
Neben 50 km abwechslungsreichen Pisten, bestehen auch ein Snowpark 
und ein gebietsübergreiffendes Angebot in den Hoch-Ybrig (Skisafari). 
Die Anlagen entsprechen vorwiegend den Kundenbedürfnissen, können je-
doch weiterentwickelt werden.  
Zudem gibt es in der Region verschiedene Schneeschuh- und Skitourenmög-
lichkeiten. 
Alljährlich finden in der Handgruebi ein Schülerskirennen der Gemeinde 
(rund 300 Startende) und ein JO-Punkterennen des ZSSV statt. 
Bei Illgau ist neben der Skisafari auch eine Schlittelbahn vorhanden. 
Eine bessere Zusammenarbeit mit der Region Hoch-Ybrig würde von der Be-
völkerung als Angebotsverbesserung geschätzt. 
 

Schneesport 
Oberberg 

Oberberg Langlauf 
▪ Einheimische und auswär-

tige Bevölkerung, Skiclubs 
und Schulen 

 
Wunderschöne Langlaufloipe (klassisch und Skating) von 3 bis 5 km Länge 
auf rund 1220 m. ü. M.  
Sie wird bei entsprechenden Bedingungen täglich gespurt. Nachtbeleuch-
tung und mobile Biathlonanlage ergänzen die gute Loipe. 
Die Interessengemeinschaft Loipe Oberberg der beiden Schwyzer Skiclubs 
(Skiclub Ibach und Skiclub Schwyz) unterhält die Loipe.  
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Anlage Ort Sportarten Nutzer Beschreibung und Kommentare 

Schneesport 
Stoos 

Stoos 

Ski und Snowboard 
Langlauf  
Schneeschuh- und Winterwan-
dern,  
fixe FIS-homologierte Trainings-
strecke, 
Skitouren 
Schlitteln und Airboard 
Funpark 

▪ Einheimische und auswär-
tige Bevölkerung, Skiclubs 
und Schulen 

Der Stoos befindet sich nicht mehr im Gemeindegebiet. Seine rund 35 km 
Pisten sind jedoch bei der Bevölkerung und den Schulen beliebt. Dank der 
im Vergleich zur Mythen-Region etwas höheren Lage von 1300-1900 m. ü. 
M. ist die Schneesicherheit etwas grösser. 
Für den Langlaufsport bestehen 10 km Loipen (klassisch und Skating) 

Schneesport 
Hoch-Ybrig 

Lauchern 
Studen 
Ober- und Un-
teriberg 

Ski und Snowboard 
Langlauf  
Winterwandern 
Schneeschuh- und Skitouren 
Schlittelbahn 

▪ Einheimische und auswär-
tige Bevölkerung und Skic-
lubs. 

Das Skigebiet Hoch-Ybrig ist mit dem Safaripass mit der Mythenregion ver-
bunden. Allerdings kann mit diesem Angebot nur ein kleiner Teil des Ge-
biets genutzt werden (Laucherenstöckli). 
Der Hoch-Ybrig bietet 50 km alpinen Schneesport zwischen 1000 und 1800 
m. ü. M. und 30 km Langlaufloipen (klassisch und Skating). 

Schneesport Sat-
tel/Hoch-stuckli 

Sattel 

Ski- und Snowboard 
Funpark 
Schlitteln 
Winterwandern 
Nachtskifahren 

▪ Einheimische und auswär-
tige Bevölkerung und lo-
kale Skiclubs 

Familienskigebiet auf 800-1600 m ü.M., von Schwyz aus in rund 15 PW-
Fahrminuten erreichbar 
Lifte z.T. auf Schwyzer Gemeindeboden 
14 km Pistenlänge 
 
Attraktion Hängebrücke (374 m lang) 

Tabelle 37: Bestand Schneesport und Wassersport 
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14.4.  BEDÜRFNISSE 

14.4.1.  NACH EMPFEHLUNGEN UND 

RICHTWERTEN 

In der BASPO-Empfehlung 001159 ist unter „Bedarf“ 

angegeben: Je nach Bedürfnissen der Naherholung 
und des Tourismus, den örtlichen Verhältnissen und 
des Naturschutzes. 

Flächenrichtwerte existieren nicht. 

14.4.2.  BEDÜRFNISSE DER SCHULEN  

Sämtliche Primarschulen nutzen regelmässig die 

Wintersportanlagen der Mythen-Region. Die Schulen 

haben keine zusätzlichen Bedürfnisse formuliert. 

14.4.3.  BEDÜRFNISSE DER VEREINE  

Die Schneesportvereine haben im Rahmen der GE-

SAK-Befragung keine Bedürfnisse angegeben. Sie 

sind darauf angewiesen, dass sie weiterhin auf die 

kommunale Unterstützung (bei Veranstaltungen und 

für die Nachwuchsförderung) zählen können. 

Der Kanuclub, als einzige Anbieter in den Wasser-
sportarten in offenen Gewässern, nutzt das Wild-

wasser der Muota und den Lauerzersee, welche gute 

Bedingungen für Kanusport bieten.   

Dem Verein fehlen gemäss Befragung eine Slalom-

strecke und eine Welle in der Muota. Der aktuelle 

Pachtvertrag des Clubhauses wird jährlich verlän-

gert. Dies stellt eine hohe Ungewissheit für den Club 

dar und eine Verlängerung des Vertrages um meh-

rere Jahre würde dem Club erlauben auch neue In-

vestitionen zu tätigen. 

14.4.4.  BEDÜRFNISSE DER BEVÖLKE-

RUNG 

Der Schneesport hat in der Schweiz, dank der sport-

lichen Erfolge und seiner wirtschaftlichen Bedeu-

tung, traditionell einen hohen Stellenwert. Die Diver-

sifizierung in den Schneesportarten und die grosse 

 

159 BASPO (2002). Empfehlung Sportanlagen 001. Grundla-

gen zur Planung, S. 19 

Konkurrenz an Freizeitangeboten haben in den letz-

ten Jahrzehnten jedoch zu einem Rückgang in den 

einzelnen traditionellen Schneesportarten geführt. 

In der Rangliste der beliebtesten Sportarten in der 

Schweiz ist Skifahren auf Pisten mit 35.4% der 

sportaktiven Bevölkerung (Alter 15-74 J.) an 

4. Stelle. Weil Häufigkeit und Regelmässigkeit nicht 

berücksichtigt sind und die Schneesportarten oft nur 

ein paarmal im Jahr betrieben werden, ist die Bedeu-

tung dieser Zahl zu relativieren. In der Rangliste wei-

ter hinten folgen Snowboard (5.1%), Skilanglauf 

(4.1%) und Ski-/Snowboard-/Schneeschuhtouren 

(3.9%).160  

Unterstützt von den Tourismusorganisationen hat 

das Bundesamt für Sport vor 5 Jahren zwei Projekte 

zur Förderung des Schneesports initiiert: 

▪ Schneesportinitiative 

▪ Nationales Schneesportzentrum 

Der Skiclub Ibach hat sich hier mit seinem Projekt 

„Schneesport“ aktiv beteiligt.  

Anregungen aus der Bevölkerungsbefragung:  

▪ Die Skigebiete sind vielfältig. Es fehlt ein Abo 

für die ganze Region inklusive Hoch-Ybrig. Das 

Skisafari Abo reicht nicht aus, um die Vorzüge 

des Skigebiets einen ganzen Tag auszukosten.  

▪ Nationales Schneesportzentrum 

▪ Der Bus auf die Ibergeregg ist eine sehr gute 

und wichtige Ergänzung zur Rotenflueh Bahn. 

Die Gemeinde dürfte ruhig wieder ihren Teil 

dazu beitragen. 

▪ Skigebiet Mythen inkl. Bergbahn Rotenflue hat 

eine gute Grösse, sollte aber die Zusammenar-

beit im Bergebiet fördern. 

▪ Skilifte zu Sesselliften umbauen. 

▪ Gemäss Umfrage ist für die lokale Bevölkerung 

teilweise Engelberg das Zielgebiet, wenn es in 

der unmittelbaren Umgebung nicht ausreichend 

Schnee gibt. 

 

Der Wassersport ist in der Schweiz eine Randsport-

art. Rudern und Kanufahren werden von 1% der Be-

völkerung praktiziert, wobei der Kanusport mit 0,2% 

kleiner ist161. Dies liegt wohl unter anderem daran, 

dass es sich um eine Freizeitsportart handelt, welche 

160 Lamprecht, M. et al. (2014).  

161 Lamprecht, M. et al. (2014). 
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technisch relativ anspruchsvoll ist und gefährlich 

werden kann, wenn man nicht über die nötigen 

Kompetenzen verfügt.  

In der Bevölkerungsbefragung wird kritisiert, dass 

▪ der individuelle Seezugang mit Booten und fürs 

Standup-Paddeln (SUP) nicht genüge 

▪ Kitesurfen auf dem Lauerzersee nicht erlaubt 

sei. 

14.5.  ANALYSE UND BEURTEI-
LUNG 

14.5.1.  SCHNEESPORT 

Die Gemeinde Schwyz kann sich in seiner Umge-

bung an einem breiten Schneesportangebot er-

freuen.  

Der Skiclub Ibach und der Skiclub Schwyz treten als 

dynamische Vereine auf bezüglich Unterhalt ihrer 

Infrastruktur und der Entwicklung ihrer Aktivitäten. 

Die beiden Clubs arbeiten gut zusammen, wenn Sy-

nergien vorhanden sind: 

▪ IG Loipe Oberberg 

▪ Gemeinsame Juniorenabteilung 

▪ Gemeinsame Mobile Biathlonanlage 

▪ Projekt zur Schweizer Schneesport-initiative. 

Dank dieser Zusammenarbeit wird die Loipe Ober-

berg beispielsweise regelmässig aufgebessert. Die IG 

hat einen örtlichen Fahrer angestellt, welcher nun je 

nach Bedarf täglich die Spur zieht, was vorher nur 

einmal wöchentlich der Fall war. Nun wird in ein 

neues Pistenfahrzeug und eine vergrösserte Unter-

stellmöglichkeit investiert und die IG möchte die Dis-

tanzen erhöhen. Mit diesen Verbesserungen kann 

der Oberberg mehr Läuferinnen und Läufer anzie-

hen. Zudem ist der Oberberg schneesicherer als Ein-

siedeln, Rothenturm oder Studen. In der Regel ist 

der Oberberg zwischen Anfang Dezember und Os-

tern präpariert. Das Gelände ist eher anspruchsvoll, 

für Einsteiger weniger geeignet. Wenn es im Ober-

berg nicht genügend Schnee hat, weichen die Skic-

lubs nach Realp aus. 

Abgesehen von der kostenlosen Hallennutzung, er-

halten die Skiklubs eine jährliche Unterstützung für 

ihren Sportbetrieb von je rund CHF 2‘000.- von der 

Gemeinde. Weitergehende Wünsche wurden nicht 

formuliert. 

Bei grösseren Investitionen (Gesuch für Beitrag an 

neues Pistenfahrzeug ist im Moment hängig) stellen 

die Skiklubs Beitragsgesuche an die Gemeinde. 

Die vermehrte Nutzung von Synergien oder ein Aus-

bau der Verbindung zwischen der Mythenregion 

und dem Hoch-Ybrig, wie sie in der Befragung vor-

geschlagen wurde, ist Aufgabe der Betreiber. Ver-

mutlich wäre ein Ausbau der Verbindung technisch 

und finanziell verhältnismässig aufwändig. Die aktu-

elle Zusammenarbeit mit der Skisafari und dem Sai-

sonabonnement Hoch-Ybrig plus besteht bereits. 

Eine Erweiterung dieses Angebotes könnte beispiels-

weise bei der Skisafari in Anbetracht gezogen wer-

den. 

Die Mythenregion AG (Rotenfluebahn) wurde nach 

einer Volksabstimmung 2012 von der Gemeinde 

einmalig mit CHF 2.5 Mio. unterstützt und entwi-

ckelt ihr Angebot laufend weiter. Heute bietet das 

Schneesportgebiet unter anderem 50 km Pisten, ei-

nen Snowpark, zwei Schlittelwege und eine gelbe 

Piste (Freeride).  

Der Ausbau des Sommerangebots ist deshalb von 

besonderer Bedeutung, weil die Klimaveränderun-

gen sich in Zukunft gerade auch auf diese Region 

negativ auswirken dürfte. Die Schneesicherheit 

nimmt ab und die Saisondauer wird kürzer. 

Etwas höher liegt das Skigebiet Stoos. Seit dem 

16. Dezember 2017 bringt die steilste Standseilbahn 

der Welt die Gäste von Schwyz auf den Stoos. Die 

trommelförmigen Kabinen und neuste Technik brin-

gen der Region internationale Publizität.  

Neben den roten, schwarzen und gelben Pisten und 

einem Snowpark, bietet der Stoos auch Airboarden 

und Schlitteln, sowie Schneeschuh- oder Winterwan-

dertouren und Langlaufloipen an. 

14.5.2.  WASSERSPORT 

Der Kanuclub ist im wahrsten Sinne eine erfri-

schende Ergänzung zum Schwyzer Sportangebot. 

Der Club integriert sich aktiv ins Gemeindeleben in 

dem er Anlässe selbst organisiert (Ausflüge und La-

ger) oder mithilft (Wind Week, Seewen Sunset, 

Kanu-Weltmeisterschaften Muota, etc.). Die Ge-

meinde unterstützt den Verein mit dem Pachtvertrag 

für das Clubhaus. Zudem darf der Kanuclub auch 

einmal jährlich eine Lokalität gratis für die GV nut-

zen. 

Da der Verein keinen Wettkampfsport betreibt, 

nutzt er hauptsächlich die lokale Infrastruktur. Für 

den Saisonstart und die Integration neuer Mitglieder 

wird das Hallenbad Rickenbach genutzt. Hier wird 
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auch wieder die Eskimorolle eingeübt. Danach kön-

nen die Mitglieder in den Lauerzersee und die Un-

tere Muota. Die Anforderungen der Oberen Muota 

sind den geübteren Mitgliedern vorbehalten. Der 

Verein organisiert auch Ausflüge ins Urnerland und 

in den Thurgau. Einmal im Jahr befinden sich die 

Schwyzer Kanuten eine Woche im Bündnerland. Die 

Praxis ist somit gut etabliert.  

Der Kanuclub kann seine Aktivitäten diversifizieren, 

wenn beispielsweise eine Welle bei „Stegstuden“ 

entstehen würde. Es gibt erste Überlegungen zum 

Bau einer Welle im Rahmen des Renaturierungs-pro-

jekts beim stillgelegten EBS-Wehr. Der Verein hat 

diesbezüglich eine Fachgruppe gebildet und arbeitet 

mit dem Gewässerschutz und den Schweizerischen 

Kanu-Verband zusammen. Die im Wettkampfsport 

tätigen Vereine aus Luzern, Nidwalden und Zug, 

welche bereits auf der Muota üben und trainieren, 

sind ebenfalls interessiert. 

Für die Nutzung des Clubhauses wäre ein Pachtver-

trag von 5 bis 10 Jahren für den Verein eine bessere 

Lösung, da er sich dann auf eine mittel- und langfris-

tige Planung konzentrieren könnte. 

14.6.  HANDLUNGSBEDARF 
UND EMPFEHLUNGEN 

Da es sich beim Schnee- und Wassersport um über-

regionale Aktivitäten mit touristischer Bedeutung 

handelt, spielen sie für das Sportangebot insgesamt 

zwar eine wichtige Rolle, sind aber kein Schwer-

punkt des GESAK.  

Die Gemeinde hat eine wichtige Funktion, weil sie 

die rechtlichen Leitplanken setzt, im Rahmen wel-

cher eine umweltverträgliche Entwicklung der 

Schnee- und Wassersportarten möglich ist (Bewilli-

gungen und finanzielle Unterstützung). 

 

162 Vorschlag Roman Schnüringer, Mail vom 21. Okt. 2018: 

Schulkindern (wie in der Gemeinde Sattel) eine Saisonkarte 

schenken. 

14.6.1.  UNTERSTÜTZUNG DES SCHNEE-

SPORTS ALLGEMEIN  

Der Schneesport ist ein wichtiger Bestandteil des 

Schwyzer Sportangebots – für den nicht-organisier-

ten und den organisierten Sport. 

Grundsätzlich soll die Gemeinde deshalb bedarfsge-

rechte Unterstützung leisten und zur besseren Ver-

netzung beitragen.162 

14.6.2.  UNTERSTÜTZUNG DER SKIKLUBS  

Weiterführung der bisherigen Unterstützungspraxis. 

Ausser dem laufenden Gesuch um Unterstützung bei 

der Anschaffung eines neuen Pistenfahrzeugs be-

steht aktuell kein Bedarf.  

14.6.3.  ERWEITERUNG DES ANGEBOTS 

IM WASSERSPORT 

Die Gemeinde unterstützt grundsätzlich die Initian-

ten aus Verband und Vereinen beim Projekt zur Auf-

wertung der Muota durch den Bau einer Welle und 

einer Slalomanlage im Rahmen der Renaturierung 

des EBS-Wehrs „Stegstuden“ und arbeitet in einer 

entsprechenden Projektgruppe mit. 

14.6.4.  KLUBHAUS KANUKLUB UND SEE-

ZUGANG 

Im Rahmen einer allfälligen Erweiterung des Seeba-

des sind die Bedürfnisse des Kanuklubs einzubezie-

hen. Klubhaus und Seezugang müssten allenfalls ver-

legt werden. Die Situierung des Stegs ist zu verbes-

sern (Zugang ab Parkplatz). 

Mit einem langfristigen Pachtvertrag sorgt die Ge-

meinde dafür, dass der Kanuklub längerfristig planen 

kann. 
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15. STRATEGIE – 
VORSCHLAG DER 
PROJEKTGRUPPE 

Vorbemerkung zu Verbindlichkeit von Kapi-
tel 15+16: 

Strategie und Umsetzungsschwerpunkte müssen po-

litisch konsolidiert werden, das ist in der Kompetenz 
des Gemeinderates.  
Das vorliegende Kapitel 15 ist ein von der GESAK-

Projektgruppe verabschiedeter Vorschlag. 

Gleiches gilt im Grundsatz auch für den in Kapi-

tel 16 vorgeschlagenen Massnahmenkatalog: Er soll 

als Grundlage für das intern im Anschluss ans GE-

SAK zu erarbeitende und vom Gemeinderat zu ver-

abschiedende strategische Umsetzungs-programm 

dienen. 

15.1.  STRATEGIE 
Die Strategie soll aufzeigen, wie der Handlungsbe-

darf gewichtet wird und wo in den kommenden Jah-

ren die Prioritäten bei der Verbesserung der kommu-

nalen Sport- und Bewegungsinfrastruktur gesetzt 

werden sollen (Umsetzungsschwerpunkte).  

Strategie und Umsetzungsschwerpunkte bilden den 

Rahmen für die Festlegung des Massnahmen-kata-

logs. Der Zeithorizont beträgt 15-20 Jahre. 

Leitsatz 

Die Gemeinde Schwyz – in Zusammenarbeit mit Be-

zirk und Kanton – positioniert und profiliert sich mit 

der Umsetzung des GESAK als „bewegte Gemeinde“ 

und kommuniziert dies auch gegen aussen. Die Qua-

litäten im Bereich Bewegung und Sport sind Teil des 

Standortmarketings. 

Um dem Anspruch an eine „bewegte Gemeinde“ ge-

recht zu werden, sorgt die Gemeinde dafür, dass Be-

völkerung, Schulen, Sportvereine, ortsansässige Un-

ternehmen und Tourismus-Gäste zeitgemässe, at-
traktiv ausgestaltete Infrastrukturen für Bewegung 
und Sport mit den dazugehörigen Dienstleistungen 

vorfinden. 

Grundlage und Orientierungsrahmen für sämtliche 

Tätigkeiten der Gemeinde im Bereich Bewegung und 

Sport bildet das GESAK 2019. 

15.2.  UMSETZUNGS-SCHWER-
PUNKTE 

Vorbemerkung:  
In der Schlussphase der GESAK-Erarbeitung im Okto-

ber 2018 wurde bekannt, dass der Kanton einen Zu-

sammenschluss der Mittelschulangebote der Kan-

tonsschule Kollegium Schwyz (KKS) und der Stiftung 

Theresianum Ingenbohl prüft.  

Ein allfälliger Wegzug der Kantonsschule aus Schwyz 

hätte wesentliche Auswirkungen auch auf die Nut-

zung der Sportanlagen des heutigen "Kollegi", insbe-

sondere bezüglich "Sporthallen" und "Freianlagen". 

Mögliche Konsequenzen konnten im vorliegenden 

GESAK allerdings nicht mehr berück-sichtigt werden. 

Die Projektgruppe (Workshop vom 6. November 

und schriftliche Vernehmlassungen vom Dezember 

2018) schlägt folgende Priorisierungen vor: 

 

Priorität 1 

15.2.1.  STRUKTUR UND ORGANISATION  

Die Gemeinde Schwyz überprüft, auch im Hinblick 

auf die Umsetzung des GESAK, ihre interne Organi-

sation betr. Sport und Bewegung. 

Die Sportförderung in der Gemeinde Schwyz wird 

neu und ganzheitlich organisiert.  

Dazu gehören: 

▪ Schaffen einer Anlauf- und Fachstelle Sport 
▪ Erstellen eines Sportleitbildes 
▪ Unterstützt von der Gemeinde errichten die lo-

kalen Sportvereine ein „Sportnetz“, eine „IG 

Sport“ 

▪ Abgestimmt mit Kanton, Bezirk, umliegenden 

Gemeinden und dem „Sportnetz“ initiiert die 

Gemeinde die Stelle eines Sportkoordinators, ei-
ner Sportkoordinatorin 

▪ Zentrale Koordination der Hallenbelegungen in 

Zusammenarbeit mit Bezirk und Kanton. 
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15.2.2.  WINTERSRIED 

Die Gemeinde, begleitet durch die Stiftung Schwy-

zer-Sport, vertieft die Zusammenarbeit mit umlie-
genden Gemeinden, dem Bezirk und dem Kanton 
insbesondere im Hinblick auf einen Ausbau des 

Sportzentrums Wintersried. Die Zweckmässigkeit der 

heute dafür verantwortlichen Stiftung ist gemeinsam 

zu überprüfen.  

Sobald eine zukunftsgerichtete Lösung steht, ist eine 

Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Sportzentrums 

Wintersried in Auftrag zu geben.  

Sie hat die in den einzelnen Kapiteln formulierten 

verschiedenen Empfehlungen und Anliegen einzube-

ziehen, insbesondere: 

▪ zonenrechtliche Voraussetzungen 

▪ Dreifachhalle mit Veranstaltungs-infrastruktur  

▪ neue Tennisanlage 

15.2.3.  ZUSÄTZLICHE SPORTHALLEN 

Planung von 2 zusätzlichen Sporthallen in Ibach (Er-

satz) und Seewen. 

Für beide Schulanlagen sind Gesamtkonzepte in Be-

rücksichtigung der Empfehlungen in den GESAK-Ka-

piteln 7, 8 und 11 zu erstellen: 

▪ Beim Schulhaus Christophorus sind zusätzlich 

zum Ersatzneubau der Sporthalle auch die Be-

dürfnisse an die Aussenanlagen einzubeziehen. 

▪ Beim Neubau Seewenfeld ist die Schulanlage 

Krummfeld mit Halle und Aussenlagen einzube-

ziehen. 

 

Priorität 2 

15.2.4.  TRAININGSMÖGLICHKEITEN 

UND INFRASTRUKTUREN FÜR 

FUSSBALL VERBESSERN  

Die als Ausweichmöglichkeiten geeigneten Rasenspiel-

felder werden ergänzt und genutzt. 

Damit die Fussballklubs auch im Winterhalbjahr im 

Freien trainieren können, sind zu prüfen: 

▪ Mobiler Kunstrasen zur Überdeckung des dafür ge-

eigneten Kunststoffplatzes  

(58x53 m, Flutlicht verfügbar) bei der Kantons-

schule. 

▪ Erweiterung des Sportzentrums Wintersried um ein 

als „Winterfeld“ genutztes zusätzliches Naturrasen-

spielfeld.  

15.2.5.  MACHBARKEITSSTUDIE ERWEI-

TERUNG SEEBAD 

Die Gemeinde gibt eine Machbarkeitsstudie in Auf-

trag, welche die Voraussetzungen für eine Erweite-

rung des Seebades mit Schwimmerbecken 50x20 m, 

Planschbecken und zusätzlichen Spielwiesen klärt. 

Die Empfehlungen in den GESAK-Kapiteln 9.3.2 und 

14.6.4 sind einzubeziehen. 

Das Schwimmerbecken soll im Winter mit einer 

Traglufthalle ganzjährig nutzbar gemacht werden. 
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16. MASSNAHMEN 

16.1.  VORBEMERKUNGEN ZUM 
MASSNAHMENKATALOG 

Grundsätzlich tragen sämtliche in den einzelnen GE-

SAK-Kapiteln unter „Empfehlungen“ sowie in den Ob-

jektblättern erwähnte Verbesserungsvorschläge zur 

Optimierung der Rahmenbedingungen für Bewegung 

und Sport bei.  

Die nachfolgende Zusammenstellung versucht, die 

Fülle an Einzelempfehlungen in einem überschau-ba-

ren Massnahmenkatalog zusammenzufassen, welcher 

den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung als 

Kontrollinstrument dienen kann.  

Er bildet die Grundlage für das intern im Anschluss 
ans GESAK zu erarbeitende strategische Umsetzungs-
programm.  

Im Umsetzungsprogramm kann der Katalog allenfalls 

um eine Spalte „Zuständigkeit“ erweitert werden. 

Die Angaben in den Spalten „Wirkung“, „Zeithori-

zont“ und „Richtkosten“ sind wie folgt zu interpretie-

ren: 

Wirkung 

Die Beurteilung der Wirkung entspricht der voraus-

sichtlichen Breitenwirkung einer Massnahme. Die Ein-

stufung in „gross“, „mittel“ und „klein“ bezieht sich 

auf die geschätzte Grössenordnung von Personen, 

welche mit der Umsetzung der entsprechenden Mass-

nahme zu vermehrter Bewegungsaktivität animiert 

werden kann. Sie bietet damit einen Indikator zur Ein-

ordnung der Massnahme in Bezug auf das Kosten-Nut-

zen-Verhältnis und die Akzeptanz. 

Zeithorizont 

Die Umsetzung des Sportanlagenkonzepts umfasst ei-

nen längeren Zeitraum von 15 bis 20 Jahren. Damit 

die Massnahmen im Rahmen des strategischen Umset-

zungsprogramms priorisiert und auf die zentralen 

Steuerungsinstrumente der Gemeinde (Legislaturziele, 

Investitions- und Finanzplan) abgestimmt werden kön-

nen, vermittelt der Massnahmenkatalog mit den Ein-

stufungen „kurzfristig“, „mittelfristig“, „langfristig“ und 

„permanent“ jeweils eine Einschätzung in Bezug auf 

den Zeithorizont der Realisierung.  

Der Zeithorizont berücksichtigt Aspekte wie Dringlich-

keit, Zeitbedarf für Abklärungen zur Machbarkeit, Pla-

nung und Realisierung. 

kurzfristig = innerhalb von 3 Jahren 

mittelfristig = innerhalb etwa 7 Jahren 

langfristig = ab etwa 7 Jahren 

permanent = Daueraufgabe 

Richtkosten 

Die im Massnahmenkatalog angegebenen Richtkosten 

(Angaben in CHF) dienen dazu, im Hinblick auf ihre 

Investitionsplanung erste grobe Anhaltspunkte zu lie-

fern. Die Zahlen basieren auf generellen Richt- und Er-

fahrungswerten aus Referenzprojekten und Fachlitera-

tur. Sie können je nach Umsetzung noch sehr stark va-

riieren. Es ist deshalb zwingend notwendig, dass die 

Kosten sämtlicher Massnahmen aus dem GESAK 2019 

im Rahmen ihrer jeweiligen Projektierung stufenge-

recht präzisiert und erhärtet werden. 

Die Farben in der linken Spalte entsprechen der Di-

mension (vgl. Kap. 3.1), der die Massnahme zugeord-

net werden kann. 
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16.2.  MASSNAHMENKATALOG 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten  

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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1 Der Gemeinde überprüft im Hinblick auf die Umsetzung des Bewegungsraum- und Sportanlagenkonzepts 2019 die ver-

waltungsinterne Organisation, damit Schwyz den im GESAK festgehaltenen Ansprüchen gerecht werden kann. 

Um das GESAK 2019 nachhaltig in den Tätigkeiten und Prozessabläufen der Verwaltung zu verankern, realisiert die Ge-

meinde folgende Massnahmen: 

1. Erarbeitung eines strategischen Umsetzungsprogramms zur Festlegung und Konsolidierung der Prioritäten in der 

Realisierung der Massnahmen 

2. Berücksichtigung der Belange von Bewegung und Sport bei sämtlichen Tätigkeiten in den Bereichen Raumplanung 

und Bauen; Nachweispflicht in jedem bewegungsrelevanten Projekt, ob und in welcher Form die Anliegen des 

GESAK eingeflossen sind 

3. Einführung einer zweckmässigen Erfolgskontrolle und Dokumentation des Vollzugs der Massnahmen; periodische 

Kenntnisnahme der Ergebnisse durch Stadtrat mit anschliessender Veröffentlichung 

4. Förderung der spezifischen Fachkompetenz für Bau und Unterhalt der Bewegungs- und Sportinfrastruktur in der 

Verwaltung durch gezielte Aus- und Weiterbildung. 

X 

 

 
  

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

V 

2 Die Gemeinde erarbeitet und verabschiedet ein Sportleitbild.   X X   X V 
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Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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3 In der Gemeindeverwaltung wird eine Fachstelle Sport geschaffen. X   X   X abhängig von Anstellung 

4 Die Sportvereine werden bei der Schaffung eines Sportnetzes oder einer IG Sport unterstützt.  X  X    V 

5 In Zusammenarbeit mit dem Sportnetz/der IG Sport, umliegenden Gemeinden, dem Bezirk und dem Kanton wird ein/e 

Sportkoordinator/in eingesetzt. 
 X  X    offen, abhängig von Partnern 

 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 

gr
os

s 

m
itt

el
 

kl
ei

n 

ku
rz

fr
is

tig
 

m
itt

el
fr

is
tig

 

la
ng

fr
is

tig
 

pe
rm

an
en

t 

[in CHF] 

6A Die Gemeinde vertieft im Zusammenhang mit den Sportanlagen von regionaler Bedeutung die Zusammenarbeit mit umlie-
genden Gemeinden, dem Bezirk und dem Kanton. Die Zweckmässigkeit der heutigen Trägerschaft des Sportzentrums 

Wintersried wird gemeinsam mit der Stiftung Schwyzer-Sport überprüft.  

  X X    V 

6B Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sollen die Mietkosten für die Sporthallen in der Gemeinde angeglichen und eine ge-
meinsame Reservationsstelle für die ausserschulischen Nutzungen geschaffen werden. 

  X X     

6C Zudem wird eine Zusammenlegung von Schiessanlagen thematisiert.   X X     

7 Die Gemeinde baut die Angebote des Freiwilligen Schulsport aus  X   X  X abhängig vom Umfang (ca. 30.-/h) 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 
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Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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8 Die Gemeinde gibt eine Machbarkeitsstudie für eine Dreifachsporthalle mit Veranstaltungsinfrastruktur im Wintersried in 

Auftrag. Zusätzlich werden auch die Vorschläge betr. Ausbau Wintersried in den Kapiteln 8, 10.6.1-10.6.4, 10.6.11 (u.a. 

mit Tennis) und 11.5.5 berücksichtigt. 

(X)163    X   

P: rund 70'000.- 

R: rund 12 Mio. 

9 Die Gemeinde gibt ein Gesamtkonzept für die Schulanlage Christophorus in Auftrag, welches einen Ersatzneubau der 

Sporthalle und die Gestaltung der Schul-Aussenanlagen beinhaltet. 
(X)   X    projektabhängig 

10 Die Gemeinde gibt ein Gesamtkonzept für eine neue Schulanlage im Seewenfeld inkl. Sporthalle in Auftrag, welches die 

Sport- und Spielmöglichkeiten inkl. Aussenanlagen in der Schulanlage Krummfeld berücksichtigt. 
(X)     X  projektabhängig 

 

 

 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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11 Für die bestehenden Sporthallen wird ein längerfristiges Sanierungskonzept erstellt, welches die Empfehlungen im Kapitel 

7 des GESAK einbezieht. 
 (X)      projektabhängig 

12 Die Gemeinde prüft eine Digitalisierung der Belegungsplanung der kommunalen Hallen.   X X    projektabhängig 

13 Die Gemeinde evaluiert alternative Modelle für Aufsicht und Reinigung der kommunalen Hallen.   X X    keine Mehrkosten 

 

163 Die in Klammer gesetzten X erzielen ihre Wirkung erst bei der Umsetzung 
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14A Bei den Rasensportanlagen werden die Anlagen im Gerbihof und im Wintersried als Schwerpunkte bestimmt und ent-

sprechend saniert, gepflegt und genutzt. Die bestehenden Ausweichmöglichkeiten werden besser genutzt. 

 

 X   X   

Sanierungskosten abhängig von Bodenproben 

 

 

 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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14B Das Rasenspielfeld Grabachern wird mit den notwendigen Nebenanlagen ausgestattet. Wenn die Spielfelder bei den bei-

den Schwerpunkten saniert und voll belastbar sind, können die Anlagen Tschaibrunnen und Mühlematt aufgehoben wer-

den. 

       

projektabhängig / gewinnbringend 

15 Eine engere Zusammenarbeit mit den beiden Fussballvereinen soll die Voraussetzungen für eine bessere Koordination 

schaffen. 

Die Beiträge an den FCI für den Unterhalt der Spielfelder werden erhöht, beim Ersatz der alten Garderoben wird der Ver-

ein unterstützt. 

  X  X   projektabhängig 

16 Die Empfehlung, für eine witterungsunabhängige Fussball-Trainingsmöglichkeit den Kunststoffplatz im Kollegium mit ei-

nem mobilen Kunstrasen im Winterhalbjahr zu versehen, wird gemeinsam mit dem Kanton geprüft. 

Als Alternative kann ein "Winterspielfeld" im Rahmen der Massnahme 8 geprüft werden. 

  X  X   rund 75'000.- 

 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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17 Verbesserungen bei den Schul-Aussenanlagen gemäss den Empfehlungen 8.13.3 und 7 sowie 11.3.2 und 3 werden 

schrittweise umgesetzt. 

Bei den Schulhäusern Christophorus und Mythen wird das Erstellen eines Multisportplatzes geprüft. 

  X   X  

projektabhängig 

 

60'000164 

18 Das Rasenspielfeld Erlen wird (mindestens teilweise) zu einer Pumptrack-Piste umgestaltet.   X  X   projektabhängig 

19 Die Gemeinde gibt eine Machbarkeitsstudie für den Ausbau des Seebades in Auftrag.  

Einbezogen werden: 50m-Schwimmerbecken mit Traglufthalle, Planschbecken, Erweiterung Spielwiesen, Streetworkoutan-

lage, Erweiterung Parkierung, Ausbau des Gastronomieangebots, Klubhaus und Seezugang Kanuklub,  

(X)    X   

P: rund 50'000.- 

R: rund 10-15 Mio. für Becken und Traglufthalle  

  

 

164 Unterbau und Banden etc. ohne Bodenbelag, da diesbezüglich verschiedene Optionen (Kunststoff, Asphalt, Kunstrasen) bestehen 
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Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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20 Die Gemeinde schafft die notwendigen organisatorischen, personellen und allenfalls technischen Voraussetzungen, damit 

das Schulhallenbad Rickenbach intensiver genutzt werden kann. 

Sobald die Anlage intensiver genutzt werden kann, wird der Zugang zum Bad besser signalisiert und die Parkierung gere-

gelt. 

  X X    

V 

(Anpassungen der Technik projektabhängig) 

21 Die Gemeinde klärt die Bedürfnisse des Kletterns und Boulderns detailliert ab. 

Je nach Resultat wird ein Angebot bei Hallen- und Schulhausneubauten geschaffen. 
 (X)  X    R: rund 0.8 Mio.165 

22 Die Gemeinde prüft verschiedene Möglichkeiten, damit Eislauf im Freien an attraktiver Lage angeboten werden kann (Na-

tureis, Kunsteis mobil, synthetisches Eis mobil) 
 (X)   X   projektabhängig 

23 Die Signalisierung der Eisbahnzufahrt wird verbessert.   X X    im Unterhaltsbudet 

 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

24 Die Gemeinde evaluiert mögliche Standorte und erstellt eine Pétanque-/Boccia-Anlage  (X)   X   In Studie (Massnahme 8) integriert 

25 In den raumplanerischen Prozessen (Richt- und Nutzungsplanung, Gestaltungs- und Bebauungspläne) und im Baubewilli-

gungsverfahren wird auf die Ausgestaltung von grösseren, zusammenhängenden Bewegungsräumen und deren spiel-

freundliche Ausgestaltung Einfluss genommen. 

Die Gemeinde reserviert für zusätzliche Bewegungsräume und Spielplätze die notwendigen Flächen; sie werden geschickt 

im Gemeindegebiet verteilt. Zusätzliche Bewegungsräume und Spielflächen werden nach Möglichkeit durch Massnahmen 

zur Verkehrsberuhigung geschaffen. 

 (X)     X V 

 

165 Annahme: Raumvolumen rund 720 m3 für Kletterwand in dreigeschossiger Sporthallenerschliessung. 
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Bei der Planung neuer und der Erweiterung bestehender Spielplätze werden die verschiedenen Zielgruppen im Rahmen 

von partizipativen Planungsprozessen einbezogen. Private Initiativen werden unterstützt. 

26 Im Rahmen der regelmässigen Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten werden die bestehenden Spielplätze gemäss den 

Empfehlungen des GESAK modernisiert und attraktiviert. 

Bei den Pausenplätzen der Schulanlagen wird zudem auf die Einhaltung des kantonalen Richtraumprogramms für Schul-

anlagen der Volksschule geachtet. 

Das Thema "Pausenplatzgestaltung" wird periodisch von den Schulen, beispielsweise in Projektwochen, aufgenommen. 

  X    X im Unterhaltsbudet 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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27 Rad- und Fusswege: Die im Kantonalen Richtplan, im Agglomerationsprogramm und im Fuss- und Veloverkehrskonzept 

formulierten Ziele und Massnahmen werden umgesetzt – sie haben auch aus der Perspektive der Bewegungs- und Sport-
förderung eine hohe Bedeutung. 

Der Veloverkehr in Schwyz wird besonders gefördert. Dazu sind neben den in den Richtplänen und Konzepten aufgeführ-

ten Massnahmen besonders wichtig: „Tempo 30“- und Begegnungszonen; Massnahmen zur Schulwegsicherung, damit 

möglichst alle Kinder zu Fuss oder mit dem Velo die Schule erreichen können; gut gesicherte Radwege/-streifen zu den 

intensiv genutzten Sportanlagen. 

 

X      X Einzelmassnahmen projektabhängig 

28 Die Angebote fürs Biken (Parcours, Trail, Downhill) werden ausgebaut. Die Entwicklung und Realisierung der Angebote 

erfolgt gemeinsam mit den Tourismusorganisationen, den Bahnen und weiteren interessierten Institutionen.  

Nutzungseinschränkungen im Jagdbanngebiet Mythen werden möglichst verhindert. 

Geeignete bestehende Bike-Strecken werden beschildert und bei Bedarf werden bauliche Verbesserungen vorgenommen 

und/oder fehlende Weg-Verbindungen hergestellt. 

X    X  X 

projektabhängig 

evtl. mit Sponsor 

29 Inline, Rollsport, Rollski: Die Gemeinde Schwyz ergreift die Initiative und kontaktiert die Gemeinden rund um den Lauer-

zersee, damit eine sichere, beschilderte Rollsport-Rundstrecke um den Lauerzersee realisiert werden kann 
 X   X   projektabhängig 

30 Die Gemeinde Schwyz plant und realisiert in Zusammenarbeit mit der Helsana, den Nachbargemeinden und interessierten 

Einzelpersonen aus dem Laufsport signalisierte Laufstrecken. 
 X  X    projektabhängig evtl. mit Sponsor 
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Geeignet wären Strecken in der Talebene ab Wintersried entlang der Muota und/oder entlang des Lauerzersees ab See-

bad. Eine öffentlich zugängliche Garderobe steht im Wintersried zur Verfügung. Beim Seebad könnte sie im Zusammen-

hang mit einer Erweiterung (vgl. Massnahme 19) geschaffen werden.  

(exkl. Garderobe) 

 

 

 

Massnahme Wirkung Zeithorizont Richtkosten 

Legende 
V = Verwaltungsinterner Aufwand, der im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden kann. 
P = Planung 
R = Realisierung 
Dimensionen:     Angebot      Infrastruktur      Organisation 
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31 Schneesport: Der Schneesport ist ein wichtiger Bestandteil des Schwyzer Sportangebots (nichtorganisierter Sport, Ver-

eine). Die Gemeinde leistet deshalb bedarfsgerechte Unterstützung und trägt zur besseren Vernetzung bei. 
 X     X V bzw. gesuchsabhängig 

32 Kanu: Die Gemeinde unterstützt die Initianten beim Projekt zur Aufwertung der Muota durch den Bau einer Welle und 

einer Slalomanlage im Rahmen der Renaturierung des EBS-Wehrs „Stegstuden. 
  X    X V bzw. projektabhängig 

33 Das Angebot an Lauf-, Rad- und Rollsportstrecken wird nach Umsetzung der Massnahmen mittels regelmässig wiederkeh-

renden Events, Kursen und Aktionen der Bevölkerung bekannt gemacht.  

Die Gemeinde leistet damit einen weiteren wesentlichen Beitrag an die Gesundheits- und Bewegungsförderung in diesen 

gesunden und kostengünstigen Sportarten. 

Die Aufgabe könnte vom/von der vorgeschlagenen Sportkoordinators/in (vgl. Massnahme 5) oder einer geeigneten ge-

meinnützigen oder privaten Trägerschaft übernommen werden (Mandat). 

 X     X projektabhängig 

Tabelle 38: Massnahmenkatalog 
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17. ANHANG 

17.1.  PROJEKTGRUPPE GESAK 
Nr. Verein / Eigentümer Adresse PLZ/Ort Kontaktperson Funktion E-Mail 
            

 

1 Kanton Schwyz,  Sport Kollegiumstr. 28 6431 Schwyz Lars Reichlin Leiter Abteilung Sport lars.reichlin@sz.ch 

2 Bezirk Schwyz Brüöl 7 6431 Schwyz Christa Wehrli Rektorin rektorati@bezirk-schwyz.ch  

3 Gemeinde Schwyz, Kultur & 
Freizeit, bis 30.6.18 

Kreuzmatt 45 6430 Schwyz André Brugger Gemeinderat ab@buergi-tiefbau.ch  

4 Gemeinde Schwyz, Kultur & 
Freizeit, ab 1.7.18 

St. Martinstrasse 45 6430 Schwyz Markus Furrer Gemeinderat markus.furrer@gemeindeschwyz.ch 

5 Gemeinde Schwyz Kreuzmatt 62 6430 Schwyz Ralph Föhn Sportkommissionsmitglied ralph.foehn@ews.ch 

6 Gemeinde Schwyz, Hochbau Herrengasse 23 6431 Schwyz Oliver Sutter Abteilungsleiter Hochbau oliver.sutter@gemeindeschwyz.ch 

7 Gemeinde Schwyz, Bildung Herrengasse 37-39 6430 Schwyz Paul Stalder Rektor  paul.stalder@gemeindeschwyz.ch 

8 Gemeinde Schwyz, Hochbau Herrengasse 23 6431 Schwyz Christian Grüter Sachbearbeiter Hochbau christian.grueter@gemeindeschwyz.ch  

9 Stiftung Schwyzer Sport Wintersried 6438 Ibach Thomas Dettling Präsident t.dettling@arde.ch 

10 Strupler Sport Consulting Gesellschaftsstr. 19d 3012 Bern Martin Strupler Architekt martin.strupler@struplersport.ch 

11 AG für Umbauten Bahnhofstr. 70 6430 Schwyz Romano Fanchini Projektleiter info@ag-fuer-umbauten.ch 

12 Gemeinde Schwyz, Liegen-
schaften 

Herrengasse 23 6431 Schwyz Urs Hardegger Liegenschaftsverwalter urs.hardegger@gemeindeschwyz.ch 

 
Beizug Interessenvertretung 

    

1 EHC Seewen Chappelweid 9 6432 Rickenbach Pierre Lichtenhahn Präsident sekretariat@ehcs.ch 

2 SC Schwyz Sternenmatt 13 6423 Seewen Patrick Wirthensohn Präsident  praesident@scschwyz.ch  

3 FC Ibach Nelkenweg 7 6438 Ibach Ralph Gwerder Präsident ralph.gwerder@convisa.ch  

4 Tennisclub Chappelweid 15 6432 Rickenbach Urs Gössi Präsident goessi.urs@bluewin.ch  

5 STV Seewen   6423 Seewen Kevin Büeler Präsident kb@indextra.ch  

6 STV Schwyz/Schulsport Bahnhofstr. 32 6430 Schwyz Roman Schnüriger Präsident roman@stvschwyz.ch  

  

mailto:christa.wehrli@bezirk-schwyz.ch
mailto:markus.furrer@gemeindeschwyz.ch
mailto:goessi.urs@bluewin.ch
mailto:praesident@scschwyz.ch
mailto:ralph.gwerder@convisa.ch
mailto:goessi.urs@bluewin.ch
mailto:kb@indextra.ch
mailto:roman@stvschwyz.ch
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17.2.  VEREINSLISTE FÜR GESAK-BEFRAGUNG 
Folgende 46 Vereine mit Haupt- oder Nebenzweck „Sport“ wurden in die Befragung einbezogen. 

Verein Adresse PLZ/Ort Kontaktperson E-Mail Telefon Homepage GESAK 

Auto- und Motoclub 
Schwyz 

Steinertalweg 4  6422 Steinen  Christian Portmann ch.portmann@bluewin.ch 041 832 27 48 www.amc-schwyz.ch Motorsport 

Circolo Italiano Acli Schützenstrasse 80 6438 Ibach Franco Stranieri 
 

041 811 88 08 
 

Boggia 

Damenriege Seewen Franzosenstrasse 45 6423 Seewen  Miranda Schuler miranda.schuler@me.com 078 898 23 25 
 

Sportverein 

Damenturnverein 
Schwyz 

Sonnenrain 18 6416 Steinerberg Daniela Gisler-Gianella daniela_gianella@hotmail.com  079 437 32 55 www.dtv.stvschwyz.ch Sportverein 

EHC Ibach Mangelegg 67  6430 Schwyz  Peter Steiner petersteiner.sz@bluewin.ch 079 642 38 92 www.ehci.ch Sportverein 

EHC Seewen Chappelweid 9 6432 Rickenbach Pierre Lichtenhahn lichtenhahn.pierre@bluewin.ch  079 601 74 94 www.ehcs.ch Sportverein 

FC Ibach Muotastrasse 71 6438 Ibach  Hugo Flecklin hugo.flecklin@techopad.com 041 810 22 58 www.fcibach.ch Sportverein 

Feldschützengesellschaft 
Burg-Schwyz 

Obermattstrasse 11  6430 Schwyz  Paul Betschart betschart.holdener@bluewin.ch 041 811 10 79 www.burg-schwyz.ch Schützen 

Feldschützengesellschaft 
Schwyz 

Achermattstrasse 5  6423 Seewen  Stump Othmar 041 810 00 49 
  

Schützen 

Frauenriege Seewen Laimgasse 33  6438 Ibach  Beatrice Inglin inglin.trix@gmx.ch 041 811 63 62 
 

Sportverein 

HC STV Schwyz Mangelegg 129  6430 Schwyz  Peter Renggli prenggli@bluewin.ch 041 811 68 14 
 

Handball 

HMC Schwyz (Horä-
mänelclub) 

Burg 6423 Seewen Roland Deck steimo@bluewin.ch 078 743 31 66 www.hmc-schwyz.ch Curling 

IG Curling Seewen Hausmatt 5  6423 Seewen  Urs Burkard urs.burkard@gmx.ch 079 360 79 82 www.curling-seewen.ch Curling 

Kanu Club Schwyz Loostrasse 46b 6430 Schwyz Roland Bürgler buerglerpower@bluewin.ch 076 511 45 00 
 

Kanu 

Kavallerieverein Schwyz Landsgemeindestrasse 
50 

6438 Ibach Sonja Schelbert sonjaschelbert@bluewin.ch  079 338 50 01 
 

Pferdesport 

Männerriege Ibach Dorfbachstrasse 35 6430 Schwyz Kälin Louis louis.kaelin@ruag.com 079 912 48 16 
 

Sportverein 

Männerriege Schwyz Perfidenstrasse 11  6432 Rickenbach  Edgar Schuler edgarson@bluewin.ch 041 811 58 66 
 

Sportverein 

Männerriege Seewen Laimgasse 33  6438 Ibach Rolf Inglin inglin.rolf@gmx.ch 041 811 62 62 
 

Sportverein 

Matchschützen Region 
Schwyz 

Büölstrasse 6  6440 Brunnen  Christian von Euw chrigi@bluewin.ch 079 342 17 64 www.schuetzen-ibach.ch Schützen 

Militär-Sanitätsverein St. 
Martin Schwyz 

Mühligasse 6 6430 Schwyz Beata Ott-Etter beata.ott@gmx.ch 041 810 21 29 
 

Sanitäter 

Modellflugverein 
Schwyz 

Kilchmatt 22 6440 Brunnen Adrian Müller adrian.mueller@baloise.ch 079 318 82 78 www.mfvsz.ch Motorsport 

Pistolensektion UOV 
Schwyz 

Reichsstrasse 27 6430 Schwyz Josef Letter josef.letter@bluewin.ch  041 811 47 91 
079 486 87 01 

www.psuovsz.ch Schützen 

mailto:ch.portmann@bluewin.ch
http://www.amc-schwyz.ch/
mailto:miranda.schuler@me.com
mailto:daniela_gianella@hotmail.com
http://www.dtv.stvschwyz.ch/
mailto:petersteiner.sz@bluewin.ch
http://www.ehci.ch/
mailto:lichtenhahn.pierre@bluewin.ch
http://www.ehcs.ch/
mailto:hugo.flecklin@techopad.com
http://www.fcibach.ch/
mailto:betschart.holdener@bluewin.ch
http://www.burg-schwyz.ch/
mailto:inglin.trix@gmx.ch
mailto:prenggli@bluewin.ch
http://www.hmc-schwyz.ch/
mailto:urs.burkard@gmx.ch
http://www.curling-seewen.ch/
mailto:buerglerpower@bluewin.ch
mailto:sonjaschelbert@bluewin.ch
mailto:louis.kaelin@ruag.com
mailto:edgarson@bluewin.ch
mailto:inglin.rolf@gmx.ch
mailto:chrigi@bluewin.ch
http://www.schuetzen-ibach.ch/
mailto:beata.ott@gmx.ch
mailto:adrian.mueller@baloise.ch
http://www.mfvsz.ch/
mailto:josef.letter@bluewin.ch
http://www.psuovsz.ch/
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Plusport Behinderten-
sport Schwyz 

Leemattweg 14 6417 Sattel Susi Annen info@plusport-schwyz.ch 041 835 19 83  Sportverein 

SAC Sektion Mythen Fuchsmatt 15 6432 Rickenbach Stephan Baumann praesident@sac-mythen.ch 

 
www.sac-mythen.ch Skisport 

Schiessverein Ibach-
Schönenbuch 

Büölstrasse 6  6440 Brunnen Christian von Euw chrigi@bluewin.ch 079 342 17 64 www.schuetzen-ibach.ch Schützen 

Schützengesellschaft 
Aufiberg 

Schwandstrasse 8  6315 Alosen  Sepp Schilter s.schilter@schreinerei-schwyz.ch 079 / 740 38 56 Schützen 

Schützengesellschaft 
Schwyz 

Steinerstrasse 23 6430 Schwyz Josef Ulrich jo.ulrich@hotmail.ch 
gaukler@sg-schwyz.ch 

078 600 65 80 www.sg-schwyz.ch Schützen 

Schützenverein Seewen Krummfeld 11  6423 Seewen  Walter Schenk info@svseewen.ch 

  
Schützen 

Schwingerverband am 
Mythen 

Schwyzerstrasse 65 6440 Ingenbohl Sepp Bergmann hosssepp@bluewin.ch 041 820 34 42 www.mythenverband.ch Schwingen 

Skiclub Ibach Schwingplatzweg 11  6438 Ibach  Roger Lüönd roger.lueoend@bkw-fmb.ch 076 586 05 33 www.scibach.ch Skisport 

Skiclub Ibergeregg-Ri-
ckenbach 

Studenmatt 16  6438 Ibach  Thomas Gwerder thomas.gwerder@bluewin.ch 041 790 49 07 www.scir.ch Skisport 

Skiclub Schwyz Riedstrasse 11  6430 Schwyz  Martin Brügger info@skiclubschwyz.ch 041 810 06 80 www.skiclubschwyz.ch Skisport 

SLRG Sektion Inner-
schwyz 

Seewenstrasse 7a 6440 Brunnen Philip Hediger innerschwyz@slrg.ch 079 581 29 51 www.slrg.ch Rettung 

Sportclub Schwyz Grundstrasse 42 6430 Schwyz Lukas Wirtensohn praesident@scschwyz.ch 079 567 18 12 www.scschwyz.ch Sportverein 

Sportschützen Ibach Alte Gasse 18  6438 Ibach  Josef Rüedin speiser.ibach@bluewin.ch 041 811 31 74 www.schuetzen-ibach.ch Schützen 

Sportschützen Schwyz obere Hockern, 
Aufiberg 

6423 Rickenbach Nideröst Andreas andreas_nideroest@hotmail.com  041 855 37 85 
 

Schützen 

STV Seewen Täliweg 5 6438 Ibach Kevin Büeler kevin.bueeler@bluewin.ch 079 700 46 96 www.stvseewen.ch Sportverein 

TC Macumba Axenstrasse 11 6440 Brunnen Margrith+René 
Camenzind 

margrith.camenzind@mythen-
center.ch 

041 820 32 05 
 

Sportverein 

Turnerinnen Ibach Oberschönenbuch 2  6438 Ibach  Gabriela Nideröst gabi.nideroest@bluewin.ch 041 811 24 61 
 

Sportverein 

Turnverein STV Schwyz Storchengasse 1 6430 Schwyz  Sandro Rinderli rinderli_sandro@hotmail.com 079 573 76 39 www.stvschwyz.ch Sportverein 

TV Ibach Sternenmatt 4  6423 Seewen  Beat Gerber bi_gerber@sunrise.ch  041 811 45 25 www.tvibach.ch Sportverein 

VBC Suito Schwyz Postfach 611 6431 Schwyz Monika Reichlin praesi@suito.ch 079 259 67 86 www.suito.ch Motorsport 

VC Ibach Chappelweid 6 6432 Rickenbach Marietheres Purtschert m.purtschert@sunrise.ch 079 583 29 90 
 

Veloclub 

Velo-Moto-Club Schwyz Fliederweg 6  6440 Brunnen  Karl Schuler carlo.schuler@bluewin.ch  041 820 11 41 
 

Veloclub 

VIPERS InnerSchwyz Postfach 612 6431 Schwyz Schuler Arnold info@vipers.ch 078 667 38 54 www.vipers.ch Hockeyclub 

Wombats Rickenbachstrasse 
102 

6430 Schwyz Thomas Langenegger thomas_langenegger@bluewin.ch 

  
Sportverein 

mailto:info@plusport-schwyz.ch
mailto:praesident@sac-mythen.ch
http://www.sac-mythen.ch/
mailto:chrigi@bluewin.ch
http://www.schuetzen-ibach.ch/
mailto:jo.ulrich@hotmail.chgaukler@sg-schwyz.ch
mailto:jo.ulrich@hotmail.chgaukler@sg-schwyz.ch
http://www.sg-schwyz.ch/
mailto:info@svseewen.ch
mailto:hosssepp@bluewin.ch
http://www.mythenverband.ch/
mailto:roger.lueoend@bkw-fmb.ch
http://www.scibach.ch/
mailto:thomas.gwerder@bluewin.ch
http://www.scir.ch/
mailto:info@skiclubschwyz.ch
http://www.skiclubschwyz.ch/
http://www.slrg.ch/
mailto:praesident@scschwyz.ch
http://www.scschwyz.ch/
mailto:speiser.ibach@bluewin.ch
http://www.schuetzen-ibach.ch/
mailto:andreas_nideroest@hotmail.com
mailto:kevin.bueeler@bluewin.ch
http://www.stvseewen.ch/
mailto:margrith.camenzind@mythen-center.ch
mailto:margrith.camenzind@mythen-center.ch
mailto:gabi.nideroest@bluewin.ch
http://www.stvschwyz.ch/
mailto:bi_gerber@sunrise.ch
http://www.tvibach.ch/
mailto:praesi@suito.ch
http://www.suito.ch/
mailto:m.purtschert@sunrise.ch
mailto:carlo.schuler@bluewin.ch
mailto:info@vipers.ch
http://www.vipers.ch/
mailto:thomas_langenegger@bluewin.ch
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17.3.  ORGANIGRAMM STIFTUNG SCHWYZER-SPORT 
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17.4.  VORSCHLAG RAUMPROGRAMM DREIFACH-SPORTHALLE WIN-
TERSRIED 

Voraussetzung für die Machbarkeitsstudie im Areal Wintersried ist ein bereinigtes Raumprogramm. Auf dieser Ba-

sis kann die beanspruchte Fläche, der „Fussabdruck“, geschätzt werden.  

Beim nachstehenden Raumprogramm der Dreifach-Sporthalle handelt es sich um einen ersten Vorschlag, welcher 

mit den wichtigsten Nutzergruppen zu besprechen und zu vertiefen ist. 

Auf eine feste Bühne wurde verzichtet, weil keine entsprechenden Bedarfsmeldungen in der GESAK-Befragung ein-

gegangen sind. 

Anlageteile Dreifachhalle Zuordnung / Bemerkungen NGF m² 

1 Dreifachhalle 

28.00 m x 49.00 m (Sport-

halle) 

Höhe i.L. 9 m 

unterteilbar in 3 Hallen 

geeignet für schulischen Sportbetrieb, 

Vereinssport und Veranstaltungen 1372 

2 Nebenräume Schul-/ Sport-
betrieb 

 
955 

2.1 6 Garderoben Banklänge ca. 12 m / Garderobe, nicht von aussen einsehbar 120 

2.2 6 Duschenräume Duschenraum mit 8-10 Brausen, gut abgetrennte Trockenzone 120 

2.3 WC Herren 2 WC, 5 Stände 16 

2.4 WC Damen 4 WC 16 

2.5 WC Lehrkräfte neben Raum für Lehrkräfte 4 

2.6 Raum für Lehrkräfte sowie 

Trainerinnen und Trainer 

gegliedert in Vorzone mit Arbeitstisch und zwei Ankleideberei-

che mit Dusche,  

auf Niveau Halle 

30 

2.7 Sanitäts- und Schiedsrichter-

raum 

 
20 

2.8 Geräteraum direkte Verbindung zu allen Hallenteilen, Tiefe 6-7 m, Höhe i.L. 

mind. 2.8 m 
270 

2.9 Mehrzweckraum Nutzbar für Theorie, Gymnastik, Krafttraining, Presse, Turnier-

sekretariat etc. 
80 

2.10 Raum für Reinigungsgeräte  15 

2.11 Hauswartraum Gute Verbindung zu Eingangsbereich 10 
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2.12 Zuschauerbereich Erschliessungszonen werden als Zuschauerraum genutzt, zusätz-

lich 3 Treppenstufen166  
150 

2.13 Materialschränke Vereine 22 Stk. 0.6 x 0.6 x 2 m = 13.2 lm; in Erschliessungsbereiche in-

tegriert 
8 

2.14 Vertikalerschliessung inkl. 

Kletterwand 

Treppenhaus rund 7.5 x 5 m (aufgerundet 40 m2) 

Kletterwand über 3 Geschosse, Tiefe 6 m (hindernisfreier  

Sturzraum mind. 3 m), Breite 10 m (=60 m2) 

100 

3 Räume für sozio-kulturelle 
Nutzung 

 Zuordnung / Bemerkungen 
310 

3.1 Eingangshalle / Foyer, Auf-

enthalt/Gastronomie für 

Vereine und Zuschauende 

Von aussen direkt zugänglich, mit Besuchergarderobe 

Blickverbindung zu Halle 
200 

3.2 WC-Anlage BesucherInnen, 

Behinderten-WC 

Damen 3, Herren 1 plus 3 Stände, 1 Behinderten WC 
16 

3.3 Office 

 

Lage abhängig von Nutzungsprioritäten: 

▪ Wenn Verpflegung in der Halle (Anlässe mit bis zu 

ca. 500 Personen): auf Hallenniveau 

▪ Wenn Verpflegung für Zuschauende auf Galerie/Tribüne 

und Foyer: auf gleichem Niveau 

Einfache Ausstattung, Catering (Relais) bei grösseren Anlässen 

30 

3.4 Lager zu Office Kühlschränke (mobil); gute Verbindung zu Office, direkte Anlie-

ferung/Zufahrt 
20 

3.5 Magazin, Lager 

 

Gute Verbindung zu Halle, Niveau: je nach Entscheid bei 3.3; 

bei Festbetrieb nutzbar für Getränkeausgabe o.ä.;  

Stauraum für mobile Bühne, Stühle, Tische, etc. 
40 

4 Technik   150 

4.1 Haustechnik Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Annahme 150 

 FLÄCHE TOTAL 
Wobei die weiss hinterlegten Flächen je nach Disposition in ei-

nem UG oder OG angeordnet werden können 
3‘783 

Tabelle 39: Raumprogramm Dreifach-Sporthalle  

  

 

166 Annahme für Zuschauerbereich längsseitig 49 m lang, 3m tief. 
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Für die in Kap. 7.10.1 empfohlene Machbarkeitsstudie ist mit einer Hallen-Fläche (=“Fussabdruck“) von 51x49 m 

zu rechnen – rund 2‘500 m2  

Annahmen. 

▪ Länge: Halle 49m, 3 Wände 

▪ Breite: Geräteraum 6m, Halle 28m, Korridor und Tribünenstufen 5m, Nebenräume 8m, 4 Wände  

Parkierungsmöglichkeiten 
Anforderungen VSS167:  

▪ Berechnung nach Hallenfläche: 2 Parkfelder auf 100 m2 Hallenfläche  ➔ 27 PP 

▪ Berechnung nach Zuschauerplatz  

Annahmen:  

▪ a) Kapazität von 400 Zuschauenden  

b) nicht gleichzeitig grössere Veranstaltungen auf Rasen und in Halle   ➔ 40 PP 

▪ Für den Betrieb sind 4 eigene Parkplätze vorgesehen (Annahme)  ➔ 4 PP 

 

Für den Fussabdruck wird von  

44 Parkplätzen bzw. 900 m2 (aufgerundet) 

ausgegangen. Dieser Parkplatzbedarf entsteht durch den Hallenneubau; der Bedarf der Fussball- und Leichtathletik-

anlage ist nicht einberechnet.  

Der MIV-Anteil bei den Sportanlagenbesuchern in Schwyz wird als überdurchschnittlich hoch beurteilt. Ein Sport-

mobilitätsprojekt mit den Sportvereinen könnte begleitend zur Projektierung der Sporthalle neue Lösungswege 

aufzeigen. 

Zur Arrondierung des Areals (inkl. Wege, Erschliessung, Velo-Parkplätze) ist eine Reserve von rund 10% einzurech-

nen. 

Insgesamt: 2‘500+900 = 3‘400+ 10% = rund 3‘800 m2 

 

  

 

167 VSS = Forschung und Normierung im Strassen- und Verkehrswesen 
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17.5.  PLANUNGSHILFEN FÜR DEN SCHUL-AUSSENRAUM 

17.5.1.  RAUMPROGRAMM AUSSENANLAGEN FÜR SPORT  

Rahmenbedingungen  

Die Vorgaben für die Anlagen für den Sport(-unterricht) im Freien lassen etwas mehr Spielraum zu als bei der 

Halle, sofern nicht die Absicht besteht, auf den Aussenanlagen grössere Wettkämpfe in der Leichtathletik bzw. 

Wettspiele im Fussball durchzuführen. 

Für den obligatorischen und freiwilligen Schulsport sowie die polysportiven Vereine genügt es i.d.R., wenn nach-

stehende Empfehlungen berücksichtigt werden. 

Empfehlungen:  

▪ Rasenspielfeld von mind. 50 x 30 m (Fussball 7:7, SFV, Jun. E/D möglich)168 

▪ Ballfanggitter 6 m hoch auf beiden Stirnseiten 

▪ Kunststoffplatz von 44 x 22 m mit Toren Handball stirnseitig und 4 Basketballkörben längsseitig 

▪ Laufbahn Kunststoff 130x 5 m (4 Bahnen)169 

▪ Weitsprunganlage: Anlauf evtl. mit Kunststoffplatz oder Laufbahn kombinierbar, Sprunggrube min. 8 x 5 m 

▪ Beachvolleyballfeld, evtl. kombinierbar mit Kugelstossanlage 22 x 14 m (inkl. Sicherheitszonen) 

▪ Beleuchtung der Spielfelder für Abendtrainings der Vereine. 

 

Die einzelnen Anlageteile sind so anzuordnen, dass 

▪ im Sportunterricht Sichtverbindung bzw. der Überblick für die Lehrkraft gewährleistet ist, wenn in Gruppen 

geübt wird 

▪ der Pausenraum des Schulhauses mit seinen Aufenthalts- und Bewegungszonen in geeigneter Weise mit den 

obenstehenden Aussenanlagen verbunden ist. 

  

 

168 Wegen Blendung Anordnung der Hauptspielrichtung Ost-West, sofern der Nutzungsschwerpunkt auf dem Sportunterricht tagsüber 

gelegt wird. 

169 Mit minimalem Startraum und Auslauf ist 110m-Hürdenlauf möglich. 
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17.5.2.  ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN  

ZUR GLIEDERUNG UND GESTALTUNG DES SCHULHAUS -AUSSENRAUMES  

Damit den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler sowie der Schule entsprochen werden 

kann, ist es wichtig, den zur Verfügung stehenden Aussenraum im Schulareal geschickt zu gliedern. Die verschie-

denen Nutzungsbereiche sollen nicht strikte voneinander getrennt werden. Eine schwerpunktmässige Verteilung 

der Angebote ist jedoch anzustreben.170 

 

Gliederung der Aussenanlagen Gestaltung (Standort, Terrain, Zugänge, Bepflanzung) 

Bewegungsbereich  

Diese Zone beansprucht grössere Flächen, da sich hier 

vor allem die bewegungsintensiven Pausen- und Sport-

spiele abwickeln. Die für den Schulunterricht notwendi-

gen Sportanlagen mit den entsprechenden Geräten de-

cken in der Regel die Ansprüche an diese Zone ab. Bei 

Schulen mit mehreren Stufen wird damit in erster Linie 

dem Bewegungsdrang der grösseren Schülerinnen und 

Schüler entsprochen. Für die Unterstufenkinder sollten 

weitere Flächen mit entsprechenden Spielgeräten zur 

Verfügung stehen. 

Ein gut geplantes Wegsystem bewirkt eine schnellere 

„Verteilung“ der Jugendlichen bei Beginn der Pause. 

Wege können als Gestaltungselemente Spielbereiche 

trennen oder verbinden. Wege selbst können als Spiel-

bereiche gestaltet werden (laufen, hüpfen, rollen, fah-

ren). Es dürfen auch Trampelpfade entstehen. Bereiche 

für bewegungsintensive und lärmige Spiele sind abseits 

der Unterrichtszimmer zu planen. Der Beschattung bzw. 

Besonnung zu den verschiedenen Jahres- und Tageszei-

ten ist Beachtung zu schenken. Bespielbare Böschungen, 

Mauern (für Wurfspiele) und Wände/Malwände kön-

nen als gestalterische Elemente einbezogen werden. 

Klettermöglichkeiten aller Art (wichtige physiologische 

Bedeutung) benötigen „sturz-dämpfende“ Beläge. 

Begegnungsbereich  

Geländenischen, Mulden und Hecken bieten Rückzugs-

möglichkeiten zum Plaudern oder Abschalten. In diesen 

Bereich sollten integriert werden: die „ruhigen“ Spiele 

und solche, die einen umgrenzten Platz für sich bean-

spruchen wie Schach, Mühle- und Damespiele, Laby-

rinthe, Malflächen und Malwände, Gestaltungsspiele. 

Hier können mit Bänken, grossen Steinen, Baumstrün-

ken, Treppen, Mäuerchen, Betonröhren etc. Sitzgelegen-

heiten geschaffen werden. Bodenbeläge sind abwechs-

lungsreich zu gestalten. Als Alternative zum Asphalt 

können Pflastersteine, Verbundsteine, Kies, Sand, Torf, 

Holzschnitzel, Wiese, Natursteinplatten usw. verwendet 

werden. Rückzugsorte sollten vor intensiver Sonnenbe-

strahlung geschützt sein. 

Lern- und Erlebnisbereich  

In dieser Zone ist eine Gestaltung mit Nass- und Tro-

ckenbereichen besonders von Bedeutung, da sich hier 

ein Teil des erlebnishaften Unterrichts „Natur-Mensch-

Welt“ abspielt. Den Jugendlichen soll die Möglichkeit 

geboten werden, Natur zu erleben und zu erforschen, 

sie zu hegen und zu pflegen (siehe entsprechende Richt-

ziele im Lehrplan). Ein Lehrpfad erleichtert den Unter-

richt im Freien. Wind- und Schattenspiele, Kunstwerke 

usw. verlocken zu Sinnerfahrungen in den visuellen, au-

ditiven und taktilen Bereichen. 

Hügel, Mulden, Baumreihen und Baumgruppen, Hecken 

usw. sollen soweit möglich in die Gestaltung einbezo-

gen werden. Geeignet sind strapazierfähige Pflanzen 

wie einheimische, standortgerecht platzierte Gehölze. 

Die Nassbereiche können mit Brunnen, Wasserläufen, 

Biotopen ausgestaltet werden. Sie dürfen an sonnigen 

Orten liegen. 

Diese Zone ist nicht unmittelbar beim Schulhaus anzu-

ordnen, da sonst übermässig Schmutz (Schuhe!) ins 

Schulhaus getragen wird. 

Tabelle 40: Gliederung Aussenanlagen   

 

170 Auszug aus Vorlesung M. Strupler am ISPW der Universität Bern, Fach „Sport, Infrastruktur, Umwelt“ 
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17.5.3.  CHECKLISTE ZUR BEURTEILUNG DES SCHUL -AUSSENRAUMES 

Für die Schulen im Kanton Schwyz verbindlich ist das Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volksschule vom 

1. August 2013. Die Checkliste kann als Ergänzung verwendet werden. 

 

Legende: 
1 = notwendig 2 = erwünscht, aber nicht zwingend 

1 

 

2 

 

Anlageteil Bemerkungen (Masse, Belag, Kombinationsmöglichkeiten etc.) 

Schulsport 

X  Geräteraum ca. 24 m2, für Aussengeräte 

evtl. kombiniert mit Sporthalle oder Schulhaus 

X  Lagerraum ca. 24 m2, für Maschinen, Werkzeuge etc. 

evtl. kombiniert mit Sporthalle oder Schulhaus 

X  Allwetterplatz ca. 25x45 m, Kunststoff 

Ballfänge stirnseitig 

2 Tore fix (Handball 3x2m), zusätzliche Bodenhülsen Tennis, Volleyball 

4 Basketballbretter quer 

X  Rasenspielfeld Nach Möglichkeit 60x30m 

Ballfänge stirnseitig 

Tore mobil (je 4 Tore 5m und 3m breit) 

Guter Bodenaufbau (Drainage) 

X  Laufbahn 4 Bahnen, Breite 1.22 m = 4.88 m 

Länge 130 m (Startraum 3m, Laufstrecke 110 m, Auslauf 17 m) 

Verkürzung auf minimal 100 m in Abhängigkeit zu verfügbarem Areal 

möglich 

Kunststoff 

X  Weitsprung 3-4 Bahnen à 1.22 m Breite und 40 m Länge 

Sprunggrube 5.55 breit, 8 m lang. Anmerkung: 7m-Grube und 30m-An-

lauf für Schulsport genügen 

Anlauf in Kombination mit Allwetterplatz möglich 

Kunststoff 

X  Werfen (Speer, Ball etc.) Mit Anlaufbereich 

auf Rasen oder Allwetterplatz 

 X Kugelstossen Sandgrube 18 x 14 m; Abstoss-Zone zweiseitig Beton mit aufgemalten 

Kreisen 3 m breit: total 21 x 17 m 

Kombination mit Weitsprunggrube oder Beachfeld (nicht tiefer als OK 

Grube) möglich 

 X Beachvolleyball 25 x 14 m171 

Kombination mit Kugelstossen möglich 

 X Kletterstangen Sand oder Weichbelag Kunststoff 

Alternative in Halle 

 X Reckanlage mind. 3 Reck, Sand oder Weichbelag Kunststoff 

Alternative in Halle 

 X Hochsprung Alternative: In Halle 

 X Laufstrecke Im/ums Schulareal; verschiedene Beläge möglich (Holzschnitzel, Rasen, 

Hartbelag etc.) 

 

171 Notwendige Masse: Die eigentliche Spielfläche für Volleyball beträgt 16x8 m. Mit Sicherheitsabständen beträgt die nationale Feld-

größe für Wettkampfspielfelder 25x15 m, die internationale 28x19 m. Für Freizeitsportanlagen: an den Seitenlinie mindestens jeweils 

3m Auslauf. Beachhandball 27x12 m Spielfläche, Beachsoccer 35 bis 37x26 bis 28 m plus 1-2 m Sicherheitsabstand. 
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1 

 

2 

 

Anlageteil Bemerkungen (Masse, Belag, Kombinationsmöglichkeiten etc.) 

Pausenbereich gedeckt 

X  Fläche Hartbelag Masse projektabhängig 

X  Sitzmöglichkeiten  

    

Pausenbereich im Freien, Bewegung 

X  Bewegungsspiele Auf Allwetterplatz und Rasenspielfeld 

X  Materialschrank/Schopf Herausgabe von Spielgeräten in den Pausen 

X  Klettergerüst/Seilpark Funktionen: Klettern, Hangen, Hangeln, Stützen 

X  Spielgeräte Funktionen: Balancieren/Gleichgewicht, Koordination, Schaukeln, Schwin-

gen, Rollen/Drehen 

X  Sand evtl. kombiniert mit Wasser/Matschbereich 

X  Bemalung 1 Auf Hartbelägen und an Wänden 

Funktionen: Hüpfen; Werfen/Fangen 

 X Bemalung Fahrstrecke Auf Hartbelägen  

Funktionen: Fahren/Gleichgewicht mit Rädern und Rollen 

 X Rutschbahn Funktionen: Rutschen, Gleiten 

 X Rollsportfläche Asphalt, Masse projektabhängig 

evtl. mit Hindernissen 

 X Tischtennis Mit festen „Netzen“ 

    

Pausenbereich im Freien, Begegnung 

X  Sitzgelegenheiten,  

Rückzugsmöglichkeiten, Ni-

schen 

Masse projektabhängig 

Evtl. verbunden mit Unterstand und Toilette 

Funktionen: Ausruhen, Entspannen, Gespräche 

X  Hecken, Gebüsche Funktionen: Verstecken, Kriechen 

X  Beschattung Bäume, Sonnensegel 

X  Bemalung 2 „ruhige“ Spiele wie Schach, Mühle 

Funktionen: kognitiv 

    

Pausenbereich im Freien, Lernen/Erleben 

 X Wasser Brunnen, Bachlauf, Teich;  

Matschbereich, evtl. kombiniert mit Sand 

 X Flora Schulgarten, Naturwiese 

 X Fauna Kombiniert mit Hecken, Naturwiese, Bäume;  

Voliere, Ställe 

 X Feuer Feuerstelle mit Sitzmöglichkeiten und Tischen, Evtl. verbunden mit Unter-

stand und Toilette Grill 

    

Tabelle 41: Checkliste Schul-Aussenraum 

 

 


